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Mai 2014 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
dies ist die dritte Auflage der Tarifverträge für die J. W. Goethe-Universität Frankfurt 
am Main. Hier sind die einzelnen Tarifverträge – Grundwerk (TV-G-U), Überleitung 
(TVÜ-G-U), Ausbildung (TVA-G-U), PKW-Fahrer, Entgeltumwandlung, Tarifvertrag Ein-
kommensverbesserung und die Einmalzahlungstarifverträge – enthalten. 
 
Nach wie vor orientiert sich der TV-G-U inhaltlich an den Regelungen des Tarifvertra-
ges für die Beschäftigten des Landes Hessen. Trotzdem müssen wir auch bei der Goe-
the-Universität jede Verbesserung zunächst durchsetzen. Auch der TV-G-U ist kein 
Selbstläufer. Nur mit dem Engagement in unserer Gewerkschaft ver.di konnten wir 
bessere Tarifbedingungen erreichen. Und nur, wenn wir auch zukünftig in der Lage 
sind, unseren Forderung Nachdruck zu verleihen, werden sich die Bestimmungen un-
serer Tarifverträge verbessern.  
 
Bereits in der kommenden Tarifrunde mit dem Land Hessen werden wir uns mit dem 
Spardiktat der neuen Landesregierung auseinandersetzen müssen. Dies wird in der 
Folge auch die Tarifverhandlungen mit der Goethe-Universität beeinflussen.  
 
Um auch zukünftig die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten bei der Goethe Universi-
tät Frankfurt a.M. positiv zu beeinflussen, wird eine starke, durchsetzungsfähige Ge-
werkschaft notwendig sein.  
 
 
 

Für die ver.di Tarifkommission 
 

Thomas Winhold Jürgen Bothner Jens Ahäuser 
Leiter des Landesfachbereichs  

„Bildung, Wissenschaft &  
Forschung“ ver.di Hessen 

Landesbezirksleiter  
ver.di Hessen 

Tarifkoordinator  
„öffentlicher Dienst“ 

ver.di Hessen 
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vom 24. April 2013 
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Änderungsübersicht 

zum Tarifvertrag für die Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main v. 22.02.2010 

 

Lfd. Nr. Ändernde Regelung Datum Geänderte §§ Art der Änderung In Kraft ab 

./. Erstmalige Vereinbarung des TV-G-U 22.02.2010 ./. ./. 01.03.2010 

01. ÄnderungsTV Nr. 1 06.07.2010 § 41 TV-G-U 
Einkommenserhöhung für 

Ärztinnen und Ärzte 

01.06. und 01.10.2010 
sowie 01.01.2011 und 

01.04.2011 

02. ÄnderungsTV Nr. 2 01.06.2011 

§§ 17 Abs. 4 
Satz 2; 33, 39 
Anlage 2, Teil 
C, Anlage A 1 

neu eingefügt. 

Einkommenserhöhung im 
Rahmen der Tarifrunde 

2011 
01.04.2011 

03. ÄnderungsTV Nr. 3 02.05.2012 § 25 Satz 1 
Änderung der Bezugsnorm 

des ATV 
01.01.2012 

04. ÄnderungsTV Nr. 4 02.05.2012 § 25 Satz 1 
Änderung der Bezugsnorm 

des ATV 
01.01.2012 

05. ÄnderungsTV Nr. 5 23.04.2012 § 41 Nr. 33 
Entgelt ÄrztInnen, Nachtar-
beits- Bereitschaftsdienst-
zuschlag, Geltungsbereich 

Entgelt 01.05.2012; 
Zuschläge 01.06.2012; 

Geltung 01.10.2012 
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06 ÄnderungsTV Nr. 6 24.04.2013 

§ 17 Abs. 4 S. 
2; § 23 Abs. 2; 
§ 26 Abs. 1 S. 
2; § 29 Abs. 1; 
Anlage A1 und 

A 2 

Garantiebeträge; Erho-
lungsurlaub; Jubiläumsgeld; 

Entgelt 

01.01.2013 

Entgelt 01.07.2013 
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Tarifvertrag 

für die Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main   

(TV-G-U) 

vom 22. Februar 2010  

in der Fassung des Änderungstarifvertrages Nr. 6 vom 24.04.2013 

 

Zwischen 

 
der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main, 

vertreten durch den Präsidenten, 
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main 

- nachfolgend „Arbeitgeber“ genannt – 
 

- einerseits - 

 

und 

 
ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, 

vertreten durch die Landesbezirksleitung Hessen, Frankfurt am Main 
GEW, Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Landesverband Hessen, 

 

- andererseits - 

 

 

wird Folgendes vereinbart: 
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§ 1 TV-G-U 

A. Allgemeiner Teil 

Abschnitt I 
Allgemeine Vorschriften 

 

§ 1 Geltungsbereich 

(1) Dieser Tarifvertrag gilt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte), 
die in einem Arbeitsverhältnis zum Arbeitgeber stehen. 

(2) Dieser Tarifvertrag gilt nicht für 

a) Beschäftigte als leitende Angestellte im Sinne des § 5 Absatz 3 Betriebsverfas-
sungsgesetz, wenn ihre Arbeitsbedingungen einzelvertraglich besonders ver-
einbart sind, 

b) Beschäftigte, die ein über das Tabellenentgelt der Entgeltgruppe 15 hinausge-
hendes regelmäßiges Entgelt erhalten, die Zulage nach § 16 Absatz 5 bleibt 
hierbei unberücksichtigt, 

c) (unbesetzt) 

d) (unbesetzt) 

e) Auszubildende, Schülerinnen/Schüler in der Gesundheits- und Krankenpflege, 
Gesundheits- und Kinderkrankenpflege, Entbindungspflege und Altenpflege, 
sowie Volontärinnen/Volontäre und Praktikantinnen/Praktikanten, 

f) Beschäftigte, für die Eingliederungszuschüsse nach den §§ 217 ff. SGB III ge-
währt werden, 

g) Beschäftigte, die Arbeiten nach den §§ 260 ff. SGB III verrichten, 

h) Leiharbeitnehmerinnen/Leiharbeitnehmer von Personal-Service-Agenturen, so-
fern deren Rechtsverhältnisse durch Tarifvertrag geregelt sind,  

i)  geringfügig Beschäftigte im Sinne von § 8 Absatz 1 Nr. 2 SGB IV, 

j) (unbesetzt) 

k) (unbesetzt)  

l) (unbesetzt) 

m) bei deutschen Dienststellen im Ausland eingestellte Ortskräfte, 

n) (unbesetzt) 
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§ 1 TV-G-U 

o) Beschäftigte, die mit der Wartung von Wohn-, Geschäfts- und Industriegebäu-
den in einer vor dem 1. Januar 2005 der Rentenversicherung der Arbeiter unter-
liegenden Beschäftigung beauftragt sind, wie zum Beispiel Hauswarte, Liegen-
schaftswarte. 

(3) Dieser Tarifvertrag gilt ferner nicht für 

a) Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, 

b) wissenschaftliche und künstlerische Hilfskräfte, 

c) studentische Hilfskräfte, 

d) Lehrbeauftragte an Hochschulen, Akademien und wissenschaftlichen For-
schungseinrichtungen. 

Protokollerklärung zu § 1 Absatz 3: 

Ausgenommen sind auch wissenschaftliche und künstlerische Assistentinnen/ Assis-
tenten, Oberassistentinnen/Oberassistenten und Oberingenieurinnen/Oberingen-
ieure beziehungsweise die an ihre Stelle tretenden landesrechtlichen Personalkate-
gorien, deren Arbeitsverhältnis am 28. Februar 2010 bestanden hat, für die Dauer 
des ununterbrochen fortbestehenden Arbeitsverhältnisses. 

(4) 1Neben den Regelungen des Allgemeinen Teils (§§ 1 bis 39) gelten Sonderregelun-
gen für nachstehende Beschäftigtengruppen: 

a) Beschäftigte der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main (§ 40), 

b) (unbesetzt) 

c) (unbesetzt) 

d) (unbesetzt) 

e) (unbesetzt) 

f) (unbesetzt) 

g) (unbesetzt)   

h) (unbesetzt) 

i) (unbesetzt) 

j) (unbesetzt) 
2Die Sonderregelungen sind Bestandteil des TV-G-U. 

(5) Für Ärztinnen und Ärzte an Universitätskliniken gilt ausschließlich § 41. 
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§§ 2, 3 TV-G-U 

§ 2 Arbeitsvertrag, Nebenabreden, Probezeit 

(1) Der Arbeitsvertrag wird schriftlich abgeschlossen. 

(2) 1Mehrere Arbeitsverhältnisse zu demselben Arbeitgeber dürfen nur begründet 
werden, wenn die jeweils übertragenen Tätigkeiten nicht in einem unmittelbaren 
Sachzusammenhang stehen. 2Andernfalls gelten sie als ein Arbeitsverhältnis. 

 

 (3) 1Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden. 2Sie 
können gesondert gekündigt werden, soweit dies einzelvertraglich vereinbart ist. 

(4) 1Die ersten sechs Monate der Beschäftigung gelten als Probezeit, soweit nicht eine 
kürzere Zeit vereinbart ist. 2Bei Übernahme von Auszubildenden im unmittelbaren 
Anschluss an das Ausbildungsverhältnis in ein Arbeitsverhältnis entfällt die Probe-
zeit. 

 

§ 3 Allgemeine Arbeitsbedingungen 

(1) 1Die arbeitsvertraglich geschuldete Leistung ist gewissenhaft und ordnungsgemäß 
auszuführen. 2Die Beschäftigten müssen sich durch ihr gesamtes Verhalten zur 
freiheitlich demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes bekennen. 

(2) Die Beschäftigten haben über Angelegenheiten, deren Geheimhaltung durch ge-
setzliche Vorschriften vorgesehen oder vom Arbeitgeber angeordnet ist, Ver-
schwiegenheit zu wahren; dies gilt auch über die Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses hinaus. 

(2a) Die Beschäftigten haben auf Verlangen des Arbeitgebers ihm alle Schriftstücke, 
Zeichnungen, bildlichen Darstellungen, Dateien usw. über Vorgänge der Verwal-
tung oder des Betriebes, auch Abschriften, Durchschläge und sonstige Kopien ein-
schließlich ihrer Aufzeichnungen, herauszugeben. 

(3) 1Die Beschäftigten dürfen von Dritten Belohnungen, Geschenke, Provisionen oder 
sonstige Vergünstigungen mit Bezug auf ihre Tätigkeit nicht annehmen. 
2Ausnahmen sind nur mit Zustimmung des Arbeitgebers möglich. 3Werden den Be-
schäftigten derartige Vergünstigungen angeboten, haben sie dies dem Arbeitgeber 
unverzüglich anzuzeigen. 

(4) 1Für die Nebentätigkeiten der Beschäftigten finden die für die Beamtinnen und 
Beamten des Landes Hessen jeweils geltenden Bestimmungen sinngemäß Anwen-
dung.  
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§§ 3, 4 TV-G-U 

2Insbesondere kann für Nebentätigkeiten im öffentlichen Dienst eine Abliefe-
rungspflicht nach den für die Beamtinnen und Beamten des Landes Hessen jeweils 
geltenden Bestimmungen zur Auflage gemacht werden.    

(5) 1Der Arbeitgeber ist vor der Einstellung sowie bei begründeter Veranlassung be-
rechtigt, Beschäftigte zu verpflichten, durch ärztliche Bescheinigung nachzuwei-
sen, dass sie zur Leistung der arbeitsvertraglich geschuldeten Tätigkeit in der Lage 
sind. 2Bei dem beauftragten Arzt kann es sich um einen Amtsarzt handeln, soweit 
sich die Betriebsparteien nicht auf einen anderen Arzt geeinigt haben. 3Die Kosten 
dieser Untersuchung trägt der Arbeitgeber. 

(6) 1Die Beschäftigten haben ein Recht auf Einsicht in ihre vollständigen Personalak-
ten. 2Sie können das Recht auf Einsicht auch durch eine/n hierzu schriftlich Be-
vollmächtigte/n ausüben lassen. 3Sie können Auszüge oder Kopien aus ihren Per-
sonalakten erhalten.  
4Die Beschäftigten müssen zu Beschwerden und Behauptungen tatsächlicher Art, 
die für sie ungünstig sind oder ihnen nachteilig werden können und in die Perso-
nalakten aufgenommen werden sollen, gehört werden. 5Ihre Äußerung ist zu den 
Personalakten zu nehmen. 

(7) Für die Schadenshaftung der Beschäftigten finden die Bestimmungen, die für die 
Beamtinnen und Beamten des Landes Hessen jeweils gelten, entsprechende An-
wendung. 

§ 4 Versetzung, Abordnung, Zuweisung, Personalgestellung 

(1) 1Beschäftigte können aus betrieblichen/dienstlichen Gründen versetzt oder ab-
geordnet werden. 2Sollen Beschäftigte an eine Dienststelle oder einen Betrieb au-
ßerhalb des bisherigen Arbeitsortes versetzt oder voraussichtlich länger als drei 
Monate abgeordnet werden, so sind sie vorher zu hören. 

Protokollerklärungen zu § 4 Absatz 1: 

1. Abordnung ist die vom Arbeitgeber veranlasste vorübergehende Beschäftigung 
bei einer anderen Dienststelle oder einem anderen Betrieb desselben oder eines 
anderen Arbeitgebers unter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhältnisses. 

2. Versetzung ist die vom Arbeitgeber veranlasste, auf Dauer bestimmte Beschäfti-
gung bei einer anderen Dienststelle oder einem anderen Betrieb desselben Ar-
beitgebers unter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhältnisses. 
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§§ 4, 5 TV-G-U 

(2) 1Beschäftigten kann im betrieblichen/dienstlichen oder öffentlichen Interesse mit 
ihrer Zustimmung vorübergehend eine mindestens gleich vergütete Tätigkeit bei 
einem Dritten zugewiesen werden. 2Die Zustimmung kann nur aus wichtigem 
Grund verweigert werden. 3Die Rechtsstellung der Beschäftigten bleibt unberührt. 
4Bezüge aus der Verwendung nach Satz 1 werden auf das Entgelt angerechnet. 

Protokollerklärung zu § 4 Absatz 2: 

Zuweisung ist - unter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhältnisses - die vorü-
bergehende Beschäftigung bei einem Dritten im In- und Ausland, bei dem der TV-G-U 
nicht zur Anwendung kommt. 

(3) 1Werden Aufgaben der Beschäftigten zu einem Dritten verlagert, ist auf Verlangen 
des Arbeitgebers bei weiter bestehendem Arbeitsverhältnis die arbeitsvertraglich 
geschuldete Arbeitsleistung bei dem Dritten zu erbringen (Personalgestellung). 
2§ 613a BGB sowie gesetzliche Kündigungsrechte bleiben unberührt. 

Protokollerklärung zu § 4 Absatz 3: 
1Personalgestellung ist - unter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhältnisses - 
die auf Dauer angelegte Beschäftigung bei einem Dritten. 2Die Modalitäten der Per-
sonalgestellung werden zwischen dem Arbeitgeber und dem Dritten vertraglich ge-
regelt. 

 

§ 5 Qualifizierung 

(1) 1Ein hohes Qualifikationsniveau und lebenslanges Lernen liegen im gemeinsamen 
Interesse von Beschäftigten und Arbeitgebern. 2Qualifizierung dient der Steigerung 
von Effektivität und Effizienz des öffentlichen Dienstes, der Nachwuchsförderung 
und der Steigerung von beschäftigungsbezogenen Kompetenzen. 3Die Tarifver-
tragsparteien verstehen Qualifizierung auch als Teil der Personalentwicklung. 

(2) 1Vor diesem Hintergrund stellt Qualifizierung nach diesem Tarifvertrag ein Ange-
bot dar. 2Aus ihm kann für die Beschäftigten kein individueller Anspruch außer 
nach Absatz 4 abgeleitet werden. 3Es kann durch freiwillige Betriebsvereinbarung 
wahrgenommen und näher ausgestaltet werden. 4Entsprechendes gilt für Dienst-
vereinbarungen im Rahmen der personalvertretungsrechtlichen Möglichkeiten. 
5Weitergehende Mitbestimmungsrechte werden dadurch nicht berührt. 

(3) 1Qualifizierungsmaßnahmen sind 
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§ 5 TV-G-U 

a) die Fortentwicklung der fachlichen, methodischen und sozialen Kompetenzen 
für die übertragenen Tätigkeiten (Erhaltungsqualifizierung), 

b) der Erwerb zusätzlicher Qualifikationen (Fort- und Weiterbildung), 

c) die Qualifizierung zur Arbeitsplatzsicherung (Qualifizierung für eine andere Tä-
tigkeit; Umschulung) und 

d) die Einarbeitung bei oder nach längerer Abwesenheit (Wiedereinstiegsqualifi-
zierung). 

2Die Teilnahme an einer Qualifizierungsmaßnahme wird dokumentiert und den 
Beschäftigten schriftlich bestätigt. 

(4) 1Beschäftigte haben - auch in den Fällen des Absatzes 3 Satz 1 Buchstabe d - An-
spruch auf ein regelmäßiges Gespräch mit der jeweiligen Führungskraft. 2In diesem 
wird festgestellt, ob und welcher Qualifizierungsbedarf besteht. 3Dieses Gespräch 
kann auch als Gruppengespräch geführt werden. 4Wird nichts anderes geregelt, ist 
das Gespräch jährlich zu führen. 

(5) Zeiten von vereinbarten Qualifizierungsmaßnahmen gelten als Arbeitszeit. 

(6) 1Die Kosten einer vom Arbeitgeber veranlassten Qualifizierungsmaßnahme - ein-
schließlich Reisekosten - werden grundsätzlich vom Arbeitgeber getragen, soweit 
sie nicht von Dritten übernommen werden. 2Ein möglicher Eigenbeitrag wird in ei-
ner Qualifizierungsvereinbarung geregelt. 3DieBetriebsparteien sind gehalten, die 
Grundsätze einer fairen Kostenverteilung unter Berücksichtigung des betrieblichen 
und individuellen Nutzens zu regeln. 4Ein Eigenbeitrag der Beschäftigten kann in 
Geld und/oder Zeit erfolgen. 

(7) 1Für eine Qualifizierungsmaßnahme nach Absatz 3 Satz 1 Buchstabe b oder c kann 
eine Rückzahlungspflicht der Kosten der Qualifizierungsmaßnahme in Verbindung 
mit der Bindung der/des Beschäftigen an den Arbeitgeber vereinbart werden. 
2Dabei kann die/der Beschäftigte verpflichtet werden, dem Arbeitgeber Aufwen-
dungen oder Teile davon für eine Qualifizierungsmaßnahme zu ersetzen, wenn das 
Arbeitsverhältnis auf Wunsch der/des Beschäftigten endet. 3Dies gilt nicht, wenn 
die/der Beschäftigte nicht innerhalb von sechs Monaten entsprechend der erwor-
benen Qualifikation durch die Qualifizierungsmaßnahme beschäftigt wird, oder 
wenn die Beschäftigte wegen Schwangerschaft oder Niederkunft gekündigt oder 
einen Auflösungsvertrag geschlossen hat. 4Die Höhe des Rückzahlungsbetrages 
und die Dauer der Bindung an den Arbeitgeber müssen in einem angemessenen 
Verhältnis stehen. 
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(8) Gesetzliche Förderungsmöglichkeiten können in die Qualifizierungsplanung einbe-
zogen werden. 

(9) Für Beschäftigte mit individuellen Arbeitszeiten sollen Qualifizierungsmaßnahmen 
so angeboten werden, dass ihnen eine gleichberechtigte Teilnahme ermöglicht 
wird. 

 

Abschnitt II 
Arbeitszeit 

§ 6 Regelmäßige Arbeitszeit 

(1) 1Die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit ausschließlich der Pau-
sen beträgt 

a) 40 Stunden, 

b) 38,5 Stunden für die nachfolgend aufgeführten Beschäftigten: 

aa) Beschäftigte, die ständig Wechselschicht- oder ständig Schichtarbeit leisten, 

bb) (unbesetzt) 

cc) (unbesetzt)  
2Bei Wechselschichtarbeit werden die gesetzlich vorgeschriebenen Pausen in die 
Arbeitszeit eingerechnet. 3Die regelmäßige Arbeitszeit kann auf fünf Tage, aus 
dringenden betrieblichen/dienstlichen Gründen auch auf sechs Tage verteilt wer-
den. 4Die unterschiedliche Höhe der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentli-
chen Arbeitszeit nach Satz 1 Buchstaben a und b bleibt ohne Auswirkung auf das 
Tabellenentgelt und die in Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestandteile. 

(2) 1Für die Berechnung des Durchschnitts der regelmäßigen wöchentlichen Arbeits-
zeit ist ein Zeitraum von bis zu einem Jahr zugrunde zu legen. 2Abweichend von 
Satz 1 kann bei Beschäftigten, die ständig Wechselschicht- oder Schichtarbeit zu 
leisten haben, sowie für die Durchführung so genannter Sabbatjahrmodelle ein 
längerer Zeitraum zugrunde gelegt werden.  

(3) 1Soweit es die betrieblichen/dienstlichen Verhältnisse zulassen, wird die/der Be-
schäftigte am 24. Dezember und am 31. Dezember unter Fortzahlung des Tabel-
lenentgelts und der sonstigen in Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestandteile 
von der Arbeit freigestellt. 2Kann die Freistellung nach Satz 1 aus betriebli-
chen/dienstlichen Gründen nicht erfolgen, ist entsprechender Freizeitausgleich in-
nerhalb von drei Monaten zu gewähren.  
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3Die regelmäßige Arbeitszeit vermindert sich für jeden gesetzlichen Feiertag, sowie 
für den 24. Dezember und 31. Dezember, sofern sie auf einen Werktag fallen, um 
die dienstplanmäßig ausgefallenen Stunden. 

Protokollerklärung zu § 6 Absatz 3 Satz 3: 
Die Verminderung der regelmäßigen Arbeitszeit betrifft die Beschäftigten, die wegen 
des Dienstplans am Feiertag frei haben und deshalb ohne diese Regelung nacharbei-
ten müssten. 

(4) Aus dringenden betrieblichen/dienstlichen Gründen kann auf der Grundlage einer 
Betriebs-/ Dienstvereinbarung im Rahmen des § 7 Absatz 1, 2 und des § 12 Ar-
beitszeitgesetz von den Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes abgewichen werden. 

Protokollerklärung zu § 6 Absatz 4: 
In vollkontinuierlichen Schichtbetrieben kann an Sonn- und Feiertagen die tägliche 
Arbeitszeit auf bis zu zwölf Stunden verlängert werden, wenn dadurch zusätzliche 
freie Schichten an Sonn- und Feiertagen erreicht werden.  

(5) Die Beschäftigten sind im Rahmen begründeter betrieblicher/dienstlicher Not-
wendigkeiten zur Leistung von Sonntags-, Feiertags-, Nacht-, Wechselschicht-, 
Schichtarbeit sowie - bei Teilzeitbeschäftigung aufgrund arbeitsvertraglicher Rege-
lung oder mit ihrer Zustimmung - zu Bereitschaftsdienst, Rufbereitschaft, Über-
stunden und Mehrarbeit verpflichtet. 

(6) 1Durch Betriebs-/Dienstvereinbarung kann ein wöchentlicher Arbeitszeitkorridor 
von bis zu 45 Stunden eingerichtet werden. 2Die innerhalb eines Arbeitszeitkorri-
dors geleisteten zusätzlichen Arbeitsstunden werden im Rahmen des nach Absatz 
2 Satz 1 festgelegten Zeitraums ausgeglichen. 

(7) 1Durch Betriebs-/Dienstvereinbarung kann in der Zeit von 6 bis 20 Uhr eine tägli-
che Rahmenzeit von bis zu zwölf Stunden eingeführt werden. 2Die innerhalb der 
täglichen Rahmenzeit geleisteten zusätzlichen Arbeitsstunden werden im Rahmen 
des nach Absatz 2 Satz 1 festgelegten Zeitraums ausgeglichen. 

(8) Die Absätze 6 und 7 gelten nur alternativ und nicht bei Wechselschicht- und 
Schichtarbeit. 

(9) Für einen Betrieb/eine Verwaltung, in dem/der das Personalvertretungsgesetz 
Anwendung findet, kann eine Regelung nach den Absätzen 4, 6 und 7 in einem Ta-
rifvertrag getroffen werden, wenn eine Dienstvereinbarung nicht einvernehmlich 
zustande kommt und der Arbeitgeber ein Letztentscheidungsrecht hat. 
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(10) 1In Verwaltungen und Betrieben, in denen auf Grund spezieller Aufgaben (zum 
Beispiel Ausgrabungen, Expeditionen, Schifffahrt) oder saisonbedingt erheblich 
verstärkte Tätigkeiten anfallen, kann für diese Tätigkeiten die regelmäßige Arbeits-
zeit auf bis zu 60 Stunden in einem Zeitraum von bis zu sieben Tagen verlängert 
werden. 2In diesem Fall muss durch Verkürzung der regelmäßigen wöchentlichen 
Arbeitszeit bis zum Ende des Ausgleichszeitraums nach Absatz 2 Satz 1 ein ent-
sprechender Zeitausgleich durchgeführt werden. 3 (unbesetzt)  

(11) 1Bei Dienstreisen gilt nur die Zeit der dienstlichen Inanspruchnahme am auswärti-
gen Geschäftsort als Arbeitszeit. 2Für jeden Tag einschließlich der Reisetage wird 
jedoch mindestens die auf ihn entfallende regelmäßige, durchschnittliche oder 
dienstplanmäßige Arbeitszeit berücksichtigt, wenn diese bei Nichtberücksichtigung 
der Reisezeit nicht erreicht würde. 3Überschreiten nicht anrechenbare Reisezeiten 
insgesamt 15 Stunden im Monat, so werden auf Antrag 25 v.H. dieser überschrei-
tenden Zeiten bei fester Arbeitszeit als Freizeitausgleich gewährt und bei gleiten-
der Arbeitszeit im Rahmen der jeweils geltenden Vorschriften auf die Arbeitszeit 
angerechnet. 4Der besonderen Situation von Teilzeitbeschäftigten ist Rechnung zu 
tragen. 5Soweit Einrichtungen in privater Rechtsform oder andere Arbeitgeber 
nach eigenen Grundsätzen verfahren, sind diese abweichend von den Sätzen 1 bis 
4 maßgebend. 

 

§ 7 Sonderformen der Arbeit 

(1) 1Wechselschichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schichtplan, der einen regelmäßi-
gen Wechsel der täglichen Arbeitszeit in Wechselschichten vorsieht, bei denen Be-
schäftigte durchschnittlich längstens nach Ablauf eines Monats erneut zur Nacht-
schicht herangezogen werden. 2Wechselschichten sind wechselnde Arbeitsschich-
ten, in denen ununterbrochen bei Tag und Nacht, werktags, sonntags und feier-
tags gearbeitet wird. 3Nachtschichten sind Arbeitsschichten, die mindestens zwei 
Stunden Nachtarbeit umfassen. 

(2) Schichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schichtplan, der einen regelmäßigen 
Wechsel des Beginns der täglichen Arbeitszeit um mindestens zwei Stunden in 
Zeitabschnitten von längstens einem Monat vorsieht, und die innerhalb einer Zeit-
spanne von mindestens 13 Stunden geleistet wird. 

(3) Bereitschaftsdienst leisten Beschäftigte, die sich auf Anordnung des Arbeitgebers 
außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit an einer vom Arbeitgeber bestimmten 
Stelle aufhalten, um im Bedarfsfall die Arbeit aufzunehmen. 
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(4) 1Rufbereitschaft leisten Beschäftigte, die sich auf Anordnung des Arbeitgebers au-
ßerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit an einer dem Arbeitgeber anzuzeigenden 
Stelle aufhalten, um auf Abruf die Arbeit aufzunehmen. 2Rufbereitschaft wird nicht 
dadurch ausgeschlossen, dass Beschäftigte vom Arbeitgeber mit einem Mobiltele-
fon oder einem vergleichbaren technischen Hilfsmittel ausgestattet sind. 

(5) Nachtarbeit ist die Arbeit zwischen 21 Uhr und 6 Uhr. 

(6) Mehrarbeit sind die Arbeitsstunden, die Teilzeitbeschäftigte über die vereinbarte 
regelmäßige Arbeitszeit hinaus bis zur regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit 
von Vollzeitbeschäftigten (§ 6 Absatz 1) leisten. 

(7) Überstunden sind die auf Anordnung des Arbeitgebers geleisteten Arbeitsstunden, 
die über die im Rahmen der regelmäßigen Arbeitszeit von Vollzeitbeschäftigten (§ 
6 Absatz 1) für die Woche dienstplanmäßig beziehungsweise betriebsüblich fest-
gesetzten Arbeitsstunden hinausgehen und nicht bis zum Ende der folgenden Ka-
lenderwoche ausgeglichen werden. 

(8) Abweichend von Absatz 7 sind nur die Arbeitsstunden Überstunden, die 

a) im Falle der Festlegung eines Arbeitszeitkorridors nach § 6 Absatz 6 über 45 
Stunden oder über die vereinbarte Obergrenze hinaus, 

b) im Falle der Einführung einer täglichen Rahmenzeit nach § 6 Absatz 7 außerhalb 
der Rahmenzeit, 

c) im Falle von Wechselschicht- oder Schichtarbeit über die im Schichtplan festge-
legten täglichen Arbeitsstunden einschließlich der im Schichtplan vorgesehenen 
Arbeitsstunden, die bezogen auf die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit im 
Schichtplanturnus nicht ausgeglichen werden,  

angeordnet worden sind. 
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§ 8 Ausgleich für Sonderformen der Arbeit 

(1) 1Beschäftigte erhalten neben dem Entgelt für die tatsächliche Arbeitsleistung Zeit-
zuschläge. 2Die Zeitzuschläge betragen - auch bei Teilzeitbeschäftigten - je Stunde 

 

a) für Überstunden  

 - in den Entgeltgruppen 1 bis 8 30 v.H. 

 - in den Entgeltgruppen 9 bis 15 15 v.H. 

b) für Nachtarbeit 20 v.H. 

c) für Sonntagsarbeit 25 v.H. 

d) bei Feiertagsarbeit  

 - ohne Freizeitausgleich 135 v.H. 

 - mit Freizeitausgleich 35 v.H. 

e) für Arbeit am 24. Dezember und am 
31. Dezember jeweils ab 6 Uhr 35 v.H. 

f) für Arbeit an Samstagen von 13 bis 21 
Uhr, soweit diese nicht im Rahmen von 
Wechselschicht- oder Schichtarbeit an-
fällt 20 v.H. 

 des auf eine Stunde entfallenden Anteils des Tabellenentgelts der Stufe 3 der je-
weiligen Entgeltgruppe. 3Beim Zusammentreffen von Zeitzuschlägen nach Satz 2 
Buchstabe c bis f wird nur der höchste Zeitzuschlag gezahlt. 4Auf Wunsch der Be-
schäftigten können, soweit ein Arbeitszeitkonto (§ 10) eingerichtet ist und die be-
trieblichen/dienstlichen Verhältnisse es zulassen, die nach Satz 2 zu zahlenden 
Zeitzuschläge entsprechend dem jeweiligen Vomhundertsatz einer Stunde in Zeit 
umgewandelt (faktorisiert) und ausgeglichen werden. 5Dies gilt entsprechend für 
Überstunden als solche. 

Protokollerklärung zu § 8 Absatz 1: 
Bei Überstunden richtet sich das Entgelt für die tatsächliche Arbeitsleistung nach der 
jeweiligen Entgeltgruppe und der individuellen Stufe, höchstens jedoch nach der Stu-
fe 4. 
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Protokollerklärung zu § 8 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe d: 
1Der Freizeitausgleich muss im Dienstplan besonders ausgewiesen und bezeichnet 
werden. 2Falls kein Freizeitausgleich gewährt wird, werden als Entgelt einschließlich 
des Zeitzuschlags und des auf den Feiertag entfallenden Tabellenentgelts höchstens 
235 v.H. gezahlt. 

(2) 1Überstunden sind grundsätzlich durch entsprechende Freizeit auszugleichen; für 
die Zeit des Freizeitausgleichs werden das Tabellenentgelt sowie die sonstigen, in 
Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestandteile weitergezahlt. 2Sofern kein Ar-
beitszeitkonto nach § 10 eingerichtet ist, oder wenn ein solches besteht, die/der 
Beschäftigte jedoch keine Faktorisierung nach Absatz 1 geltend macht, erhält 
die/der Beschäftigte für Überstunden (§ 7 Absatz 7), die nicht bis zum Ende des 
dritten Kalendermonats - möglichst aber schon bis zum Ende des nächsten Kalen-
dermonats - nach deren Entstehen mit Freizeit ausgeglichen worden sind, je Stun-
de 100 v.H. des auf die Stunde entfallenden Anteils des Tabellenentgelts der jewei-
ligen Entgeltgruppe und Stufe, höchstens jedoch nach der Stufe 4. 3Der Anspruch 
auf den Zeitzuschlag für Überstunden nach Absatz 1 besteht unabhängig von ei-
nem Freizeitausgleich. 

(3) 1Für Beschäftigte der Entgeltgruppen 15 und 15 Ü bei obersten Landesbehörden  
sind Mehrarbeit und Überstunden durch das Tabellenentgelt abgegolten. 
2Beschäftigte der Entgeltgruppen 13, 13 Ü und 14 bei obersten Landesbehörden 
erhalten nur dann ein Überstundenentgelt, wenn die Leistung der Mehrarbeit 
oder der Überstunden für sämtliche Beschäftigte des Arbeitgebers angeordnet ist; 
im Übrigen ist über die regelmäßige Arbeitszeit hinaus geleistete Arbeit dieser Be-
schäftigten durch das Tabellenentgelt abgegolten. 3Satz 1 gilt auch für Leiterin-
nen/Leiter von Dienststellen und deren ständige Vertreterinnen/Vertreter, die in 
die Entgeltgruppen 14, 15 und 15 Ü eingruppiert sind.  

(4) Für Arbeitsstunden, die keine Überstunden sind und die aus betriebli-
chen/dienstlichen Gründen nicht innerhalb des nach § 6 Absatz 2 Satz 1 oder 2 
festgelegten Zeitraums mit Freizeit ausgeglichen werden, erhält die/der Beschäf-
tigte je Stunde 100 v.H. des auf eine Stunde entfallenden Anteils des Tabellenent-
gelts der jeweiligen Entgeltgruppe und Stufe. 

Protokollerklärung zu § 8 Absatz 4: 
Mit dem Begriff „Arbeitsstunden“ sind nicht die Stunden gemeint, die im Rahmen 
von Gleitzeitregelungen im Sinne der Protokollerklärung zu Abschnitt II anfallen, es 
sei denn, sie sind angeordnet worden. 

S e i t e  | 19 



§ 8 TV-G-U 

(5) 1Für die Rufbereitschaft wird eine tägliche Pauschale je Entgeltgruppe gezahlt. 2Für 
eine Rufbereitschaft von mindestens zwölf Stunden wird für die Tage Montag bis 
Freitag das Zweifache, für Samstag, Sonntag sowie für Feiertage das Vierfache des 
tariflichen Stundenentgelts nach Maßgabe der Entgelttabelle gezahlt. 3Maßgebend 
für die Bemessung der Pauschale nach Satz 2 ist der Tag, an dem die Rufbereit-
schaft beginnt. 4Für Rufbereitschaften von weniger als zwölf Stunden werden für 
jede angefangene Stunde 12,5 v.H. des tariflichen Stundenentgelts nach der Ent-
gelttabelle gezahlt. 5Die Zeit jeder einzelnen Inanspruchnahme innerhalb der Ruf-
bereitschaft mit einem Einsatz außerhalb des Aufenthaltsorts im Sinne des § 7 Ab-
satz 4 einschließlich der hierfür erforderlichen Wegezeiten wird auf eine volle 
Stunde gerundet und mit dem Entgelt für Überstunden sowie etwaiger Zeitzu-
schläge nach Absatz 1 bezahlt.  
6Wird die Arbeitsleistung innerhalb der Rufbereitschaft am Aufenthaltsort im Sin-
ne des § 7 Absatz 4 telefonisch (zum Beispiel in Form einer Auskunft) oder mittels 
technischer Einrichtungen erbracht, wird abweichend von Satz 5 die Summe dieser 
Arbeitsleistungen am Ende des Rufbereitschaftsdienstes auf die nächsten vollen 30 
oder 60 Minuten gerundet und mit dem Entgelt für Überstunden sowie etwaiger 
Zeitzuschläge nach Absatz 1 bezahlt; dauert der Rufbereitschaftsdienst länger als 
24 Stunden (zum Beispiel an Wochenenden), erfolgt die Aufrundung nach jeweils 
24 Stunden. 7Absatz 1 Satz 4 gilt entsprechend, soweit die Buchung auf das Ar-
beitszeitkonto nach § 10 Absatz 3 Satz 2 zulässig ist. 8Für die Zeit der Rufbereit-
schaft werden Zeitzuschläge nicht gezahlt. 

Protokollerklärung zu § 8 Absatz 5: 
Zur Ermittlung der Tage einer Rufbereitschaft, für die eine Pauschale gezahlt wird, ist 
auf den Tag des Beginns der Rufbereitschaft abzustellen. 

(6) 1Das Entgelt für Bereitschaftsdienst wird durch besonderen Tarifvertrag geregelt. 
2Bis zum Inkrafttreten einer Regelung nach Satz 1 gelten die beim Arbeitgeber am 
28. Februar 2010 jeweils geltenden Bestimmungen fort. 3Das Bereitschaftsdienst-
entgelt kann, soweit ein Arbeitszeitkonto (§ 10) eingerichtet ist und die betriebli-
chen/dienstlichen Verhältnisse es zulassen (Absatz 1 Satz 4), im Einvernehmen mit 
der/dem Beschäftigten im Verhältnis 1:1 in Freizeit (faktorisiert) abgegolten wer-
den. 4Weitere Faktorisierungsregelungen können in einer einvernehmlichen Be-
triebs-/Dienstvereinbarung getroffen werden. 
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Protokollerklärung zu § 8 Absatz 6: 
Unabhängig von den Vorgaben des Absatzes 6 kann der Arbeitgeber einen Freizeit-
ausgleich anordnen, wenn dies zur Einhaltung der Vorschriften des Arbeitszeitgeset-
zes erforderlich ist. 

(7) 1Beschäftigte, die ständig Wechselschichtarbeit leisten, erhalten eine Wechsel-
schichtzulage von 105 Euro monatlich. 2Beschäftigte, die nicht ständig Wechsel-
schichtarbeit leisten, erhalten eine Wechselschichtzulage von 0,63 Euro pro Stun-
de. 

(8) 1Beschäftigte, die ständig Schichtarbeit leisten, erhalten eine Schichtzulage von 40 
Euro monatlich. 2Beschäftigte, die nicht ständig Schichtarbeit leisten, erhalten eine 
Schichtzulage von 0,24 Euro pro Stunde. 

Protokollerklärung zu § 8 Absatz 7 und 8:  
Teilzeitbeschäftigte erhalten die Wechselschichtzulagen bzw. Schichtzulagen, die 
nach Stunden bemessen werden, in voller Höhe; sofern sie pauschaliert bezahlt wer-
den, gilt dagegen § 24 Absatz 2. 
 

§ 9 Bereitschaftszeiten 

(1) 1Bereitschaftszeiten sind die Zeiten, in denen sich die/der Beschäftigte am Ar-
beitsplatz oder einer anderen vom Arbeitgeber bestimmten Stelle zur Verfügung 
halten muss, um im Bedarfsfall die Arbeit selbständig, gegebenenfalls auch auf 
Anordnung, aufzunehmen; in ihnen überwiegen die Zeiten ohne Arbeitsleistung. 
2Für Beschäftigte, in deren Tätigkeit regelmäßig und in nicht unerheblichem Um-
fang Bereitschaftszeiten fallen, gelten folgende Regelungen: 

a) Bereitschaftszeiten werden zur Hälfte als tarifliche Arbeitszeit gewertet  
(faktorisiert). 

b) Sie werden innerhalb von Beginn und Ende der regelmäßigen täglichen Arbeits-
zeit nicht gesondert ausgewiesen. 

c) Die Summe aus den faktorisierten Bereitschaftszeiten und der Vollarbeitszeit 
darf die Arbeitszeit nach § 6 Absatz 1 nicht überschreiten. 

d) Die Summe aus Vollarbeits- und Bereitschaftszeiten darf durchschnittlich 48 
Stunden wöchentlich nicht überschreiten. 

3Ferner ist Voraussetzung, dass eine nicht nur vorübergehend angelegte Organisa-
tionsmaßnahme besteht, bei der regelmäßig und in nicht unerheblichem Umfang 
Bereitschaftszeiten anfallen. 
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(2) 1Die Anwendung des Absatzes 1 bedarf im Geltungsbereich des Personalvertre-
tungsgesetzes einer einvernehmlichen Dienstvereinbarung. 2§ 6 Absatz 9 gilt ent-
sprechend. 

(3) 1Für Hausmeisterinnen/Hausmeister in deren Tätigkeit regelmäßig und in nicht 
unerheblichem Umfang Bereitschaftszeiten fallen, gilt Absatz 1 entsprechend; Ab-
satz 2 findet keine Anwendung. 2(unbesetzt)  

Protokollerklärung zu § 9 Absatz 1 und 2: 
Diese Regelung gilt nicht für Wechselschicht- und Schichtarbeit. 

 

§ 10 Arbeitszeitkonto 

(1) 1Durch Betriebs-/Dienstvereinbarung kann ein Arbeitszeitkonto eingerichtet wer-
den. 2Für einen Betrieb/eine Verwaltung, in dem/der das Personalvertretungsge-
setz Anwendung findet, kann eine Regelung nach Satz 1 auch in einem Tarifvertrag 
getroffen werden, wenn eine Dienstvereinbarung nicht einvernehmlich zustande 
kommt und der Arbeitgeber ein Letztentscheidungsrecht hat. 3Soweit ein Arbeits-
zeitkorridor (§ 6 Absatz 6) oder eine Rahmenzeit (§ 6 Absatz 7) vereinbart wird, ist 
ein Arbeitszeitkonto einzurichten. 

(2) 1In der Betriebs-/Dienstvereinbarung wird festgelegt, ob das Arbeitszeitkonto im 
ganzen Betrieb/in der ganzen Verwaltung oder Teilen davon eingerichtet wird.  
2Alle Beschäftigten der Betriebs-/Verwaltungsteile, für die ein Arbeitszeitkonto 
eingerichtet wird, werden von den Regelungen des Arbeitszeitkontos erfasst. 

(3) 1Auf das Arbeitszeitkonto können Zeiten, die bei Anwendung des nach § 6 Absatz 2 
festgelegten Zeitraums als Zeitguthaben oder als Zeitschuld bestehen bleiben, 
nicht durch Freizeit ausgeglichene Zeiten nach § 8 Absatz 1 Satz 5 und Absatz 4 
sowie in Zeit umgewandelte Zuschläge nach § 8 Absatz 1 Satz 4 gebucht werden. 
2Weitere Kontingente (zum Beispiel Rufbereitschafts-/Bereitschaftsdienst-
entgelte) können durch Betriebs-/Dienstvereinbarung zur Buchung freigegeben 
werden. 3Die/Der Beschäftigte entscheidet für einen in der Betriebs-/Dienst-
vereinbarung festgelegten Zeitraum, welche der in Satz 1 beziehungsweise Satz 2 
genannten Zeiten auf das Arbeitszeitkonto gebucht werden. 

(4) Im Falle einer unverzüglich angezeigten und durch ärztliches Attest nachgewiese-
nen Arbeitsunfähigkeit während eines Zeitausgleichs vom Arbeitszeitkonto (Zeiten 
nach Absatz 3 Satz 1 und 2) tritt eine Minderung des Zeitguthabens nicht ein. 

(5) In der Betriebs-/Dienstvereinbarung sind insbesondere folgende Regelungen zu 
treffen: 
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a) Die höchstmögliche Zeitschuld (bis zu 40 Stunden) und das höchstzulässige Zeit-
guthaben (bis zu einem Vielfachen von 40 Stunden), die innerhalb eines be-
stimmten Zeitraums anfallen dürfen; 

b) Fristen für das Abbuchen von Zeitguthaben oder für den Abbau von Zeitschul-
den durch die/den Beschäftigten; 

c) die Berechtigung, das Abbuchen von Zeitguthaben zu bestimmten Zeiten (zum 
Beispiel an so genannten Brückentagen) vorzusehen; 

d) die Folgen, wenn der Arbeitgeber einen bereits genehmigten Freizeitausgleich 
kurzfristig widerruft. 

(6) 1Der Arbeitgeber kann mit der/dem Beschäftigten die Einrichtung eines Langzeit-
kontos vereinbaren. 2In diesem Fall ist der Betriebs-/Personalrat zu beteiligen 
und - bei Insolvenzfähigkeit des Arbeitgebers - eine Regelung zur Insolvenzsiche-
rung zu treffen. 

 

§ 11 Teilzeitbeschäftigung 

(1) 1Mit Beschäftigten soll auf Antrag eine geringere als die vertraglich festgelegte 
Arbeitszeit vereinbart werden, wenn sie 

a) mindestens ein Kind unter 18 Jahren oder 

b) einen nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftigen sonstigen Angehörigen 

tatsächlich betreuen oder pflegen und dringende dienstliche beziehungsweise be-
triebliche Belange nicht entgegenstehen. 2Die Teilzeitbeschäftigung nach Satz 1 ist 
auf Antrag auf bis zu fünf Jahre zu befristen.  
3Sie kann verlängert werden; der Antrag ist spätestens sechs Monate vor Ablauf 
der vereinbarten Teilzeitbeschäftigung zu stellen. 4Bei der Gestaltung der Arbeits-
zeit hat der Arbeitgeber im Rahmen der dienstlichen beziehungsweise betriebli-
chen Möglichkeiten der besonderen persönlichen Situation der/des Beschäftigten 
nach Satz 1 Rechnung zu tragen. 

(2) Beschäftigte, die in anderen als den in Absatz 1 genannten Fällen eine Teilzeitbe-
schäftigung vereinbaren wollen, können von ihrem Arbeitgeber verlangen, dass er 
mit ihnen die Möglichkeit einer Teilzeitbeschäftigung mit dem Ziel erörtert, zu ei-
ner entsprechenden Vereinbarung zu gelangen. 
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(3) Ist mit früher Vollzeitbeschäftigten auf ihren Wunsch eine nicht befristete Teilzeit-
beschäftigung vereinbart worden, sollen sie bei späterer Besetzung eines Vollzeit-
arbeitsplatzes bei gleicher Eignung im Rahmen der dienstlichen beziehungsweise 
betrieblichen Möglichkeiten bevorzugt berücksichtigt werden. 

Protokollerklärung zu Abschnitt II: 
1Gleitzeitregelungen sind unter Wahrung der jeweils geltenden Mitbestimmungs-
rechte unabhängig von den Vorgaben zu Arbeitszeitkorridor und Rahmenzeit (§ 6 Ab-
satz 6 und 7) möglich; dies gilt nicht bei Schicht- und Wechselschichtarbeit. 2In den 
Gleitzeitregelungen kann auf Vereinbarungen nach § 10 verzichtet werden. 3Sie dür-
fen keine Regelungen nach § 6 Absatz 4 enthalten. 4Bei Inkrafttreten dieses Tarifver-
trages bestehende Gleitzeitregelungen bleiben unberührt. 

 
 

Abschnitt III 
Eingruppierung, Entgelt und sonstige Leistungen 

§ 12 Eingruppierung 

[Derzeit nicht belegt, wird im Zusammenhang mit einer Entgeltordnung geregelt.] 

§ 13 Eingruppierung in besonderen Fällen 

[Derzeit nicht belegt, wird im Zusammenhang mit einer Entgeltordnung geregelt.] 

§ 14 Vorübergehende Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit 

(1) Wird Beschäftigten vorübergehend eine andere Tätigkeit übertragen, die den Tä-
tigkeitsmerkmalen einer höheren Entgeltgruppe entspricht, und wurde diese Tä-
tigkeit mindestens einen Monat ausgeübt, erhalten sie für die Dauer der Ausübung 
eine persönliche Zulage rückwirkend ab dem ersten Tag der Übertragung der Tä-
tigkeit. 

(2) 1Durch Tarifvertrag kann für bestimmte Tätigkeiten festgelegt werden, dass die 
Voraussetzung für die Zahlung einer persönlichen Zulage bereits erfüllt ist, wenn 
die vorübergehend übertragene Tätigkeit mindestens drei Arbeitstage angedauert 
hat. 2Die Beschäftigten müssen dann ab dem ersten Tag der Vertretung in An-
spruch genommen worden sein. 

(3) 1Die persönliche Zulage bemisst sich für Beschäftigte in den Entgeltgruppen 9 bis 
14 aus dem Unterschiedsbetrag zu dem Tabellenentgelt, das sich für die/den Be-
schäftigte/n bei dauerhafter Übertragung nach § 17 Absatz 4 Satz 1 und 2 ergeben 
hätte.  
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2Für Beschäftigte, die in eine der Entgeltgruppen 1 bis 8 eingruppiert sind, beträgt 
die Zulage 4,5 v.H. des individuellen Tabellenentgelts der/des Beschäftigten; bei 
vorübergehender Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit über mehr als eine 
Entgeltgruppe gilt Satz 1 entsprechend. 

Protokollerklärung zu § 14 Absatz 3 Satz 2, 2. Halbsatz: 
Satz 2, 2. Halbsatz gilt bis zum Inkrafttreten der Eingruppierungsvorschriften des TV-
G-U (Entgeltordnung) nicht für Beschäftigte im Sinne von § 38 Absatz 4 Satz 1, die in 
die Entgeltgruppe 3 eingruppiert sind und denen vorübergehend eine Tätigkeit nach 
Entgeltgruppe 5 übertragen worden ist beziehungsweise die in die Entgeltgruppe 6 
eingruppiert sind und denen vorübergehend eine Tätigkeit nach Entgeltgruppe 8 
übertragen worden ist. 
 

§ 15 Tabellenentgelt 

(1) 1Die/Der Beschäftigte erhält monatlich ein Tabellenentgelt. 2Die Höhe bestimmt 
sich nach der Entgeltgruppe, in die sie/er eingruppiert ist, und nach der für sie/ihn 
geltenden Stufe. 

(2) Die Höhe der Tabellenentgelte ist in der Anlage A 2 festgelegt. 

(3) 1Im Rahmen von tariflichen Regelungen können für an- und ungelernte Tätigkeiten 
in von Outsourcing und/oder Privatisierung bedrohten Bereichen in den Entgelt-
gruppen 1 bis 4 Abweichungen von der Entgelttabelle bis zu einer dort vereinbar-
ten Untergrenze vorgenommen werden. 2Die Untergrenze muss im Rahmen der 
Spannbreite des Entgelts der Entgeltgruppe 1 liegen. 3Die Umsetzung erfolgt durch 
Anwendungsvereinbarung. 

 

§ 16 Stufen der Entgelttabelle 

(1) 1Die Entgeltgruppen 9 bis 15 umfassen fünf Stufen und die Entgeltgruppen 2 bis 8 
sechs Stufen. 2Die Abweichungen von Satz 1 sind im Anhang zu § 16 geregelt. 

(2) 1Bei der Einstellung werden die Beschäftigten der Stufe 1 zugeordnet, sofern keine 
einschlägige Berufserfahrung vorliegt. 2Verfügen Beschäftigte über eine einschlä-
gige Berufserfahrung von mindestens einem Jahr aus einem vorherigen befristeten 
oder unbefristeten Arbeitsverhältnis zum Arbeitgeber, erfolgt die Stufenzuord-
nung unter Anrechnung der Zeiten der einschlägigen Berufserfahrung aus diesem 
vorherigen Arbeitsverhältnis.  
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3Ist die einschlägige Berufserfahrung von mindestens einem Jahr in einem Arbeits-
verhältnis zu einem anderen Arbeitgeber erworben worden, erfolgt die Einstellung 
in die Stufe 2, beziehungsweise - bei Einstellung nach dem 31. Mai 2013 und Vor-
liegen einer einschlägigen Berufserfahrung von mindestens drei Jahren - in Stufe 3.  
4Unabhängig davon kann der Arbeitgeber bei Neueinstellungen zur Deckung des 
Personalbedarfs Zeiten einer vorherigen beruflichen Tätigkeit ganz oder teilweise 
für die Stufenzuordnung berücksichtigen, wenn diese Tätigkeit für die vorgesehe-
ne Tätigkeit förderlich ist.  

Protokollerklärungen zu § 16 Absatz 2: 
1. Einschlägige Berufserfahrung ist eine berufliche Erfahrung in der übertragenen 

oder einer auf die Aufgabe bezogenen entsprechenden Tätigkeit.  

2. Ein Berufspraktikum nach dem Tarifvertrag über die vorläufige Weitergeltung der 
Regelungen für die Praktikantinnen/Praktikanten gilt grundsätzlich als Erwerb ein-
schlägiger Berufserfahrung.  

3. Ein vorheriges Arbeitsverhältnis im Sinne des Satzes 2 besteht, wenn zwischen 
dem Ende des vorherigen und dem Beginn des neuen Arbeitsverhältnisses ein 
Zeitraum von längstens sechs Monaten liegt; bei Wissenschaftlerinnen/Wissen-
schaftlern ab der Entgeltgruppe 13 verlängert sich der Zeitraum auf längstens 
zwölf Monate. 

4. § 88 Absatz 6 Hessisches Hochschulgesetz und Gesetz zur Änderung des TUD-
Gesetzes sowie weiterer Rechtsvorschriften vom 14. Dezember 2009 bleibt unbe-
rührt. 

(2a) Der Arbeitgeber kann bei Einstellung von Beschäftigten im unmittelbaren An-
schluss an ein Arbeitsverhältnis im öffentlichen Dienst (§ 34 Absatz 3 Satz 3 und 4) 
die beim vorherigen Arbeitgeber nach den Regelungen des TV-G-U, des TVÜ-G-U 
oder eines vergleichbaren Tarifvertrages erworbene Stufe bei der Stufenzuord-
nung ganz oder teilweise berücksichtigen; Absatz 2 Satz 4 bleibt unberührt.   

(3) 1Die Beschäftigten erreichen die jeweils nächste Stufe - von Stufe 3 an in Abhän-
gigkeit von ihrer Leistung gemäß § 17 Absatz 2 - nach folgenden Zeiten einer unun-
terbrochenen Tätigkeit innerhalb derselben Entgeltgruppe bei ihrem Arbeitgeber 
(Stufenlaufzeit): 

- Stufe 2 nach einem Jahr in Stufe 1, 

- Stufe 3 nach zwei Jahren in Stufe 2, 

- Stufe 4 nach drei Jahren in Stufe 3, 
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- Stufe 5 nach vier Jahren in Stufe 4 und 

- Stufe 6 nach fünf Jahren in Stufe 5 bei den Entgeltgruppen 2 bis 8. 
2Die Abweichungen von Satz 1 sind im Anhang zu § 16 geregelt. 

(4) 1Die Entgeltgruppe 1 umfasst fünf Stufen. 2Einstellungen erfolgen zwingend in der 
Stufe 2 (Eingangsstufe). 3Die jeweils nächste Stufe wird nach vier Jahren in der vo-
rangegangenen Stufe erreicht; § 17 Absatz 2 bleibt unberührt. 

 

(5) 1Zur regionalen Differenzierung, zur Deckung des Personalbedarfs, zur Bindung 
von qualifizierten Fachkräften oder zum Ausgleich höherer Lebenshaltungskosten 
kann Beschäftigten abweichend von der tarifvertraglichen Einstufung ein bis zu 
zwei Stufen höheres Entgelt ganz oder teilweise vorweg gewährt werden. 
2Beschäftigte mit einem Entgelt der Endstufe können bis zu 20 v.H. der Stufe 2 zu-
sätzlich erhalten. 3Die Zulage kann befristet werden. 4Sie ist auch als befristete Zu-
lage widerruflich. 
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Anhang zu § 16 

 
Besondere Stufenregelungen für vorhandene und neu eingestellte Beschäftigte 

I. 
1Abweichend von § 16 Absatz 1 ist Endstufe  

a)  in der Entgeltgruppe 9 die Stufe 4 bei Tätigkeiten entsprechend  
- Vergütungsgruppe Va ohne Aufstieg nach IVb BAT,  
- Vergütungsgruppe Vb ohne Aufstieg nach IVb BAT,  
- Vergütungsgruppe Vb nach Aufstieg aus Vc BAT (vorhandene Beschäftigte),  
- Vergütungsgruppe Vb nach Aufstieg aus VI b BAT (Lehrkräfte, vorhandene  

Beschäftigte), 
- Lohngruppe 9 MTArb;  

b)  in der Entgeltgruppe 3 die Stufe 5 bei Tätigkeiten entsprechend der  
- Vergütungsgruppe VIII mit und ohne Aufstieg nach VII BAT sowie nach Aufstieg 

aus IXa/IXb BAT,  
- Lohngruppe 3 nach Aufstieg aus Lohngruppe 2 und 2a MTArb (vorhandene Be-

schäftigte),  
- Lohngruppe 2a nach Aufstieg aus Lohngruppe 2 mit Aufstieg nach Lohngruppe 3 

MTArb (vorhandene Beschäftigte),  
- Lohngruppe 2 mit Aufstiegen nach Lohngruppe 2a und 3 MTArb;  

c)  in der Entgeltgruppe 2 die Stufe 5 bei Tätigkeiten entsprechend der  
-  Vergütungsgruppe IXb nach Aufstieg aus X BAT (vorhandene Beschäftigte),  
-  Vergütungsgruppe X mit Aufstieg nach IXb BAT,  
-  Vergütungsgruppe X BAT (vorhandene Beschäftigte),  
-  Lohngruppe 1a MTArb (vorhandene Beschäftigte),  
-  Lohngruppe 1 mit Aufstieg nach Lohngruppe 1a MTArb.  

 

Protokollerklärung zu Anhang zu § 16:  
Vorhandene Beschäftigte sind Beschäftigte im Sinne des § 1 Absatz 1 TVÜ-G-U. 

2Abweichend von § 16 Absatz 3 Satz 1 gelten für die Stufenlaufzeiten folgende Sonder-
regelungen:  
3In der Entgeltgruppe 9 wird die Stufe 3 nach fünf Jahren in Stufe 2 und die Stufe 4 
nach neun Jahren in Stufe 3 bei Tätigkeiten entsprechend der  
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- Vergütungsgruppe Va ohne Aufstieg nach IVb BAT,  

- Vergütungsgruppe Vb ohne Aufstieg nach IVb BAT (einschließlich in Vergütungs-
gruppe Vb vorhandener Aufsteiger aus Vergütungsgruppe Vc BAT)  

erreicht; bei Tätigkeiten entsprechend der Lohngruppe 9 MTArb wird die Stufe 3 nach 
zwei Jahren in Stufe 2 und die Stufe 4 nach sieben Jahren in Stufe 3 erreicht.  
 

II. 

(1)  Abweichend von § 16 Absatz 1 ist für die Beschäftigten im Pflegedienst (Anlage 1b 
zum BAT) Eingangsstufe  

a)  in den Entgeltgruppen 9 und 11 die Stufe 4 bei Tätigkeiten entsprechend  
 - Kr. XI mit Aufstieg nach Kr. XII  
 - Kr. VIII mit Aufstieg nach Kr. IX  
 - Kr. VII mit Aufstieg nach Kr. VIII (9 b)  

b)  in den Entgeltgruppen 7 und 9 bis 12 die Stufe 3 bei Tätigkeiten entsprechend  
 - Kr. XII mit Aufstieg nach Kr. XIII  
 - Kr. X mit Aufstieg nach Kr. XI  
 - Kr. IX mit Aufstieg nach Kr. X  
 - Kr. VI mit Aufstieg nach Kr. VII  
 - Kr. VII ohne Aufstieg  
 - Kr. VI ohne Aufstieg  

c)  in der Entgeltgruppe 7 die Stufe 2 bei Tätigkeiten entsprechend  
 - Kr. Va mit Aufstieg nach Kr. VI  
 - Kr. V mit Aufstieg nach Kr. Va und weiterem Aufstieg nach Kr. VI  
 - Kr. V mit Aufstieg nach Kr. Va  

(2)  Abweichend von § 16 Absatz 1 ist für die Beschäftigten im Pflegedienst (Anlage 1b 
zum BAT) Endstufe  

a)  in der Entgeltgruppe 9 die Stufe 6 (gesonderter Wert) bei Tätigkeiten entspre-
chend der Vergütungsgruppe  
- Kr. VIII mit Aufstieg nach Kr. IX  

b)  in der Entgeltgruppe 9 b die Stufe 6 bei Tätigkeiten entsprechend der Vergü-
tungsgruppe  
- Kr. VII mit Aufstieg nach Kr. VIII  

c)  in der Entgeltgruppe 9 b die Stufe 5 bei Tätigkeiten entsprechend der Vergü-
tungsgruppe  
- Kr. VI mit Aufstieg nach Kr. VII  
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 d)  in der Entgeltgruppe 9 b die Stufe 4 bei Tätigkeiten entsprechend der Vergü-
tungsgruppe  
- Kr. VI ohne Aufstieg  

e)  in der Entgeltgruppe 8 die Stufe 5 bei Tätigkeiten entsprechend 
- Kr. IV mit Aufstieg nach Kr. V  

(3)  Abweichend von § 16 Absatz 3 Satz 1 gelten für die Beschäftigten im Pflegedienst 
(Anlage 1b zum BAT) für die Stufenlaufzeiten folgende Sonderregelungen:  

a)  in der Entgeltgruppe 12 wird die Stufe 4 nach zwei Jahren in Stufe 3 und die 
Stufe 5 nach drei Jahren in Stufe 4 bei Tätigkeiten entsprechend der Vergü-
tungsgruppe Kr. XII mit Aufstieg nach Kr. XIII,  

b)  in der Entgeltgruppe 11 wird die Stufe 4 nach zwei Jahren in Stufe 3 und die 
Stufe 5 nach fünf Jahren in Stufe 4 bei Tätigkeiten entsprechend der Vergü-
tungsgruppe Kr. X mit Aufstieg nach Kr. XI,  

c)  in der Entgeltgruppe 10 wird die Stufe 4 nach zwei Jahren in Stufe 3 und die 
Stufe 5 nach drei Jahren in Stufe 4 bei Tätigkeiten entsprechend der Vergü-
tungsgruppe Kr. IX mit Aufstieg nach Kr. X, 

d)  in der Entgeltgruppe 9 wird die Stufe 6 nach zwei Jahren in Stufe 5 bei Tätig-
keiten entsprechend der Vergütungsgruppe Kr. VIII mit Aufstieg nach Kr. IX,  

e)  in der Entgeltgruppe 9 (9b) wird die Stufe 5 nach fünf Jahren in Stufe 4 bei Tä-
tigkeiten entsprechend der Vergütungsgruppe Kr. VII mit Aufstieg nach Kr. VIII,  

f)  in der Entgeltgruppe 9 wird die Stufe 4 nach fünf Jahren in Stufe 3 und die Stu-
fe 5 (9b) nach fünf Jahren in Stufe 4 bei Tätigkeiten entsprechend der Vergü-
tungsgruppen Kr. VI mit Aufstieg nach VII, Kr. VII ohne Aufstieg,  

g)  in der Entgeltgruppe 9 wird die Stufe 4 (9b) nach fünf Jahren in Stufe 3 und die 
Stufe 5 (9b) nach fünf Jahren in Stufe 4 bei Tätigkeiten entsprechend der Ver-
gütungsgruppe Kr. VI ohne Aufstieg 

erreicht.  
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§ 17 Allgemeine Regelungen zu den Stufen 

(1) Die Beschäftigten erhalten das Tabellenentgelt nach der neuen Stufe vom Beginn 
des Monats an, in dem die nächste Stufe erreicht wird. 

(2) 1Bei Leistungen der Beschäftigten, die erheblich über dem Durchschnitt liegen, 
kann die erforderliche Zeit für das Erreichen der Stufen 4 bis 6 jeweils verkürzt 
werden. 2Bei Leistungen, die erheblich unter dem Durchschnitt liegen, kann die er-
forderliche Zeit für das Erreichen der Stufen 4 bis 6 jeweils verlängert werden. 3Bei 
einer Verlängerung der Stufenlaufzeit hat der Arbeitgeber jährlich zu prüfen, ob 
die Voraussetzungen für die Verlängerung noch vorliegen. 4Für die Beratung von 
schriftlich begründeten Beschwerden von Beschäftigten gegen eine Verlängerung 
nach Satz 2 beziehungsweise 3 ist eine betriebliche Kommission zuständig. 5Die 
Mitglieder der betrieblichen Kommission werden je zur Hälfte vom Arbeitgeber 
und vom Betriebs-/Personalrat benannt; sie müssen dem Betrieb/der Dienststelle 
angehören. 6Der Arbeitgeber entscheidet auf Vorschlag der Kommission darüber, 
ob und in welchem Umfang der Beschwerde abgeholfen werden soll. 

Protokollerklärung zu § 17 Absatz 2 Satz 2: 
Bei Leistungsminderungen, die auf einem anerkannten Arbeitsunfall oder einer Be-
rufskrankheit gemäß §§ 8 und 9 SGB VII beruhen, ist diese Ursache in geeigneter 
Weise zu berücksichtigen. 
Protokollerklärung zu § 17 Absatz 2 Satz 6: 
Die Mitwirkung der Kommission erfasst nicht die Entscheidung über die leistungsbe-
zogene Stufenzuordnung. 

(3) 1Den Zeiten einer ununterbrochenen Tätigkeit im Sinne des § 16 Absatz 3 Satz 1 
stehen gleich: 

a) Schutzfristen nach dem Mutterschutzgesetz, 

b) Zeiten einer Arbeitsunfähigkeit nach § 22 bis zu 39 Wochen, 

c) Zeiten eines bezahlten Urlaubs, 

d) Zeiten eines Sonderurlaubs, bei denen der Arbeitgeber vor dem Antritt schrift-
lich ein dienstliches beziehungsweise betriebliches Interesse anerkannt hat, 

e) Zeiten einer sonstigen Unterbrechung von insgesamt weniger als einem Monat 
im Kalenderjahr, 

f)  Zeiten der vorübergehenden Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit. 
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2Zeiten der Unterbrechung bis zu einer Dauer von jeweils drei Jahren, die nicht von 
Satz 1 erfasst werden, und Elternzeit sowie Zeiten einer Unterbrechung bei Be-
schäftigten, die für eine jahreszeitlich begrenzte regelmäßig wiederkehrende Tä-
tigkeit in einem Beschäftigungsverhältnis stehen (Saisonbeschäftigte), sind un-
schädlich; sie werden aber nicht auf die Stufenlaufzeit angerechnet.  
3Bei einer Unterbrechung von mehr als drei Jahren erfolgt eine Zuordnung zu der 
Stufe, die der vor der Unterbrechung erreichten Stufe vorangeht, jedoch nicht 
niedriger als bei einer Neueinstellung; die Stufenlaufzeit beginnt mit dem Tag der 
Arbeitsaufnahme. 4Zeiten, in denen Beschäftigte mit einer kürzeren als der regel-
mäßigen wöchentlichen Arbeitszeit eines entsprechenden Vollzeitbeschäftigten 
beschäftigt waren, werden voll angerechnet. 

(4) 1Bei Eingruppierung in eine höhere Entgeltgruppe werden die Beschäftigten derje-
nigen Stufe zugeordnet, in der sie mindestens ihr bisheriges Tabellenentgelt erhal-
ten, mindestens jedoch der Stufe 2; bei Eingruppierung über mehr als eine Ent-
geltgruppe wird die Zuordnung zu den Stufen so vorgenommen, als ob faktisch ei-
ne Eingruppierung in jede der einzelnen Entgeltgruppen stattgefunden hätte. 
2Beträgt der Unterschiedsbetrag zwischen dem derzeitigen Tabellenentgelt und 
dem Tabellenentgelt nach Satz 1 weniger als 26,82 Euro in den Entgeltgruppen 1 
bis 8 beziehungsweise weniger als 53,63 Euro in den Entgeltgruppen 9 bis 15, so 
erhält die/der Beschäftigte während der betreffenden Stufenlaufzeit anstelle des 
Unterschiedsbetrags einen Garantiebetrag von monatlich 26,82 Euro (Entgelt-
gruppen 1 bis 8) beziehungsweise 53,63 Euro (Entgeltgruppen 9 bis 15). 3Die Stu-
fenlaufzeit in der höheren Entgeltgruppe beginnt mit dem Tag der Höhergruppie-
rung. 4Bei einer Eingruppierung in eine niedrigere Entgeltgruppe ist die/der Be-
schäftige der in der höheren Entgeltgruppe erreichten Stufe zuzuordnen. 5Die/Der 
Beschäftigte erhält vom Beginn des Monats an, in dem die Veränderung wirksam 
wird, das entsprechende Tabellenentgelt aus der in Satz 1 oder Satz 4 festgelegten 
Stufe der betreffenden Entgeltgruppe, gegebenenfalls einschließlich des Garantie-
betrags. 

Protokollerklärung zu § 17 Absatz 4 Satz 1, 2. Halbsatz: 
Satz 1 gilt bis zum Inkrafttreten der Eingruppierungsvorschriften des TV-G-U (Entgeltord-
nung) nicht für Beschäftigte im Sinne von § 38 Absatz 4 Satz 1, wenn sie von der Entgelt-
gruppe 3 in die Entgeltgruppe 5 oder von der Entgeltgruppe 6 in die Entgeltgruppe 8 höher-
gruppiert werden. 
 
Protokollerklärung zu § 17 Absatz 4 Satz 2: 
1Die Garantiebeträge nehmen an allgemeinen Entgeltanpassungen teil. 2 Sie betragen 
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a) in den Entgeltgruppen 1 bis 8 
  - 28,71 Euro ab 1. Juli 2013  

  - 29,51 Euro ab 1. April 2014 
 
b) in den Entgeltgruppen 9 bis 15 

  - 57,41 Euro ab 1. Juli 2013 

  - 59,02 Euro ab 1. April 2014 

 

§ 18 (unbesetzt) 

 

§ 19 Erschwerniszuschläge 

(1) 1Erschwerniszuschläge werden für Arbeiten gezahlt, die außergewöhnliche Er-
schwernisse beinhalten. 2Dies gilt nicht für Erschwernisse, die mit dem Berufs- 
oder Tätigkeitsbild verbunden sind, das der Eingruppierung zugrunde liegt. 

(2) Außergewöhnliche Erschwernisse im Sinne des Absatzes 1 ergeben sich grundsätz-
lich nur bei Arbeiten 

a) mit besonderer Gefährdung, 

b) mit extremer nicht klimabedingter Hitzeeinwirkung, 

c) mit besonders starker Schmutz- oder Staubbelastung, 

d) mit besonders starker Strahlenexposition oder 

e) unter sonstigen vergleichbar erschwerten Umständen. 

(3)  Zuschläge nach Absatz 1 werden nicht gewährt, soweit der außergewöhnlichen 
Erschwernis durch geeignete Vorkehrungen, insbesondere zum Arbeitsschutz, aus-
reichend Rechnung getragen wird. 

(4) 1Die Zuschläge betragen in der Regel 5 bis 15 v.H. - in besonderen Fällen auch ab-
weichend - des auf eine Stunde entfallenden Anteils des monatlichen Tabellenent-
gelts der Stufe 2 der Entgeltgruppe 2. 2Teilzeitbeschäftigte erhalten die Erschwer-
niszuschläge, die nach Stunden bemessen werden, in voller Höhe; sofern sie pau-
schaliert bezahlt werden, gilt dagegen § 24 Absatz 2. 

(5) 1Die zuschlagspflichtigen Arbeiten und die Höhe der Zuschläge werden tarifver-
traglich vereinbart. 2Bis zum Inkrafttreten eines entsprechenden Tarifvertrages 
gelten die bisherigen tarifvertraglichen Regelungen fort. 
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§ 20 Jahressonderzahlung 

(1) Beschäftigte, die am 1. Dezember im Arbeitsverhältnis stehen, haben Anspruch auf 
eine Jahressonderzahlung. 

(2) 1Die Jahressonderzahlung beträgt bei Beschäftigten in den Entgeltgruppen 

E 1 bis E 8 90 v.H. 

E 9 bis E 15 60 v.H. 
 

der Bemessungsgrundlage nach Absatz 3. 2Für die Anwendung des Satzes 1 wer-
den Beschäftigte der Entgeltgruppe 13 Ü bei einem Bezug des Tabellenentgelts aus 
den Stufen 2 und 3 der Entgeltgruppe 13, im Übrigen der Entgeltgruppe 14 zuge-
ordnet. 3Beschäftigte der Entgeltgruppe 13 mit einem Anspruch auf die Zulage 
nach § 17 Absatz 8 TVÜ-G-U werden der Entgeltgruppe 14 zugeordnet. 

(3) 1Bemessungsgrundlage im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 ist das monatliche Entgelt, 
das den Beschäftigten in den Kalendermonaten Juli, August und September durch-
schnittlich gezahlt wird; unberücksichtigt bleiben hierbei das zusätzlich für Über-
stunden und Mehrarbeit gezahlte Entgelt (mit Ausnahme der im Dienstplan vorge-
sehenen Mehrarbeits- oder Überstunden), Leistungszulagen, Leistungs- und Er-
folgsprämien sowie Kinderzulagen nach § 23a. 2Der Bemessungssatz bestimmt sich 
nach der Entgeltgruppe am 1. September. 3Bei Beschäftigten, deren Arbeitsver-
hältnis nach dem 31. August begonnen hat, tritt an die Stelle des Bemessungszeit-
raums der erste volle Kalendermonat des Arbeitsverhältnisses; anstelle des Be-
messungssatzes der Entgeltgruppe am 1. September tritt die Entgeltgruppe des 
Einstellungstages. 4In den Fällen, in denen im Kalenderjahr der Geburt des Kindes 
während des Bemessungszeitraums eine elterngeldunschädliche Teilzeitbeschäfti-
gung ausgeübt wird, bemisst sich die Jahressonderzahlung nach dem Beschäfti-
gungsumfang am Tag vor dem Beginn der Elternzeit. 

Protokollerklärung zu § 20 Absatz 3: 
1Bei der Berechnung des durchschnittlich gezahlten monatlichen Entgelts werden die 
gezahlten Entgelte der drei Monate addiert und durch drei geteilt; dies gilt auch bei 
einer Änderung des Beschäftigungsumfangs. 2Ist im Bemessungszeitraum nicht für al-
le Kalendertage Entgelt gezahlt worden, werden die gezahlten Entgelte der drei Mo-
nate addiert, durch die Zahl der Kalendertage mit Entgelt geteilt und sodann mit 
30,67 multipliziert. 3Zeiträume, für die Krankengeldzuschuss gezahlt worden ist, blei-
ben hierbei unberücksichtigt. 4Besteht während des Bemessungszeitraums an weni-
ger als 30 Kalendertagen Anspruch auf Entgelt, ist der letzte Kalendermonat, in dem 
für alle Kalendertage Anspruch auf Entgelt bestand, maßgeblich. 
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(4) 1Der Anspruch nach den Absätzen 1 bis 3 vermindert sich um ein Zwölftel für jeden 
Kalendermonat, in dem Beschäftigte keinen Anspruch auf Entgelt oder Fortzahlung 
des Entgelts nach § 21 haben. 2Die Verminderung unterbleibt für Kalendermonate, 
für die Beschäftigte kein Tabellenentgelt erhalten haben wegen 

a) Ableistung von Grundwehr- oder Zivildienst, wenn sie diesen vor dem 1. De-
zember beendet und die Beschäftigung unverzüglich wieder aufgenommen ha-
ben, 

b) Beschäftigungsverboten nach § 3 Absatz 2 und § 6 Absatz 1 Mutterschutzge-
setz, 

c) Inanspruchnahme der Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitge-
setz bis zum Ende des Kalenderjahres, in dem das Kind geboren ist, wenn am 
Tag vor Antritt der Elternzeit Anspruch auf Entgelt oder auf Zuschuss zum Mut-
terschaftsgeld bestanden hat. 

3Die Verminderung unterbleibt ferner für Kalendermonate, in denen Beschäftigten 
Krankengeldzuschuss gezahlt wurde oder nur wegen der Höhe des zustehenden 
Krankengelds oder einer entsprechenden gesetzlichen Leistung ein Krankengeld-
zuschuss nicht gezahlt worden ist. 

(5) 1Die Jahressonderzahlung wird mit dem Tabellenentgelt für November ausgezahlt. 
2Ein Teilbetrag der Jahressonderzahlung kann zu einem früheren Zeitpunkt ausge-
zahlt werden. 

(6) 1Beschäftigte, die bis zum 25. Februar 2009 Altersteilzeitarbeit vereinbart haben, 
erhalten die Jahressonderzahlung auch dann, wenn das Arbeitsverhältnis wegen 
Rentenbezugs vor dem 1. Dezember endet. 2In diesem Falle treten an die Stelle 
des Bemessungszeitraums gemäß Absatz 3 die letzten drei Kalendermonate vor 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses. 

Protokollerklärungen zu § 20: 

1. (unbesetzt) 

2. Für Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis bis zum 28. Februar 2010 hinsichtlich der 
Zuwendung der tariflichen Nachwirkung nicht unterlegen hat, sowie für nach dem 
28. Februar 2010 neu eingestellte Beschäftigte gelten im Jahr 2010 die Regelun-
gen des § 21 TVÜ-G-U. 
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§ 21 Bemessungsgrundlage für die Entgeltfortzahlung 
1In den Fällen der Entgeltfortzahlung nach § 22 Absatz 1, § 26 und § 27 werden das 
Tabellenentgelt sowie die sonstigen in Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestand-
teile weitergezahlt; hierzu zählen auch die vermögenswirksamen Leistungen nach § 23 
Absatz 1 und die Kinderzulagen nach § 23a. 2Nicht in Monatsbeträgen festgelegte Ent-
geltbestandteile werden als Durchschnitt auf Basis der letzten drei vollen Kalender-
monate, die dem maßgebenden Ereignis für die Entgeltfortzahlung vorhergehen (Be-
rechnungszeitraum), gezahlt.  

3Ausgenommen hiervon sind das zusätzlich gezahlte Entgelt für Überstunden und 
Mehrarbeit (mit Ausnahme der im Dienstplan vorgesehenen Mehrarbeits- oder Über-
stunden sowie etwaiger Überstundenpauschalen), Jahressonderzahlungen sowie be-
sondere Zahlungen nach § 23 Absatz 2 und 3. 

Protokollerklärungen zu § 21 Satz 2 und 3: 

1. 1Volle Kalendermonate im Sinne der Durchschnittsberechnung nach Satz 2 sind 
Kalendermonate, in denen an allen Kalendertagen das Arbeitsverhältnis bestan-
den hat. 2Hat das Arbeitsverhältnis weniger als drei Kalendermonate bestanden, 
sind die vollen Kalendermonate, in denen das Arbeitsverhältnis bestanden hat, 
zugrunde zu legen. 3Bei Änderungen der individuellen Arbeitszeit werden die 
nach der Arbeitszeitänderung liegenden vollen Kalendermonate zu Grunde ge-
legt.  

2. 1Der Tagesdurchschnitt nach Satz 2 beträgt 1/65 aus der Summe der zu berück-
sichtigenden Entgeltbestandteile, die für den Berechnungszeitraum zugestanden 
haben, wenn die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit durchschnittlich auf fünf 
Tage verteilt ist. 2Maßgebend ist die Verteilung der Arbeitszeit zu Beginn des Be-
rechnungszeitraums. 3Bei einer abweichenden Verteilung der Arbeitszeit ist der 
Tagesdurchschnitt entsprechend Satz 1 und 2 zu ermitteln. 4Sofern während des 
Berechnungszeitraums bereits Fortzahlungstatbestände vorlagen, bleiben bei der 
Ermittlung des Durchschnitts nach Satz 2 diejenigen Beträge unberücksichtigt, die 
während der Fortzahlungstatbestände auf Basis der Tagesdurchschnitte zustan-
den.  

3. Tritt die Fortzahlung des Entgelts nach einer allgemeinen Entgeltanpassung ein, 
sind die berücksichtigungsfähigen Entgeltbestandteile, die vor der Entgeltanpas-
sung zustanden, um 90 v.H. des Vomhundertsatzes für die allgemeine Entgeltan-
passung zu erhöhen. 
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§ 22 Entgelt im Krankheitsfall 

(1) 1Werden Beschäftigte durch Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit an der Arbeits-
leistung verhindert, ohne dass sie ein Verschulden trifft, erhalten sie bis zur Dauer 
von sechs Wochen das Entgelt nach § 21. 2Bei erneuter Arbeitsunfähigkeit infolge 
derselben Krankheit sowie bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses gelten die ge-
setzlichen Bestimmungen. 3Als unverschuldete Arbeitsunfähigkeit im Sinne der 
Sätze 1 und 2 gilt auch die Arbeitsverhinderung im Sinne des § 3 Absatz 2 und des 
§ 9 Entgeltfortzahlungsgesetz. 

Protokollerklärung zu § 22 Absatz 1 Satz 1: 

Ein Verschulden liegt nur dann vor, wenn die Arbeitsunfähigkeit vorsätzlich oder grob 
fahrlässig herbeigeführt wurde. 

(2) 1Nach Ablauf des Zeitraums gemäß Absatz 1 erhalten die Beschäftigten für die 
Zeit, für die ihnen Krankengeld oder entsprechende gesetzliche Leistungen gezahlt 
werden, einen Krankengeldzuschuss in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen 
den tatsächlichen Barleistungen des Sozialleistungsträgers und dem Nettoentgelt. 
2Nettoentgelt ist das um die gesetzlichen Abzüge verminderte Entgelt im Sinne des 
§ 21; bei freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherten Beschäf-
tigten ist dabei deren Gesamtkranken- und Pflegeversicherungsbeitrag abzüglich 
Arbeitgeberzuschuss zu berücksichtigen. 3Bei Beschäftigten, die in der gesetzlichen 
Krankenversicherung versicherungsfrei oder die von der Versicherungspflicht in 
der gesetzlichen Krankenversicherung befreit sind, sind bei der Berechnung des 
Krankengeldzuschusses diejenigen Leistungen zu Grunde zu legen, die ihnen als 
Pflichtversicherte in der gesetzlichen Krankenversicherung zustünden. 

(3) 1Der Krankengeldzuschuss wird bei einer Beschäftigungszeit (§ 34 Absatz 3)  

a) von mehr als einem Jahr längstens bis zum Ende der 13. Woche und  

b) von mehr als drei Jahren längstens bis zum Ende der 39. Woche  

 seit dem Beginn der Arbeitsunfähigkeit infolge derselben Krankheit gezahlt. 
2Maßgeblich für die Berechnung der Fristen nach Satz 1 ist die Beschäftigungszeit, 
die im Laufe der krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit vollendet wird. 3Innerhalb 
eines Kalenderjahres kann das Entgelt im Krankheitsfall nach Absatz 1 und 2 insge-
samt längstens bis zum Ende der in Absatz 3 Satz 1 genannten Fristen bezogen 
werden; bei jeder neuen Arbeitsunfähigkeit besteht jedoch mindestens der sich 
aus Absatz 1 ergebende Anspruch. 

(4) 1Entgelt im Krankheitsfall wird nicht über das Ende des Arbeitsverhältnisses hinaus 
gezahlt; § 8 Entgeltfortzahlungsgesetz bleibt unberührt.  
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 2Krankengeldzuschuss wird zudem nicht über den Zeitpunkt hinaus gezahlt, von 
dem an Beschäftigte eine Rente oder eine vergleichbare Leistung auf Grund eige-
ner Versicherung aus der gesetzlichen Rentenversicherung, aus einer zusätzlichen 
Alters- und Hinterbliebenenversorgung oder aus einer sonstigen Versorgungsein-
richtung erhalten, die nicht allein aus Mitteln der Beschäftigten finanziert ist.  
3Überzahlter Krankengeldzuschuss und sonstige Überzahlungen gelten als Vor-
schuss auf die in demselben Zeitraum zustehenden Leistungen nach Satz 2; die An-
sprüche der Beschäftigten gehen insoweit auf den Arbeitgeber über. 4Der Arbeit-
geber kann von der Rückforderung des Teils des überzahlten Betrags, der nicht 
durch die für den Zeitraum der Überzahlung zustehenden Bezüge im Sinne des 
Satzes 2 ausgeglichen worden ist, absehen, es sei denn, die/der Beschäftigte hat 
dem Arbeitgeber die Zustellung des Rentenbescheids schuldhaft verspätet mitge-
teilt. 

 

§ 23 Besondere Zahlungen 

(1) 1Einen Anspruch auf vermögenswirksame Leistungen nach Maßgabe des Ver-
mögensbildungsgesetzes in seiner jeweiligen Fassung haben Beschäftigte, deren 
Arbeitsverhältnis voraussichtlich mindestens sechs Monate dauert. 2Für Voll-
zeitbeschäftigte beträgt die vermögenswirksame Leistung für jeden vollen Ka-
lendermonat 6,65 Euro. 3Der Anspruch entsteht frühestens für den Kalender-
monat, in dem die/der Beschäftigte dem Arbeitgeber die erforderlichen Anga-
ben schriftlich mitteilt, und für die beiden vorangegangenen Monate desselben 
Kalenderjahres; die Fälligkeit tritt nicht vor acht Wochen nach Zugang der Mit-
teilung beim Arbeitgeber ein. 4Die vermögenswirksame Leistung wird nur für 
Kalendermonate gewährt, für die den Beschäftigten Tabellenentgelt, Entgelt-
fortzahlung oder Krankengeldzuschuss zusteht. 5Für Zeiten, für die Kranken-
geldzuschuss zusteht, ist die vermögenswirksame Leistung Teil des Kranken-
geldzuschusses. 6Die vermögenswirksame Leistung ist kein zusatzversorgungs-
pflichtiges Entgelt. 

(2) 1Beschäftigte erhalten ein Jubiläumsgeld bei Vollendung einer Beschäftigungszeit 
(§ 34 Absatz 3) 

a) von 25 Jahren in Höhe von 350 Euro, 

b) von 40 Jahren in Höhe von 500 Euro. 
2Teilzeitbeschäftigte erhalten das Jubiläumsgeld in voller Höhe. 
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„Protokollerklärung zu § 23 Absatz 2 Satz 1: 
1Ein Jubiläumsgeld aus Anlass eines 25- oder 40-jährigen Arbeitsjubiläums steht je-
weils nur einmal zu. 2Ist bereits aus Anlass einer nach dieser oder einer anderen Be-
stimmung berechneten Beschäftigungszeit ein Jubiläumsgeld oder eine vergleichbare 
Leistung gewährt worden, so ist diese Leistung auf das Jubiläumsgeld nach Satz 1 an-
zurechnen. 

(3) 1Beim Tod von Beschäftigten, deren Arbeitsverhältnis nicht geruht hat, wird der 
Ehegattin/dem Ehegatten oder den Kindern ein Sterbegeld gewährt; der Ehegat-
tin/dem Ehegatten steht die Lebenspartnerin/der Lebenspartner im Sinne des Le-
benspartnerschaftsgesetzes gleich. 2Als Sterbegeld wird für die restlichen Tage des 
Sterbemonats und - in einer Summe - für zwei weitere Monate das Tabellenentgelt 
der/des Verstorbenen gezahlt.  
3Die Zahlung des Sterbegeldes an einen der Berechtigten bringt den Anspruch der 
Übrigen gegenüber dem Arbeitgeber zum Erlöschen; die Zahlung auf das Gehalts-
konto hat befreiende Wirkung. 

(4) Für die Erstattung von Reise- und Umzugskosten sowie Trennungsgeld finden die 
Bestimmungen, die für die Beamtinnen und Beamten des Arbeitgebers jeweils gel-
ten, entsprechende Anwendung. 

 

§ 23a Kinderzulage 

(1) 1Beschäftigte, denen Kindergeld nach dem Einkommensteuergesetz (EStG) oder 
nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG) zusteht oder ohne Berücksichtigung der 
§§ 64, 65 EStG oder §§ 3, 4 BKGG zustehen würde, erhalten für jedes berücksichti-
gungsfähige Kind eine Kinderzulage in Höhe von 100 Euro. 2Die Kinderzulage er-
höht sich um 53,05 Euro für das dritte und jedes weitere Kind. 3Auf das Kind ent-
fällt der Zulagenbetrag, der sich aus der für die Anwendung des EStG oder des 
BKGG maßgebenden Reihenfolge der Kinder ergibt. 

Protokollerklärung zu § 23a Absatz 1 Satz 2: 
Die Tarifvertragsparteien sind sich darüber einig, dass diese Leistung den Kinderzu-
schlag nach § 4 GEVerbTöD ersetzt.  

(2) 1Stünde neben der/dem Beschäftigten einer anderen Person, die im öffentlichen 
Dienst steht oder auf Grund einer Tätigkeit im öffentlichen Dienst nach beamten-
rechtlichen Grundsätzen oder nach einer Ruhelohnordnung versorgungsberechtigt 
ist, 
a) die Kinderzulage oder  

b) der Familienzuschlag der Stufe 2 oder einer der folgenden Stufen  
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zu, wird die Kinderzulage der/dem Beschäftigten gewährt, wenn und soweit 
ihr/ihm das Kindergeld nach dem EStG oder nach dem BKGG gewährt wird oder 
ohne Berücksichtigung des § 65 EStG oder des § 4 BKGG vorrangig zu gewähren 
wäre; die Änderung der Kindergeldberechtigung hat die/der Beschäftigte dem Ar-
beitgeber unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 2Der Kinderzulage stehen kinderbe-
zogene Entgeltbestandteile nach den Tarifverträgen für Beschäftigte des öffentli-
chen Dienstes, insbesondere TVÜ-G-U, TVÜ-H, TVÜ-Bund, TVÜ-VKA oder TVÜ-L, 
eine sonstige entsprechende Leistung oder das Mutterschaftsgeld, soweit in des-
sen Berechnung kinderbezogene Bezügebestandteile des öffentlichen Dienstes be-
rücksichtigt werden, gleich. 3§ 24 Absatz 2 findet auf die Kinderzulage keine An-
wendung, wenn eine/einer der Anspruchsberechtigten im Sinne des Satzes 1 

a) vollzeitbeschäftigt oder 

b) nach beamtenrechtlichen Grundsätzen versorgungsberechtigt ist oder 

c) die Teilzeitquotienten der Anspruchsberechtigten zusammengerechnet mindes-
tens dem Beschäftigungsumfang einer/eines Vollzeitbeschäftigten entsprechen. 

(3) Die Kinderzulage wird nicht gewährt für Kinder, für die die/der Beschäftigte An-
spruch auf Fortzahlung kinderbezogener Entgeltbestandteile nach § 11 Absatz 1 
TVÜ-G-U hat.  

(4) Die Kinderzulage wird ferner nicht gewährt für Kinder, für die die/der Beschäftigte 
oder eine andere Person im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 die Abfindung einer 
Besitzstandszulage nach § 11 Absatz 2 Satz 3 TVÜ-G-U oder nach einer entspre-
chenden Regelung in den Überleitungstarifverträgen des öffentlichen Dienstes er-
halten hat. 

(5) 1Die Kinderzulage wird nur für Kalendermonate gewährt, für die den Beschäftigten 
Tabellenentgelt, Entgeltfortzahlung oder Krankengeldzuschuss zusteht. 2Für Zei-
ten, für die Krankengeldzuschuss zusteht, ist die Kinderzulage Teil des Kranken-
geldzuschusses. 3Die Kinderzulage ist kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt. 

Protokollerklärung zu § 23a: 1Öffentlicher Dienst im Sinne des § 23a ist die Tätigkeit im Diens-
te des Bundes, eines Landes, einer Gemeinde oder anderer Körperschaften, Anstalten und Stif-
tungen des öffentlichen Rechts oder der Verbände von solchen; ausgenommen ist die Tätig-
keit bei öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften oder ihren Verbänden, sofern nicht bei 
organisatorisch selbständigen Einrichtungen, insbesondere bei Schulen, Hochschulen, Kran-
kenhäusern, Kindergärten, Altersheimen, die Voraussetzungen des Satzes 3 erfüllt sind. 2Dem 
öffentlichen Dienst steht die Tätigkeit im Dienst einer zwischenstaatlichen oder überstaatli-
chen Einrichtung gleich, an der der Bund oder eine der in Satz 1 bezeichneten Körperschaften 
oder einer der dort bezeichneten Verbände durch Zahlung von Beiträgen oder Zuschüssen 
oder in anderer Weise beteiligt ist.  
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3Dem öffentlichen Dienst steht ferner gleich die Tätigkeit im Dienst eines sonstigen Arbeitge-
bers, der die für den öffentlichen Dienst geltenden Tarifverträge oder Tarifverträge wesentlich 
gleichen Inhalts oder die darin oder in Besoldungsgesetzen über Familien-, Orts- oder Sozialzu-
schläge getroffenen Regelungen oder vergleichbare Regelungen anwendet, wenn der Bund 
oder eine der in Satz 1 bezeichneten Körperschaften oder Verbände durch Zahlung von Beiträ-
gen oder Zuschüssen oder in anderer Weise beteiligt ist. 4Die Entscheidung, ob die Vorausset-
zungen erfüllt sind, trifft der Arbeitgeber. 

 

§ 24 Berechnung und Auszahlung des Entgelts 

(1) 1Bemessungszeitraum für das Tabellenentgelt und die sonstigen Entgeltbestand-
teile ist der Kalendermonat, soweit tarifvertraglich nicht ausdrücklich etwas Ab-
weichendes geregelt ist. 2Die Zahlung erfolgt am letzten Tag des Monats (Zahltag) 
für den laufenden Kalendermonat auf ein von der/dem Beschäftigten benanntes 
Konto innerhalb eines Mitgliedstaats der Europäischen Union. 3Fällt der Zahltag 
auf einen Samstag oder auf einen Wochenfeiertag, gilt der vorhergehende Werk-
tag, fällt er auf einen Sonntag, gilt der zweite vorhergehende Werktag als Zahltag. 
4Entgeltbestandteile, die nicht in Monatsbeträgen festgelegt sind, sowie der Ta-
gesdurchschnitt nach § 21 sind am Zahltag des zweiten Kalendermonats, der auf 
ihre Entstehung folgt, fällig. 

Protokollerklärungen zu § 24 Absatz 1: 

1. Teilen Beschäftigte ihrem Arbeitgeber die für eine kostenfreie beziehungsweise kosten-
günstigere Überweisung in einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union erforder-
lichen Angaben nicht rechtzeitig mit, so tragen sie die dadurch entstehenden zusätzlichen 
Überweisungskosten.  

2. (unbesetzt) 

(2) Soweit tarifvertraglich nicht ausdrücklich etwas anderes geregelt ist, erhalten Teil-
zeitbeschäftigte das Tabellenentgelt (§ 15) und alle sonstigen Entgeltbestandteile 
in dem Umfang, der dem Anteil ihrer individuell vereinbarten durchschnittlichen 
Arbeitszeit an der regelmäßigen Arbeitszeit vergleichbarer Vollzeitbeschäftigter 
entspricht. 

(3) 1Besteht der Anspruch auf das Tabellenentgelt oder die sonstigen Entgeltbestand-
teile nicht für alle Tage eines Kalendermonats, wird nur der Teil gezahlt, der auf 
den Anspruchszeitraum entfällt. 2Besteht nur für einen Teil eines Kalendertags An-
spruch auf Entgelt, wird für jede geleistete dienstplanmäßige oder betriebsübliche 
Arbeitsstunde der auf eine Stunde entfallende Anteil des Tabellenentgelts sowie 
der sonstigen in Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestandteile gezahlt.  
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 3Zur Ermittlung des auf eine Stunde entfallenden Anteils sind die in Monatsbeträ-
gen festgelegten Entgeltbestandteile durch das 4,348-fache der regelmäßigen wö-
chentlichen Arbeitszeit (§ 6 Absatz 1 und entsprechende Sonderregelungen) zu tei-
len. 

(4) 1Ergibt sich bei der Berechnung von Beträgen ein Bruchteil eines Cents von min-
destens 0,5, ist er aufzurunden; ein Bruchteil von weniger als 0,5 ist abzurunden. 
2Zwischenrechnungen werden jeweils auf zwei Dezimalstellen gerundet. 3Jeder 
Entgeltbestandteil ist einzeln zu runden. 

(5) Entfallen die Voraussetzungen für eine Zulage im Laufe eines Kalendermonats, gilt 
Absatz 3 entsprechend. 

(6) Einzelvertraglich können neben dem Tabellenentgelt zustehende Entgeltbestand-
teile (zum Beispiel Zeitzuschläge, Erschwerniszuschläge, Überstundenentgelte) 
pauschaliert werden. 

 

§ 25 Betriebliche Altersversorgung 
1Die Beschäftigten haben Anspruch auf eine zusätzliche Alters- und Hinterbliebenen-
versorgung unter Eigenbeteiligung nach Maßgabe des Tarifvertrages über die betriebli-
che Altersversorgung der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes (ATV) vom 1. März 
2002 in der Fassung des Änderungstarifvertrages Nr. 6 vom 24.November 2011. 2Die 
vertragsschließenden Gewerkschaften verpflichten sich, dem Arbeitgeber Änderungs-
tarifverträge zum ATV unverzüglich in schriftlicher Form vorzulegen. 3Zwischen den 
Tarifvertragsparteien gilt die Anwendung des ATV in der Fassung des vorgelegten Än-
derungstarifvertrages als vereinbart, wenn nicht eine der Tarifvertragsparteien inner-
halb einer Frist von drei Monaten schriftlich widerspricht. 4Erfolgt kein Widerspruch, 
tritt der Änderungstarifvertrag zu dem in diesem Vertrag vereinbarten Zeitpunkt in 
Kraft. 5Im Falle des Widerspruchs verpflichten sich die Tarifvertragsparteien zur Auf-
nahme von Verhandlungen. 
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Abschnitt IV 
Urlaub und Arbeitsbefreiung 

§ 26 Erholungsurlaub 

(1) 1Beschäftigte haben in jedem Kalenderjahr Anspruch auf Erholungsurlaub unter 
Fortzahlung des Entgelts (§ 21). 2Bei Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit auf 
fünf Tage in der Kalenderwoche beträgt der Urlaubsanspruch in jedem Kalender-
jahr 30 Arbeitstage.3 Arbeitstage sind alle Kalendertage, an denen die Beschäftig-
ten dienstplanmäßig oder betriebsüblich zu arbeiten haben oder zu arbeiten hät-
ten, mit Ausnahme der auf Arbeitstage fallenden gesetzlichen Feiertage, für die 
kein Freizeitausgleich gewährt wird. 4Maßgebend für die Berechnung der Urlaubs-
dauer ist das Lebensjahr, das im Laufe des Kalenderjahres vollendet wird.  
5Bei einer anderen Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit als auf fünf Tage in 
der Woche erhöht oder vermindert sich der Urlaubsanspruch entsprechend. 
6Verbleibt bei der Berechnung des Urlaubs ein Bruchteil, der mindestens einen 
halben Urlaubstag ergibt, wird er auf einen vollen Urlaubstag aufgerundet; Bruch-
teile von weniger als einem halben Urlaubstag bleiben unberücksichtigt. 7Der Er-
holungsurlaub soll grundsätzlich im laufenden Kalenderjahr gewährt und genom-
men werden. 8Er kann auch in Teilen genommen werden. 9Urlaub, der nicht inner-
halb der ersten neun Monate des folgenden Kalenderjahres angetreten worden 
ist, verfällt.  

Protokollerklärung zu § 26 Absatz 1 Sätze 7 bis 9: 
Der Urlaub soll grundsätzlich zusammenhängend gewährt werden; dabei soll ein Urlaubsteil 
von zwei Wochen Dauer angestrebt werden. 

(2) Im Übrigen gilt das Bundesurlaubsgesetz mit folgenden Maßgaben: 

a) (unbesetzt) 

b) Beginnt oder endet das Arbeitsverhältnis im Laufe eines Jahres, steht als Erho-
lungsurlaub für jeden vollen Monat des Arbeitsverhältnisses ein Zwölftel des Ur-
laubsanspruchs nach Absatz 1 zu; § 5 Bundesurlaubsgesetz bleibt unberührt. 
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c) Ruht das Arbeitsverhältnis, so vermindert sich die Dauer des Erholungsurlaubs 
einschließlich eines etwaigen tariflichen Zusatzurlaubs für jeden vollen Kalen-
dermonat um ein Zwölftel. 

d) Das Entgelt nach Absatz 1 Satz 1 wird zu dem in § 24 genannten Zeitpunkt ge-
zahlt. 

 
§ 27 Zusatzurlaub 

(1) 1Für die Gewährung eines Zusatzurlaubs gelten die für die Beamtinnen und Beam-
ten des Landes Hessen jeweils maßgebenden Bestimmungen für Grund und Dauer 
sinngemäß. 2Die beamtenrechtlichen Bestimmungen gelten nicht für den Zusatzur-
laub für Wechselschicht-, Schicht- und Nachtarbeit. 

(2) Beschäftigte, die ständig Wechselschichtarbeit nach § 7 Absatz 1 oder ständig 
Schichtarbeit nach § 7 Absatz 2 leisten und denen die Zulage nach § 8 Absatz 7 
Satz 1 oder Absatz 8 Satz 1 zusteht, erhalten einen Arbeitstag Zusatzurlaub 

a) bei Wechselschichtarbeit für je zwei zusammenhängende Monate und 

b) bei Schichtarbeit für je vier zusammenhängende Monate. 

(3) Im Falle nicht ständiger Wechselschicht- oder Schichtarbeit (zum Beispiel ständige 
Vertreter) erhalten Beschäftigte, denen die Zulage nach § 8 Absatz 7 Satz 2 oder 
Absatz 8 Satz 2 zusteht, einen Arbeitstag Zusatzurlaub für 

a) je drei Monate im Jahr, in denen sie überwiegend Wechselschichtarbeit geleis-
tet haben, und 

b)  je fünf Monate im Jahr, in denen sie überwiegend Schichtarbeit geleistet haben. 

Protokollerklärung zu § 27 Absatz 2 und 3: 
1Der Anspruch auf Zusatzurlaub bemisst sich nach der abgeleisteten Schicht- oder Wechsel-
schichtarbeit und entsteht im laufenden Jahr, sobald die Voraussetzungen nach Absatz 2 oder 3 
erfüllt sind. 2Für die Feststellung, ob ständige Wechselschicht- oder ständige Schichtarbeit vor-
liegt, ist eine Unterbrechung durch Arbeitsbefreiung, Freizeitausgleich, bezahlten Urlaub oder Ar-
beitsunfähigkeit in den Grenzen des § 22 unschädlich. 

(2) 1Zusatzurlaub nach diesem Tarifvertrag und sonstigen Bestimmungen mit Aus-
nahme von § 125 SGB IX wird nur bis zu insgesamt sechs Arbeitstagen im Ka-
lenderjahr gewährt. 2Erholungsurlaub und Zusatzurlaub (Gesamturlaub) dürfen 
im Kalenderjahr zusammen 35 Arbeitstage nicht überschreiten. 3Satz 2 ist für 
Zusatzurlaub nach den Absätzen 2 und 3 hierzu nicht anzuwenden.  
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 4Bei Beschäftigten, die das 50. Lebensjahr vollendet haben, gilt abweichend von 
Satz 2 eine Höchstgrenze von 36 Arbeitstagen; § 26 Absatz 1 Satz 4 gilt entspre-
chend. 

(5) Im Übrigen gilt § 26 mit Ausnahme von Absatz 2 Buchstabe b entsprechend. 
 
§ 28 Sonderurlaub 

Beschäftigte können bei Vorliegen eines wichtigen Grundes unter Verzicht auf die 
Fortzahlung des Entgelts Sonderurlaub erhalten. 

§ 29 Arbeitsbefreiung 

(1) 1Nur die nachstehend aufgeführten Anlässe gelten als Fälle nach § 616 BGB, in de-
nen Beschäftigte unter Fortzahlung des Entgelts in dem angegebenen Ausmaß von 
der Arbeit freigestellt werden: 

a) Niederkunft der Ehefrau/der Lebenspartnerin im Sinne des 
Lebenspartnerschaftsgesetzes 

 
ein Arbeitstag, 

b) Tod der Ehegattin/des Ehegatten, der Lebenspartnerin/ des 
Lebenspartners im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes, 
eines Kindes oder Elternteils 

 

zwei Arbeitstage, 

c) Umzug aus betrieblichem/dienstlichem Grund an einen ande-
ren Ort 

 

ein Arbeitstag, 

d) 25- und 40-jähriges Arbeitsjubiläum  ein Arbeitstag, 

e) schwere Erkrankung   

 aa) einer/eines Angehörigen, soweit  
sie/er in dem selben Haushalt lebt, 

 ein Arbeitstag im Kalen-
derjahr, 

 bb) eines Kindes, das das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet 
hat, wenn im laufenden Kalenderjahr kein Anspruch nach 
§ 45 SGB V besteht oder bestanden hat, 

 bis zu vier  
Arbeitstage im  
Kalenderjahr, 

 cc) einer Betreuungsperson, wenn Beschäftigte deshalb die 
Betreuung ihres Kindes, das das 8. Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat oder wegen körperlicher, geistiger oder 
seelischer Behinderung dauernd pflegebedürftig ist, 
übernehmen müssen, 

 

bis zu vier  
Arbeitstage im  
Kalenderjahr. 

2Eine Freistellung nach Buchstabe e erfolgt nur, soweit eine andere Person zur Pflege oder Betreuung 
nicht sofort zur Verfügung steht und die Ärztin/der Arzt in den Fällen der Doppelbuchstaben aa und 
bb die Notwendigkeit der Anwesenheit der/des Beschäftigten zur vorläufigen Pflege bescheinigt. 3Die 
Freistellung darf insgesamt fünf Arbeitstage im Kalenderjahr nicht überschreiten. 

f) Ärztliche Behandlung von Beschäftigten, wenn diese während 
der Arbeitszeit erfolgen muss, 

 erforderliche, nachgewie-
sene Abwesenheitszeit 
einschließlich erforderli-
cher Wegezeiten. 
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Protokollerklärung zu § 29 Absatz 1 Buchstabe d:  

Arbeitsbefreiung aus Anlass eines 25- oder 40-jährigen Arbeitsjubiläums steht jeweils nur 
einmal zu. 

(2) 1Bei Erfüllung allgemeiner staatsbürgerlicher Pflichten nach deutschem Recht be-
steht der Anspruch auf Fortzahlung des Entgelts, wenn die Arbeitsbefreiung ge-
setzlich vorgeschrieben ist und soweit die Pflichten nicht außerhalb der Arbeits-
zeit, gegebenenfalls nach ihrer Verlegung, wahrgenommen werden können; so-
weit die Beschäftigten Anspruch auf Ersatz des Entgelts geltend machen können, 
besteht kein Anspruch auf Entgeltfortzahlung. 2Das fortgezahlte Entgelt gilt in 
Höhe des Ersatzanspruchs als Vorschuss auf die Leistungen der Kostenträger. 3Die 
Beschäftigten haben den Ersatzanspruch geltend zu machen und die erhaltenen 
Beträge an den Arbeitgeber abzuführen. 

(3) 1Der Arbeitgeber kann in sonstigen dringenden Fällen Arbeitsbefreiung unter Fort-
zahlung des Entgelts bis zu drei Arbeitstagen gewähren. 2In begründeten Fällen 
kann bei Verzicht auf das Entgelt kurzfristige Arbeitsbefreiung gewährt werden, 
wenn die betrieblichen/dienstlichen Verhältnisse es gestatten. 

Protokollerklärung zu § 29 Absatz 3 Satz 2: 

Zu den „begründeten Fällen“ können auch solche Anlässe gehören, für die kein Anspruch auf 
Arbeitsbefreiung besteht (zum Beispiel Umzug aus persönlichen Gründen). 

(4) 1Auf Antrag kann den gewählten Vertreterinnen/Vertretern der Bezirksvorstände, 
der Landesbezirksvorstände, der Landesfachbereichsvorstände, der Bundesfach-
bereichsvorstände, der Bundesfachgruppenvorstände sowie des Gewerkschaftsra-
tes beziehungsweise entsprechender Gremien anderer vertragsschließender Ge-
werkschaften zur Teilnahme an Tagungen Arbeitsbefreiung bis zu acht Werktagen 
im Jahr unter Fortzahlung des Entgelts erteilt werden; dringende betriebli-
che/dienstliche Interessen dürfen der Arbeitsbefreiung nicht entgegenstehen. 2Zur 
Teilnahme an Tarifverhandlungen mit dem Arbeitgeber kann auf Anfordern einer 
der vertragsschließenden Gewerkschaften Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des 
Entgelts ohne zeitliche Begrenzung erteilt werden. 

(5) Zur Teilnahme an Sitzungen von Prüfungs- und von Berufsbildungsausschüssen 
nach dem Berufsbildungsgesetz sowie für eine Tätigkeit in Organen von Sozialver-
sicherungsträgern kann den Mitgliedern Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des 
Entgelts gewährt werden, sofern nicht dringende betriebliche/dienstliche Interes-
sen entgegenstehen. 

(6) In den Fällen der Absätze 1 bis 5 werden das Tabellenentgelt sowie die sonstigen 
Entgeltbestandteile, die in Monatsbeträgen festgelegt sind, weitergezahlt. 
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Abschnitt V 
Befristung und Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

 

§ 30 Befristete Arbeitsverträge 

(1) 1Befristete Arbeitsverträge sind zulässig auf Grundlage des Teilzeit- und Befris-
tungsgesetzes sowie anderer gesetzlicher Vorschriften über die Befristung von Ar-
beitsverträgen. 2Für Beschäftigte, deren Tätigkeit vor dem 1. Januar 2005 der Ren-
tenversicherung der Angestellten unterlegen hätte, gelten die Besonderheiten in 
den Absätzen 3 bis 5; dies gilt nicht für Arbeitsverhältnisse, für welche die Befris-
tungsregelungen der §§ 65 ff. Hessisches Hochschulgesetz und Gesetz zur Ände-
rung des TUD-Gesetzes sowie weiterer Rechtsvorschriften in der Fassung vom 14. 
Dezember 2009 oder des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes gelten. 

Protokollerklärung zu Absatz 1 Satz 2: 
Absätze 3 bis 5 gelten auch nicht für Arbeitsverhältnisse, die von der Übergangsvor-
schrift des § 6 Wissenschaftszeitvertragsgesetz erfasst sind. 

(2) (unbesetzt)  

(3) 1Ein befristeter Arbeitsvertrag ohne sachlichen Grund soll in der Regel zwölf Mo-
nate nicht unterschreiten; die Vertragsdauer muss mindestens sechs Monate be-
tragen. 2Vor Ablauf des Arbeitsvertrags hat der Arbeitgeber zu prüfen, ob eine un-
befristete oder befristete Weiterbeschäftigung möglich ist. 

(4) 1Bei befristeten Arbeitsverträgen gelten die ersten sechs Monate als Probezeit. 
2Innerhalb der Probezeit kann der Arbeitsvertrag mit einer Frist von zwei Wochen 
zum Monatsschluss gekündigt werden. 

(5) 1Eine ordentliche Kündigung nach Ablauf der Probezeit ist nur zulässig, wenn die 
Vertragsdauer mindestens zwölf Monate beträgt. 2Nach Ablauf der Probezeit be-
trägt die Kündigungsfrist in einem oder mehreren aneinander gereihten Arbeits-
verhältnissen bei demselben Arbeitgeber 

von insgesamt mehr als sechs Monaten  vier Wochen, 
von insgesamt mehr als einem Jahr   sechs Wochen 

zum Schluss eines Kalendermonats, 

von insgesamt mehr als zwei Jahren  drei Monate, 
von insgesamt mehr als drei Jahren   vier Monate 

zum Schluss eines Kalendervierteljahres. 
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3Eine Unterbrechung bis zu drei Monaten ist unschädlich, es sei denn, dass das 
Ausscheiden von der/dem Beschäftigten verschuldet oder veranlasst war. 4Die 
Unterbrechungszeit bleibt unberücksichtigt. 

Protokollerklärung zu § 30 Absatz 5: 

Bei mehreren aneinander gereihten Arbeitsverhältnissen führen weitere vereinbarte 
Probezeiten nicht zu einer Verkürzung der Kündigungsfrist. 

(6) Die §§ 31 und 32 bleiben von den Regelungen der Absätze 3 bis 5 unberührt. 

 

§ 31 Führung auf Probe 

(1) 1Führungspositionen können als befristetes Arbeitsverhältnis bis zur Gesamtdauer 
von zwei Jahren vereinbart werden. 2Innerhalb dieser Gesamtdauer ist eine höchs-
tens zweimalige Verlängerung des Arbeitsvertrages zulässig. 3Die beiderseitigen 
Kündigungsrechte bleiben unberührt. 

(2) Führungspositionen sind die ab Entgeltgruppe 10 auszuübenden Tätigkeiten mit 
Weisungsbefugnis. 

(3) 1Besteht bereits ein Arbeitsverhältnis mit demselben Arbeitgeber, kann der/dem 
Beschäftigten vorübergehend eine Führungsposition bis zu der in Absatz 1 genann-
ten Gesamtdauer übertragen werden. 2Der/Dem Beschäftigten wird für die Dauer 
der Übertragung eine Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen den Ta-
bellenentgelten nach der bisherigen Entgeltgruppe und dem sich bei Höhergrup-
pierung nach § 17 Absatz 4 Satz 1 und 2 ergebenden Tabellenentgelt gewährt. 
3Nach Fristablauf endet die Erprobung. 4Bei Bewährung wird die Führungsfunktion 
auf Dauer übertragen; ansonsten erhält die/der Beschäftigte eine der bisherigen 
Eingruppierung entsprechende Tätigkeit. 

 

§ 32 Führung auf Zeit 

(1) 1Führungspositionen können als befristetes Arbeitsverhältnis bis zur Dauer von 
vier Jahren vereinbart werden. 2Folgende Verlängerungen des Arbeitsvertrages 
sind zulässig: 

a) in den Entgeltgruppen 10 bis 12 eine höchstens zweimalige Verlängerung bis zu 
einer Gesamtdauer von acht Jahren, 

b) ab Entgeltgruppe 13 eine höchstens dreimalige Verlängerung bis zu einer Ge-
samtdauer von zwölf Jahren. 
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3Zeiten in einer Führungsposition nach Buchstabe a bei demselben Arbeitgeber 
können auf die Gesamtdauer nach Buchstabe b zur Hälfte angerechnet werden. 
4Die allgemeinen Vorschriften über die Probezeit (§ 2 Absatz 4) und die beider-
seitigen Kündigungsrechte bleiben unberührt. 

(3) Führungspositionen sind die ab Entgeltgruppe 10 auszuübenden Tätigkeiten mit 
Weisungsbefugnis. 

(4) 1Besteht bereits ein Arbeitsverhältnis mit demselben Arbeitgeber, kann 
der/dem Beschäftigten vorübergehend eine Führungsposition bis zu den in Ab-
satz 1 genannten Fristen übertragen werden. 2Der/Dem Beschäftigten wird für 
die Dauer der Übertragung eine Zulage gewährt in Höhe des Unterschiedsbe-
trags zwischen den Tabellenentgelten nach der bisherigen Entgeltgruppe und 
dem sich bei Höhergruppierung nach § 17 Absatz 4 Satz 1 und 2 ergebenden 
Tabellenentgelt, zuzüglich eines Zuschlags von 75 v.H. des Unterschiedsbetrags 
zwischen den Tabellenentgelten der Entgeltgruppe, die der übertragenen Funk-
tion entspricht, zur nächsthöheren Entgeltgruppe nach § 17 Absatz 4 Satz 1 und 
2. 3Nach Fristablauf erhält die/der Beschäftigte eine der bisherigen Eingruppie-
rung entsprechende Tätigkeit; der Zuschlag und die Zulage entfallen. 

 

§ 33 Beendigung des Arbeitsverhältnisses ohne Kündigung 

(1) Das Arbeitsverhältnis endet ohne Kündigung 

a) mit Ablauf des Monats, in dem die/der Beschäftigte das gesetzlich festgelegte 
Alter zum Erreichen einer abschlagsfreien Regelaltersrente vollendet hat, 

b) jederzeit im gegenseitigen Einvernehmen (Auflösungsvertrag).  

(2) 1Das Arbeitsverhältnis endet ferner mit Ablauf des Monats, in dem der Be-
scheid eines Rentenversicherungsträgers (Rentenbescheid) zugestellt wird, wo-
nach die/der Beschäftigte voll oder teilweise erwerbsgemindert ist. 2Die/Der Be-
schäftigte hat den Arbeitgeber von der Zustellung des Rentenbescheids unverzüg-
lich zu unterrichten. 3Beginnt die Rente erst nach der Zustellung des Rentenbe-
scheids, endet das Arbeitsverhältnis mit Ablauf des dem Rentenbeginn vorange-
henden Tages. 4Liegt im Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses eine 
nach § 92 SGB IX erforderliche Zustimmung des Integrationsamtes noch nicht vor, 
endet das Arbeitsverhältnis mit Ablauf des Tages der Zustellung des Zustimmungs-
bescheids des Integrationsamtes. 5Das Arbeitsverhältnis endet nicht, wenn nach 
dem Bescheid des Rentenversicherungsträgers eine Rente auf Zeit gewährt wird.  
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6In diesem Fall ruht das Arbeitsverhältnis für den Zeitraum, für den eine Rente auf 
Zeit gewährt wird; beginnt die Rente rückwirkend, ruht das Arbeitsverhältnis ab 
dem ersten Tag des Monats, der auf den Monat der Zustellung des Rentenbe-
scheids folgt. 

Protokollerklärung zu § 33 Absatz 2 Sätze 1 bis 4: 

Für Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit, die bis zum Erreichen der Regel-
altersgrenze geleistet werden, gilt § 33 Absatz 2 Sätze 1 bis 4. 

(3) Im Falle teilweiser Erwerbsminderung endet beziehungsweise ruht das Arbeitsver-
hältnis nicht, wenn die/der Beschäftigte nach ihrem/seinem vom Rentenversiche-
rungsträger festgestellten Leistungsvermögen auf ihrem/seinem bisherigen oder 
einem anderen geeigneten und freien Arbeitsplatz weiterbeschäftigt werden 
könnte, soweit dringende betriebliche/dienstliche  Gründe nicht entgegenstehen, 
und die/der Beschäftigte innerhalb von zwei Wochen nach Zugang des Rentenbe-
scheids ihre/seine Weiterbeschäftigung schriftlich beantragt. 

(4) 1Verzögert die/der Beschäftigte schuldhaft den Rentenantrag oder bezieht sie/er 
Altersrente nach § 236 oder § 236a SGB VI oder ist sie/er nicht in der gesetzlichen 
Rentenversicherung versichert, so tritt an die Stelle des Rentenbescheids das Gut-
achten einer Amtsärztin/eines Amtsarztes oder einer/eines nach § 3 Absatz 5 Satz 
2 bestimmten Ärztin/Arztes. 2Das Arbeitsverhältnis endet in diesem Fall mit Ablauf 
des Monats, in dem der/dem Beschäftigten das Gutachten bekannt gegeben wor-
den ist. 

(5) 1Soll die/der Beschäftigte, deren/dessen Arbeitsverhältnis nach Absatz 1 Buchsta-
be a geendet hat, weiterbeschäftigt werden, ist ein neuer schriftlicher Arbeitsver-
trag abzuschließen. 2Das Arbeitsverhältnis kann jederzeit mit einer Frist von vier 
Wochen zum Monatsende gekündigt werden, wenn im Arbeitsvertrag nichts ande-
res vereinbart ist. 

 
§ 34 Kündigung des Arbeitsverhältnisses 

(1) 1Die Kündigungsfrist beträgt bis zum Ende des sechsten Monats seit Beginn des 
Arbeitsverhältnisses zwei Wochen zum Monatsschluss. 2Im Übrigen beträgt die 
Kündigungsfrist bei einer Beschäftigungszeit (Absatz 3 Satz 1 und 2)  
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bis zu einem Jahr   ein Monat zum Monatsschluss, 
von mehr als einem Jahr   6 Wochen, 
von mindestens 5 Jahren   3 Monate, 
von mindestens 8 Jahren   4 Monate, 
von mindestens 10 Jahren   5 Monate, 
von mindestens 12 Jahren   6 Monate 
zum Schluss eines Kalendervierteljahres. 

(2) 1Arbeitsverhältnisse von Beschäftigten, die das 40. Lebensjahr vollendet haben, 
können nach einer Beschäftigungszeit (Absatz 3 Satz 1 und 2) von mehr als 15 Jah-
ren durch den Arbeitgeber nur aus einem wichtigen Grund gekündigt werden. 
2Soweit Beschäftigte nach den bis zum  28. Februar 2010 geltenden Tarifregelun-
gen unkündbar waren, bleiben sie unkündbar. 

(3) 1Beschäftigungszeit ist die Zeit, die bei demselben Arbeitgeber im Arbeitsverhält-
nis zurückgelegt wurde, auch wenn sie unterbrochen ist. 2Unberücksichtigt bleibt 
die Zeit eines Sonderurlaubs gemäß § 28, es sei denn, der Arbeitgeber hat vor An-
tritt des Sonderurlaubs schriftlich ein betriebliches/dienstliches Interesse aner-
kannt. 3Wechseln Beschäftigte zwischen Arbeitgebern, die vom Geltungsbereich 
dieses Tarifvertrages erfasst werden, werden die Zeiten bei dem anderen Arbeit-
geber als Beschäftigungszeit anerkannt. 4Satz 3 gilt entsprechend bei einem Wech-
sel von einem anderen öffentlich-rechtlichen Arbeitgeber. 

 

§ 34a Kündigungsschutz aus Anlass der Rechtsformänderung 
1Ordentliche betriebsbedingte Beendigungskündigungen sind für Beschäftigte, die 
bis zum 31. Dezember 2007 als Beschäftigte des Landes Hessen beim Arbeitgeber 
tätig waren, bis zum 31. Dezember 2017 ausgeschlossen. 2Dies gilt nicht, soweit 
die Beschäftigten 

a) einen zumutbaren Arbeitsplatz beim Arbeitgeber, beim Land Hessen, einer 
Hochschule des Landes Hessen oder des Universitätsklinikums Frankfurt a. M. 
nicht annehmen oder 

b) eine unter Aufrechterhaltung des Arbeitsverhältnisses zum Arbeitgeber ange-
botene zumutbare vorübergehende Beschäftigung beim Land Hessen oder ei-
ner Anstalt, Körperschaft oder Stiftung des öffentlichen Rechts des Landes 
Hessen ablehnen oder 
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c) sich bei einer Ausgliederung von Arbeiten oder Aufgaben auf das Land Hessen, 
eine Hochschule des Landes Hessen, das Universitätsklinikum Frankfurt a. M. 
oder die Stadt Frankfurt a.M. gegen eine Überleitung ihres Beschäftigungsver-
hältnisses gem. § 613a Absatz 6 BGB entscheiden und von ihrem Wider-
spruchsrecht Gebrauch machen. 3Ein zumutbarer Arbeitsplatz im Sinne des 
Satzes 2 ist auch bei einem geringerwertigen Arbeitsplatz dann gegeben, wenn 
der Arbeitgeber das Entgelt der neuen Tätigkeit nicht anpasst, sondern unver-
ändert lässt. 4Betriebsbedingte Änderungskündigungen sind in diesem Zeit-
raum zulässig, soweit diese zur Umsetzung der in Satz 2 vorgesehenen Ange-
bote notwendig sind. 5Für Beschäftigte, die in der Zeit vom 1. Januar 2008 bis 
einschl. 28. Februar 2010 neu eingestellt wurden, besteht ein Kündigungs-
schutz gem. den Sätzen 1 bis 4 für die Dauer von jeweils 5 Jahren gerechnet ab 
dem Zeitpunkt der Einstellung. 

 
§ 34b Arbeitsrechtlicher Schutz bei strukturellen Änderungen 

1Bei der Ausgliederung von Arbeiten oder Aufgaben auf Gesellschaften des Privat-
rechts oder rechtsfähige sowie nichtrechtsfähige Stiftungen erfolgt eine Überlei-
tung der Beschäftigungsverhältnisse nicht gegen den Willen der betroffenen Be-
schäftigten. 2Für Beschäftigte, die bis einschließlich 31. Dezember 2007 als Be-
schäftigte des Landes Hessen beim Arbeitgeber tätig waren, werden, unabhängig 
vom rechtstechnischen Vollzug des Wandels, im Falle des Wechsels die tarif- und 
sonstigen arbeitsrechtlichen Regelungen sowie die arbeitsrechtsspezifischen Rege-
lungen des Hochschulrechts für die Dauer von 8 Jahren, beginnend am 1. Januar 
2008, dynamisch weiter angewendet. 3Tarifrechtliche Regelungen im Sinne des 
Satzes 2 sind Inhaltsnormen, die den Inhalt und die Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses regeln; Abschluss- und Betriebsnormen sowie Tarifnormen über perso-
nalvertretungsrechtliche Fragen fallen nicht unter diese Regelung. 
 

§ 35 Zeugnis 

(1) Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses haben die Beschäftigten Anspruch auf ein 
schriftliches Zeugnis über Art und Dauer ihrer Tätigkeit; es muss sich auch auf Füh-
rung und Leistung erstrecken (Endzeugnis). 

(2) Aus triftigen Gründen können Beschäftigte auch während des Arbeitsverhältnisses 
ein Zeugnis verlangen (Zwischenzeugnis). 

(3) Bei bevorstehender Beendigung des Arbeitsverhältnisses können die Beschäftigten 
ein Zeugnis über Art und Dauer ihrer Tätigkeit verlangen (vorläufiges Zeugnis). 

(4) Die Zeugnisse gemäß den Absätzen 1 bis 3 sind unverzüglich auszustellen. 
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Abschnitt VI 
Übergangs- und Schlussvorschriften 

 

§ 36 Anwendung weiterer Tarifverträge 
1Die in der Anlage 1 TVÜ-G-U Teil C aufgeführten Tarifverträge und Tarifvertragsrege-
lungen gelten fort, soweit im TVÜ-G-U, in seinen Anlagen oder in diesem Tarifvertrag 
nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. 2Die Fortgeltung dieser Tarifverträge 
beschränkt sich auf den bisherigen Geltungsbereich (zum Beispiel Arbei-
ter/Angestellte). 
 
§ 37 Ausschlussfrist 

(1) 1Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis verfallen, wenn sie nicht innerhalb einer 
Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Fälligkeit von den Beschäftigten oder vom 
Arbeitgeber schriftlich geltend gemacht werden. 2Für denselben Sachverhalt reicht 
die einmalige Geltendmachung des Anspruchs auch für später fällige Leistungen 
aus. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für Ansprüche aus einem Sozialplan. 

 
§ 38 Begriffsbestimmungen 

(1) Sofern auf die Begriffe „Betrieb“, „betrieblich“ oder „Betriebspartei“ Bezug ge-
nommen wird, gilt die Regelung für Verwaltungen sowie für Parteien nach dem 
Personalvertretungsrecht entsprechend; es sei denn, es ist etwas anderes be-
stimmt. 

(2) Eine einvernehmliche Dienstvereinbarung liegt nur ohne Entscheidung der Eini-
gungsstelle vor. 

(3) Leistungsgeminderte Beschäftigte sind Beschäftigte, die ausweislich einer Be-
scheinigung des beauftragten Arztes (§ 3 Absatz 5) nicht mehr in der Lage sind, auf 
Dauer die vertraglich geschuldete Arbeitsleistung in vollem Umfang zu erbringen, 
ohne deswegen zugleich teilweise oder in vollem Umfang erwerbsgemindert im 
Sinne des SGB VI zu sein. 

(4) 1Die Regelungen für Angestellte finden Anwendung auf Beschäftigte, deren Tätig-
keit vor dem 1. Januar 2005 der Rentenversicherung der Angestellten unterlegen 
hätte. 2Die Regelungen für Arbeiterinnen und Arbeiter finden Anwendung auf Be-
schäftigte, deren Tätigkeit vor dem 1. Januar 2005 der Rentenversicherung der Ar-
beiter unterlegen hätte. 
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§ 38a Bezugnahme 

(1) 1Zukünftige Änderungen der Regelungen der §§ 1 – 39 des TV-H gelten zeit- und 
inhaltsgleich auch für die Beschäftigten der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität 
Frankfurt am Main, die unter den Geltungsbereich des vorliegenden Tarifvertrags 
fallen (dynamische Verweisung), soweit im vorliegenden Tarifvertrag nicht Abwei-
chendes vereinbart ist. 2Die Regelungsgegenstände des § 40 TV-H sind von dieser 
dynamischen Verweisung nicht erfasst. 

(2) 1Wird der vorliegende Tarifvertrag gekündigt oder endet er aus sonstigen Grün-
den, wirkt auch der in Bezug genommene TV-H nur noch nach. 2Spätere Änderun-
gen oder Ergänzungen des TV-H zwischen den Tarifvertragsparteien wirken nicht 
mehr für die Beschäftigten der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am 
Main.  

(3)  1Die Laufzeit des TV-G-U und einzelner Regelungen des TV-G-U bleibt von der dy-
namischen Bezugnahmeklausel unberührt. 2Unberührt von der dynamischen 
Bezugnahmeklausel bleiben auch vom TV-H abweichende Fristen des TV-G-U so-
wie materielle und redaktionelle Anpassungen/Abweichungen.  

 

§ 39 Inkrafttreten, Laufzeit 

(1) Dieser Tarifvertrag tritt, unabhängig vom Zeitpunkt der Unterzeichnung, am  
1. März 2010 in Kraft. 

(2) Dieser Tarifvertrag kann von jeder Tarifvertragspartei mit einer Frist von drei Mo-
naten zum Schluss eines Kalenderhalbjahres schriftlich gekündigt werden, frühes-
tens jedoch zum 30. Juni 2013. 

(3) 1Abweichend von Absatz 2 kann von jeder Tarifvertragspartei schriftlich gekündigt 
werden 

a) die Vorschriften des Abschnitts II mit einer Frist von einem Monat zum Schluss 
eines Kalendermonats, frühestens jedoch zum 28. Februar 2011, 

b) § 6 Absatz 1 mit einer Frist von einem Monat zum Schluss eines Kalendermo-
nats, frühestens jedoch zum 28. Februar 2011. 2Eine solche Kündigung erfasst 
zugleich auch abweichende Regelungen der tariflichen regelmäßigen wöchentli-
chen Arbeitszeit für besondere Beschäftigtengruppen in den Sonderregelungen,  
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c) unabhängig von Buchstabe a § 8 Absatz 1 mit einer Frist von drei Monaten zum 
Schluss eines Kalendervierteljahres, frühestens jedoch zum 31. März 2011, 

d) § 20 mit einer Frist von drei Monaten zum 31. Dezember eines Kalenderjahres, 
frühestens jedoch zum 31. Dezember desjenigen Jahres, in dem die volle An-
gleichung nach § 21 Absatz 2 TVÜ-G-U erreicht ist, 

e) § 23 Absatz 1 sowie Absatz 2 jeweils mit einer Frist von einem Monat zum 
Schluss eines Kalendermonats, frühestens jedoch zum 28. Februar 2011, 

f) 1§ 23a mit einer Frist von drei Monaten zum Schluss eines Kalendermonats, frü-
hestens jedoch zum 31. Januar 2011. 2Es wird vereinbart, im Falle der Ausübung 
des Sonderkündigungsrechtes unverzüglich Verhandlungen für eine Nachfolge-
regelung aufzunehmen. Die Tarifvertragsparteien stimmen darin überein, dass 
im Falle der Ausübung des Sonderkündigungsrechtes die Regelung des § 23a TV-
G-U nur für die Beschäftigten nachwirkt, die bei Ablauf der Kündigungsfrist in 
einem Beschäftigungsverhältnis zur Johann-Wolfgang-Goethe-Universität 
Frankfurt am Main stehen, 

g) § 25 mit einer Frist von drei Monaten zum Schluss eines Kalendermonats, 

h) § 26 Absatz 1 mit einer Frist von drei Monaten zum Schluss eines Kalenderjah-
res, frühestens jedoch zum 31. Dezember 2014, 

i)  § 40 mit einer Frist von drei Monaten zum Schluss eines Kalendermonats, 

j) die Entgelttabelle (Anlage A 2) mit einer Frist von einem Monat zum Schluss ei-
nes Kalendermonats, frühestens jedoch zum 31. Dezember 2014; eine Kündi-
gung nach Absatz 2 umfasst nicht die Entgelttabelle. 

 
Protokollerklärung zu § 39 Absatz 3: 

Die Tarifvertragsparteien werden im Zusammenhang mit den Verhandlungen zu einer neuen 
Entgeltordnung gesonderte Kündigungsregelungen zu den §§ 12, 13 und der Anlage [Ent-
geltordnung] vereinbaren. 
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B. Sonderregelungen 
 

§ 40 Sonderregelungen für Beschäftigte der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität 
Frankfurt am Main 

 

Nr. 1 Zu § 1 - Geltungsbereich 

Diese Sonderregelungen gelten für die Beschäftigten der Johann-Wolfgang-Goethe-
Universität Frankfurt am Main, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. 
 

Nr. 2 Zu § 3 - Allgemeine Arbeitsbedingungen 

1. § 3 Absatz 1 gilt in folgender Fassung: 

„(1) 1Die arbeitsvertraglich geschuldete Leistung ist gewissenhaft und ordnungs-
gemäß in Übereinstimmung mit der Zielsetzung der Einrichtung, insbesondere 
der spezifischen Aufgaben in Forschung, Lehre und Weiterbildung auszufüh-
ren. 2Die Beschäftigten müssen sich durch ihr gesamtes Verhalten zur freiheit-
lich demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes bekennen.“ 

2. § 3 Absatz 4 gilt in folgender Fassung: 

„(4) 1Nebentätigkeiten haben die Beschäftigten ihrem Arbeitgeber rechtzeitig vor-
her schriftlich anzuzeigen. 2Der Arbeitgeber kann die Nebentätigkeit untersa-
gen oder mit Auflagen versehen, wenn diese geeignet ist, die Erfüllung der ar-
beitsvertraglichen Pflichten der Beschäftigten oder berechtigte Interessen des 
Arbeitgebers zu beeinträchtigen. 3Für Nebentätigkeiten im öffentlichen Dienst 
kann eine Ablieferungspflicht nach den Bestimmungen, die beim Arbeitgeber 
gelten, zur Auflage gemacht werden.“ 

3. In § 3 werden folgende Absätze 8 und 9 angefügt: 

„(8) 1Der Arbeitgeber hat bei der Wahrnehmung des Direktionsrechts die Grund-
rechte der Wissenschaftsfreiheit und der Kunstfreiheit sowie das Grundrecht 
der Gewissensfreiheit zu beachten. 2Für Konfliktfälle wird eine Ombudsperson 
oder eine Schlichtungskommission durch die Betriebsparteien bestimmt, die 
Empfehlungen zur Konfliktlösung aussprechen kann. 3Gesetzliche Ansprüche 
bleiben von den Empfehlungen der Schlichtung unberührt. 
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(9) Soweit in § 53 Absatz 2 Hochschulrahmengesetz genannten befristet Beschäf-
tigten Aufgaben übertragen werden, die auch der Vorbereitung einer Promo-
tion oder der Erbringung zusätzlicher wissenschaftlicher Leistungen förderlich 
sind, soll ihnen im Rahmen ihrer Dienstaufgaben ausreichend Gelegenheit zu 
eigener wissenschaftlicher Arbeit gegeben werden.“ 

 

Nr. 3 Zu § 6 - Regelmäßige Arbeitszeit 

1. § 6 Absatz 2 gilt in folgender Fassung: 

„(2) 1Für die Berechnung des Durchschnitts der regelmäßigen wöchentlichen Ar-
beitszeit ist ein Zeitraum von einem Jahr zugrundezulegen. 2Abweichend von 
Satz 1 kann bei Beschäftigten, die ständig Wechselschicht- oder Schichtarbeit 
zu leisten haben, sowie für die Durchführung so genannter Sabbatjahrmodelle, 
ein längerer Zeitraum zugrunde gelegt werden.“ 

2. § 6 Absatz 6 gilt in folgender Fassung: 

„(6) 1Durch Betriebs-/Dienstvereinbarung kann für bestimmte Beschäftigtengrup-
pen oder Beschäftigtenbereiche ein wöchentlicher Arbeitszeitkorridor von bis 
zu 48 Stunden eingerichtet werden. 2Die innerhalb eines Arbeitszeitkorridors 
geleisteten zusätzlichen Arbeitsstunden werden innerhalb eines Jahres ausge-
glichen. 3§ 6 Absatz 2 Satz 2 bleibt unberührt.“ 

3. Es wird folgender Absatz 12 angefügt: 

„(12) Durch Betriebs-/Dienstvereinbarung kann für bestimmte Beschäftigtengrup-
pen oder Beschäftigtenbereiche vereinbart werden, dass die Verteilung der 
Arbeitszeit unter Berücksichtigung betrieblicher Belange vom Beschäftigten 
selbstverantwortlich festgelegt werden kann.“ 

 

Nr. 4 Zu § 7 - Sonderformen der Arbeit 

§ 7 Absatz 8 gilt in folgender Fassung: 

„(8) Abweichend von Absatz 7 sind nur die Arbeitsstunden Überstunden, die  

a) im Falle der Festlegung eines Arbeitszeitkorridors nach § 6 Absatz 6 über 48 
Stunden oder über die vereinbarte Obergrenze hinaus, 

b) im Falle der Einführung einer täglichen Rahmenzeit nach § 6 Absatz 7 außerhalb 
der Rahmenzeit, 
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c) im Falle von Wechselschicht- oder Schichtarbeit über die im Schichtplan festge-
legten täglichen Arbeitsstunden einschließlich der im Schichtplan vorgesehenen 
Arbeitsstunden, die bezogen auf die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit im 
Schichtplanturnus nicht ausgeglichen werden,  

angeordnet worden sind.“ 
 

Nr. 5 Zu § 16 - Stufen der Entgelttabelle 

1. § 16 Absatz 2 gilt in folgender Fassung: 

 „(2) 1Bei der Einstellung werden die Beschäftigten der Stufe 1 zugeordnet, sofern 
keine einschlägige Berufserfahrung vorliegt. 2Verfügen Beschäftigte über eine 
einschlägige Berufserfahrung von mindestens einem Jahr aus einem vorheri-
gen befristeten oder unbefristeten Arbeitsverhältnis zum selben Arbeitgeber 
erfolgt die Stufenzuordnung unter Anrechnung der Zeiten der einschlägigen 
Berufserfahrung aus diesem vorherigen Arbeitsverhältnis. 3Ist die einschlägi-
ge Berufserfahrung von mindestens einem Jahr in einem Arbeitsverhältnis zu 
einem anderen Arbeitgeber erworben worden, erfolgt die Einstellung in die 
Stufe 2, beziehungsweise - bei Einstellung nach dem 31. Mai 2013 und Vor-
liegen einer einschlägigen Berufserfahrung von mindestens drei Jahren - in 
Stufe 3. 4Werden Beschäftigte in den Entgeltgruppen 13 bis 15 eingestellt, 
gilt ergänzend: Zeiten mit einschlägiger Berufserfahrung an anderen Hoch-
schulen oder außeruniversitären Forschungseinrichtungen werden grund-
sätzlich anerkannt. 5Dasselbe gilt für Beschäftigte in den Entgeltgruppen 9 bis 
12, wenn sie im Rahmen der Planung, Vorbereitung, Durchführung, Aus- 
und/oder Bewertung von wissenschaftlichen Vorhaben einen wesentlichen 
Beitrag leisten. 6Unabhängig davon kann der Arbeitgeber bei Neueinstellun-
gen zur Deckung des Personalbedarfs Zeiten einer vorherigen beruflichen Tä-
tigkeit ganz oder teilweise für die Stufenzuordnung berücksichtigen, wenn 
diese Tätigkeit für die vorgesehene Tätigkeit förderlich ist.  

1a.  § 16 Absatz 2a gilt in folgender Fassung: 

„(2a) Der Arbeitgeber kann bei Einstellung von Beschäftigten im unmittelbaren 
Anschluss an ein Arbeitsverhältnis im öffentlichen Dienst (§ 34 Absatz 3 Satz 
3 und 4) die beim vorherigen Arbeitgeber  nach den Regelungen des TV-G-U, 
des TVÜ-G-U oder eines vergleichbaren Tarifvertrages erworbene Stufe bei 
der Stufenzuordnung ganz oder teilweise berücksichtigen; Absatz 2 Satz 6 
bleibt unberührt.  
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2. § 16 Absatz 5 gilt in folgender Fassung: 

 „(5) 1Zur regionalen Differenzierung, zur Deckung des Personalbedarfs, zur Bin-
dung von qualifizierten Fachkräften oder zum Ausgleich höherer Lebenshal-
tungskosten kann Beschäftigten abweichend von der tarifvertraglichen Ein-
stufung ein bis zu zwei Stufen höheres Entgelt ganz oder teilweise vorweg 
gewährt werden. 2Beschäftigte mit einem Entgelt der Endstufe können bis zu 
20 v.H. der Stufe 2 zusätzlich erhalten. 3Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler mit einem Entgelt der Endstufe können bis zu 25 v.H. der Stufe 2 zu-
sätzlich erhalten. 4Dies gilt jedoch nur, wenn  

a) sie aufgrund ihrer fachlichen Qualifikation besondere projektbezogene An-
forderungen erfüllen oder 

b) eine besondere Personalbindung beziehungsweise Personalgewinnung er-
reicht werden soll. 

5Die Zulage kann befristet werden. 6Sie ist auch als befristete Zulage wider-
ruflich.“ 

 

Nr. 6 Zu § 18 

§ 18 gilt in folgender Fassung: 

„§ 18 Besondere Zahlung im Drittmittelbereich, Leistungszulage und -prämie 

(1) 1Beschäftigte im Drittmittelbereich können vom Arbeitgeber eine Sonderzahlung 
erhalten. 2Voraussetzung ist, dass nach Deckung der Einzel- und Gemeinkosten des 
Drittmittelvorhabens entsprechende Erträge aus Mitteln privater Dritter verblei-
ben. 3Die Beschäftigten müssen zudem durch besondere Leistungen bei der Ein-
werbung der Mittel oder der Erstellung einer für die eingeworbenen Mittel zu er-
bringenden beziehungsweise erbrachten Leistung beigetragen haben. 4Die Son-
derzahlung kann bis zu 10 v.H. ihres Jahrestabellenentgelts betragen. 5Sie ist nicht 
zusatzversorgungspflichtig. 

(2)  1Der Arbeitgeber kann Beschäftigten unabhängig von Absatz 1 eine Leistungszula-
ge zahlen, wenn sie dauerhaft oder projektbezogen besondere Leistungen erbrin-
gen. 2Die Zulage kann befristet werden. 3Sie ist auch als befristete Zulage widerruf-
lich. 

(3)  Der Arbeitgeber kann Beschäftigten unabhängig von Absatz 1 eine einmalige Leis-
tungsprämie zahlen, wenn sie besondere Leistungen erbracht haben.“ 
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Nr. 7 Zu § 26 Erholungsurlaub 

(unbesetzt) 

 

Nr. 8 Zu § 30 - Befristete Arbeitsverträge 

§ 30 Absatz 1 gilt in folgender Fassung: 

„(1) 1Befristete Arbeitsverträge sind zulässig auf Grundlage des Teilzeit- und Befris-
tungsgesetzes sowie anderer gesetzlicher Vorschriften über die Befristung von Ar-
beitsverträgen. 2Für Beschäftigte, deren Tätigkeit vor dem 1. Januar 2005 der Ren-
tenversicherung der Angestellten unterlegen hätte, gelten die Besonderheiten in 
den Absätzen 2a bis 5; dies gilt nicht für Arbeitsverhältnisse, für welche die Befris-
tungsregelungen der §§ 65 ff. Hessisches Hochschulgesetz und Gesetz zur Ände-
rung des TUD-Gesetzes sowie weiterer Rechtsvorschriften in der Fassung vom 14. 
Dezember 2009 oder des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes gelten.“  

Protokollerklärung zu Absatz 1 Satz 2: 

Absätze 2a bis 5 gelten auch nicht für Arbeitsverhältnisse, die von der Übergangsvor-
schrift des § 6 Wissenschaftszeitvertragsgesetz erfasst sind.“ 

In § 30 wird folgender Absatz 2a eingefügt: 

„(2a) 1Kalendermäßig befristete Arbeitsverträge mit sachlichem Grund sind nur zuläs-
sig, wenn die Dauer des einzelnen Vertrages sieben Jahre nicht übersteigt; wei-
tergehende Regelungen im Sinne von § 23 Teilzeit- und Befristungsgesetz bleiben 
unberührt. 2Beschäftigte mit einem Arbeitsvertrag nach Satz 1 sind bei der Beset-
zung von Dauerarbeitsplätzen bevorzugt zu berücksichtigen, wenn die sachlichen 
und persönlichen Voraussetzungen erfüllt sind.“ 
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§ 41 Sonderregelungen für Ärztinnen und Ärzte an Universitätskliniken 
 

Abschnitt I 
Allgemeine Vorschriften 

Nr. 1 Geltungsbereich 

(1) Diese Sonderregelungen gelten für 

a) Ärztinnen und Ärzte, die als Angestellte an einer Universitätsklinik überwiegend 
Aufgaben der Krankenversorgung des Universitätsklinikums wahrnehmen, 

b) Ärztinnen und Ärzte, die in anderen ärztlichen Bereichen (z.B. Pathologie, Labor, 
Krankenhaushygiene) überwiegend in der Krankenversorgung des Universitäts-
klinikums eingesetzt sind. 

Protokollerklärung zu Nr. 1 Absatz 1: 

Wechselt eine Ärztin oder ein Arzt vorübergehend in einen Bereich ohne überwie-
gende Aufgaben in der Krankenversorgung, findet § 41 TV-G-U weiterhin Anwen-
dung, wenn bei Aufnahme der Tätigkeit in diesem Bereich feststeht, dass sie 24 Mo-
nate nicht übersteigt und weiterhin ärztliche Aufgaben ausgeübt werden. 

(2) Diese Sonderregelungen gelten nicht für 

a) Ärztinnen und Ärzte, die ein über das Tabellenentgelt der Endstufe der Entgelt-
gruppe Ä 6 hinausgehendes regelmäßiges Entgelt erhalten; die Zulage nach 
Nr. 14 Absatz 3 bleibt hierbei unberücksichtigt, 

b) Ärztinnen und Ärzte, für die Eingliederungszuschüsse nach den §§ 217 ff. SGB III 
gewährt werden, 

c) Ärztinnen und Ärzte, die Arbeiten nach den §§ 260 ff. SGB III verrichten, 

d) geringfügig beschäftigte Ärztinnen und Ärzte im Sinne von § 8 Absatz 1 Nr. 2 
SGB IV. 

(3) Diese Sonderregelungen gelten ferner nicht für Leitende Ärztinnen und Leitende 
Ärzte (Chefärztinnen und Chefärzte). 

Protokollerklärung zu Nr. 1 Absatz 3: 
1Diese Sonderregelungen gelten ferner nicht für Ärztinnen und Ärzte, die sich am 31. 
Dezember 2006 in der Arbeits- bzw. Freistellungsphase eines Altersteilzeitarbeitsver-
hältnisses befunden haben. 2Mit Ärztinnen und Ärzten, die Altersteilzeitarbeit vor 
dem 31. Dezember 2006 vereinbart, diese aber am 31. Dezember 2006 noch nicht 
begonnen haben, ist auf Verlangen die Aufhebung der Altersteilzeitvereinbarung zu 
prüfen. 
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Nr. 2 Arbeitsvertrag, Nebenabreden, Probezeit 

(1) Der Arbeitsvertrag wird schriftlich abgeschlossen. 

(2) 1Mehrere Arbeitsverhältnisse zu demselben Arbeitgeber dürfen nur begründet 
werden, wenn die jeweils übertragenen Tätigkeiten nicht in einem unmittelbaren 
Sachzusammenhang stehen. 2Andernfalls gelten sie als ein Arbeitsverhältnis. 

(3) 1Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden. 2Sie 
können gesondert gekündigt werden, soweit dies durch Tarifvertrag vorgesehen 
oder einzelvertraglich vereinbart ist. 

(4) Die ersten sechs Monate der Beschäftigung gelten als Probezeit, soweit nicht eine 
kürzere Zeit vereinbart ist. 

 
Nr. 3 Allgemeine Arbeitsbedingungen 

(1) 1Die arbeitsvertraglich geschuldete Leistung ist gewissenhaft und ordnungsgemäß 
auszuführen; dabei sind die Ziele der Hochschule und des Universitätsklinikums, 
die spezifischen Aufgaben in Forschung, Lehre, Weiterbildung sowie Krankenver-
sorgung zu berücksichtigen. 2In der Krankenversorgung ist auch die Wirtschaftlich-
keit zu beachten. 3Ärztinnen und Ärzte müssen sich durch ihr gesamtes Verhalten 
zur freiheitlich demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes be-
kennen. 

(2) 1Ärztinnen und Ärzte haben über Angelegenheiten, deren Geheimhaltung durch 
gesetzliche Vorschriften vorgesehen oder vom Arbeitgeber angeordnet ist, Ver-
schwiegenheit zu wahren; dies gilt auch über die Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses hinaus. 2Bei Unterlagen, die ihrem Inhalt nach von der ärztlichen Schweige-
pflicht erfasst werden, darf der Arbeitgeber nur die Herausgabe an die ärztliche 
Vorgesetzte oder den ärztlichen Vorgesetzten verlangen. 

(3) 1Ärztinnen und Ärzte dürfen von Dritten Belohnungen, Geschenke, Provisionen 
oder sonstige Vergünstigungen mit Bezug auf ihre Tätigkeit nicht annehmen. 
2Ausnahmen sind nur mit Zustimmung des Arbeitgebers möglich. 3Werden Ärztin-
nen und Ärzten derartige Vergünstigungen angeboten, haben sie dies dem Arbeit-
geber unverzüglich anzuzeigen. 

(4) 1Zu den Pflichten der Ärztinnen und Ärzte gehört es auch, ärztliche Bescheinigun-
gen auszustellen.  
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2Ärztinnen und Ärzte können vom Arbeitgeber verpflichtet werden, im Rahmen ei-
ner zugelassenen Nebentätigkeit von Leitenden Ärztinnen und Leitenden Ärzten 
(Chefärztinnen und Chefärzte) oder für Belegärztinnen und Belegärzte innerhalb 
der Hochschule oder des Universitätsklinikums ärztlich tätig zu werden. 

(5) 1Die Erstellung von Gutachten, gutachtlichen Äußerungen und wissenschaftlichen 
Ausarbeitungen, die nicht von einem Dritten angefordert und vergütet werden, 
gehört zu den den Ärztinnen und Ärzten obliegenden Pflichten aus der Haupttätig-
keit. 

(6) 1Ärztinnen und Ärzte können vom Arbeitgeber verpflichtet werden, als Nebentä-
tigkeit Unterricht zu erteilen sowie Gutachten, gutachtliche Äußerungen und wis-
senschaftliche Ausarbeitungen, die von einem Dritten angefordert und vergütet 
werden, zu erstellen, und zwar auch im Rahmen einer zugelassenen Nebentätig-
keit der Leitenden Ärztin oder des Leitenden Arztes (Chefärztin oder Chefarzt). 
2Steht die Vergütung für das Gutachten, die gutachtliche Äußerung oder wissen-
schaftliche Ausarbeitung ausschließlich dem Arbeitgeber zu, so haben die Ärztin-
nen und Ärzte nach Maßgabe ihrer Beteiligung einen Anspruch auf einen Teil die-
ser Vergütung. 3In allen anderen Fällen sind die Ärztinnen und Ärzte berechtigt, für 
die Nebentätigkeit einen Anteil der von dem Dritten zu zahlenden Vergütung an-
zunehmen. 4Die Ärztinnen und Ärzte können die Übernahme der Nebentätigkeit 
verweigern, wenn die angebotene Vergütung offenbar nicht dem Maß ihrer Betei-
ligung entspricht. 5Im Übrigen kann die Übernahme der Nebentätigkeit nur in be-
sonders begründeten Ausnahmefällen verweigert werden. 

(7) 1Für die Nebentätigkeit der Ärztinnen und Ärzte finden die für die Beamtinnen und 
Beamten des Landes Hessen jeweils geltenden Bestimmungen sinngemäß Anwen-
dung. 2Anträge zur Genehmigung von Nebentätigkeiten sollen rechtzeitig gestellt 
werden; Bearbeitung und Entscheidung haben zeitnah zu erfolgen. 3Für Nebentä-
tigkeiten im öffentlichen Dienst kann eine Ablieferungspflicht nach den für die Be-
amtinnen und Beamten des Landes Hessen jeweils geltenden Bestimmungen zur 
Auflage gemacht werden. 

(8) Auch die Ausübung einer unentgeltlichen Nebentätigkeit bedarf der vorherigen 
Genehmigung des Arbeitgebers, wenn für sie Räume, Einrichtungen, Personal oder 
Material des Arbeitgebers in Anspruch genommen werden. 

(9) Der Arbeitgeber ist vor der Einstellung sowie bei begründeter Veranlassung be-
rechtigt, Ärztinnen und Ärzte zu verpflichten, durch ärztliche Bescheinigung nach-
zuweisen, dass sie zur Leistung der arbeitsvertraglich geschuldeten Tätigkeit in der 
Lage sind.  
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2Bei dem beauftragten Arzt kann es sich um einen Betriebsarzt handeln, soweit 
sich die Betriebsparteien nicht auf einen anderen Arzt geeinigt haben. 3Die Kosten 
dieser Untersuchung trägt der Arbeitgeber. 4Der Arbeitgeber kann die Ärztin oder 
den Arzt auch bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses untersuchen lassen.  
5Auf Verlangen der Ärztin oder des Arztes ist er hierzu verpflichtet. 6Ärztinnen und 
Ärzte, die besonderen Ansteckungsgefahren ausgesetzt oder in gesundheitsge-
fährdenden Bereichen beschäftigt sind, sind in regelmäßigen Zeitabständen ärzt-
lich zu untersuchen. 

(10) 1Ärztinnen und Ärzte haben ein Recht auf Einsicht in ihre vollständigen Personalak-
ten. 2Sie können das Recht auf Einsicht auch durch einen hierzu schriftlich Bevoll-
mächtigten ausüben lassen. 3Sie können Auszüge oder Kopien aus ihren Personal-
akten erhalten. 4Ärztinnen und Ärzte müssen zu Beschwerden oder Behauptungen 
tatsächlicher Art, die für sie ungünstig sind oder ihnen nachteilig werden können 
und in die Personalakten aufgenommen werden sollen, gehört werden. 5Ihre Äu-
ßerung ist zu den Personalakten zu nehmen. 

(11) Bei der Wahrnehmung des Direktionsrechts hat der Arbeitgeber die Grundrechte 
der Ärztinnen und Ärzte zu beachten, insbesondere die Grundrechte der Wissen-
schaftsfreiheit sowie das Grundrecht der Gewissensfreiheit. 

(12) 1 Für die Schadenshaftung der Ärztinnen und Ärzte finden die Bestimmungen, die 
für die Beamtinnen und Beamte des Landes Hessen gelten, entsprechende An-
wendung. 2 Der Arbeitgeber schließt eine Betriebshaftpflichtversicherung ab. 

 

Nr. 4 Versetzung, Abordnung, Zuweisung, Personalgestellung 

(1) 1Ärztinnen und Ärzte können aus dienstlichen oder betrieblichen Gründen versetzt 
oder abgeordnet werden. 2Sollen Ärztinnen und Ärzte an eine Dienststelle oder ei-
nen Betrieb außerhalb des bisherigen Arbeitsortes versetzt oder voraussichtlich 
länger als drei Monate abgeordnet werden, so sind sie vorher zu hören. 

Protokollerklärungen zu Nr. 4 Absatz 1: 
1. Abordnung ist die vom Arbeitgeber veranlasste vorübergehende Beschäftigung 

bei einer anderen Dienststelle oder einem anderen Betrieb desselben oder eines 
anderen Arbeitgebers unter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhältnisses. 

2. Versetzung ist die vom Arbeitgeber veranlasste, auf Dauer bestimmte Beschäfti-
gung bei einer anderen Dienststelle oder einem anderen Betrieb desselben Ar-
beitgebers unter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhältnisses. 
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(2) 1Ärztinnen und Ärzten kann im dienstlichen, betrieblichen oder öffentlichen Inte-
resse mit ihrer Zustimmung vorübergehend eine mindestens gleich vergütete Tä-
tigkeit bei einem Dritten zugewiesen werden. 2Die Rechtsstellung der Ärztinnen 
und Ärzte bleibt unberührt. 3Bezüge aus der Verwendung nach Satz 1 werden auf 
das Entgelt angerechnet. 

Protokollerklärung zu Nr. 4 Absatz 2: 

Zuweisung ist - unter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhältnisses - die vorü-
bergehende Beschäftigung bei einem Dritten im In- und Ausland, bei dem diese Son-
derregelungen nicht zur Anwendung kommen. 

(3) 1Werden Aufgaben der Ärztinnen und Ärzte zu einem Dritten verlagert, ist auf Ver-
langen des Arbeitgebers bei weiter bestehendem Arbeitsverhältnis die arbeitsver-
traglich geschuldete Arbeitsleistung bei dem Dritten zu erbringen (Personalgestel-
lung). 2Gesetzliche Kündigungsrechte bleiben unberührt. 

Protokollerklärung zu Nr. 4 Absatz 3: 
1Personalgestellung ist - unter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhältnisses - 
die auf Dauer angelegte Beschäftigung bei einem Dritten. 2Die Modalitäten der Per-
sonalgestellung werden zwischen dem Arbeitgeber und dem Dritten vertraglich ge-
regelt. 
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Abschnitt II 
Arbeitszeit 

Nr. 5 Regelmäßige Arbeitszeit 

(1) 1Die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit ausschließlich der 
Pausen beträgt 42 Stunden. 2Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit soll auf 
fünf Tage, sie kann aus notwendigen dienstlichen oder betrieblichen Gründen 
auch auf sechs Tage verteilt werden. 

Protokollerklärung zu Nr. 5 Absatz 1: 

Die Verteilung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit auf sechs Tage ist nur 
möglich, wenn die tägliche Arbeitszeit an den Werktagen Montag bis Freitag mindes-
tens acht Stunden beträgt. 

(2) 1Der Ausgleichszeitraum für die Berechnung des Durchschnitts der regelmäßigen 
wöchentlichen Arbeitszeit beträgt 26 Wochen. 2Bei Ärztinnen und Ärzten, die 
ständig Wechselschicht- oder Schichtarbeit zu leisten haben, kann ein Zeitraum 
von bis zu 39 Wochen zugrunde gelegt werden. 

(3) 1Soweit es die dienstlichen oder betrieblichen Verhältnisse zulassen, wird die Ärz-
tin oder der Arzt am 24. Dezember und am 31. Dezember unter Fortzahlung des 
Entgelts (Nr. 16) von der Arbeit freigestellt. 2Kann die Freistellung aus dienstlichen 
oder betrieblichen Gründen nicht erfolgen, ist entsprechender Freizeitausgleich 
innerhalb von drei Monaten zu gewähren.  
3Die regelmäßige Arbeitszeit vermindert sich für den 24. Dezember und 31. De-
zember, sofern sie auf einen Werktag fallen, um die dienstplanmäßig ausgefalle-
nen Stunden, wenn die Ärztin oder der Arzt wegen des Dienstplans an diesen Ta-
gen frei hat und deshalb sonst nacharbeiten müsste. 4Für Ärztinnen und Ärzte, die 
regelmäßig nach einem Dienstplan eingesetzt werden, der Wechselschicht- oder 
Schichtdienst an sieben Tagen in der Woche vorsieht, vermindert sich die regel-
mäßige Wochenarbeitszeit um ein Fünftel beziehungsweise ein Sechstel (vgl. Ab-
satz 1 Satz 2) der arbeitsvertraglich vereinbarten durchschnittlichen Wochenar-
beitszeit, wenn sie an einem gesetzlichen Feiertag, der auf einen Werktag fällt, 

a) Arbeitsleistung zu erbringen haben oder 

b) nicht wegen des Feiertags, sondern dienstplanmäßig nicht zur Arbeit eingeteilt 
sind und deswegen an anderen Tagen der Woche ihre regelmäßige Arbeitszeit 
erbringen müssten. 
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(4) 1Die tägliche Arbeitszeit im Schichtdienst kann auf bis zu 12 Stunden und 15 Minu-
ten (ausschließlich der Pausen) ausgedehnt werden. 2In einer Woche darf in nicht 
mehr als fünf zusammenhängenden Schichten nach Satz 1 und innerhalb von zwei 
Wochen in nicht mehr als acht Schichten nach Satz 1 gearbeitet werden. 3Zwischen 
den einzelnen Schichtblöcken muss ein ununterbrochener Freizeitblock von 48 
Stunden gewährt werden. 4Solche Schichten können nicht mit Bereitschaftsdienst 
(Nr. 6 Absatz 3) kombiniert werden. 

(5) Ärztinnen und Ärzte sind im Rahmen begründeter dienstlicher oder betrieblicher 
Notwendigkeiten verpflichtet, Sonntags-, Feiertags-, Nacht-, Wechselschicht-, 
Schichtarbeit sowie Bereitschaftsdienst, Rufbereitschaft, Überstunden und Mehr-
arbeit zu leisten. 

(6) 1Bei Dienstreisen gilt nur die Zeit der dienstlichen Inanspruchnahme am auswärti-
gen Geschäftsort als Arbeitszeit. 2Für jeden Tag einschließlich der Reisetage wird 
jedoch mindestens die auf ihn entfallende regelmäßige, durchschnittliche oder 
dienstplanmäßige Arbeitszeit berücksichtigt, wenn diese bei Nichtberücksichtigung 
der Reisezeit nicht erreicht würde. 3Überschreiten nicht anrechenbare Reisezeiten 
insgesamt 15 Stunden im Monat, so werden auf Antrag 25 v.H. dieser überschrei-
tenden Zeiten bei fester Arbeitszeit als Freizeitausgleich gewährt und bei gleiten-
der Arbeitszeit im Rahmen der jeweils geltenden Vorschriften auf die Arbeitszeit 
angerechnet. 4Der besonderen Situation von Teilzeitbeschäftigten ist Rechnung zu 
tragen. 

(7) 1Die Arbeitszeiten der Ärztinnen und Ärzte sollen objektiv erfasst und dokumen-
tiert werden. 2Hierbei soll eine elektronische Personaleinsatzplanung mit der Mög-
lichkeit der Abweichung vom Dienstplan auf Basis eines Katalogs von Gründen er-
folgen. 3Nr. 6 Absatz 7 bleibt hiervon unberührt. 

 
Nr. 6 Sonderformen der Arbeit 

(1) Wechselschichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schichtplan, der einen regelmäßi-
gen Wechsel der täglichen Arbeitszeit in Wechselschichten vorsieht, bei denen 
Ärztinnen und Ärzte durchschnittlich längstens nach Ablauf eines Monats erneut 
zu mindestens zwei Nachtschichten herangezogen werden. 2Wechselschichten 
sind wechselnde Arbeitsschichten, in denen ununterbrochen bei Tag und Nacht, 
werktags, sonntags und feiertags gearbeitet wird. 3Nachtschichten sind Arbeits-
schichten, die mindestens zwei Stunden Nachtarbeit umfassen. 
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(2) Schichtarbeit ist die Arbeit, die nach einem Schichtplan, der einen regelmäßigen 
Wechsel des Beginns der täglichen Arbeitszeit um mindestens zwei Stunden in 
Zeitabschnitten von längstens einem Monat vorsieht, und die innerhalb einer Zeit-
spanne von mindestens 13 Stunden geleistet wird. 

(3) 1Ärztinnen und Ärzte sind verpflichtet, sich auf Anordnung des Arbeitgebers au-
ßerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit an einer vom Arbeitgeber bestimmten Stelle 
aufzuhalten, um im Bedarfsfall die Arbeit aufzunehmen (Bereitschaftsdienst). 2Der 
Arbeitgeber darf Bereitschaftsdienst nur anordnen, wenn zu erwarten ist, dass 
zwar Arbeit anfällt, erfahrungsgemäß aber die Zeit ohne Arbeitsleistung über-
wiegt. 3Visitendienste an Wochenenden oder Feiertagen im Rahmen des Bereit-
schaftsdienstes sind mit mindestens vier Stunden Vollarbeit zu bewerten. 4Die an-
fallenden Bereitschaftsdienste sollen auf die am Bereitschaftsdienst teilnehmen-
den Ärztinnen und Ärzte gleichmäßig verteilt werden. 5Für die Heranziehung von 
Teilzeitbeschäftigten zu Bereitschaftsdienst gilt Nr. 9 Absatz 4. 

(4) 1Ärztinnen und Ärzte sind verpflichtet, sich auf Anordnung des Arbeitgebers au-
ßerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit an einer dem Arbeitgeber anzuzeigenden 
Stelle aufzuhalten, um auf Abruf die Arbeit aufzunehmen (Rufbereitschaft). 2Der 
Arbeitgeber darf Rufbereitschaft nur anordnen, wenn erfahrungsgemäß lediglich 
in Ausnahmefällen Arbeit anfällt. 3Rufbereitschaft wird nicht dadurch ausgeschlos-
sen, dass Ärztinnen und Ärzte mit einem Mobiltelefon oder einem vergleichbaren 
technischen Hilfsmittel erreichbar sind. 4Abweichend von den §§ 3 und 6 Absatz 2 
Arbeitszeitgesetz kann im Rahmen des § 7 Absatz 1 Nr. 1 und Nr. 4 Arbeitszeitge-
setz durch tatsächliche Arbeitsleistung innerhalb der Rufbereitschaft die tägliche 
Höchstarbeitszeit von zehn Stunden überschritten werden.  
5Leisten Ärztinnen und Ärzte in der Regel nur Rufbereitschaft und nicht auch Be-
reitschaftsdienst, dürfen im Kalendermonat nicht mehr als 15 Rufbereitschaften 
angeordnet werden. 6Diese Zahl darf vorübergehend überschritten werden, wenn 
sonst die Versorgung der Patienten nicht sichergestellt wäre. 7Die anfallenden 
Rufbereitschaften sollen auf die an der Rufbereitschaft teilnehmenden Ärztinnen 
und Ärzte gleichmäßig verteilt werden. 8Für die Heranziehung von Teilzeitbeschäf-
tigten zur Rufbereitschaft gilt Nr. 9 Absatz 4. 

(5) Nachtarbeit ist die Arbeit zwischen 21 Uhr und 6 Uhr. 

(6) Mehrarbeitsstunden sind die Arbeitsstunden, die Teilzeitbeschäftigte über die in-
dividuell vereinbarte regelmäßige Arbeitszeit hinaus bis zur regelmäßigen wö-
chentlichen Arbeitszeit von Vollbeschäftigten (Nr. 5 Absatz 1) leisten. 
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(7) 1Überstunden sind die auf Anordnung des Arbeitgebers geleisteten Arbeitsstun-
den, die innerhalb von drei Kalenderwochen (Ermittlungszeitraum) über die im 
Rahmen der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von Vollbeschäftigten (Nr. 5 
Absatz 1) dienstplanmäßig beziehungsweise betriebsüblich festgesetzten Arbeits-
stunden hinausgehen, innerhalb dieses Zeitraums nicht ausgeglichen und keine 
Mehrarbeitsstunden sind. 2Überstunden sind innerhalb von drei Kalendermonaten 
nach Ableistung (Ausgleichszeitraum) durch Arbeitsbefreiung auszugleichen. 

(8) 1Abweichend von den §§ 3 und 6 Absatz 2 Arbeitszeitgesetz kann im Rahmen des § 
7 Absatz 1 Nr. 1 und Nr. 4 Arbeitszeitgesetz, wenn in die Arbeitszeit regelmäßig 
und in erheblichem Umfang Bereitschaftsdienst fällt, die tägliche Arbeitszeit im 
Sinne des Arbeitszeitgesetzes über acht Stunden hinaus 

a) an Wochenenden und gesetzlichen Feiertagen auf bis zu 24 Stunden, 

b) an Werktagen auf bis zu 18 Stunden oder  

c) mit Zustimmung der Ärztin oder des Arztes auch an Werktagen auf bis zu 24 
Stunden 

verlängert werden, wenn mindestens die zehn Stunden Vollarbeit überschreitende 
Zeit als Bereitschaftsdienst geleistet wird. 2Die Ärztin oder der Arzt kann im Fall c) 
die erteilte Zustimmung mit einer Frist von sechs Monaten widerrufen. 

Protokollerklärung zu Nr. 6 Absatz 8 Satz 1: 
Werktage im Fall b) und c) sind die Tage Montag bis Freitag. 

(9) 1Die wöchentliche Arbeitszeit darf im Rahmen des § 7 Absatz 1 Nr. 1 und Nr. 4, 
Absatz 8 Arbeitszeitgesetz im Durchschnitt 48 Stunden nicht überschreiten. 
2Für die Berechnung des Durchschnitts der wöchentlichen Arbeitszeit nach § 7 Ab-
satz 8 Arbeitszeitgesetz ist ein Zeitraum von 26 Wochen beziehungsweise bei 
ständiger Wechselschicht- oder Schichtarbeit von 39 Wochen zugrunde zu legen. 

(10) 1Wenn die Ärztin oder der Arzt schriftlich einwilligt und in die Arbeitszeit regelmä-
ßig und in erheblichem Umfang Bereitschaftsdienst fällt, kann die höchstzulässige 
Arbeitszeit ohne Ausgleich über acht Stunden hinaus verlängert werden (§ 7 Ab-
satz 2a Arbeitszeitgesetz). 2Der Gesundheitsschutz der Ärztin oder des Arztes ist 
gewährleistet, wenn 

a) die Arbeitszeit in einem zusammenhängenden Zeitraum von 26 Wochen 1508 
Stunden nicht überschreitet und 
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b) der Ärztin oder dem Arzt das Recht zu einer jährlichen, für ihn kostenfreien ar-
beitsmedizinischen Untersuchung bei einem vom Arbeitgeber bestimmten Arzt 
(unbeschadet der Pflichten aus anderen Rechtsvorschriften) gewährt wird. 

3Die Ärztin oder der Arzt kann die Einwilligung mit einer Frist von sechs Monaten 
schriftlich widerrufen. 

Nr. 7 Ausgleich für Sonderformen der Arbeit 

(1) 1Ärztinnen und Ärzte erhalten neben dem Entgelt für die tatsächliche Arbeitsleis-
tung Zeitzuschläge. 2Die Zeitzuschläge betragen - auch bei Teilzeitbeschäftigten - je 
Stunde 

 

a) für Überstunden 15 v.H., 

b) 

 
für Nachtarbeit 

3,60 € für Ä 1 und Ä 2 
4,80 € für Ä 3 und Ä 4 
6,00 € für Ä 5 und Ä 6 

 
jeweils zuzüglich 1,00 € je Stunde für Ärz-
tinnen und Ärzte, denen Kindergeld nach 
dem Einkommenssteuergesetz (EStG) 
oder nach dem Bundeskindergeldgesetz 
zusteht oder ohne Berücksichtigung der 
§§ 64, 65 EStG oder der §§ 3, 4 BKKG zu-
stehen würde.  

  

c) für Sonntagsarbeit 25 v.H., 

d) bei Feiertagsarbeit  

 - ohne Freizeitausgleich 130 v.H., 

 - mit Freizeitausgleich 30 v.H., 
e) für Arbeit am 24. Dezember und am 

31. Dezember jeweils ab 6 Uhr 30 v.H., 

f) für Arbeit an Samstagen von 13 bis 21 Uhr 0,64 €; 
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in den Fällen der Buchstaben a und c bis e beziehen sich die Werte bei Ärztinnen 
und Ärzten in allen Entgeltgruppen auf den Anteil des Tabellenentgelts der Stufe 1 
der jeweiligen Entgeltgruppe, der auf eine Stunde entfällt. 3Beim Zusammentref-
fen von Zeitzuschlägen nach Satz 2 Buchstabe c bis f wird nur der höchste Zeitzu-
schlag gezahlt. 4Auf Wunsch der Ärztinnen und Ärzte können, soweit die dienstli-
chen oder betrieblichen Verhältnisse es zulassen, die nach Satz 2 zu zahlenden 
Zeitzuschläge entsprechend dem jeweiligen Vomhundertsatz einer Stunde in Zeit 
umgewandelt (faktorisiert) und ausgeglichen werden. 5Dies gilt entsprechend für 
Überstunden als solche. 

Protokollerklärung zu Nr. 7 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe d: 
1Der Freizeitausgleich muss im Dienstplan besonders ausgewiesen und bezeichnet 
werden. 2Falls kein Freizeitausgleich gewährt wird, werden als Entgelt einschließlich 
des Zeitzuschlags und des auf den Feiertag entfallenden Tabellenentgelts höchstens 
230 v.H. gezahlt. 

(2) 1Überstunden sind grundsätzlich durch entsprechende Freizeit auszugleichen; für 
die Zeit des Freizeitausgleichs werden das Tabellenentgelt sowie die sonstigen, in 
Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestandteile weitergezahlt. 1aFür Überstun-
den (Nr. 6 Absatz 7), die nicht bis zum Ende des dritten Kalendermonats nach ih-
rem Entstehen mit Freizeit ausgeglichen worden sind, erhalten Ärztinnen und Ärz-
te je Stunde 100 v.H. des auf die Stunde entfallenden Anteils des Tabellenentgelts 
der jeweiligen Entgeltgruppe und Stufe, höchstens jedoch nach der Stufe 2.  
2Der Anspruch auf den Zeitzuschlag für Überstunden nach Absatz 1 besteht unab-
hängig von einem Freizeitausgleich. 

(3) Für Arbeitsstunden, die keine Überstunden sind und die aus dienstlichen oder be-
trieblichen Gründen nicht innerhalb des nach Nr. 5 Absatz 2 Satz 1 oder 2 festge-
legten Zeitraums mit Freizeit ausgeglichen werden, erhalten Ärztinnen und Ärzte 
je Stunde 100 v.H. des auf eine Stunde entfallenden Anteils des Tabellenentgelts 
der jeweiligen Entgeltgruppe und Stufe. 

(4) 1Zur Berechnung des Entgelts wird die Zeit des Bereitschaftsdienstes einschließlich 
der geleisteten Arbeit in drei Stufen als Arbeitszeit gewertet. 2Ausschlaggebend 
sind die Arbeitsleistungen, die während des Bereitschaftsdienstes erfahrungsge-
mäß durchschnittlich anfallen: 
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Bereitschafts-
dienststufe 

Arbeitsleistung innerhalb 
des Bereitschaftsdienstes 

Bewertung als 
Arbeitszeit 

I Bis zu 25 v.H. 60 v.H. 
II Mehr als 25 v.H. bis 40 v.H. 80 v.H. 
III Mehr als 40 v.H. bis 49 v.H. 95 v.H. 

 3Für die Zeit des Bereitschaftsdienstes an gesetzlichen Feiertagen erhöht sich die 
Bewertung um 25 Prozentpunkte. 4 Für die als Arbeitszeit gewertete Zeit des Be-
reitschaftsdienstes wird das Stundenentgelt der jeweiligen Entgeltgruppe und Stu-
fe (individuelle Stundenentgelt) gezahlt. 5 Ärztinnen und Ärzte erhalten neben 
dem individuellen Stundenentgelt 

a)  für die Zeit des Bereitschaftsdienstes in der Zeit von 21.00 bis 06.00 Uhr je  
 Stunde einen Zeitzuschlag in Höhe von 

3,60 € für Ä 1 und Ä 2 

4,80 € für Ä 3 und Ä 4 

6,00 € für Ä 5 und Ä 6 
 
jeweils zuzüglich 1,00 € je Stunde für Ärztinnen und Ärzte, denen 
Kindergeld nach dem Einkommenssteuergesetz (EStG) oder nach 
dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG) zusteht oder ohne Berück-
sichtigung der §§ 64, 65 EStG oder der §§ 3, 4 BKGG zustehen 
würde, 

 
b) für die Zeit des Bereitschaftsdienstes an Sonntagen je Stunde einen Zeitzuschlag 
  in Höhe von 

3,60 € für Ä 1 und Ä 2 

4,80 € für Ä 3 und Ä 4 

6,00 € für Ä 5 und Ä 6 
 
jeweils zuzüglich 1,00 € je Stunde für Ärztinnen und Ärzte, denen 
Kindergeld nach dem Einkommenssteuergesetz (EStG) oder nach 
dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG) zusteht oder ohne Berück-
sichtigung der §§ 64, 65 EStG oder der §§ 3, 4 BKGG zustehen 
würde. 
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 6 Beim Zusammentreffen von Zeitzuschlägen nach Satz 5 Buchstabe a und b wird 
nur der Zeitzuschlag nach Buchstabe b gezahlt. 7 Im Übrigen werden Zeitzuschläge 
nach Nr. 7 für die Zeit des Bereitschaftsdienstes einschließlich der geleisteten Ar-
beit nicht gezahlt. 8 Die nach den Sätzen 1 bis 3 errechnete Arbeitszeit kann statt-
dessen bis zum Ende des dritten Kalendermonats auch durch entsprechende Frei-
zeit abgegolten werden (Freizeitausgleich); für die Zeit des Freizeitausgleichs wer-
den das Tabellenentgelt sowie die sonstigen, in Monatsbeträgen festgelegten Ent-
geltbestandteile weitergezahlt. 9 Die Zuweisung zu den Stufen des Bereitschafts-
dienstes erfolgt durch schriftliche Nebenabrede zum Arbeitsvertrag. 10 Die Neben-
abrede ist mit einer Frist von drei Monaten jeweils zum Ende eines Kalenderhalb-
jahres kündbar (Nr. 2 Absatz 3 Satz 2).  

Protokollerklärung zu Nr. 7 Absatz 4 Satz 9: 

Die Zuweisung zu den einzelnen Stufen der Bereitschaftsdienste gilt für alle geleiste-
ten Bereitschaftsdienste unabhängig von der im Einzelfall angefallenen Arbeit. 

(5) 1Zum Zwecke der Entgeltberechnung wird die Zeit der Rufbereitschaft mit 12,5 
v.H. als Arbeitszeit gewertet und mit dem individuellen Stundenentgelt einschließ-
lich des Zeitzuschlages für Überstunden (individuelles Überstundenentgelt) be-
zahlt. 2Für angefallene Arbeit einschließlich einer etwaigen Wegezeit wird dane-
ben das individuelle Überstundenentgelt gezahlt. 3Für die Zeit der innerhalb der 
Rufbereitschaft tatsächlich geleisteten Arbeit einschließlich der etwaigen Wegezeit 
werden gegebenenfalls die Zeitzuschläge nach Absatz 1 Satz 2 Buchstabe b bis f 
gezahlt. 4 Beim Zusammentreffen von Zeitzuschlägen nach Absatz 1 Satz 2 Buch-
stabe c bis f wird nur der höchste Zeitzuschlag gezahlt. 5 Für eine Heranziehung zur 
Arbeit außerhalb des Aufenthaltsortes werden mindestens drei Stunden ange-
setzt. 6 Wird die Ärztin oder der Arzt während der Rufbereitschaft mehrmals zur 
Arbeit herangezogen, wird die Stundengarantie nur einmal, und zwar für die kür-
zeste Inanspruchnahme angesetzt. 7 Das individuelle Überstundenentgelt für ange-
fallene Arbeit innerhalb der Rufbereitschaft entfällt, soweit entsprechende Ar-
beitsbefreiung erteilt wird (Freizeitausgleich). 8 Für den Freizeitausgleich nach Satz 
7 gilt Absatz 4 Satz 8 entsprechend. 9 Das Entgelt für Rufbereitschaft kann durch 
Nebenabrede zum Arbeitsvertrag pauschaliert werden. 10 Die Nebenabrede ist mit 
einer Frist von zwei Wochen zum Monatesende kündbar (Nr. 2 Absatz 3 Satz 2).  

(6) 1Ärztinnen und Ärzte, die ständig Wechselschichtarbeit leisten, erhalten eine 
Wechselschichtzulage von 105 Euro monatlich. 2Ärztinnen und Ärzte, die nicht 
ständig Wechselschichtarbeit leisten, erhalten eine Wechselschichtzulage von 0,63 
Euro pro Stunde. 
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(7) 1Ärztinnen und Ärzte, die ständig Schichtarbeit leisten, erhalten eine Schichtzulage 
von 40 Euro monatlich. 2Ärztinnen und Ärzte, die nicht ständig Schichtarbeit leis-
ten, erhalten eine Schichtzulage von 0,24 Euro pro Stunde. 

 

Nr. 8 Ruhezeiten 

(1) 1Innerhalb einer Kalenderwoche ist der Ärztin oder dem Arzt eine ununterbroche-
ne Ruhezeit von 36 Stunden, in Ausnahmefällen von 24 Stunden zu gewähren. 
2Innerhalb von zwei Kalenderwochen soll der Ärztin oder dem Arzt eine ununter-
brochene Ruhezeit von mindestens 36 Stunden – auf ein Wochenende fallend – 
gewährt werden. 

(2) Abweichend von § 5 Absatz 1 Arbeitszeitgesetz kann im Rahmen des § 7 Absatz 1 
Nr. 3 Arbeitszeitgesetz die Ruhezeit um bis zu zwei Stunden verkürzt werden, 
wenn 

a) die Art der Arbeit dies erfordert und dienstliche oder betriebliche Gründe vor-
liegen, 

b) die werktägliche Arbeitszeit unmittelbar vorher nicht über zwölf Stunden hinaus 
verlängert wird (§ 7 Absatz 9 Arbeitszeitgesetz), 

c) die gekürzte Ruhezeit der Ärztin oder dem Arzt ununterbrochen und nach Be-
endigung der täglichen Arbeitszeit gewährt wird, 

d) Freizeitblöcke von mehr als zwei Tagen innerhalb eines Kalendermonats ermög-
licht werden und 

e) die Kürzung der Ruhezeit innerhalb von sechs Kalendermonaten ausgeglichen 
wird. 

(3) Kürzungen der Ruhezeit durch Inanspruchnahme während der Rufbereitschaft, die 
nicht mehr als die Hälfte der Ruhezeit betragen, können im Rahmen des § 5 Absatz 
3 Arbeitszeitgesetz zu anderen Zeiten innerhalb von acht Kalenderwochen ausge-
glichen werden. 

Nr. 9 Teilzeitbeschäftigung 

(1) 1Mit Ärztinnen und Ärzten soll auf Antrag eine geringere als die vertraglich festge-
legte Arbeitszeit vereinbart werden, wenn sie 

a) mindestens ein Kind unter 18 Jahren oder 

b) einen nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftigen sonstigen Angehörigen 

 

S e i t e  | 74 



§ 41 TV-G-U 

 tatsächlich betreuen oder pflegen und dringende dienstliche oder dringende be-
triebliche Belange nicht entgegenstehen. 2Die Teilzeitbeschäftigung nach Satz 1 ist 
auf Antrag auf bis zu fünf Jahre zu befristen. 3Sie kann verlängert werden; der An-
trag ist spätestens sechs Monate vor Ablauf der vereinbarten Teilzeitbeschäftigung 
zu stellen. 4Bei der Gestaltung der Arbeitszeit hat der Arbeitgeber im Rahmen der 
dienstlichen oder betrieblichen Möglichkeiten der besonderen persönlichen Situa-
tion der Ärztin oder des Arztes nach Satz 1 Rechnung zu tragen. 

(2) Ärztinnen und Ärzte, die in anderen als den in Absatz 1 genannten Fällen eine Teil-
zeitbeschäftigung vereinbaren wollen, können von ihrem Arbeitgeber verlangen, 
dass er mit ihnen die Möglichkeit einer Teilzeitbeschäftigung mit dem Ziel erörtert, 
zu einer entsprechenden Vereinbarung zu gelangen. 

(3) Ist mit früher Vollbeschäftigten auf ihren Wunsch eine nicht befristete Teilzeitbe-
schäftigung vereinbart worden, sollen sie bei späterer Besetzung eines Vollzeitar-
beitsplatzes bei gleicher Eignung im Rahmen der dienstlichen oder betrieblichen 
Möglichkeiten bevorzugt berücksichtigt werden. 

(4) Teilzeitbeschäftigte sollen zu Mehrarbeit, Überstunden, Bereitschaftsdienst oder 
Rufbereitschaft möglichst nur in dem Verhältnis herangezogen werden, wie Voll-
beschäftigte zu Überstunden, Bereitschaftsdienst oder Rufbereitschaft herangezo-
gen werden. 

Protokollerklärung zu Nr. 9 Absatz 4: 

Teilzeitbeschäftigte, die mindestens ein Kind unter achtzehn Jahren oder einen nach 
ärztlichem Gutachten pflegebedürftigen sonstigen Angehörigen tatsächlich betreuen 
oder pflegen, sollen nur in Ausnahmefällen zur Mehrarbeit herangezogen werden. 
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Abschnitt III 
Eingruppierung und Entgelt 

Nr. 10 Eingruppierung 
(1) 1Die Eingruppierung der Ärztinnen und Ärzte richtet sich nach den Tätigkeits-

merkmalen der folgenden Entgeltordnung: 

Entgelt-
gruppe 

Bezeichnung 

Ä 1 Ärztin oder Arzt mit entsprechender Tätigkeit nach Erteilung der Approbation 

Ä 2 Ärztin oder Arzt mit entsprechender Tätigkeit und dreijähriger ärztlicher Tätigkeit nach 
Erteilung der Approbation 

Ä 3 Fachärztin oder Facharzt mit entsprechender Tätigkeit in ihrem oder seinem Fachgebiet 

Ä 4 a) Fachärztin oder Facharzt mit fakultativer Weiterbildung, Schwerpunkt- oder Zusatz-
weiterbildung in ihrem oder seinem Fachgebiet und anschließender zweijähriger 
entsprechender Tätigkeit 

 b) Fachärztin oder Facharzt mit entsprechender Tätigkeit in ihrem oder seinem Fach-
gebiet, für das in der Weiterbildungsordnung eine fakultative Weiterbildung, 
Schwerpunkt- oder Zusatzweiterbildung entweder nicht vorgesehen ist oder zwar 
vorgesehen, aber für die auszuübende Tätigkeit nicht erforderlich ist, nach vierjähri-
ger fachärztlicher Tätigkeit 

 c) Fachärztin oder Facharzt mit entsprechender Tätigkeit in ihrem oder seinem Fach-
gebiet nach siebenjähriger fachärztlicher Tätigkeit 

 d) Fachärztin oder Facharzt mit Habilitation in ihrem oder seinem Fachgebiet und ent-
sprechender Tätigkeit 

 e) Fachärztin oder Facharzt mit entsprechender Tätigkeit, der oder dem durch aus-
drückliche Anordnung des Arbeitgebers mindestens vier Ärztinnen und/oder Ärzte 
ständig unterstellt sind 

Ä 5 a) Fachärztin oder Facharzt mit fakultativer Weiterbildung, Schwerpunkt- oder Zusatz-
weiterbildung in ihrem oder seinem Fachgebiet und mit entsprechender Tätigkeit, 
der oder dem durch ausdrückliche Anordnung des Arbeitgebers die Leitung eines 
entsprechenden Funktionsbereiches oder einer vergleichbaren sonstigen Organisa-
tionseinheit übertragen worden ist oder mindestens fünf Ärztinnen und/oder Ärzte 
ständig unterstellt sind 

 b) Fachärztin oder Facharzt mit entsprechender Tätigkeit in ihrem oder seinem Fach-
gebiet, für das in der Weiterbildungsordnung eine fakultative Weiterbildung, 
Schwerpunkt- oder Zusatzweiterbildung entweder nicht vorgesehen ist oder zwar 
vorgesehen, aber für die auszuübende Tätigkeit nicht erforderlich ist, der oder dem 
durch ausdrückliche Anordnung des Arbeitgebers die Leitung einer größeren Orga-
nisationseinheit übertragen worden ist oder mindestens fünf Ärztinnen und/oder 
Ärzte ständig unterstellt sind 

Ä 6 Fachärztin oder Facharzt, die oder der durch ausdrückliche Anordnung des Arbeitgebers 
zur Ständigen Vertreterin oder zum Ständigen Vertreter der Leitenden Ärztin oder des 
Leitenden Arztes (Chefärztin oder Chefarzt) bestellt ist 
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Protokollerklärung zu Ä 1 und Ä 2:  
1Die Erteilung einer Berufserlaubnis ist der Erteilung der Approbation gleichgestellt. 2Dies gilt 
auch für die beschränkte Erlaubnis gemäß § 10 Absatz 4 der Bundesärzteordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 16. April 1987 (BGBl. I S. 1218), zuletzt geändert durch Arti-
kel 7 des Gesetzes vom 27. April 2002 (BGBl. I S. 1467). 

Protokollerklärung zu Ä 4 a), Ä 5 a): 

Soweit eine fakultative Weiterbildung, Schwerpunkt- oder Zusatzweiterbildung in einem 
Fachgebiet gefordert wird, setzt die Erfüllung dieser Anforderung den erfolgreichen Ab-
schluss des Weiterbildungsgangs voraus. 

Protokollerklärung zu Ä 4 b), Ä 5 b): 

Eine fakultative Weiterbildung, Schwerpunkt- oder Zusatzweiterbildung ist für die auszu-
übende Tätigkeit erforderlich, wenn zeitlich mindestens zur Hälfte Arbeitsvorgänge aus dem 
speziellen Teilgebiet anfallen, auf das sich der Weiterbildungsinhalt der fakultativen Weiter-
bildung, Schwerpunkt- oder Zusatzweiterbildung bezieht. 

Protokollerklärungen zu Ä 4 e), Ä 5 a), b): 

1. 1Bei der Feststellung der Zahl der ständig unterstellten Ärztinnen und/oder Ärzte sind nur 
Ärztinnen und/oder Ärzte zu berücksichtigen, die in der Krankenversorgung eingesetzt 
werden und in einem Arbeits- oder Beamtenverhältnis zu demselben Arbeitgeber 
(Dienstherrn) stehen oder vom Universitätsklinikum eingestellt sind. 2Für die Feststellung 
der Zahl der ständig unterstellten Ärztinnen und/oder Ärzte ist es unschädlich, wenn im 
Organisations- und Stellenplan zur Besetzung ausgewiesene Stellen nicht besetzt sind. 

2.  Teilzeitbeschäftigte zählen bei der Feststellung der Zahl der ständig unterstellten Ärztin-
nen und/oder Ärzte entsprechend dem Verhältnis der mit ihnen im Arbeitsvertrag ver-
einbarten Wochenarbeitszeit zur durchschnittlichen regelmäßigen Wochenarbeitszeit ei-
nes Vollbeschäftigten. 

Protokollerklärung zu Ä 5 a): 

Funktionsbereiche sind wissenschaftlich anerkannte Spezialgebiete innerhalb eines ärztli-
chen Fachgebiets. 

Protokollerklärung zu Ä 6): 
1Ständige Vertreterin oder Ständiger Vertreter ist nur die Ärztin oder der Arzt, die oder der 
die Leitende Ärztin oder den Leitenden Arzt (Chefärztin oder Chefarzt) in der Gesamtheit ih-
rer oder seiner Dienstaufgaben vertritt. 2Ist eine Ständige Vertreterin oder ein Ständiger Ver-
treter nicht bestellt, so gilt die Ärztin oder der Arzt als Ständige Vertreterin oder Ständiger 
Vertreter im Sinne des Satzes 1, die oder der zur Vertreterin oder zum Vertreter der Leiten-
den Ärztin oder des Leitenden Arztes (Chefärztin oder Chefarzt) der Klinik für die Gesamtheit 
der Dienstaufgaben im Bereich der Krankenversorgung bestellt ist. 3Das Tätigkeitsmerkmal 
kann daher innerhalb einer Klinik nur von e i n e r Ärztin oder e i n e m Arzt erfüllt werden. 
4Ärztinnen und Ärzte erhalten Entgelt nach der Entgeltgruppe, in der sie eingruppiert sind. 
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(2) 1Ärztinnen und Ärzte sind in der Entgeltgruppe eingruppiert, deren Tätigkeits-
merkmalen die gesamte von ihnen nicht nur vorübergehend auszuübende Tätig-
keit entspricht. 2Die gesamte auszuübende Tätigkeit entspricht den Tätigkeits-
merkmalen einer Entgeltgruppe, wenn zeitlich mindestens zur Hälfte Arbeitsvor-
gänge anfallen, die für sich genommen die Anforderungen eines Tätigkeitsmerk-
mals oder mehrerer Tätigkeitsmerkmale dieser Entgeltgruppe erfüllen. 3Kann die 
Erfüllung einer Anforderung in der Regel erst bei der Betrachtung mehrerer Ar-
beitsvorgänge festgestellt werden, sind diese Arbeitsvorgänge für die Feststellung, 
ob diese Anforderung erfüllt ist, insoweit zusammen zu beurteilen. 

(3) Werden in einem Tätigkeitsmerkmal mehrere Anforderungen gestellt, gilt das in 
Absatz 2 Satz 2 bestimmte Maß, ebenfalls bezogen auf die gesamte auszuübende 
Tätigkeit, für jede Anforderung. 

(4) Ist in einem Tätigkeitsmerkmal ein von Absatz 2 Satz 2 oder Absatz 3 abweichen-
des zeitliches Maß bestimmt, gilt dieses. 

(5) Ist in einem Tätigkeitsmerkmal als Anforderung eine Voraussetzung in der Person 
der Ärztin oder des Arztes bestimmt, muss auch diese Anforderung erfüllt sein. 

Protokollerklärung zu Nr. 10 Absatz 2 bis 5:  
1Arbeitsvorgänge sind Arbeitsleistungen (einschließlich Zusammenhangarbeiten), die, 
bezogen auf den Aufgabenkreis der Ärztin oder des Arztes, zu einem bei natürlicher 
Betrachtung abgrenzbaren Arbeitsergebnis führen. 2Jeder einzelne Arbeitsvorgang ist 
als solcher zu bewerten und darf dabei hinsichtlich der Anforderungen zeitlich nicht 
aufgespalten werden. 

(6) Die Entgeltgruppe der Ärztin oder des Arztes ist im Arbeitsvertrag anzugeben. 

(7) 1Bei der Einstellung werden für die Eingruppierung in die Entgeltgruppen Ä 1 bis Ä 
3 Zeiten ärztlicher und fachärztlicher Tätigkeit berücksichtigt. 2Abweichend von 
Satz 1 werden für die Eingruppierung in die Entgeltgruppen Ä 4 bis Ä 6 Zeiten ein-
schlägiger fachärztlicher Tätigkeit grundsätzlich berücksichtigt. 3Zeiten im Sinne 
der Sätze 1 und 2 werden berücksichtigt, soweit sie im Geltungsbereich des deut-
schen Medizinalrechts oder im EU-Bereich erbracht sind. 4Zeiten ärztlicher und 
fachärztlicher Tätigkeit außerhalb des EU-Bereichs können nur berücksichtigt wer-
den, soweit sie von der zuständigen Stelle als der inländischen ärztlichen Tätigkeit 
gleichwertig anerkannt sind. 
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Nr. 11 Fallgruppenaufstieg 

(1) 1Sehen Tätigkeitsmerkmale (Fallgruppen) der Entgeltordnung einen Aufstieg in 
eine höhere Entgeltgruppe nach einer bestimmten Zeit einer Tätigkeit vor, ist die 
Ärztin oder der Arzt nach Erfüllung der vorgeschriebenen Zeit höhergruppiert. 2Für 
die Erfüllung der vorgeschriebenen Zeit gelten die Absätze 2 bis 4. 

(2) 1Die vorgeschriebene Zeit muss ununterbrochen zurückgelegt sein. 2Unter-
brechungen von jeweils bis zu sechs Monaten sind unschädlich; unabhängig hier-
von sind ferner unschädlich Unterbrechungen wegen 

a) Ableistung des Grundwehrdienstes, des zivilen Ersatzdienstes nach dem Gesetz 
über den zivilen Ersatzdienst und des Zivildienstes nach dem Zivildienstgesetz, 

b) Arbeitsunfähigkeit im Sinne der Nr. 17, 

c) der Schutzfristen nach dem Mutterschutzgesetz, 

d) Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz und sonstiger Beur-
laubung zur Kinderbetreuung bis zu insgesamt fünf Jahren, 

e) einer vom Wehrdienst befreienden Tätigkeit als Entwicklungshelfer bis zu zwei 
Jahren, 

f) Forschungszeiten, die in einem engen inneren Zusammenhang mit der jeweili-
gen Tätigkeit als Ärztin oder Arzt in den Krankenversorgung stehen und bei de-
nen der Arbeitgeber schriftlich ein dienstliches beziehungsweise betriebliches 
Interesse anerkennt. 

Protokollerklärung zu Nr. 11 Absatz 2 Satz 2: 

Nr. 11 Absatz 2 Satz 2 Buchstaben c und g gilt entsprechend, wenn ein bestehendes 
befristetes Arbeitsverhältnis endete, eine der Betreuung eines Kindes dienende,  
maximal fünf Jahre andauernde Zeit sich unmittelbar an dieses Arbeitsverhältnis an-
schloss und unmittelbar nach Ablauf dieser Zeit ein neues Arbeitsverhältnis begründet 
wurde. 

 3Die Zeiten einer nach Satz 2 unschädlichen Unterbrechung, mit Ausnahme 

a) eines Urlaubs nach Nr. 21 und eines Zusatzurlaubs nach dem SGB IX, 

b) einer Arbeitsbefreiung nach Nr. 24, 

c) einer Arbeitsunfähigkeit mit Leistungen nach Nr. 17 bis zu 39 Wochen, 

d) der Schutzfristen nach dem Mutterschutzgesetz, 
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e) einer Forschungszeit, die in einem engen inneren Zusammenhang mit der jewei-
ligen Tätigkeit als Ärztin oder Arzt in der Krankenversorgung steht und für die 
Tätigkeit in der Krankenversorgung von Vorteil ist, wenn der Arbeitgeber 
schriftlich ein dienstliches beziehungsweise betriebliches Interesse anerkennt. 

 werden auf die vorgeschriebene Zeit jedoch nicht angerechnet. 

(3) Auf die vorgeschriebene Zeit werden unter den Voraussetzungen des Absatzes 2 
die Zeiten angerechnet, während derer 

a) Ärztinnen und Ärzte in einer höheren Entgeltgruppe eingruppiert waren, 

b) Ärztinnen und Ärzte noch nicht in der Entgeltgruppe eingruppiert waren, aus 
der sie im Wege des Fallgruppenaufstiegs aufrücken, während derer sie aber 
die Tätigkeitsmerkmale dieser oder einer höheren Entgeltgruppe erfüllt und 
hierfür eine Zulage nach Nr. 12 (Führung auf Probe, Führung auf Zeit, vorüber-
gehende Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit) erhalten haben. 

(5) Zeiten, in denen die Ärztin oder der Arzt mit einer kürzeren als der regelmäßi-
gen wöchentlichen Arbeitszeit eines entsprechenden Vollbeschäftigen beschäf-
tigt war, werden voll angerechnet. 

 

Nr. 12 Führung auf Probe, Führung auf Zeit, vorübergehende Übertragung einer hö-
herwertigen Tätigkeit 

(1) Wird Ärztinnen und Ärzten vorübergehend eine andere Tätigkeit übertragen, die 
den Tätigkeitsmerkmalen einer höheren Entgeltgruppe entspricht, und wurde die-
se Tätigkeit mindestens einen Monat ausgeübt, erhalten sie für die Dauer der Aus-
übung eine persönliche Zulage rückwirkend ab dem ersten Tag der Übertragung 
der Tätigkeit. 

Protokollerklärungen zu Nr. 12 Absatz 1: 
1. Die Tarifvertragsparteien stellen klar, dass die vertretungsweise Übertragung einer höher-

wertigen Tätigkeit ein Unterfall der vorübergehenden Übertragung einer höherwertigen Tä-
tigkeit ist. 

2. Absatz 1 ist auch anwendbar für Ärztinnen und Ärzte, die in der Entgeltgruppe Ä 6 eingrup-
piert sind. 

(2) 1Die persönliche Zulage bemisst sich bei Ärztinnen und Ärzten, die in eine der Ent-
geltgruppen Ä 1 bis Ä 5 eingruppiert sind, aus dem Unterschiedsbetrag zu dem Ta-
bellenentgelt, das sich bei dauerhafter Übertragung ergeben hätte. 2Abweichend 
von Satz 1 ist die Höhe der persönlichen Zulage einzelvertraglich zu vereinbaren, 
wenn die Ärztin oder der Arzt in der Entgeltgruppe Ä 6 eingruppiert ist. 
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Nr. 13 Tabellenentgelt 

(1) 1Die Ärztin oder der Arzt erhält monatlich ein Tabellenentgelt. 2Die Höhe bestimmt 
sich nach der Entgeltgruppe, in die sie oder er eingruppiert ist, und nach der für sie 
oder ihn geltenden Stufe. 

(2) Ärztinnen und Ärzte erhalten Entgelt nach der folgenden Tabelle1: 

 

 

Protokollerklärung zu Nr. 13 Absatz 2: 

Die Tabellenwerte beinhalten die Zuwendung; darüber hinaus wird eine Jahresson-
derzahlung zukünftig nicht gewährt. 

 

Nr. 14 Stufen der Entgelttabelle 

(1) 1Die Entgeltgruppe Ä 1 umfasst zwei Stufen; die Entgeltgruppen Ä 2 und Ä 3 um-
fassen jeweils drei Stufen; die Entgeltgruppe Ä 4 umfasst vier Stufen und die Ent-
geltgruppen Ä 5 sowie Ä 6 umfassen jeweils fünf Stufen. 2Ärztinnen und Ärzte er-
reichen die jeweils nächste Stufe nach folgenden Zeiten einer ununterbrochenen 
Tätigkeit innerhalb derselben Entgeltgruppe bei ihrem Arbeitgeber (Stufenlauf-
zeit): 

1 Die hier wiedergegebenen Tabellenwerte gelten seit dem 01.05.2012. Vorhergehende Tabellenwerte können 
dem jeweiligen Änderungstarifvertag entnommen werden.   

 Stufe 
 
Entgelt- 
gruppe 

1 2 3 4 5 

ab 1. Jahr 
Euro 

ab 3. Jahr 
Euro 

ab 5. Jahr 
Euro 

ab 8. Jahr 
Euro 

ab 12. Jahr 
Euro 

Ä 1 4145,75 4473,18 -- -- -- 

Ä 2 4904,82 5036,41 5341,72 -- -- 

Ä 3 5441,47 5612,02 6032,86 -- -- 

Ä 4 6050,86 6380,39 6594,62 6705,16 -- 

Ä 5 6705,16 6883,09 7092,06 7475,28 7893,75 

Ä 6 7893,75 8110,62 8485,93 8811,24 9136,54 
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a) in Entgeltgruppe Ä 1: 
 -Stufe 2 nach zwei Jahren in Stufe 1 

b) in Entgeltgruppen Ä 2 und Ä 3: 
 - Stufe 2 nach zwei Jahren in Stufe 1 
 - Stufe 3 nach zwei Jahren in Stufe 2 

c) in Entgeltgruppe Ä 4: 
 - Stufe 2 nach zwei Jahren in Stufe 1 
 - Stufe 3 nach zwei Jahren in Stufe 2 
 - Stufe 4 nach drei Jahren in Stufe 3. 

d) in Entgeltgruppen Ä 5 sowie Ä 6: 
 - Stufe 2 nach zwei Jahren in Stufe 1 
 - Stufe 3 nach zwei Jahren in Stufe 2 
 - Stufe 4 nach drei Jahren in Stufe 3 
 - Stufe 5 nach vier Jahren in Stufe 4. 

(2) 1Bei der Einstellung gilt für die Stufenzuordnung Nr. 10 Absatz 7 entsprechend. 
2Abweichend hiervon werden bei Einstellung in die Entgeltgruppen Ä 4 e) sowie Ä 
5 a) und b) - jeweils für die Fallgruppen mit Unterstellungsverhältnissen - Ärztin-
nen und Ärzte der Stufe 1 zugeordnet. 

(3) 1Zur Deckung des Personalbedarfs oder zur Bindung von qualifizierten Fachkräften 
kann Ärztinnen und Ärzten abweichend von der tarifvertraglichen Einstufung ein 
bis zu zwei Stufen höheres Entgelt ganz oder teilweise vorweg gewährt werden. 
2Ärztinnen und Ärzte mit einem Entgelt der Endstufe können bis zu 20 v.H. der Stu-
fe 2 zusätzlich erhalten. 3Die Zulage kann befristet werden. 4Die unbefristete Zula-
ge ist widerruflich. 

 

Nr. 15 Allgemeine Regelungen zu den Stufen 

(1) Ärztinnen und Ärzte erhalten das Tabellenentgelt nach der neuen Stufe vom Be-
ginn des Monats an, in dem die nächste Stufe erreicht wird. 

(2) 1Den Zeiten einer ununterbrochenen Tätigkeit im Sinne der Nr. 14 Absatz 1 Satz 2 
stehen gleich: 

a) Schutzfristen nach dem Mutterschutzgesetz, 

b) Zeiten einer Arbeitsunfähigkeit mit Leistungen nach Nr. 17 bis zu 39 Wochen, 

c) Zeiten eines bezahlten Urlaubs, 
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d) Zeiten eines Sonderurlaubs, bei denen der Arbeitgeber vor dem Antritt schrift-
lich ein dienstliches oder betriebliches Interesse anerkannt hat, 

e) Zeiten einer sonstigen Unterbrechung von weniger als einem Monat im Kalen-
derjahr, 

f) Zeiten der Führung auf Probe, Führung auf Zeit, vorübergehenden Übertragung 
einer höherwertigen Tätigkeit (Nr. 12). 

 2Zeiten der Unterbrechung bis zu einer Dauer von jeweils drei Jahren, die nicht von 
Satz 1 erfasst werden, und Elternzeit bis zu jeweils fünf Jahren sind unschädlich; 
sie werden aber nicht auf die Stufenlaufzeit angerechnet.  
3Zeiten, in denen eine Beschäftigung mit einer kürzeren als der regelmäßigen wö-
chentlichen Arbeitszeit eines entsprechenden Vollbeschäftigten erfolgt ist, werden 
voll angerechnet. 

 
Nr. 16 Bemessungsgrundlage für die Entgeltfortzahlung 
1In den Fällen der Entgeltfortzahlung nach Nr. 5 Absatz 3 Satz 1, Nr. 17 Absatz 1 und 
Nr. 21 werden das Tabellenentgelt sowie die sonstigen, in Monatsbeträgen festgeleg-
ten Entgeltbestandteile weitergezahlt. 2Nicht in Monatsbeträgen festgelegte Entgelt-
bestandteile werden als Durchschnitt auf Basis der letzten drei vollen Kalendermona-
te, die dem maßgebenden Ereignis für die Entgeltfortzahlung vorhergehen (Berech-
nungszeitraum), gezahlt. 3Ausgenommen hiervon sind das zusätzlich gezahlte Entgelt 
für Überstunden und Mehrarbeit (mit Ausnahme der im Dienstplan vorgesehenen 
Mehrarbeits- oder Überstunden sowie etwaiger Überstundenpauschalen) sowie be-
sondere Zahlungen nach Nr. 18. 

Protokollerklärungen zu Nr. 16 Sätze 2 und 3: 
1. 1Volle Kalendermonate im Sinne der Durchschnittsberechnung nach Satz 2 sind Kalendermo-

nate, in denen an allen Kalendertagen das Arbeitsverhältnis bestanden hat. 2Hat das Arbeits-
verhältnis weniger als drei Kalendermonate bestanden, sind die vollen Kalendermonate, in 
denen das Arbeitsverhältnis bestanden hat, zugrunde zu legen. 3Bei Änderungen der individu-
ellen Arbeitszeit werden die nach der Arbeitszeitänderung liegenden vollen Kalendermonate 
zugrunde gelegt. 

2. 1Der Tagesdurchschnitt nach Satz 2 beträgt 1/65 aus der Summe der zu berücksichtigenden 
Entgeltbestandteile, die für den Berechnungszeitraum zugestanden haben, wenn die regelmä-
ßige wöchentliche Arbeitszeit durchschnittlich auf fünf Tage verteilt ist. 2Maßgebend ist die 
Verteilung der Arbeitszeit zu Beginn des Berechnungszeitraums. 3Bei einer abweichenden Ver-
teilung der Arbeitszeit ist der Tagesdurchschnitt entsprechend Satz 1 und 2 zu ermitteln. 
4Sofern während des Berechnungszeitraums bereits Fortzahlungstatbestände vorlagen, blei-
ben bei der Ermittlung des Durchschnitts nach Satz 2 diejenigen Beträge unberücksichtigt, die 
während der Fortzahlungstatbestände auf Basis der Tagesdurchschnitte zustanden. 
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Nr. 17 Entgelt im Krankheitsfall 

(1) 1Werden Ärztinnen und Ärzte durch Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit an der 
Arbeitsleistung verhindert, ohne dass sie ein Verschulden trifft, erhalten sie bis 
zur Dauer von sechs Wochen das Entgelt nach Nr. 16. 2Bei erneuter Arbeitsun-
fähigkeit infolge derselben Krankheit sowie bei Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 3Als unverschuldete Arbeitsunfä-
higkeit im Sinne der Sätze 1 und 2 gilt auch die Arbeitsverhinderung in Folge ei-
ner Maßnahme der medizinischen Vorsorge und Rehabilitation im Sinne von § 9 
Entgeltfortzahlungsgesetz.  

Protokollerklärung zu Nr. 17 Absatz 1 Satz 1: 

Ein Verschulden liegt nur dann vor, wenn die Arbeitsunfähigkeit vorsätzlich oder grob 
fahrlässig herbeigeführt wurde. 

(2) 1Nach Ablauf des Zeitraums gemäß Absatz 1 erhalten Ärztinnen und Ärzte für die 
Zeit, für die ihnen Krankengeld oder entsprechende gesetzliche Leistungen gezahlt 
werden, einen Krankengeldzuschuss in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen 
den tatsächlichen Barleistungen des Sozialleistungsträgers und dem Nettoentgelt. 
2Satz 1 gilt entsprechend für Zeiten, für die Ärztinnen und Ärzte Leistungen aus ei-
ner privaten Krankenversicherung erhalten, zu deren Beiträgen der Arbeitgeber 
einen Zuschuss in Höhe des Arbeitgeberanteils zur gesetzlichen Krankenversiche-
rung gewährt. 3Nettoentgelt ist der Differenzbetrag zwischen dem Entgelt im Sin-
ne der Nr. 16 und den gesetzlichen Abzügen; bei freiwillig Krankenversicherten ist 
dabei deren Gesamtkranken- und Pflegeversicherungsbeitrag abzüglich Arbeitge-
berzuschuss zu berücksichtigen. 4Bei Ärztinnen und Ärzten, die in der gesetzlichen 
Krankenversicherung versicherungsfrei oder die von der Versicherungspflicht in 
der gesetzlichen Krankenversicherung befreit sind, sind bei der Berechnung des 
Krankengeldzuschusses diejenigen Leistungen zu Grunde zu legen, die ihnen als 
Pflichtversicherte in der gesetzlichen Krankenversicherung zustünden. 

(3) 1Der Krankengeldzuschuss wird bei einer Beschäftigungszeit (Nr. 27 Absatz 2) 
a) von mehr als einem Jahr längstens bis zum Ende der 13. Woche und 
b) von mehr als drei Jahren längstens bis zum Ende der 39. Woche 

 seit dem Beginn der Arbeitsunfähigkeit infolge derselben Krankheit gezahlt. 
2Maßgeblich für die Berechnung der Fristen nach Satz 1 ist die Beschäftigungszeit, 
die im Laufe der krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit vollendet wird.  
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3Innerhalb eines Kalenderjahres kann das Entgelt im Krankheitsfall nach Absatz 1 
und 2 insgesamt längstens bis zum Ende der in Absatz 3 Satz 1 genannten Fristen 
bezogen werden; bei jeder neuen Arbeitsunfähigkeit besteht jedoch mindestens 
der sich aus Absatz 1 ergebende Anspruch. 

(4) 1Entgelt im Krankheitsfall wird nicht über das Ende des Arbeitsverhältnisses hinaus 
gezahlt; § 8 Entgeltfortzahlungsgesetz bleibt unberührt. 2Krankengeldzuschuss 
wird zudem nicht über den Zeitpunkt hinaus gezahlt, von dem an Ärztinnen und 
Ärzte eine Rente oder eine vergleichbare Leistung auf Grund eigener Versicherung 
aus der gesetzlichen Rentenversicherung, aus einer zusätzlichen Alters- und Hin-
terbliebenenversorgung oder aus einer sonstigen Versorgungseinrichtung erhal-
ten, die nicht allein aus Mitteln der Ärztinnen und Ärzte finanziert ist. 3Überzahlter 
Krankengeldzuschuss und sonstige Überzahlungen gelten als Vorschuss auf die in 
demselben Zeitraum zustehenden Leistungen nach Satz 2; die Ansprüche der Ärz-
tinnen und Ärzte gehen insoweit auf den Arbeitgeber über. 4Der Arbeitgeber kann 
von der Rückforderung des Teils des überzahlten Betrags, der nicht durch die für 
den Zeitraum der Überzahlung zustehenden Bezüge im Sinne des Satzes 2 ausge-
glichen worden ist, absehen, es sei denn, die Ärztin oder der Arzt hat dem Arbeit-
geber die Zustellung des Rentenbescheids schuldhaft verspätet mitgeteilt. 

 

Nr. 18 Besondere Zahlungen 

(1) 1Einen Anspruch auf vermögenswirksame Leistungen nach Maßgabe des Vermö-
gensbildungsgesetzes in seiner jeweiligen Fassung haben Ärztinnen und Ärzte, de-
ren Arbeitsverhältnis voraussichtlich mindestens sechs Monate dauert. 2Für Voll-
beschäftigte beträgt die vermögenswirksame Leistung für jeden vollen Kalender-
monat 6,65 Euro. 3Der Anspruch entsteht frühestens für den Kalendermonat, in 
dem die Ärztin oder der Arzt dem Arbeitgeber die erforderlichen Angaben schrift-
lich mitteilt, und für die beiden vorangegangenen Monate desselben Kalenderjah-
res; die Fälligkeit tritt nicht vor acht Wochen nach Zugang der Mitteilung beim Ar-
beitgeber ein. 4Die vermögenswirksame Leistung wird nur für Kalendermonate 
gewährt, für die den Ärztinnen und Ärzten Tabellenentgelt, Entgeltfortzahlung 
oder Krankengeldzuschuss zusteht. 5Für Zeiten, für die Krankengeldzuschuss zu-
steht, ist die vermögenswirksame Leistung Teil des Krankengeldzuschusses. 
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(2) Für die Erstattung von Reise- und Umzugskosten sowie die Gewährung von Tren-
nungsgeld finden die für die Beamtinnen und Beamten des Landes Hessen jeweils 
geltenden Bestimmungen entsprechende Anwendung. 

(3) 1Beim Tod von Ärztinnen und Ärzten, deren Arbeitsverhältnis nicht geruht hat, 
wird der Ehegattin oder dem Ehegatten oder den Kindern ein Sterbegeld gewährt; 
der Ehegattin oder dem Ehegatten steht die Lebenspartnerin oder der Lebens-
partner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes gleich. 2Als Sterbegeld wird für 
die restlichen Tage des Sterbemonats und - in einer Summe - für drei weitere Mo-
nate das Tabellenentgelt der oder des Verstorbenen gezahlt. 3Die Zahlung des 
Sterbegeldes an einen der Berechtigten bringt den Anspruch der Übrigen gegen-
über dem Arbeitgeber zum Erlöschen; die Zahlung auf das Gehaltskonto hat be-
freiende Wirkung. 

(4) 1Zu den Pflichten der Ärztinnen und Ärzte aus der Haupttätigkeit gehört es, am 
Rettungsdienst in arztbesetzten Rettungsmitteln teilzunehmen. 2Für jeden Einsatz 
in diesem Rettungsdienst erhalten Ärztinnen und Ärzte einen Einsatzzuschlag in 
den Entgeltgruppen Ä 1 und Ä 2 in Höhe von 17,27 Euro ab 1. April 2012 bis 30. 
April 2012 und 17,36 Euro ab 1. Mai 2012 und in den Entgeltgruppen Ä 3 bis Ä 6 in 
Höhe von 22,42 Euro ab 1. April 2012 bis 30. April 2012 und 22,53 Euro ab 1. Mai 
2012. 3Diese Beträge verändern sich zu demselben Zeitpunkt und in dem entspre-
chenden Verhältnis wie das Tabellenentgelt der Entgeltgruppe Ä 1. 

Protokollerklärungen zu Nr. 18 Absatz 4: 

1. Ärztinnen und Ärzte, die nach der Approbation noch nicht mindestens ein Jahr kli-
nisch tätig waren, sind grundsätzlich nicht zum Einsatz im Rettungsdienst heran-
zuziehen. 

2. Ärztinnen und Ärzte, denen aus persönlichen oder fachlichen Gründen (z.B. Vor-
liegen einer anerkannten Minderung der Erwerbsfähigkeit, die dem Einsatz im 
Rettungsdienst entgegensteht, Flugunverträglichkeit, langjährige Tätigkeit als 
Bakteriologin oder Bakteriologe) die Teilnahme am Rettungsdienst nicht zumut-
bar ist, dürfen grundsätzlich nicht zum Einsatz im Rettungsdienst herangezogen 
werden. 

3. 1Der Einsatzzuschlag steht nicht zu, wenn den Ärztinnen und Ärzten wegen der 
Teilnahme am Rettungsdienst außer den tariflichen Bezügen sonstige Leistungen 
vom Arbeitgeber oder von einem Dritten (z.B. private Unfallversicherung, für die 
der Arbeitgeber oder ein Träger des Rettungsdienstes die Beiträge ganz oder 
teilweise trägt, Liquidationsansprüche) zustehen. 2Die Ärztinnen und Ärzte kön-
nen auf die sonstigen Leistungen verzichten. 
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Nr. 19 Berechnung und Auszahlung des Entgelts 

(1) 1Bemessungszeitraum für das Tabellenentgelt und die sonstigen Entgeltbestand-
teile ist der Kalendermonat, soweit tarifvertraglich nicht ausdrücklich etwas Ab-
weichendes geregelt ist. 2Die Zahlung erfolgt am letzten Tag des Monats für den 
laufenden Kalendermonat auf ein von der Ärztin oder dem Arzt benanntes Konto 
innerhalb Deutschlands. 3Fällt der letzte Tag des Monats auf einen Samstag oder 
auf einen Wochenfeiertag, erfolgt die Zahlung an dem vorhergehenden Werktag, 
fällt er auf einen Sonntag, an dem zweiten vorhergehenden Werktag. 
4Entgeltbestandteile, die nicht in Monatsbeträgen festgelegt sind, sowie der Ta-
gesdurchschnitt nach Nr. 16 sind am letzten Tag des zweiten Kalendermonats, der 
auf ihre Entstehung folgt, fällig. 

(2) Soweit tarifvertraglich nicht ausdrücklich etwas anderes geregelt ist, erhalten Teil-
zeitbeschäftigte das Tabellenentgelt (Nr. 13) und alle sonstigen Entgeltbestandtei-
le in dem Umfang, der dem Anteil ihrer individuell vereinbarten durchschnittlichen 
Arbeitszeit an der regelmäßigen Arbeitszeit vergleichbarer Vollbeschäftigter ent-
spricht. 

(3) 1Besteht der Anspruch auf das Tabellenentgelt oder die sonstigen Entgeltbestand-
teile nicht für alle Tage eines Kalendermonats, wird nur der Teil gezahlt, der auf 
den Anspruchszeitraum entfällt. 2Besteht nur für einen Teil eines Kalendertags An-
spruch auf Entgelt, wird für jede geleistete dienstplanmäßige oder betriebsübliche 
Arbeitsstunde der auf eine Stunde entfallende Anteil des Tabellenentgelts sowie 
der sonstigen in Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestandteile gezahlt. 3Zur 
Ermittlung des auf eine Stunde entfallenden Anteils sind die in Monatsbeträgen 
festgelegten Entgeltbestandteile durch das 4,348-fache der regelmäßigen wö-
chentlichen Arbeitszeit (Nr. 5 Absatz 1 und entsprechende Sonderregelungen) zu 
teilen. 

(4) 1Ergibt sich bei der Berechnung von Beträgen ein Bruchteil eines Cents von min-
destens 0,5, ist er aufzurunden; ein Bruchteil von weniger als 0,5 ist abzurunden. 
2Zwischenrechnungen werden jeweils auf zwei Dezimalstellen durchgeführt. 
3Jeder Entgeltbestandteil ist einzeln zu runden. 

(5) Entfallen die Voraussetzungen für eine Zulage im Laufe eines Kalendermonats, gilt 
Absatz 3 entsprechend. 

(6) 1Einzelvertraglich können neben dem Tabellenentgelt zustehende Entgeltbestand-
teile (z.B. Zeitzuschläge, Überstundenentgelte) pauschaliert werden. 2Die Neben-
abrede ist mit einer Frist von drei Monaten jeweils zum Ende eines Kalendermo-
nats kündbar (Nr. 2 Absatz 3 Satz 2). 
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Nr. 20 Betriebliche Altersversorgung 

Ärztinnen und Ärzte haben Anspruch auf Versicherung mit Eigenbeteiligung für eine 
zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung nach Maßgabe eines besonderen 
Tarifvertrages. 

 

Abschnitt IV 
Urlaub und Arbeitsbefreiung 

Nr. 21 Erholungsurlaub 

(1) 1Ärztinnen und Ärzte haben in jedem Kalenderjahr Anspruch auf Erholungsurlaub 
unter Fortzahlung des Entgelts (Nr. 16). 2Bei Verteilung der wöchentlichen Arbeits-
zeit auf fünf Tage in der Kalenderwoche beträgt der Urlaubsanspruch in jedem Ka-
lenderjahr 

 bis zum vollendeten 30. Lebensjahr  26 Arbeitstage, 

 bis zum vollendeten 40. Lebensjahr  29 Arbeitstage und 

 nach dem vollendeten 40. Lebensjahr 30 Arbeitstage. 

 3Arbeitstage sind alle Kalendertage, an denen die Ärztin oder der Arzt dienstplan-
mäßig oder betriebsüblich zu arbeiten hat oder zu arbeiten hätte, mit Ausnahme 
der auf Arbeitstage fallenden gesetzlichen Feiertage, für die kein Freizeitausgleich 
gewährt wird. 4Maßgebend für die Berechnung der Urlaubsdauer ist das Lebens-
jahr, das im Laufe des Kalenderjahres vollendet wird. 5Bei einer anderen Vertei-
lung der wöchentlichen Arbeitszeit als auf fünf Tage in der Woche erhöht oder 
vermindert sich der Urlaubsanspruch entsprechend. 6Verbleibt bei der Berechnung 
des Urlaubs ein Bruchteil, der mindestens einen halben Urlaubstag ergibt, wird er 
auf einen vollen Urlaubstag aufgerundet; Bruchteile von weniger als einem halben 
Urlaubstag bleiben unberücksichtigt. 7Der Erholungsurlaub muss im laufenden Ka-
lenderjahr gewährt und genommen werden; er kann auch in Teilen genommen 
werden. 

Protokollerklärung zu Nr. 21 Absatz 1 Satz 7: 

Der Urlaub soll grundsätzlich zusammenhängend gewährt werden; dabei soll ein Ur-
laubsteil von zwei Wochen Dauer angestrebt werden. 

(2) Im Übrigen gilt das Bundesurlaubsgesetz mit folgenden Maßgaben: 

a) Eine Übertragung des Urlaubs auf das nächste Kalenderjahr ist nur statthaft, 
wenn dringende dienstliche, dringende betriebliche oder in der Person der Ärz-
tin oder des Arztes liegende Gründe dies rechtfertigen. 
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b) 1Im Falle der Übertragung muss der Erholungsurlaub in den ersten drei Mona-
ten des folgenden Kalenderjahres angetreten werden. 2Kann der Erholungsur-
laub wegen Arbeitsunfähigkeit oder aus dringenden dienstlichen oder dringen-
den betrieblichen Gründen nicht bis zum 31. März angetreten werden, ist er bis 
zum 31. Mai anzutreten. 

c) Beginnt oder endet das Arbeitsverhältnis im Laufe eines Jahres, steht als Erho-
lungsurlaub für jeden vollen Monat des Arbeitsverhältnisses ein Zwölftel des Ur-
laubsanspruchs nach Absatz 1 zu; § 5 Bundesurlaubsgesetz bleibt unberührt. 

d) Ruht das Arbeitsverhältnis, so vermindert sich die Dauer des Erholungsurlaubs 
einschließlich eines etwaigen Zusatzurlaubs für jeden vollen Kalendermonat um 
ein Zwölftel. 

e) Das Entgelt nach Absatz 1 Satz 1 wird zu dem in Nr. 19 genannten Zeitpunkt ge-
zahlt. 

 

Nr. 22 Zusatzurlaub 

(1) 1Für die Gewährung eines Zusatzurlaubs gelten die für die Beamtinnen und Beam-
ten des Landes Hessen jeweils maßgebenden Bestimmungen für Grund und Dauer 
sinngemäß. 2Die beamtenrechtlichen Bestimmungen gelten nicht für den Zusatzur-
laub für Wechselschicht-, Schicht- und Nachtarbeit. 

(2) Ärztinnen und Ärzte, die ständig Wechselschichtarbeit nach Nr. 6 Absatz 1 oder 
ständig Schichtarbeit nach Nr. 6 Absatz 2 leisten und denen die Zulage nach Nr. 7 
Absatz 6 Satz 1 oder Absatz 7 Satz 1 zusteht, erhalten einen Arbeitstag Zusatzur-
laub 

a) bei Wechselschichtarbeit für je zwei zusammenhängende Monate und 

b) bei Schichtarbeit für je vier zusammenhängende Monate. 

(3) Im Falle nicht ständiger Wechselschicht- oder Schichtarbeit (z.B. Ständige Vertre-
ter) erhalten Ärztinnen und Ärzte, denen die Zulage nach Nr. 7 Absatz 6 Satz 2 
oder Absatz 7 Satz 2 zusteht, einen Arbeitstag Zusatzurlaub für 

a) je drei Monate im Jahr, in denen sie überwiegend Wechselschichtarbeit geleis-
tet haben, und 

b) je fünf Monate im Jahr, in denen sie überwiegend Schichtarbeit geleistet haben. 
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Protokollerklärung zu Nr. 22 Absatz 2 und 3: 
1Der Anspruch auf Zusatzurlaub bemisst sich nach der abgeleisteten Schicht- oder 
Wechselschichtarbeit und entsteht im laufenden Jahr, sobald die Voraussetzungen 
nach Absatz 2 oder 3 erfüllt sind. 2Für die Feststellung, ob ständige Wechselschicht-
arbeit oder ständige Schichtarbeit vorliegt, ist eine Unterbrechung durch Arbeitsbe-
freiung, Freizeitausgleich, bezahlten Urlaub oder Arbeitsunfähigkeit in den Grenzen 
der Nr. 17 unschädlich. 

(4) 1Zusatzurlaub nach diesen Sonderregelungen und sonstigen Bestimmungen mit 
Ausnahme von § 125 SGB IX wird nur bis zu insgesamt sechs Arbeitstagen im Ka-
lenderjahr gewährt. 2Erholungsurlaub und Zusatzurlaub (Gesamturlaub) dürfen im 
Kalenderjahr zusammen 35 Arbeitstage nicht überschreiten. 3Satz 2 ist für Zusatz-
urlaub nach den Absätzen 2 und 3 hierzu nicht anzuwenden. 

(5) Im Übrigen gilt Nr. 21 mit Ausnahme von Absatz 2 Buchstabe c entsprechend. 

(6) 1Ärztinnen und Ärzte erhalten Zusatzurlaub im Kalenderjahr bei einer Leistung im 
Kalenderjahr von mindestens 

150 Nachtarbeitsstunden 1 Arbeitstag 

300 Nachtarbeitsstunden 2 Arbeitstage 

450 Nachtarbeitsstunden 3 Arbeitstage 

600 Nachtarbeitsstunden 4 Arbeitstage. 

 2 Ärztinnen und Ärzte erhalten für mindestens 288 Nachtarbeitsstunden im Bereit-
schaftsdienst kalenderjährlich einen Zusatzurlaub in Höhe von zwei Arbeitstagen 
pro Kalenderjahr. 3Bei Teilzeitbeschäftigten ist die Zahl der in Satz 1 und 2 gefor-
derten Nachtarbeitsstunden entsprechend dem Verhältnis der vereinbarten 
durchschnittlichen regelmäßigen Arbeitszeit zur regelmäßigen Arbeitszeit von ent-
sprechenden Vollbeschäftigten zu kürzen. 4Nachtarbeitsstunden, die in Zeiträu-
men geleistet werden, für die Zusatzurlaub für Wechselschicht- oder Schichtarbeit 
zusteht, bleiben unberücksichtigt. 5Absatz 4 und Absatz 5 finden Anwendung. 

Protokollerklärung zu Nr. 22 Absatz 6: 
1 Der Anspruch auf Zusatzurlaub bemisst sich nach den abgeleisteten Nachtarbeits-
stunden und entsteht im laufenden Jahr, sobald die Voraussetzungen nach Absatz 6 
Satz 1 erfüllt sind. 2 Für die in den Bereitschaftsdienst fallenden Nachtarbeitsstunden 
gilt Absatz 6 Satz 1 nicht. 
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Nr. 23 Sonderurlaub 

Ärztinnen und Ärzte können bei Vorliegen eines wichtigen Grundes unter Verzicht auf 
die Fortzahlung des Entgelts Sonderurlaub erhalten, wenn dienstliche oder betriebli-
che Verhältnisse nicht entgegenstehen. 

Nr. 24 Arbeitsbefreiung 

(1) 1Nur die nachstehend aufgeführten Anlässe gelten als Fälle nach § 616 BGB, in de-
nen Ärztinnen und Ärzte unter Fortzahlung des Entgelts in dem angegebenen 
Ausmaß von der Arbeit freigestellt werden. 

a) Niederkunft der Ehefrau/der Lebenspartnerin im Sinne 
des Lebenspartnerschaftsgesetzes 

 
ein Arbeitstag, 

b) Tod der Ehegattin/des Ehegatten, der Lebenspartnerin/ 
des Lebenspartners im Sinne des Lebenspartner-
schaftsgesetzes, eines Kindes oder Elternteils 

 

zwei Arbeitstage, 

c) Umzug aus dienstlichem oder betrieblichem Grund an 
einen anderen Ort 

 

ein Arbeitstag, 

d) 25- und 40-jähriges Arbeitsjubiläum  ein Arbeitstag, 

e) schwere Erkrankung   
 aa) einer/eines Angehörigen, soweit sie/er in demsel-

ben Haushalt lebt, 

 ein Arbeitstag im 
Kalenderjahr, 

 bb) eines Kindes, das das 12. Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat, wenn im laufenden Kalenderjahr 
kein Anspruch nach § 45 SGB V besteht oder be-
standen hat, 

 

bis zu vier Arbeits-
tage im Kalender-
jahr, 

 cc) einer Betreuungsperson, wenn Ärztinnen und Ärzte 
deshalb die Betreuung ihres Kindes, das das 
8. Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder wegen 
körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung 
dauernd pflegebedürftig ist, übernehmen müssen, 

 

bis zu vier Arbeits-
tage im Kalender-
jahr. 

2Eine Freistellung nach Buchstabe e erfolgt nur, soweit eine andere Person zur Pflege 
oder Betreuung nicht sofort zur Verfügung steht und in den Fällen der Doppelbuch-
staben aa und bb eine ärztliche Bescheinigung über die Notwendigkeit der Anwesen-
heit der Ärztin oder des Arztes zur vorläufigen Pflege vorliegt. 3Die Freistellung darf 
insgesamt fünf Arbeitstage im Kalenderjahr nicht überschreiten. 

f) Ärztliche Behandlung von Ärztinnen und Ärzten, wenn 
diese während der Arbeitszeit erfolgen muss, 

 erforderliche, 
nachgewiesene 
Abwesenheitszeit 
einschließlich er-
forderlicher Wege-
zeiten. 
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(2) 1Bei Erfüllung allgemeiner staatsbürgerlicher Pflichten nach deutschem Recht, be-
steht der Anspruch auf Fortzahlung des Entgelt nur dann, wenn die Arbeitsbefrei-
ung gesetzlich vorgeschrieben ist und soweit die Pflichten nicht außerhalb der Ar-
beitszeit, gegebenenfalls nach ihrer Verlegung, wahrgenommen werden können; 
soweit Ärztinnen und Ärzte Anspruch auf Ersatz des Entgelts geltend machen kön-
nen, besteht kein Anspruch auf Fortzahlung des Entgelts. 2Das fortgezahlte Entgelt 
gilt in Höhe des Ersatzanspruchs als Vorschuss auf die Leistungen der Kostenträ-
ger. 3Die Ärztinnen und Ärzte haben den Ersatzanspruch geltend zu machen und 
die erhaltenen Beträge an den Arbeitgeber abzuführen. 

(3) 1Der Arbeitgeber kann in sonstigen dringenden Fällen Arbeitsbefreiung unter Fort-
zahlung des Entgelts bis zu drei Arbeitstagen gewähren. 2In begründeten Fällen 
kann bei Verzicht auf das Entgelt kurzfristige Arbeitsbefreiung gewährt werden, 
wenn die dienstlichen oder betrieblichen Verhältnisse es gestatten. 

Protokollerklärung zu Nr. 24 Absatz 3 Satz 2: 

Zu den „begründeten Fällen“ können auch solche Anlässe gehören, für die nach Ab-
satz 1 kein Anspruch auf Arbeitsbefreiung besteht (z.B. Umzug aus persönlichen 
Gründen). 

(4) 1Auf Antrag der vertragsschließenden Gewerkschaft kann den gewählten Vertrete-
rinnen und Vertretern der Bezirksvorstände, der Landesvorstände, des Bundesvor-
standes sowie der Hauptversammlung zur Teilnahme an Tagungen Arbeitsbefrei-
ung bis zu acht Werktagen im Jahr unter Fortzahlung des Entgelts erteilt werden; 
dringende dienstliche oder betriebliche Interessen dürfen der Arbeitsbefreiung 
nicht entgegenstehen. 2Zur Teilnahme an Tarifverhandlungen mit dem Arbeitgeber 
kann auf Anfordern der vertragsschließenden Gewerkschaft Arbeitsbefreiung un-
ter Fortzahlung des Entgelts ohne zeitliche Begrenzung erteilt werden. 

(5) Zur Teilnahme an Sitzungen von Prüfungs- und von Berufsbildungsausschüssen 
nach dem Berufsbildungsgesetz sowie für eine Tätigkeit in den Organen der ärztli-
chen Selbstverwaltung (berufsständisches Versorgungswerk; Ärztekammer) kann 
den Mitgliedern Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Entgelts gewährt werden, 
sofern nicht dringende dienstliche oder dringende betriebliche Interessen entge-
genstehen. 

(6) 1Für die Teilnahme an ärztlichen Fortbildungen und ärztlichen Veranstaltungen, 
die im betrieblichen Interesse des Universitätsklinikums liegen, ist Arbeitsbefrei-
ung unter Fortzahlung des Entgelts und Kostenerstattung im erforderlichen Um-
fang zu gewähren.  

S e i t e  | 92 

javascript:parent.SetStatus('HyperDok');parent.ShowHyperlinkList('TarifrechtJehleRehm-E','(Link-ID=%5C'Z000914%5C')','%23Z000914','THTML9')
javascript:parent.SetStatus('HyperDok');parent.ShowHyperlinkList('TarifrechtJehleRehm-E','(Link-ID=%5C'Z000914%5C')','%23Z000914','THTML9')


§ 41 TV-G-U 

2Auf die Arbeitsbefreiung werden keine Überstunden angerechnet. 3Im Übrigen 
kann für die Teilnahme an ärztlichen Fortbildungen und ärztlichen Veranstaltun-
gen an bis zu drei Arbeitstagen Arbeitsbefreiung unter Entgeltfortzahlung gewährt 
werden, soweit dienstliche oder betriebliche Gründe nicht entgegenstehen. 4Die 
Arbeitsbefreiung wird auf einen Anspruch nach dem Hessischen Gesetz über den 
Anspruch auf Bildungsurlaub angerechnet. 

(7) In den Fällen der Absätze 1 bis 6 werden das Tabellenentgelt sowie die sonstigen 
Entgeltbestandteile, die in Monatsbeträgen festgelegt sind, weitergezahlt. 

 

 

Abschnitt V 
Befristung und Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

 

Nr. 25 Befristete Arbeitsverträge 

(1) Befristete Arbeitsverhältnisse sind nach den gesetzlichen Vorschriften über die 
Befristung von Arbeitsverträgen zulässig. 

(2) 1Bei befristeten Beschäftigungen im Rahmen des Wissenschaftszeitvertragsgeset-
zes, die der Weiterbildung zum Facharzt dienen, soll der erste Arbeitsvertrag mög-
lichst für eine Laufzeit von nicht weniger als zwei Jahren bei fünfjähriger Facharzt-
weiterbildung beziehungsweise drei Jahren bei sechsjähriger Facharztweiterbil-
dung und der weitere Vertrag bis zum Ende der Weiterbildungszeit, längstens bis 
zu einem im Einzelfall festzulegenden Zeitpunkt, geschlossen werden. 2Sachliche 
Gründe können eine kürzere Vertragslaufzeit erfordern. 

Protokollerklärung zu Nr. 25 Absatz 2 Satz 2: 

Ein sachlicher Grund für eine kürzere Vertragslaufzeit ist z.B., dass die Weiterbil-
dungsermächtigung der weiterbildenden Ärztin oder des weiterbildenden Arztes zeit-
lich nur kürzer erteilt ist. 

(3) Im Falle einer Verlängerung der Vertragsdauer infolge einer Inanspruchnahme von 
Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz oder eines Beschäfti-
gungsverbots nach dem Mutterschutzgesetz beträgt die anschließende Vertrags-
laufzeit mindestens ein Jahr. 

(4) Befristete Arbeitsverhältnisse können gekündigt werden (§ 15 Absatz 3 Teilzeit- 
und Befristungsgesetz). 
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Nr. 26 Beendigung des Arbeitsverhältnisses ohne Kündigung 

(1) 1Das Arbeitsverhältnis endet, ohne Kündigung, 

a) mit Ablauf des Monats, in dem die Ärztin oder der Arzt das gesetzlich festgeleg-
te Alter zum Erreichen einer abschlagsfreien Regelaltersrente vollendet hat, 

b) für in berufsständischen Versorgungswerken versicherte Ärztinnen und Ärzte 
mit Ablauf des Monats, in dem die Ärztin oder der Arzt das vereinbarte Alter 
zum Erreichen einer abschlagsfreien Altersrente des berufsständischen Versor-
gungswerks vollendet hat, 

c) jederzeit im gegenseitigen Einvernehmen (Auflösungsvertrag). 

 2Im Fall des Satzes 1 Buchstabe b dauert das Arbeitsverhältnis längstens bis zu 
dem sich aus Satz 1 Buchstabe a ergebenden Zeitpunkt. 

(2) 1Das Arbeitsverhältnis endet ferner mit Ablauf des Monats, in dem der Bescheid 
eines Rentenversicherungsträgers (Rentenbescheid) oder eines berufsständischen 
Versorgungswerks zugestellt wird, wonach die Ärztin oder der Arzt voll oder teil-
weise erwerbsgemindert ist. 2Die Ärztin oder der Arzt hat den Arbeitgeber von der 
Zustellung des Rentenbescheids unverzüglich zu unterrichten. 3Beginnt die Rente 
erst nach der Zustellung des Rentenbescheids, endet das Arbeitsverhältnis mit Ab-
lauf des dem Rentenbeginn vorangehenden Tages. 4Liegt im Zeitpunkt der Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses eine nach § 92 SGB IX erforderliche Zustimmung des 
Integrationsamtes noch nicht vor, endet das Arbeitsverhältnis mit Ablauf des Ta-
ges der Zustellung des Zustimmungsbescheids des Integrationsamtes. 5Das Ar-
beitsverhältnis endet nicht, wenn nach dem Bescheid des Rentenversicherungs-
trägers eine Rente auf Zeit gewährt wird. 6In diesem Fall ruht das Arbeitsverhältnis 
für den Zeitraum, für den eine Rente auf Zeit gewährt wird. 

(3) Im Falle teilweiser Erwerbsminderung endet beziehungsweise ruht das Arbeitsver-
hältnis nicht, wenn die Ärztin oder der Arzt nach ihrem oder seinem vom Renten-
versicherungsträger beziehungsweise von einem berufsständischen Versorgungs-
werk festgestellten Leistungsvermögen auf ihrem oder seinem bisherigen oder ei-
nem anderen geeigneten und freien Arbeitsplatz weiterbeschäftigt werden könn-
te, soweit dringende dienstliche oder dringende betriebliche Gründe nicht entge-
genstehen, und die Ärztin oder der Arzt innerhalb von zwei Wochen nach Zugang 
des Rentenbescheids ihre oder seine Weiterbeschäftigung schriftlich beantragt. 
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(4) 1Verzögert die Ärztin oder der Arzt schuldhaft den Rentenantrag oder bezieht 
sie oder er Altersrente nach § 236 oder § 236a SGB VI oder ist sie oder er nicht in 
der gesetzlichen Rentenversicherung versichert, so tritt an die Stelle des Renten-
bescheids ein amtsärztliches Gutachten oder das Gutachten eines nach Nr. 3 Ab-
satz 9 Satz 2 bestimmten Arztes. 2Das Arbeitsverhältnis endet in diesem Fall mit 
Ablauf des Monats, in dem der Ärztin oder dem Arzt das Gutachten bekannt gege-
ben worden ist. 

Protokollerklärung zu Nr. 26 Absatz 4: 

Als Rente im Sinne von Satz 1 gilt auch eine von einem berufsständischen Versor-
gungswerk gewährte Rente. 

(5) 1Soll die Ärztin oder der Arzt, deren oder dessen Arbeitsverhältnis nach Absatz 1 
Buchst. a oder b geendet hat, weiterbeschäftigt werden, ist ein neuer schriftlicher 
Arbeitsvertrag abzuschließen. 2Das Arbeitsverhältnis kann jederzeit mit einer Frist 
von vier Wochen zum Monatsende gekündigt werden, wenn im Arbeitsvertrag 
nichts anderes vereinbart ist. 

Nr. 27 Kündigung des Arbeitsverhältnisses 

(1) 1Die Kündigungsfrist beträgt bis zum Ende des sechsten Monats seit Beginn des 
Arbeitsverhältnisses zwei Wochen zum Monatsschluss. 2Im Übrigen beträgt die 
Kündigungsfrist bei einer Beschäftigungszeit (Absatz 2 Satz 1 bis 3) 

 

bis zu einem Jahr einen Monat zum Ende eines Kalendermonats, 
von mehr als einem Jahr 6 Wochen, 
von mindestens 5 Jahren 3 Monate, 
von mindestens 8 Jahren 4 Monate, 
von mindestens 10 Jahren 5 Monate, 
von mindestens 12 Jahren 6 Monate 
zum Ende eines Kalendervierteljahres. 

 

(2) 1Beschäftigungszeit ist die Zeit, die beim Arbeitgeber in einem Arbeitsverhältnis 
zurückgelegt wurde, auch wenn sie unterbrochen ist. 2Unberücksichtigt bleibt 
die Zeit eines Sonderurlaubs gemäß Nr. 23, es sei denn, der Arbeitgeber hat vor 
Antritt des Sonderurlaubs schriftlich ein dienstliches oder betriebliches Interes-
se anerkannt.  
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3Ist die Ärztin oder der Arzt durch eigenes Verschulden oder auf eigenen 
Wunsch aus dem Arbeitsverhältnis ausgeschieden, so gilt die vor dem Ausschei-
den liegende Zeit nicht als Beschäftigungszeit, es sei denn, dass sie oder er das 
Arbeitsverhältnis wegen eines mit Sicherheit erwarteten Personalabbaues oder 
wegen Unfähigkeit zur Fortsetzung der Arbeit infolge einer Körperbeschädigung 
oder einer in Ausübung oder infolge ihrer oder seiner Arbeit erlittenen Gesund-
heitsschädigung aufgelöst hat oder die Nichtanrechnung der Beschäftigungszeit 
aus sonstigen Gründen eine unbillige Härte darstellen würde. 4Wechseln Ärztin-
nen und Ärzte zwischen dem Arbeitgeber und einem anderen öffentlich-
rechtlichen Arbeitgeber aus dem Bereich der Krankenversorgung im Land Hes-
sen, werden die Zeiten bei dem anderen Arbeitgeber als Beschäftigungszeit an-
erkannt. 

 

Nr. 28 Zeugnis 

(1) Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses haben Ärztinnen und Ärzte Anspruch auf 
ein schriftliches Zeugnis über Art und Dauer ihrer Tätigkeit; es muss sich auch auf 
Führung und Leistung erstrecken (Endzeugnis). 

(2) Aus triftigen Gründen können Ärztinnen und Ärzte auch während des Arbeitsver-
hältnisses ein Zeugnis verlangen (Zwischenzeugnis). 

(3) Bei bevorstehender Beendigung des Arbeitsverhältnisses können Ärztinnen und 
Ärzte ein Zeugnis über Art und Dauer ihrer Tätigkeit verlangen (vorläufiges Zeug-
nis). 

(4) Die Zeugnisse gemäß den Absätzen 1 bis 3 sind unverzüglich auszustellen. 

(5) Die Zeugnisse gemäß den Absätzen 1 bis 3 werden von der Leitenden Ärztin oder 
dem Leitenden Arzt (Chefärztin oder Chefarzt) und vom Arbeitgeber ausgestellt. 
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Abschnitt VI 
Übergangs- und Schlussvorschriften 

 

Nr. 29 Sicherung der wirtschaftlichen Zukunft und Beschäftigungssicherung 

Zur wirtschaftlichen Existenzsicherung einer Universitätsklinik und zur Vermeidung 
eines Personalabbaus können für Ärztinnen und Ärzte an einzelnen Universitätsklini-
ken durch einen Tarifvertrag zwischen dem Arbeitgeber und der vertragsschließenden 
Gewerkschaft befristet Abweichungen von der Entgelttabelle, von der wöchentlichen 
Arbeitszeit und von sonstigen tariflichen Leistungen vereinbart werden. 
 
Nr. 30 Ausschlussfrist 
1Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis verfallen, wenn sie nicht innerhalb einer Aus-
schlussfrist von sechs Monaten nach Fälligkeit von den Ärztinnen und Ärzten oder vom 
Arbeitgeber schriftlich geltend gemacht werden. 2Für denselben Sachverhalt reicht die 
einmalige Geltendmachung des Anspruchs auch für später fällige Leistungen aus. 
 
Nr. 31 Begriffsbestimmung 
Leistungsgeminderte Ärztinnen und Ärzte sind Ärztinnen und Ärzte, die ausweislich 
einer in Auftrag gegebenen ärztlichen Bescheinigung (Nr. 3 Absatz 9) nicht mehr in der 
Lage sind, auf Dauer die vertraglich geschuldete Arbeitsleistung in vollem Umfang zu 
erbringen, ohne deswegen zugleich teilweise oder in vollem Umfang erwerbsgemin-
dert im Sinne des SGB VI zu sein. 
 
Nr. 32 Zusatzversorgungspflicht 
Mitarbeiterbeteiligung, Drittmittelbeteiligung, Entgelte für Überstunden, Bereit-
schaftsdienst und für Rufbereitschaft, vermögenswirksame Leistungen nach Maßgabe 
des Vermögensbildungsgesetzes in seiner jeweiligen Fassung, der Tagesdurchschnitt 
nach Nr. 16 Satz 2 sowie der Einsatzzuschlag nach Nr. 18 Absatz 4 sind kein zusatzver-
sorgungspflichtiges Entgelt im Sinne des § 15 Absatz 2 des Tarifvertrages über die be-
triebliche Altersversorgung der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes vom 1. März 
2002, zuletzt geändert durch den Änderungstarifvertrag Nr. 2 vom 12. März 2003. 
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Nr. 32a Bezugnahme 

(1) 1Zukünftige Änderungen der Regelungen des § 41 TV-H gelten zeit- und inhalts-
gleich auch für die Beschäftigten der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frank-
furt am Main, die unter den Geltungsbereich des vorliegenden Tarifvertrags fallen 
(dynamische Verweisung), soweit im vorliegenden Tarifvertrag nicht Abweichen-
des vereinbart ist.   

(2) 1Wird der vorliegende § 41 TV-G-U gekündigt oder endet er aus sonstigen Grün-
den, wirkt auch der in Bezug genommene § 41 TV-H nur noch nach. 2Spätere Än-
derungen oder Ergänzungen des § 41 TV-H zwischen den Tarifvertragsparteien 
wirken nicht mehr für die Beschäftigten der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität 
Frankfurt am Main.  

(3)  1Die Laufzeit des § 41 TV-G-U und einzelner Regelungen des § 41 TV-G-U bleibt 
von der dynamischen Bezugnahmeklausel unberührt. 2Unberührt von der dynami-
schen Bezugnahmeklausel bleiben auch von § 41 TV-H abweichende Fristen des § 
41 TV-G-U sowie materielle und redaktionelle Anpassungen/Abweichungen.  

 
Nr. 33 Inkrafttreten, Laufzeit 

(1) Diese Sonderregelungen treten, unabhängig vom Zeitpunkt der Unterzeichnung, 
am 1. März 2010 in Kraft. 

(2) § 41 TV-G-U kann von jeder Tarifvertragspartei mit einer Frist von drei Monaten 
zum Ende eines Kalenderhalbjahres schriftlich gekündigt werden, frühestens je-
doch mit einer Frist von drei Monaten zum 31. Mai 2013. 

(3)  Nr. 7 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe b) kann gesondert mit einer Frist von drei Mona-
ten zum Ende eines Quartals, frühestens jedoch mit einer Frist von drei Monaten 
zum 31. Mai 2013 schriftlich gekündigt werden. 

(4) Nr. 7 Absatz 4 Satz 5 Buchstabe a) und b) kann gesondert mit einer Frist  von drei 
Monaten zum Ende eines Quartals, frühestens jedoch mit einer Frist von drei Mo-
naten zum 31. Mai 2013 schriftlich gekündigt werden. 

(5) Abweichend von Absatz 2 kann Nr. 13 Absatz 2 mit einer Frist von einem Monat 
zum Ende eines Kalendermonats, frühestens jedoch zum 31. Mai 2013 schriftlich 
gekündigt werden. 

 
§ 42 (unbesetzt)  

§ 43 (unbesetzt)  

§ 44 (unbesetzt)  
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§ 45 (unbesetzt)  

§ 46 (unbesetzt)  

§ 47 (unbesetzt) 

§ 48 (unbesetzt) 

§ 49 (unbesetzt)  

S e i t e  | 99 



Anlage A 1, Anlage A 2 TV-G-U 

C. Anlagen 
 
Anlage A 1 zum TV-G-U 

Entgelte für die Beschäftigten der Goethe-Universität Frankfurt am Main 

gültig vom 1. Juli 2013 bis 31. März 2014 
 

Entgelt-
gruppe 

Grundentgelt Entwicklungsstufen 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

15 3.933,54 4.363,16 4.524,96 5.099,65 5.534,85  

14 3.559,72 3.950,28 4.179,04 4.524,96 5.055,02  

13 3.280,74 3.643,41 3.838,70 4.218,09 4.742,56  

12 2.940,39 3.263,99 3.721,51 4.123,24 4.642,13  

11 2.839,96 3.146,83 3.375,59 3.721,51 4.223,67  

10 2.733,95 3.035,24 3.263,99 3.492,76 3.927,97  

9  2.415,91 2.678,15 2.812,06 3.180,31 3.470,45  

8 2.259,69 2.505,19 2.616,77 2.722,79 2.839,96 2.912,50  

7 2.114,63  2.343,39 2.494,03 2.605,62 2.694,89 2.773,00 

6 2.075,56 2.298,75 2.410,34 2.521,93 2.594,47 2.672,57  

5 1.986,29 2.198,32 2.309,92 2.415,91 2.499,61 2.555,40 

4 1.885,87  2.092,32 2.231,80 2.309,92 2.388,02 2.438,23 

3 1.857,97 2.058,83 2.114,63 2.203,90 2.276,43 2.337,81 

2 1.712,89 1.897,02 1.952,82 2.008,61 2.136,94 2.270,85 

1  1.523,20 1.551,10 1.584,57 1.618,05 1.701,74 
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Anlage A 2 

Entgelttabelle für die Beschäftigten der  
Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main  

 
gültig ab 1. April 2014 

 

Entgelt-
gruppe 

Grundentgelt Entwicklungsstufen 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

15 4.043,68 4.485,33 4.651,66 5.242,44 5.689,83  

14 3.659,39 4.060,89 4.296,05 4.651,66 5.196,56  

13 3.372,60 3.745,43 3.946,18 4.336,20 4.875,35  

12 3.022,72 3.355,38 3.825,71 4.238,69 4.772,11  

11 2.919,48 3.234,94 3.470,11 3.825,71 4.341,93  

10 2.810,50 3.120,23 3.355,38 3.590,56 4.037,95  

9  2.483,56 2.753,14 2.890,80 3.269,36 3.567,62  

8 2.322,96 2.575,34 2.690,04 2.799,03 2.919,48 2.994,05  

7 2.173,84  2.409,00 2.563,86 2.678,58 2.770,35 2.850,64 

6 2.133,68 2.363,12 2.477,83 2.592,54 2.667,12 2.747,40  

5 2.041,91 2.259,87 2.374,60 2.483,56 2.569,60 2.626,95 

4 1.938,67  2.150,90 2.294,29 2.374,60 2.454,88 2.506,50 

3 1.909,99 2.116,48 2.173,84 2.265,61 2.340,17 2.403,27 

2 1.760,85 1.950,14 2.007,50 2.064,85 2.196,77 2.334,43 

1  1.565,85 1.594,53 1.628,94 1.663,36 1.749,39 
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Anhang zu Anlage A TV-G-U 

Anhang zu Anlage A 

Besondere Stufenregelungen für Beschäftigte im Pflegedienst  

Abweichend von § 15 Absatz 2 Satz 1 erhalten die Beschäftigten im Pflegedienst (Anla-
ge 1b zum BAT)  

a)  in der Entgeltgruppe 7 bei Tätigkeiten entsprechend den Vergütungsgruppen Kr. 
Va mit Aufstieg nach Kr. VI, Kr. V mit Aufstieg nach Kr. Va und weiterem Aufstieg 
nach Kr. VI  

 - in der Stufe 2 den Tabellenwert der Stufe 3,  
- in der Stufe 3 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 3,  
- in der Stufe 4 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 4,  
- in der Stufe 5 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 9b Stufe 3,  
- in der Stufe 6 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 9b Stufe 4,  

b)  in der Entgeltgruppe 7 bei Tätigkeiten entsprechend den Vergütungsgruppen Kr. V 
mit Aufstieg nach Kr. VI  

 - in der Stufe 1 den Tabellenwert der Stufe 2,  
- in der Stufe 2 den Tabellenwert der Stufe 3,  
- in der Stufe 3 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 3,  
- in der Stufe 4 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 4,  
- in der Stufe 5 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 9b Stufe 3,  
- in der Stufe 6 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 9b Stufe 4,  

c)  in der Entgeltgruppe 7 bei Tätigkeiten entsprechend der Vergütungsgruppe Kr. V 
mit Aufstieg nach Kr. Va 

- in der Stufe 4 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 4,  
- in der Stufe 5 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 5,  
- in der Stufe 6 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 6,  

d)  in der Entgeltgruppe 7 bei Tätigkeiten entsprechend der Vergütungsgruppe Kr. IV 
mit Aufstieg nach Kr. V und weiterem Aufstieg nach Kr. Va  

- in der Stufe 4 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 4,  
- in der Stufe 5 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 5,  
- in der Stufe 6 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 6,  

e)  in der Entgeltgruppe 7 bei Tätigkeiten entsprechend der Vergütungsgruppe Kr. IV 
mit Aufstieg nach Kr. V 
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- in der Stufe 4 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 4,  
- in der Stufe 5 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 5,  

f)  in der Entgeltgruppe 4 bei Tätigkeiten entsprechend den Vergütungsgruppen Kr. II 
mit Aufstieg nach Kr. III und weiterem Aufstieg nach Kr. IV sowie Kr. III mit Aufstieg 
nach Kr. IV  

- in der Stufe 4 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 6 Stufe 4,  
- in der Stufe 5 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 6 Stufe 5,  
- in der Stufe 6 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 6 Stufe 6,  

g)  in der Entgeltgruppe 3 bei Tätigkeiten entsprechend der Vergütungsgruppe Kr. I 
mit Aufstieg nach Kr. II  

- in der Stufe 6 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 4 Stufe 6.   
 
 
Anlage B (unbesetzt) 
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Niederschriftserklärungen zum TV-G-U 

 
Niederschriftserklärungen zum TV-G-U 

1. Zu § 1 Absatz 2 Buchstabe b: 

Bei der Bestimmung des regelmäßigen Entgelts werden Leistungsentgelt im Sinne 
des § 40 Nr. 6 zu § 18, Zulagen und Zuschläge nicht berücksichtigt. 

2. (unbesetzt) 

3. Zu § 1 Absatz 3 und § 40: 

Soweit es vereinbart ist, gilt dieser Tarifvertrag auch an außeruniversitären For-
schungseinrichtungen, die nicht unter den Geltungsbereich des TV-G-U fallen. 

4. Zu § 4 Absatz 1: 

Der Begriff „Arbeitsort“ ist ein generalisierter Oberbegriff; die Bedeutung unter-
scheidet sich nicht von dem bisherigen Begriff „Dienstort“. 

5. Zu § 8 Absatz 5: 

a)  Zur Erläuterung von § 8 Absatz 5 und der dazugehörigen Protokollerklärung sind 
sich die Tarifvertragsparteien über folgendes Beispiel einig: „Beginnt eine Wo-
chenendrufbereitschaft am Freitag um 15 Uhr und endet am Montag um 7 Uhr, 
so erhalten Beschäftigte folgende Pauschalen: Zwei Stunden für Freitag, je vier 
Stunden für Samstag und Sonntag, keine Pauschale für Montag. Sie erhalten 
somit zehn Stundenentgelte.“ 

b) Zur Erläuterung von § 8 Absatz 5 Satz 6 sind sich die Tarifvertragsparteien über 
folgendes Beispiel einig:  

Während eines Rufbereitschaftsdienstes von Freitag 16 Uhr bis Montag 8 Uhr 
werden Arbeitsleistungen am Aufenthaltsort in folgendem Umfang geleistet: 

- Freitag 21.00 Uhr bis 21.08 Uhr (8 Minuten), 

- Samstag 8.00 Uhr bis 8.15 Uhr (15 Minuten) sowie 15.50 Uhr bis 16.18 Uhr  
(28 Minuten), 

- Sonntag 9.00 Uhr bis 9.35 Uhr (35 Minuten) sowie 22.00 Uhr bis 22.40 Uhr  
(40 Minuten). 

Es werden aufgerundet: 

- 8 plus 15 Minuten = 23 Minuten auf 30 Minuten, 

- 28 plus 35 Minuten = 63 Minuten auf 1 Stunde 30 Minuten, 

- 40 Minuten auf 60 Minuten (1 Stunde). 

S e i t e  |104 



Niederschriftserklärungen zum TV-G-U 

6. Zu § 8 Absatz 6: 

Die Faktorisierung erfolgt entsprechend dem jeweiligen Vomhundertsatz einer 
Stunde des vereinbarten Bereitschaftsdienstentgeltes. 

7. Zu § 10 Absatz 4: 

Durch diese Regelung werden aus dem Urlaubsrecht entlehnte Ansprüche nicht be-
gründet. 

8. Zu §§ 12 und 13: 

Es wird vereinbart, unter Berücksichtigung der Verhandlungen beim Land Hessen 
parallele Verhandlungen zu einer Entgeltordnung (Eingruppierungsrecht) aufzu-
nehmen. Die Tarifvertragsparteien sind sich einig, dass bis zum Inkrafttreten einer 
neuen Entgeltordnung  die Eingruppierungsregelungen des BAT und MTArb für alle 
unter den Geltungsbereich dieses Tarifvertrages fallende Beschäftigte unter Zu-
grundelegung der Aufstiegsregelungen des TV-G-U, insbesondere des § 17 Absatz 4 
TV-G-U und des TVÜ-G-U weitergelten. 

9. Zu § 14 Absatz 1: 

a) Ob die vorübergehend übertragene höherwertige Tätigkeit einer höheren Ent-
geltgruppe entspricht, bestimmt sich nach den gemäß § 18 Absatz 3 TVÜ-G-U 
fortgeltenden Regelungen des § 22 Absatz 2 BAT bzw. den entsprechenden Re-
gelungen für Arbeiterinnen und Arbeiter. 

  Die Tarifvertragsparteien stellen klar, dass diese Niederschriftserklärung im Zu-
sammenhang mit einer neuen Entgeltordnung überprüft wird.  

b) Die Tarifvertragsparteien stellen klar, dass die vertretungsweise Übertragung 
einer höherwertigen Tätigkeit ein Unterfall der vorübergehenden Übertragung 
einer höherwertigen Tätigkeit ist. 

10. Zu § 15: 

Als Tabellenentgelt gilt auch das Entgelt aus der individuellen Zwischenstufe und 
der individuellen Endstufe. 

11. Zu § 16 Absatz 2 Satz 2: 

Die Tarifvertragsparteien sind sich darüber einig, dass stichtagsbezogene Verwer-
fungen zwischen übergeleiteten Beschäftigten und Neueinstellungen entstehen 
können. 
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12. Zu § 18:  

Die Tarifvertragsparteien bekennen sich zur Leistungsorientierung im Bereich der 
Universität, wie sich dies u. a. auch aus der Regelung des § 17 Absatz 2 TV-G-U 
ergibt. Es wird vereinbart, die Entwicklung im Bereich tariflich geregelter Leis-
tungszulagen bzw. Leistungsprämien, insbesondere im TV-H sowie im TVöD zu ge-
gebener Zeit einer Bewertung zu unterziehen, um hieraus ggfls. Konsequenzen für 
den Bereich der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main zu zie-
hen. In diese Betrachtung sollen auch die Entwicklungen im hessischen Dienstrecht 
einbezogen werden.   

13. Zu § 20 Absatz 2 Satz 1: 

Die Tarifvertragsparteien stimmen überein, dass die Beschäftigten der Entgelt-
gruppe 2 Ü zu den Entgeltgruppen 1 bis 8 und die Beschäftigten der Entgeltgruppe 
15 Ü zu den Entgeltgruppen 9 bis 15 gehören. 

14. Zu § 21 Satz 2: 

Bereitschaftsdienstentgelte und Rufbereitschaftsentgelte einschließlich des Ent-
gelts für die Inanspruchnahme während der Rufbereitschaft fallen unter die Rege-
lung des § 21 Satz 2. 

15. Zu § 29 Absatz 1 Buchstabe f: 

Die ärztliche Behandlung erfasst auch die ärztliche Untersuchung und die ärztlich 
verordnete Behandlung. 

15a. Zu § 34a Satz 5 (Niederschriftserklärung der Gewerkschaften): 

Die Gewerkschaften erklären, dass sie in den Verhandlungen die Vereinbarung ei-
nes Kündigungsschutzes auch für Beschäftigte, die in der Zeit vom 01.03.2010 bis 
einschließlich 31.12.2017 eingestellt werden, gefordert haben (Nr. 1, 2. Absatz der 
Dienstvereinbarung). Hierzu war die Arbeitgeberseite nicht bereit. 

16. (unbesetzt)  

17. Zu § 40 Nr. 6 (betreffend § 18 Absatz 2 und 3 TV-G-U): 

 a) (unbesetzt) 

 b) Die Gewerkschaften weisen darauf hin, dass etwaige Mittel für Leistungszulagen 
und Leistungsprämien nach den Absätzen 2 und 3 vom Arbeitgeber aufzubrin-
gen sind. 
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18. Zu § 40 Nr. 8 (betreffend § 30 TV-G-U): 

Die Tarifvertragsparteien werden prüfen, ob und inwieweit aufgrund der erhöhten 
Mobilitätsanforderungen bei wissenschaftlichen Beschäftigten in Befristungsfällen, 
die nicht aufgrund des Hochschulrahmengesetzes beziehungsweise der gesetzli-
chen Nachfolgeregelungen oder im Rahmen einer Vertretungsregelung erfolgen, 
eine Überbrückungsleistung im Sinne einer Härtefallregelung gezahlt werden 
kann, wenn im Anschluss an eine befristete Beschäftigung keine zeitnahe An-
schlussbeschäftigung erfolgt. 

19. Zu § 41 

 a) Zu Nr. 4 Absatz 1: 

  Der Begriff „Arbeitsort“ ist ein generalisierter Oberbegriff; die Bedeutung unter-
scheidet sich nicht von dem bisherigen Begriff „Dienstort“. 

 b) Zu Nr. 6 Absatz 7:  

  Die Tarifvertragsparteien sind sich darüber einig, dass Grundlage der Dienst-
plangestaltung der Durchschnitt der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit 
(Nr. 5 Absatz 1 und 2) ist.  

 c) Zu Nr. 7 Absatz 5 Satz 3: 

       Die Tarifvertragsparteien gehen davon aus, dass Satz 3 keine Anwendung auf 
die Stundengarantie nach Satz 5 und 6 findet, die über die Zeit der tatsächlich 
geleisteten Arbeit einschließlich einer etwaigen Wegezeit hinausgeht.  

    d) Zu Nr. 10 Absatz 7:  

Die Protokollnotiz zu Ä 1 und Ä 2 (Nr. 10 Absatz 1 Satz 1) ist zu beachten.  

   e) Zu Nr. 16 Satz 2:  

  Bereitschaftsdienstentgelte und Rufbereitschaftsentgelte einschließlich des Ent-
gelts für die Inanspruchnahme während der Rufbereitschaft fallen unter die Re-
gelung des Nr. 16 Satz 2. 

 e) Zu Nr. 24 Absatz 1 Buchstabe f:  

  Die ärztliche Behandlung erfasst auch die ärztliche Untersuchung und die ärzt-
lich verordnete Behandlung. 
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20. (unbesetzt) 

21. (unbesetzt) 

22. (unbesetzt) 

23. (unbesetzt)  
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Tarifvertrag  

zur Überleitung der Beschäftigten der Johann-Wolfgang-Goethe-
Universität Frankfurt am Main in den TV-G-U 

und zur Regelung des Übergangsrechts 

(TVÜ-G-U) 

 

vom 22. Februar 2010 

in der Fassung des Änderungstarifvertrages Nr. 3  

vom 24. April 2013 
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Änderungsübersicht 

Zum Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main in den TV-G-U  

und zur Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-G-U) 

 

Lfd. Nr. Ändernde Regelung Datum Geänderte §§ Art der Änderung In Kraft ab 

./. Erstmalige Vereinbarung des TV-Ü-G-U 22.02.2010 ./. ./. 01.03.2010 

01. ÄnderungsTV Nr. 1 06.07.2010 §§ 41, 47 so-
wie Anlage 
zum 6. Ab-

schnitt 

Änderung des Urlaubs-
rechts. 

01.06.2010 und 
01.01.2011 

02. ÄnderungsTV Nr. 2 01.06.2011 §§ 6, 8, 9, 19 Anpassungen im Rahmen 
der Tarifrunde 2011,  

Verlängerung der Auf-
stiegsfristen 

01.04.2011 und 
01.03.2012 

03. ÄnderungsTV Nr. 3 24.04.2013 § 1 PKE; §§ 8 
u. 9; § 11; § 17 
Abs. 9; § 19; § 
20 PKE; Anla-

gen 5 

Verlängerung Bewäh-
rungsaufstieg;  Besitz-
standzulage Kinder; Vorar-
beiterzulage; „Ü-Tabellen“; 
Verminderungsbeträge 

01.01.2013; 
01.03.2013 und 

01.07.2013 
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Tarifvertrag  

zur Überleitung der Beschäftigten der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität 
Frankfurt am Main in den TV-G-U 

und zur Regelung des Übergangsrechts 

(TVÜ-G-U) 

 
vom 22. Februar 2010 

in der Fassung des 3. Änderungstarifvertrages v. 24.04.2013 

 

Zwischen 

 
der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main, 

vertreten durch den Präsidenten, 
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main 

- nachfolgend „Arbeitgeber“ genannt - 
 

- einerseits - 
 

und 
 

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, 
vertreten durch die Landesbezirksleitung Hessen, Frankfurt am Main 

GEW, Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Landesverband Hessen 
 

- andererseits - 

 

wird Folgendes vereinbart: 
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Inhaltsverzeichnis 
 

1. Abschnitt  
Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 Ersetzung bisheriger Tarifverträge durch den TV-G-U 
 

2. Abschnitt 
Überleitungsregelungen 

§ 3 Überleitung in den TV-G-U 
§ 3a Überleitung vom TV-H in den TV-G-U 
§ 4 Zuordnung der Vergütungs- und Lohngruppen 
§ 5 Vergleichsentgelt 
§ 6  Stufenzuordnung der Angestellten 
§ 7  Stufenzuordnung der Arbeiterinnen und Arbeiter 
 

3. Abschnitt 
Besitzstandsregelungen 

§ 8  Bewährungs- und Fallgruppenaufstiege 
§ 9  Vergütungsgruppenzulagen 
§ 10  Fortführung vorübergehend übertragener höherwertiger Tätigkeit  
§ 11  Kinderbezogene Entgeltbestandteile 
§ 12  Strukturausgleich 
§ 13  Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall 
§ 14  Beschäftigungszeit 
§ 15  Urlaub 
§ 16  Abgeltung 

4. Abschnitt 
Sonstige vom TV-G-U abweichende oder ihn ergänzende Bestimmungen 

§ 17 Eingruppierung 
§ 18  Vorübergehende Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit nach dem  

28. Februar 2010 
§ 19  Entgeltgruppen 2 Ü, 13 Ü und 15 Ü 
§ 20  Anwendung der Entgelttabelle auf Lehrkräfte 
§ 21 Jahressonderzahlung im Jahre 2010 
§ 22  Abrechnung unständiger Bezügebestandteile  
§ 23  Bereitschaftszeiten 
§ 24  (unbesetzt) 
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§ 25  Sonderregelungen für Beschäftigte im bisherigen Geltungsbereich der SR 2 a, SR 
2 b, SR 2 m und SR 2 o BAT und der SR 2 a, SR 2 b und SR 2 l der Anlage 2 Ab-
schnitt B MTArb  

§ 26  (unbesetzt)  
§ 27  Übergangsregelungen für bestehende Dienstwohnungsverhältnisse  
§ 28  Änderung des Beschäftigungsumfangs im Zuge der Arbeitszeitverlängerung  
§ 28a  Übergangsregelungen aufgrund der geänderten Arbeitszeit gemäß § 6 Absatz 1 

TV-G-U 
§ 28b  Übergangsregelung für übergeleitete Beschäftigte i.S.v. § 6 Absatz 5 TV-G-U 
§ 29  (unbesetzt) 
 

5. Abschnitt 
Übergangs- und Schlussvorschriften 

§ 29a Bezugnahme  
§ 30 Inkrafttreten, Laufzeit 
 

6. Abschnitt  
Überleitung der Ärztinnen und Ärzte an Universitätskliniken in § 41 TV-G-U  

und zur Regelung des Übergangsrechts 

§ 31 Geltungsbereich 
§ 32 Ersetzung bisheriger Tarifverträge durch § 41 TV-G-U  
§ 33 Überleitung in den § 41 TV-G-U  
§ 33a Überleitung vom TV-H in den § 41 TV-G-U 
§ 34 Entgeltgruppenzuordnung (Eingruppierung) 
§ 35 Stufenzuordnung 
§ 36 Vergleichsentgelt 
§ 37 Kinderbezogene Entgeltbestandteile 
§ 38 Strukturausgleich 
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§ 40 Beschäftigungszeit 
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Anlagen 
Anlage 1 Teil A Ersetzte Tarifverträge 
Anlage 1 Teil B Ersetzte Tarifverträge bzw. Tarifvertragsregelungen 
Anlage 1 Teil C Fortgeltende Tarifverträge 
Anlage 2 Zuordnung der Vergütungs- und Lohngruppen zu den Entgeltgrup-

pen für am 28. Februar 2010/1. März 2010 vorhandene Beschäf-
tigte 

 - Teil A Beschäftigte mit Ausnahme der Lehrkräfte im Sinne des Teils B 
 - Teil B Lehrkräfte, für die nach Nr. 5 der Vorbemerkungen zu allen Vergü-

tungsgruppen die Anlage 1 a zum BAT nicht gilt 
Anlage 3 Strukturausgleiche für Angestellte 
Anlage 4 Vorläufige Zuordnung der Vergütungs- und Lohngruppen zu den 

Entgeltgruppen für ab dem 1. März 2010 stattfindende Eingrup-
pierungsvorgänge 

 - Teil A Beschäftigte mit Ausnahme der Lehrkräfte im Sinne des Teils B 
 - Teil B Lehrkräfte, für die nach Nr. 5 der Vorbemerkungen zu allen Vergü-

tungsgruppen die Anlage 1 a zum BAT nicht gilt 
Anlage 5 KR-Anwendungstabelle 
 - Teil A KR-Anwendungstabelle für die Zeit vom 01.04.2011 bis 29.02.2012 
 - Teil B KR-Anwendungstabelle für die Zeit ab dem 01.03.2012 
Anlage zum 6. Abschnitt 
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§ 1 TVÜ-G-U 

1. Abschnitt 
Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Geltungsbereich 

(1) 1Die Vorschriften des 1. bis 5. Abschnitts gelten für Angestellte, Arbeiterinnen und 
Arbeiter (Beschäftigte) mit Ausnahme der Ärztinnen und Ärzte an Universitätskli-
niken, 

-  deren Arbeitsverhältnis zum Arbeitgeber über den 28. Februar 2010 hinaus 
fortbesteht, und 

- die am 1. März 2010 unter den Geltungsbereich des Tarifvertrages für die Jo-
hann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main (TV-G-U) fallen, 

für die Dauer des ununterbrochen fortbestehenden Arbeitsverhältnisses. 2Die Vor-
schriften des 1. bis 5. Abschnitts gelten ferner für die unter § 19 Absatz 3 fallenden 
Beschäftigten der Vergütungsgruppe I BAT. 

Protokollerklärungen zu § 1 Absatz 1 Satz 1: 
1. 1 Unterbrechungen von bis zu insgesamt einem Monat sind unschädlich; bei Lehrkräften 

im Sinne der Vorbemerkung Nr. 5 zu allen Vergütungsgruppen der Anlage 1 a zum BAT 
sowie bei sozialpädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an Schulen im Sinne 
von § 11 Absatz 3 Nr. 1 und 2 des Hessischen Schulgesetzes tritt bei Unterbrechungen 
während der Sommerferien an die Stelle des Zeitraums von einem Monat die Dauer der 
Sommerferien. 2Die Tarifvertragsparteien werden spätestens im Rahmen der nächsten 
Entgeltrunde die Unterbrechungsregelung erneut überprüfen. 

 
2. 1Auf Beschäftigte, die seit mindestens fünf Jahren für eine jahreszeitlich begrenzte regel-

mäßig wiederkehrende Tätigkeit in einem Arbeitsverhältnis standen oder stehen (Sai-
sonbeschäftigte), werden die §§ 2 bis 8, 11, 14, 17, 18, 19 Absatz 1 auch dann ange-
wandt, wenn das Arbeitsverhältnis am 28. Februar 2010 beziehungsweise 1. März 2010 
nicht bestanden hat. 2Für die Überleitung, insbesondere für die Berechnung des Ver-
gleichsentgelts, finden die Regelungen für Beschäftigte, die im Februar 2010 beurlaubt 
waren, sinngemäß Anwendung. 3Die Anwendung der Vorschriften des 1. bis 5. Abschnitts 
endet, wenn die/der Saisonbeschäftigte in einer neuen Saison nicht wieder eingestellt 
wird. 4Die Vorschriften des 1. bis 5. Abschnitts gelten uneingeschränkt für Saisonarbeit-
nehmerinnen und Saisonarbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnis am 28. Februar 2010 be-
steht, bis zum Ende dieses Saisonarbeitsverhältnisses. 5Bestand mit den Saisonbeschäf-
tigten am 28. Februar 2010 beziehungsweise 1. März 2010 ein Arbeitsverhältnis, finden 
die in Satz 1 angeführten Vorschriften dieses Tarifvertrages auf nachfolgende Saisonbe-
schäftigungen unter den Voraussetzungen der Sätze 1 und 3 Anwendung. 

3. (unbesetzt)   
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§§ 1, 2 TVÜ-G-U 

(2) Nur soweit nachfolgend ausdrücklich bestimmt, gelten die Vorschriften des 1. bis 
5. Abschnitts auch für Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis zum Arbeitgeber im 
Sinne des Absatzes 1 nach dem 28. Februar 2010 beginnt und die unter den Gel-
tungsbereich des TV-G-U fallen. 

(3) Für geringfügig Beschäftigte im Sinne des § 8 Absatz 1 Nr. 2 SGB IV, die am 28. 
Februar 2010 unter den Geltungsbereich des BAT oder MTArb fallen, finden die 
bisher jeweils einschlägigen tarifvertraglichen Regelungen für die Dauer ihres un-
unterbrochen fortbestehenden Arbeitsverhältnisses weiterhin Anwendung. 

(4) Die Bestimmungen des TV-G-U gelten, soweit dieser Tarifvertrag keine abwei-
chenden Regelungen trifft. 

(5) Für Ärztinnen und Ärzte an Universitätskliniken gilt ausschließlich der 6. Abschnitt 
dieses Tarifvertrages. 

 
§ 2 Ersetzung bisheriger Tarifverträge durch den TV-G-U 

(1) 1Der TV-G-U ersetzt in Verbindung mit den Vorschriften des 1. bis 5. Abschnitts für 
den Bereich des Arbeitgebers die in Anlage 1 TVÜ-G-U Teil A und Teil B aufgeführ-
ten Tarifverträge (einschließlich deren Anlagen) beziehungsweise Tarifvertragsre-
gelungen, soweit im TV-G-U, in den Vorschriften des 1. bis 5. Abschnitts oder in 
den Anlagen nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. 2Die Ersetzung erfolgt 
mit Wirkung vom 1. März 2010, soweit kein abweichender Termin bestimmt ist.  

Protokollerklärungen zu § 2 Absatz 1: 

1. 1Die Anlage 1 TVÜ-G-U Teil B (Liste der ersetzten Tarifverträge beziehungsweise 
Tarifvertragsregelungen) enthält - über die Anlage 1 TVÜ-G-U Teil A hinaus - die 
Tarifverträge beziehungsweise die Tarifvertragsregelungen, die am 1. März 2010 
ohne Nachwirkung außer Kraft treten. 2Ist für diese Tarifvorschriften in der Liste 
ein abweichender Zeitpunkt für das Außerkrafttreten beziehungsweise eine vorü-
bergehende Fortgeltung vereinbart, beschränkt sich die Fortgeltung dieser Tarif-
verträge auf deren bisherigen Geltungsbereich (Arbeiterinnen und Arbei-
ter/Angestellte usw.). 

2. Von der ersetzenden Wirkung werden ergänzende Tarifverträge, die von der TdL 
vor dem 1. April 2004 abgeschlossen sind, nicht erfasst, soweit diese anstelle lan-
desbezirklicher Regelungen vereinbart sind. 

(2) 1Tarifverträge, die vom Land Hessen abgeschlossen wurden, sind hinsichtlich ihrer 
Weitergeltung zu prüfen und bei Bedarf an den TV-G-U anzupassen. 2Das Recht zur 
Kündigung der in Satz 1 genannten Tarifverträge bleibt unberührt.  
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Protokollerklärung zu § 2 Absatz 2: 
Entsprechendes gilt für Tarifverträge, die von der TdL anstelle bezirklicher Regelun-
gen des Landes vor dem 1. April 2004 vereinbart worden sind.  

(3) (unbesetzt) 

(4) 1Im Übrigen werden solche Tarifvertragsregelungen mit Wirkung vom 1. März 
2010 ersetzt, die 

-  materiell in Widerspruch zu Regelungen des TV-G-U beziehungsweise des 1. bis 
5. Abschnitts dieses Tarifvertrages stehen, 

-  einen Regelungsinhalt haben, der nach dem Willen der Tarifvertragsparteien 
durch den TV-G-U beziehungsweise diesen Tarifvertrag ersetzt oder aufgehoben 
worden ist, oder 

-  zusammen mit dem TV-G-U beziehungsweise den Vorschriften des 1. bis 5. Ab-
schnitts zu Doppelleistungen führen würden. 

Protokollerklärung zu Absatz 4: 
  Der Anerkennungstarifvertrag TV-Ärzte Hessen zwischen der Johann-Wolfgang-

Goethe-Universität Frankfurt am Main und dem Marburger Bund, Landesverband 
Hessen bleibt hiervon unberührt. 

(5) 1Die in der Anlage 1 TVÜ-G-U Teil C aufgeführten Tarifverträge und Tarifvertrags-
regelungen gelten an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main 
jeweils in ihrer am 31. März 2004 geltenden Fassung fort, soweit im TV-G-U, in den 
Vorschriften des 1. bis 5. Abschnitts oder in den Anlagen nicht ausdrücklich etwas 
anderes bestimmt ist. 2Die Fortgeltung erfasst auch Beschäftigte im Sinne des § 1 
Absatz 2. 

Protokollerklärung zu § 2 Absatz 5: 
Die Fortgeltung dieser Tarifverträge beschränkt sich auf den bisherigen Geltungsbe-
reich (zum Beispiel Arbeiterinnen und Arbeiter/Angestellte). 

(6)  Soweit in nicht ersetzten Tarifverträgen und Tarifvertragsregelungen auf Vorschrif-
ten verwiesen wird, die aufgehoben oder ersetzt worden sind, gelten an deren 
Stelle bis zu einer redaktionellen Anpassung die Regelungen des TV-G-U bezie-
hungsweise des 1. bis 5. Abschnitts entsprechend. 
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2. Abschnitt 

Überleitungsregelungen 

§ 3 Überleitung in den TV-G-U 

(1)  Die von § 1 Absatz 1 erfassten Beschäftigten werden am 1. März 2010 nach den 
folgenden Regelungen in den TV-G-U übergeleitet.  

(2) 1Die Überleitung für Beschäftigte aus dem Geltungsbereich des BAT erfolgt ent-
sprechend der nach dem BAT maßgeblichen Lebensaltersstufe unabhängig von der 
Wirksamkeit dieses Vergütungssystems. 2Die Überleitungsregelungen regeln nicht 
die Rechtsfolgen für die Zeit bis zum 28. Februar 2010.  

Protokollerklärung zu § 3 Absatz 2 Satz 1: 
1Durch Absatz 2 Satz 1 wird sichergestellt, dass die Überleitung wie beim TVÜ-L, TVÜ-
VKA und TVÜ-Bund und dem TVÜ-H entsprechend der nach dem BAT maßgeblichen 
Lebensaltersstufe, die im Einzelfall erreicht war, erfolgt. 2Der Schutz dieses beste-
henden, auf den bisherigen individuellen Lebensaltersstufen basierenden Besitz-
stands wird durch die Anknüpfung der Überleitungsregelungen an das nach Maßgabe 
von § 5 festgelegte Vergleichsentgelt geregelt. 3Die Tarifvertragsparteien sind sich - 
unter ausdrücklicher Bezugnahme auf das Urteil des LAG Köln, Urteil vom 6. Februar 
2009 - 8 Sa 1016/08 - darüber einig, kollektiv eine verbindliche Regelung für das 
Überleitungs- und Übergangsrecht getroffen zu haben. 

 
§ 3a Überleitung vom TV-H in den TV-G-U 

(1)  Für Beschäftigte, die in der Zeit vom 1. Januar 2010 bis zum 28. Februar 2010 ge-
mäß § 88 Absatz 5 Hessisches Hochschulgesetz und Gesetz zur Änderung des TUD-
Gesetzes sowie weiterer Rechtsvorschriften vom 14. Dezember 2009 unter den 
Geltungsbereich des TV-H unmittelbar (Eintritt ab dem 1. Januar 2010) oder durch 
Überleitung (Eintritt 1. Januar 2008 bis 31. Dezember 2009) fallen, gelten die fol-
genden Absätze.  

(2)  1Auf diese Arbeitsverhältnisse finden ab dem 1. März 2010 ausschließlich der TV-
G-U und die diesen Vertrag ergänzenden Tarifverträge des Arbeitgebers Anwen-
dung. 2Die Geltung des TV-H sowie der diesen ergänzenden Tarifverträge endet.  

(3)  1Die Beschäftigten werden grundsätzlich den zum 1. März 2010 aus dem BAT oder 
MTArb übergeleiteten Beschäftigten gleichgestellt. 2Insbesondere finden ab dem 
1. März 2010 die Fristen und Daten des TVÜ-G-U Anwendung.  

S e i t e  | 118 



 

§§ 3a, 4 TVÜ-G-U 

(4)  1Für die Beschäftigten, die zum 1. Januar 2010 in den TV-H übergeleitet wurden, 
bleiben die vorgenommene Zuordnung zu den Entgeltgruppen, das ermittelte Ver-
gleichsentgelt sowie die erfolgte Stufenzuordnung bestehen. 2Das Entgelt der indi-
viduellen Zwischenstufe wird zum 1. März 2010 um 1,2 v.H. erhöht. 3Damit wer-
den diese Beschäftigten hinsichtlich des Entgeltes im Ergebnis den Beschäftigten, 
die zum 1. März 2010 aus dem BAT oder MTArb übergeleitet werden, gleichge-
stellt.  

(5)  1Für die Beschäftigten, die ab dem 1. Januar 2010 eingestellt wurden, bleiben die 
vorgenommene Zuordnung zu den Entgeltgruppen sowie die erfolgte Stufenzu-
ordnung bestehen. 2Für diese Beschäftigten gilt ab dem 1. März 2010 die Entgelt-
tabelle (Anlage A 2 zum TV-G-U). 3Damit werden diese Beschäftigten hinsichtlich 
des Entgeltes im Ergebnis den Beschäftigten, die zum 1. März 2010 aus dem BAT 
oder MTArb übergeleitet werden, gleichgestellt.  

(6)  §§ 6 Absatz 1 Satz 4 und 17 Absatz 3 bleiben unberührt.  

(7) 1Die Beschäftigten im Sinne des Absatzes 1, die im Monat Januar 2012 für mindes-
tens einen Tag Entgelt aus dem Arbeitsverhältnis bekommen, erhalten mit dem 
Januarentgelt 2012 eine Einmalzahlung in Höhe von 40 Euro. 2Die Einmalzahlung 
ist bei der Bemessung sonstiger Leistungen nicht zu berücksichtigen.  

§ 4 Zuordnung der Vergütungs- und Lohngruppen 

(1) 1Für die Überleitung der Beschäftigten wird ihre Vergütungs- beziehungsweise 
Lohngruppe (§ 22 BAT beziehungsweise entsprechende Regelungen für Arbeite-
rinnen und Arbeiter beziehungsweise besondere tarifvertragliche Vorschriften für 
bestimmte Berufsgruppen) nach der Anlage 2 TVÜ-G-U Teil A und B beziehungs-
weise der Anlage 5 B den Entgeltgruppen des TV-G-U zugeordnet. 

Protokollerklärung zu § 4 Absatz 1: 
1Bis zum Inkrafttreten einer neuen Entgeltordnung verständigen sich die Tarifver-
tragsparteien zur besseren Übersichtlichkeit für die Zuordnung der Beschäftigten 
gemäß Anlage 1b zum BAT auf eine Anwendungstabelle gemäß Anlage 5 B; dies gilt 
auch für Beschäftigte im Sinne des § 1 Absatz 2. 2In den Entgeltgruppen KR 11b und 
KR 12a erhöht sich der Tabellenwert nach 5 Jahren in Stufe 5 um 211,97 Euro, § 9 
Absatz 4 Satz 2 gilt entsprechend; ist bei übergeleiteten Beschäftigten das zum 1. 
März 2010 um 1,2 v.H. erhöhte Vergleichsentgelt höher als das Entgelt der Stufe 5, 
erhalten sie den erhöhten Tabellenwert ab dem 1. März 2012. 3Die Tarifvertragspar-
teien sind sich einig, dass diese Anwendungstabelle - insbesondere die Bezeichnung 
der Entgeltgruppen - keinen Vorgriff auf die Verhandlungen zu einer neuen Entgelt-
ordnung darstellt.  
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(2) Beschäftigte, die im März 2010 bei Fortgeltung des bisherigen Tarifrechts die Vo-
raussetzungen für eine Höhergruppierung, einen Bewährungs-, Fallgruppen- oder 
Tätigkeitsaufstieg erfüllt hätten, werden für die Überleitung so behandelt, als wä-
ren sie bereits im Februar 2010 höhergruppiert beziehungsweise höher eingereiht 
worden. 

(3) Beschäftigte, die im März 2010 bei Fortgeltung des bisherigen Tarifrechts in eine 
niedrigere Vergütungs- beziehungsweise Lohngruppe eingruppiert beziehungswei-
se eingereiht worden wären, werden für die Überleitung so behandelt, als wären 
sie bereits im Februar 2010 herabgruppiert beziehungsweise niedriger eingereiht 
worden. 

 
§ 5 Vergleichsentgelt 

(1) 1Für die Zuordnung zu den Stufen der Entgelttabelle des TV-G-U wird für die Be-
schäftigten nach § 4 ein Vergleichsentgelt auf der Grundlage der Bezüge, die im 
Februar 2010 zustehen, nach den Absätzen 2 bis 6 gebildet. 1aGrundlagen sind die 
Tabellen des TV Einkommensverbesserung 2009. 2Bei Beschäftigten aus dem Gel-
tungsbereich des BAT ist bei der Ermittlung dieser Bezüge auf die gemäß § 3 Ab-
satz 2 Satz 1 maßgebenden Lebensaltersstufen abzustellen. 

(2) 1Bei Beschäftigten aus dem Geltungsbereich des BAT setzt sich das Vergleichsent-
gelt aus Grundvergütung, allgemeiner Zulage und Ortszuschlag der Stufe 1 oder 2 
zusammen. 2Ist auch eine andere Person im Sinne von § 29 Abschnitt B Absatz 5 
BAT ortszuschlagsberechtigt oder nach beamtenrechtlichen Grundsätzen familien-
zuschlagsberechtigt, wird die Stufe 1 und der jeweilige Anteil des Unterschiedsbe-
trages der Ortszuschlagsstufe 1 und 2 beziehungsweise des Familienzuschlags der 
Stufe 1, den die andere Person aufgrund von Teilzeitbeschäftigung nicht mehr er-
hält, zugrunde gelegt; findet der TV-G-U am 1. März 2010 auch auf die andere Per-
son Anwendung, geht der jeweils individuell zustehende Teil des Unterschiedsbe-
trages zwischen den Stufen 1 und 2 des Ortszuschlags in das Vergleichsentgelt ein. 
3Ferner fließen im Februar 2010 tarifvertraglich zustehende Funktionszulagen in-
soweit in das Vergleichsentgelt ein, als sie nach dem TV-G-U nicht mehr vorgese-
hen sind. 4Erhalten Beschäftigte eine Gesamtvergütung (§ 30 BAT), bildet diese das 
Vergleichsentgelt. 5Bei Lehrkräften im Sinne der Vorbemerkung Nr. 5 zu allen Ver-
gütungsgruppen der Anlage 1a zum BAT wird die Zulage nach § 2 Absatz 3 des Ta-
rifvertrages über Zulagen an Angestellte in das Vergleichsentgelt eingerechnet.  
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6Abweichend von Satz 5 wird bei Lehrkräften, die am 28. Februar 2010 einen An-
spruch auf die Zulage nach Abschnitt B Unterabschn. I des Erlasses des Hessischen 
Kultusministeriums vom 10. Oktober 2008 I.1 PE-050.001 000 - 49 - (ABl S. 519) 
betr. Eingruppierung der im Angestelltenverhältnis beschäftigten Lehrkräfte an 
den allgemeinbildenden und beruflichen Schulen nach dem BAT haben, die Zulage 
nach § 2 Absatz 2 Buchstabe c des Tarifvertrages über Zulagen an Angestellte, und 
bei Lehrkräften, die einen arbeitsvertraglichen Anspruch auf Zahlung einer allge-
meinen Zulage wie die unter die Anlage 1a zum BAT fallenden Angestellten haben, 
diese Zulage in das Vergleichsentgelt eingerechnet. 

Protokollerklärung zu § 5 Absatz 2 Satz 3: 

Vorhandene Beschäftigte erhalten bis zum Inkrafttreten einer neuen Entgeltordnung 
ihre Techniker-, Meister- und Programmiererzulagen unter den bisherigen Voraus-
setzungen als persönliche Besitzstandszulage.  

(3) 1Bei Beschäftigten aus dem Geltungsbereich des MTArb wird der Monatstabellen-
lohn als Vergleichsentgelt zugrunde gelegt. 2Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend. 

3Erhalten Beschäftigte den Lohn nach § 23 Absatz 1 MTArb, bildet dieser das Ver-
gleichsentgelt. 

(4) 1Beschäftigte, die im März 2010 bei Fortgeltung des bisherigen Rechts die Grund-
vergütung beziehungsweise den Monatstabellenlohn der nächsthöheren Lebensal-
ters- beziehungsweise Lohnstufe erhalten hätten, werden für die Bemessung des 
Vergleichsentgelts so behandelt, als wäre der Stufenaufstieg bereits im Februar 
2010 erfolgt. 2§ 4 Absatz 2 und 3 gilt bei der Bemessung des Vergleichsentgelts 
entsprechend. 

(5) Bei Teilzeitbeschäftigten wird das Vergleichsentgelt auf der Grundlage eines ent-
sprechenden Vollzeitbeschäftigten bestimmt. 

Protokollerklärung zu § 5 Absatz 5: 
1Lediglich das Vergleichsentgelt wird auf der Grundlage eines entsprechenden Voll-
zeitbeschäftigten ermittelt; sodann wird nach der Stufenzuordnung das zustehende 
Entgelt zeitanteilig berechnet. 2Die zeitanteilige Kürzung des auf den Ehegattenanteil 
im Ortszuschlag entfallenden Betrages (§ 5 Absatz 2 Satz 2 2. Halbsatz) unterbleibt 
nach Maßgabe des § 29 Abschnitt B Absatz 5 Satz 2 BAT. 3Neue Ansprüche entstehen 
hierdurch nicht. 
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(6) Für Beschäftigte, die nicht für alle Tage im Februar 2010 oder für keinen Tag dieses 
Monats Bezüge erhalten, wird das Vergleichsentgelt so bestimmt, als hätten sie für 
alle Tage dieses Monats Bezüge erhalten; in den Fällen des § 27 Abschnitt A Absatz 
7 BAT und § 27 Abschnitt B Absatz 3 Unterabsatz 4 BAT beziehungsweise der ent-
sprechenden Regelungen für Arbeiterinnen und Arbeiter werden die Beschäftigten 
für das Vergleichsentgelt so gestellt, als hätten sie am 1. Februar 2010 die Arbeit 
wieder aufgenommen.  

§ 6 Stufenzuordnung der Angestellten 

(1) 1Beschäftigte aus dem Geltungsbereich des BAT werden einer ihrem zum 1. März 
2010 um 1,2 v.H. erhöhten Vergleichsentgelt entsprechenden individuellen Zwi-
schenstufe der Entgeltgruppe (§ 4) zugeordnet. 1aFür die Zuordnung zu einer Stufe 
innerhalb der jeweiligen Entgeltgruppe ist die ab dem 1. März 2010 geltende Ent-
gelttabelle maßgebend, wie sie sich aus der Anlage A 2 zum TV-G-U ergibt. 2 Das 
Entgelt der individuellen Zwischenstufe erhöht sich ab 1. April 2011 um 1,5 v. H. 
und ab dem 1. März 2012 um 2,6 %.  3(unbesetzt). 4Zum 1. März 2012 steigen diese 
Beschäftigten in die betragsmäßig nächsthöhere reguläre Stufe ihrer Entgeltgrup-
pe auf. 4a Hierfür ist die ab dem 1. März 2012 geltende Entgelttabelle nach Anlage 
A 2 zum TV-G-U maßgebend. 5Der weitere Stufenaufstieg richtet sich nach den Re-
gelungen des TV-G-U. 6Für die Stufenzuordnung der Lehrkräfte im Sinne der Vor-
bemerkung Nr. 5 zu allen Vergütungsgruppen der Anlage 1a zum BAT gilt die Ent-
gelttabelle zum TV-G-U mit den Maßgaben des § 20. 

Protokollerklärung zu § 6 Absatz 1: 
Um die Lehrkräfte im Sinne der Vorbemerkung Nr. 5 zu allen Vergütungsgruppen der 
Anlage 1a zum BAT der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main im 
Verhältnis zu den Lehrkräften des Landes Hessen aufgrund der unterschiedlichen 
Überleitungszeitpunkte und der zum 1. März 2010 vorgenommenen Anpassung der 
Tabellenwerte nach § 20 Abs. 1 bei der Stufenzuordnung nicht zu benachteiligen, 
wird die Lehrkraft, wenn sie bei einer Überleitung zum 1. Januar 2010 einer höheren 
Zwischenstufe zugeordnet worden wäre, zum 1. März 2010 dieser höheren Zwi-
schenstufe zugeordnet. 

(2) 1Werden Beschäftigte vor dem 1. März 2012 höhergruppiert (nach § 8 Absatz 1 
und 3, § 9 Absatz 3 Buchstabe a oder aufgrund Übertragung einer mit einer höhe-
ren Entgeltgruppe bewerteten Tätigkeit), so erhalten sie in der höheren Entgelt-
gruppe Tabellenentgelt nach der regulären Stufe, deren Betrag mindestens der in-
dividuellen Zwischenstufe entspricht, jedoch nicht weniger als das Tabellenentgelt 
der Stufe 2; der weitere Stufenaufstieg richtet sich nach den Regelungen des TV-G-
U. 2In den Fällen des Satzes 1 gilt § 17 Absatz 4 Satz 2 TV-G-U entsprechend.  
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3Werden Beschäftigte vor dem 1. März 2012 herabgruppiert, werden sie in der 
niedrigeren Entgeltgruppe derjenigen individuellen Zwischenstufe zugeordnet, die 
sich bei Herabgruppierung im Februar 2010 ergeben hätte; der weitere Stufenauf-
stieg richtet sich nach Absatz 1 Satz 4 und 5. 

(3) 1Ist bei Beschäftigten, deren Eingruppierung sich nach der Vergütungsordnung für 
Angestellte im Pflegedienst (Anlage 1b zum BAT) richtet, das zum 1. März 2010 um 
1,2 v.H. erhöhte Vergleichsentgelt niedriger als das Entgelt der Stufe 3, entspricht 
es aber mindestens dem Mittelwert aus den Beträgen der Stufen 2 und 3 und ist 
die/der Beschäftigte am Stichtag mindestens drei Jahre in einem Arbeitsverhältnis 
bei dem selben Arbeitgeber beschäftigt, wird sie/er abweichend von Absatz 1 be-
reits zum 1. März 2010 in die Stufe 3 übergeleitet. 2Der weitere Stufenaufstieg 
richtet sich nach den Regelungen des TV-G-U.  

(4) 1Liegt das  zum 1. März 2010 um 1,2 v.H. erhöhte Vergleichsentgelt über der 
höchsten Stufe der nach § 4 bestimmten Entgeltgruppe, werden die Beschäftigten 
abweichend von Absatz 1 einer diesem Vergleichsentgelt entsprechenden indivi-
duellen Endstufe zugeordnet; bei Lehrkräften im Sinne der Vorbemerkung Nr. 5 zu 
allen Vergütungsgruppen der Anlage 1a zum BAT gilt dabei die Entgelttabelle zum 
TV-G-U mit den Maßgaben des § 20. 2Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 3Werden 
Beschäftigte aus einer individuellen Endstufe höhergruppiert, so erhalten sie in der 
höheren Entgeltgruppe mindestens den Betrag, der ihrer bisherigen individuellen 
Endstufe entspricht. 4Im Übrigen gilt Absatz 2 entsprechend. 5Die individuelle End-
stufe verändert sich um denselben Vomhundertsatz beziehungsweise in demsel-
ben Umfang wie die höchste Stufe der jeweiligen Entgeltgruppe.  

(5) 1Beschäftigte, deren zum 1. März 2010 um 1,2 v.H. erhöhtes Vergleichsentgelt 
niedriger ist als das Tabellenentgelt in der Stufe 2, werden abweichend von Absatz 
1 der Stufe 2 zugeordnet. 2Der weitere Stufenaufstieg richtet sich nach den Rege-
lungen des TV-G-U. 3Abweichend von Satz 1 werden Beschäftigte, denen am 28. 
Februar 2010 eine in der Allgemeinen Vergütungsordnung (Anlage 1a zum BAT) 
durch die Eingruppierung in Vergütungsgruppe Va BAT mit Aufstieg nach IVb und 
IVa BAT abgebildete Tätigkeit übertragen ist, der Stufe 1 der Entgeltgruppe 10 zu-
geordnet. 
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Protokollerklärungen zu §§ 4 und 6: 
Für die Überleitung in die Entgeltgruppe 8a gemäß Anlage 5 B TVÜ-G-U gilt für über-
geleitete Beschäftigte 
- der Vergütungsgruppe Kr. V vier Jahre Kr. Va zwei Jahre Kr. VI 
- der Vergütungsgruppe Kr. Va drei Jahre Kr. VI 
- der Vergütungsgruppe Kr. Va fünf Jahre Kr. VI 
- der Vergütungsgruppe Kr. V sechs Jahre Kr. VI 
 

  mit Ortszuschlag der Stufe 2: 
 
1. Zunächst erfolgt die Überleitung nach den allgemeinen Grundsätzen. 
2. Die Verweildauer in Stufe 3 wird von drei Jahren auf zwei Jahre verkürzt. 
3. Der Tabellenwert der Stufe 4 wird nach der Überleitung um 100 Euro er- 
 höht. 

§ 7 Stufenzuordnung der Arbeiterinnen und Arbeiter 

(1) 1Beschäftigte aus dem Geltungsbereich des MTArb werden entsprechend ihrer 
Beschäftigungszeit nach § 6 MTArb der Stufe der gemäß § 4 bestimmten Entgelt-
gruppe zugeordnet, die sie erreicht hätten, wenn die Entgelttabelle des TV-G-U 
bereits seit Beginn ihrer Beschäftigungszeit gegolten hätte; Stufe 1 ist hierbei aus-
nahmslos mit einem Jahr zu berücksichtigen. 2Der weitere Stufenaufstieg richtet 
sich nach den Regelungen des TV-G-U. 

(2) § 6 Absatz 4 und Absatz 5 Satz 1 und 2 gilt für Beschäftigte gemäß Absatz 1 ent-
sprechend. 

(3) 1Ist das Tabellenentgelt nach Absatz 1 Satz 1 niedriger als das zum 1. März 2010 
um 1,2 v.H. erhöhte Vergleichsentgelt, werden die Beschäftigten einer diesem 
Vergleichsentgelt entsprechenden individuellen Zwischenstufe zugeordnet.  2Der 
Aufstieg aus der individuellen Zwischenstufe in die betragsmäßig nächsthöhere re-
guläre Stufe ihrer Entgeltgruppe findet zu dem Zeitpunkt statt, zu dem sie gemäß 
Absatz 1 Satz 1 die Voraussetzungen für diesen Stufenaufstieg aufgrund der Be-
schäftigungszeit erfüllt haben.3§ 6 Absatz 4 Satz 5 gilt entsprechend. 

(4) 1Werden Beschäftigte während ihrer Verweildauer in der individuellen Zwischen-
stufe höhergruppiert, erhalten sie in der höheren Entgeltgruppe Tabellenentgelt 
nach der regulären Stufe, deren Betrag mindestens der individuellen Zwischenstu-
fe entspricht, jedoch nicht weniger als das Entgelt der Stufe 2; der weitere Stufen-
aufstieg richtet sich nach den Regelungen des TV-G-U. 2§ 17 Absatz 4 Satz 2 TV-G-
U gilt entsprechend.  
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3Werden Beschäftigte während ihrer Verweildauer in der individuellen Zwischen-
stufe herabgruppiert, erfolgt die Stufenzuordnung in der niedrigeren Entgeltgrup-
pe, als sei die niedrigere Einreihung bereits im Februar 2010 erfolgt; der weitere 
Stufenaufstieg richtet sich bei Zuordnung zu einer individuellen Zwischenstufe 
nach Absatz 3 Satz 2, ansonsten nach Absatz 1 Satz 2. 

3. Abschnitt 

Besitzstandsregelungen 

§ 8 Bewährungs- und Fallgruppenaufstiege 

(1) 1Beschäftigte, die aus dem Geltungsbereich des BAT in eine der Entgeltgruppen 3, 
5, 6 oder 8 übergeleitet werden und 

 - die am 1. März 2010 bei Fortgeltung des bisherigen Tarifrechts die für eine 
Höhergruppierung erforderliche Zeit der Bewährung oder Tätigkeit zur Hälfte 
erfüllt haben, 

 - bis zum individuellen Aufstiegszeitpunkt weiterhin eine Tätigkeit auszuüben 
haben, die diesen Aufstieg ermöglicht hätte, und 

- bei denen zum individuellen Aufstiegszeitpunkt keine Anhaltspunkte vorliegen, 
die bei Fortgeltung des bisherigen Rechts einer Höhergruppierung entgegenge-
standen hätten,  

sind zu dem Zeitpunkt, zu dem sie nach bisherigem Recht höhergruppiert wären, 
in die nächsthöhere Entgeltgruppe des TV-G-U eingruppiert. 2Abweichend von Satz 
1 erfolgt die Höhergruppierung in die Entgeltgruppe 5, wenn die Beschäftigten aus 
der Vergütungsgruppe VIII BAT mit ausstehendem Aufstieg nach Vergütungsgrup-
pe VII BAT in die Entgeltgruppe 3 übergeleitet worden sind; sie erfolgt in die Ent-
geltgruppe 8, wenn die Beschäftigten aus der Vergütungsgruppe VIb BAT mit aus-
stehendem Aufstieg nach Vergütungsgruppe Vc BAT in die Entgeltgruppe 6 über-
geleitet worden sind. 3Die Sätze 1 und 2 gelten nicht in den Fällen des § 4 Absatz 2. 

4Erfolgt die Höhergruppierung vor dem 1. März 2012, gilt - gegebenenfalls unter 
Berücksichtigung des Satzes 2 - § 6 Absatz 2 Satz 1 und 2 entsprechend. 

(2) 1Beschäftigte, die aus dem Geltungsbereich des BAT in eine der Entgeltgruppen 2 
sowie 9 bis 15 übergeleitet werden und 

- die am 1. März 2010 bei Fortgeltung des bisherigen Tarifrechts die für eine 
Höhergruppierung erforderliche Zeit der Bewährung oder Tätigkeit zur Hälfte 
erfüllt haben, 
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- in der Zeit zwischen dem 1. April 2010 und dem 29. Februar 2012 höhergrup-
piert wären, 

- bis zum individuellen Aufstiegszeitpunkt weiterhin eine Tätigkeit auszuüben ha-
ben, die diesen Aufstieg ermöglicht hätte, und 

- bei denen zum individuellen Aufstiegszeitpunkt keine Anhaltspunkte vorliegen, 
die bei Fortgeltung des bisherigen Rechts einer Höhergruppierung entgegenge-
standen hätten, 

erhalten ab dem Zeitpunkt, zu dem sie nach bisherigem Recht höhergruppiert wä-
ren, in ihrer bisherigen Entgeltgruppe Entgelt nach derjenigen individuellen Zwi-
schen- beziehungsweise Endstufe, die sich ergeben hätte, wenn sich ihr zum 1. 
März 2010 um 1,2 v.H. erhöhtes Vergleichsentgelt (§ 5) nach der Vergütung auf-
grund der Höhergruppierung bestimmt hätte. 2Ein etwaiger Strukturausgleich wird 
ab dem individuellen Aufstiegszeitpunkt nicht mehr gezahlt. 3Der weitere Stufen-
aufstieg richtet sich bei Zuordnung zu einer individuellen Zwischenstufe nach § 6 
Absatz 1. 4§ 4 Absatz 2 bleibt unberührt. 5(unbesetzt). 6(unbesetzt). 7 Erfolgt die 
Neuberechnung nach dem 31. März 2011, ist das Vergleichsentgelt um weitere 1,5 
v. H. zu erhöhen. 

(3) 1 Abweichend von Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 gelten die Absätze 1 be-
ziehungsweise 2 auf schriftlichen Antrag entsprechend für übergeleitete Be-
schäftigte, die bei Fortgeltung des BAT bis spätestens zum 28. Februar 2015 
wegen Erfüllung der erforderlichen Zeit der Bewährung oder Tätigkeit höher-
gruppiert worden wären, unabhängig davon, ob die Hälfte der erforderlichen 
Bewährungs- oder Tätigkeitszeit am Stichtag erfüllt ist. 2 In den Fällen des Ab-
satzes 2 Satz 1 erhalten Beschäftigte, die in der Zeit zwischen dem 1. März 2012 
und dem 28. Februar 2015 bei Fortgeltung des BAT höhergruppiert worden wä-
ren, in ihrer bisherigen Entgeltgruppe Entgelt nach derjenigen individuellen 
Zwischen- oder Endstufe, die sich aus der Summe des bisherigen Tabellenent-
gelts und dem nach Absatz 2 ermittelten Höhergruppierungsgewinn nach bishe-
rigem Recht ergibt; die Stufenlaufzeit bleibt hiervon unberührt. 3 Bei Beschäftig-
ten mit individueller Endstufe erhöht sich in diesen Fällen ihre individuelle End-
stufe um den nach bisherigem Recht ermittelten Höhergruppierungsgewinn. 4 § 
6 Absatz 4 Satz 5 gilt –auch bei Zuordnung zu einer individuellen Zwischenstufe- 
entsprechend.  

Protokollerklärung zu § 8 Absatz 3: 
1Tritt die Entgeltordnung zum TV-G-U vor dem 1. März 2015 in Kraft, tritt in Absatz 3 
Satz 1 und 2 jeweils an die Stelle des Datums „28. Februar 2015“ das Datum des Tages  
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vor dem Inkrafttreten der Entgeltordnung.2Für den Fall, dass die Tätigkeitsmerkmale 
der Anlage 1a zum BAT mit Aufstiegen nach bis zu sechs Jahren im Rahmen der Ent-
geltordnung zum TV-G-U der höheren Entgeltgruppe zugeordnet werden, verpflichten 
sich die Tarifvertragsparteien, das in Satz 1 enthaltene Datum des Tages vor dem In-
krafttreten der Entgeltordnung durch das Datum „29.Februar 2016“ zu ersetzen.“ 

(4) 1Die Absätze 1 bis 3 finden auf übergeleitete Beschäftigte, deren Eingruppierung 
sich nach der Vergütungsordnung für Angestellte im Pflegedienst (Anlage 1b zum 
BAT) richtet, keine Anwendung. 2Satz 1 gilt nicht für die gemäß Anlage 5 B in die 
Entgeltgruppen 9a bis 9d übergeleiteten Beschäftigten. 

(5) 1Ist bei einer Lehrkraft, die gemäß Nr. 5 der Vorbemerkungen zu allen Vergütungs-
gruppen nicht unter die Anlage 1a zum BAT fällt, eine Höhergruppierung nur vom 
Ablauf einer Bewährungszeit und von der Bewährung abhängig und ist am 1. März 
2010 die Hälfte der Mindestzeitdauer für einen solchen Aufstieg erfüllt, erfolgt in 
den Fällen des Absatzes 1 unter den weiteren dort genannten Voraussetzungen 
zum individuellen Aufstiegszeitpunkt der Aufstieg in die nächsthöhere Entgelt-
gruppe. 2Absatz 1 Satz 2 und Höhergruppierungsmöglichkeiten durch entspre-
chende Anwendung beamtenrechtlicher Regelungen bleiben unberührt. 3In den 
Fällen des Absatzes 2 gilt Satz 1 mit der Maßgabe, dass anstelle der Höhergruppie-
rung eine Neuberechnung des Vergleichsentgelts nach Absatz 2 erfolgt. 4Absatz 3 
gilt entsprechend. 

§ 9 Vergütungsgruppenzulagen 

(1) Aus dem Geltungsbereich des BAT übergeleitete Beschäftigte, denen am 28. Feb-
ruar 2010 nach der Vergütungsordnung zum BAT eine Vergütungsgruppenzulage 
zusteht, erhalten in der Entgeltgruppe, in die sie übergeleitet werden, eine 
Besitzstandszulage in Höhe ihrer bisherigen Vergütungsgruppenzulage. 

(2) 1Aus dem Geltungsbereich des BAT übergeleitete Beschäftigte, die bei Fortgeltung 
des bisherigen Rechts nach dem 28. Februar 2010 eine Vergütungsgruppenzulage 
ohne vorausgehenden Fallgruppenaufstieg erreicht hätten, erhalten ab dem Zeit-
punkt, zu dem ihnen die Zulage nach bisherigem Recht zugestanden hätte, eine 
Besitzstandszulage. 2Die Höhe der Besitzstandszulage bemisst sich nach dem Be-
trag, der als Vergütungsgruppenzulage zu zahlen gewesen wäre, wenn diese be-
reits am 28. Februar 2010 zugestanden hätte. 3Voraussetzung ist, dass 

- am 1. März 2010 die für die Vergütungsgruppenzulage erforderliche Zeit der 
Bewährung oder Tätigkeit nach Maßgabe des § 23b Abschnitt A BAT zur Hälfte 
erfüllt ist, 
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- zu diesem Zeitpunkt keine Anhaltspunkte vorliegen, die bei Fortgeltung des bis-
herigen Rechts der Vergütungsgruppenzulage entgegengestanden hätten und 

- bis zum individuellen Zeitpunkt nach Satz 1 weiterhin eine Tätigkeit auszuüben 
ist, die zu der Vergütungsgruppenzulage geführt hätte. 

(2a) Absatz 2 gilt auf schriftlichen Antrag entsprechend für übergeleitete Beschäftigte, 
die bei Fortgeltung des BAT bis spätestens zum 28. Februar 2015 wegen Erfüllung 
der erforderlichen Zeit der Bewährung oder Tätigkeit die Voraussetzungen der 
Vergütungsgruppenzulage erfüllt hätten, unabhängig davon, ob die Hälfte der er-
forderlichen Zeit der Bewährung oder Tätigkeit am Stichtag erfüllt ist. 

(3) 1Für aus dem Geltungsbereich des BAT übergeleitete Beschäftigte, die bei Fortgel-
tung des bisherigen Rechts nach dem 28. Februar 2010 im Anschluss an einen Fall-
gruppenaufstieg eine Vergütungsgruppenzulage erreicht hätten, gilt Folgendes: 

a) 1In eine der Entgeltgruppen 3, 5, 6 oder 8 übergeleitete Beschäftigte, die den 
Fallgruppenaufstieg am 28. Februar 2010 noch nicht erreicht haben, sind zu 
dem Zeitpunkt, zu dem sie nach bisherigem Recht höhergruppiert worden wä-
ren, in die nächsthöhere Entgeltgruppe des TV-G-U eingruppiert; § 8 Absatz 1 
Satz 2 bis 4 gilt entsprechend. 2Eine Besitzstandszulage für eine Vergütungs-
gruppenzulage steht nicht zu. 

b) 1 Ist ein der Vergütungsgruppenzulage vorausgehender Fallgruppenaufstieg am 
28. Februar 2010 bereits erfolgt, gilt Absatz 2 mit der Maßgabe, dass am 1. 
März 2010 die Hälfte der Gesamtzeit für den Anspruch auf die Vergütungsgrup-
penzulage einschließlich der Zeit für den vorausgehenden Aufstieg zurückgelegt 
sein muss oder die Vergütungsgruppenzulage bei Fortgeltung des bisherigen 
Rechts bis zum 28. Februar 2015 erworben worden wäre. 2 Im Fall des Satzes 1, 
2. Alternative wird die Besitzstandszulage auf schriftlichen Antrag gewährt. 

c) 1Wäre im Fall des Buchstaben a) nach bisherigem Recht der Fallgruppenaufstieg 
spätestens am 28. Februar 2012 erreicht worden, gilt Absatz 2 auf schriftlichen 
Antrag mit der Maßgabe, dass am 1. März 2012 die Hälfte der Gesamtzeit für 
den Anspruch auf die Vergütungsgruppenzulage einschließlich der Zeit für den 
vorausgehenden Aufstieg erreicht sein muss und die Vergütungsgruppenzulage 
bei Fortgeltung des bisherigen Rechts bis zum 28. Februar 2015 erworben wor-
den wäre. 
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Protokollerklärung zu § 9 Absatz 2a und 3: 
1Tritt die Entgeltordnung zum TV-G-U vor dem 1. März 2015 in Kraft, tritt in Absatz 
2a und Absatz 3 Buchstabe b Satz 1 und Buchstabe c jeweils an die Stelle des Da-
tums „28. Februar 2015“ das Datum des Tages vor dem Inkrafttreten der Entgelt-
ordnung. 
2Für den Fall, dass die Tätigkeitsmerkmale der Anlage 1a zum BAT mit Aufstiegen 
nach bis zu sechs Jahren im Rahmen der Entgeltordnung zum TV-G-U der höheren 
Entgeltgruppe zugeordnet werden, verpflichten sich die Tarifvertragsparteien, das 
in Satz 1 enthaltene Datum des Tages vor dem Inkrafttreten der Entgeltordnung 
durch das Datum „29. Februar 2016“ zu ersetzen. 

(4)  1Die Besitzstandszulage nach den Absätzen 1, 2 und 3 Buchstabe b) und c) wird 
so lange gezahlt, wie die anspruchsbegründende Tätigkeit ununterbrochen aus-
geübt wird und die sonstigen Voraussetzungen für die Vergütungsgruppenzula-
ge nach bisherigem Recht weiterhin bestehen. 2 Sie verändert sich bei allgemei-
nen Entgeltanpassungen um den von den Tarifvertragsparteien für die jeweilige 
Entgeltgruppe vereinbarten Vomhundertsatz. 

 

Protokollerklärung zu § 9 Absatz 4: 

Unterbrechungen wegen Mutterschutz, Elternzeit, Pflegezeit, Krankheit und Urlaub 
sind unschädlich. 

Protokollerklärung zu § 9 Absatz 4 Satz 2: 

Die Besitzstandzulage erhöht sich ab 1. März 2010 um 1,2 v.H., ab 1. April 2011 um 1,5 
v.H., ab 1. März 2012 um 2,6 v.H., ab 1. Juli 2013 um 2,8 v.H. und ab 1. April 2014 um 
2,8 v.H. 

 

§ 10 Fortführung vorübergehend übertragener höherwertiger Tätigkeit  

1Beschäftigte, denen am 28. Februar 2010 eine Zulage nach § 24 BAT zusteht, erhalten 
nach Überleitung in den TV-G-U eine Besitzstandszulage in Höhe ihrer bisherigen Zula-
ge, solange sie die anspruchsbegründende Tätigkeit weiterhin ausüben und die Zulage 
nach bisherigem Recht zu zahlen wäre. 2Wird die anspruchsbegründende Tätigkeit 
über den 29. Februar 2012 hinaus beibehalten, finden mit Wirkung ab dem 1. März 
2012 die Regelungen des TV-G-U über die vorübergehende Übertragung einer höher-
wertigen Tätigkeit Anwendung. 3Für eine vor dem 1. März 2010 vorübergehend über-
tragene höherwertige Tätigkeit, für die am 28. Februar 2010 wegen der zeitlichen Vo-
raussetzungen des § 24 Absatz 1 beziehungsweise 2 BAT noch keine Zulage gezahlt 
wird, gilt Satz 1 und 2 ab dem Zeitpunkt entsprechend, zu dem nach bisherigem Recht 
die Zulage zu zahlen gewesen wäre. 

 

S e i t e  | 129 



 

§§10, 11 TVÜ-G-U 

 4Sätze 1 bis 3 gelten in den Fällen des § 9 MTArb entsprechend; bei Vertretung einer 
Arbeiterin/eines Arbeiters bemisst sich die Zulage nach dem Unterschiedsbetrag zwi-
schen dem Lohn nach § 9 Absatz 2 Buchstabe a MTArb und dem im Februar 2010 ohne 
Zulage zustehenden Lohn. 5Sätze 1 bis 4 gelten bei besonderen tarifvertraglichen Vor-
schriften über die vorübergehende Übertragung höherwertiger Tätigkeiten entspre-
chend. 6Die Zulage nach Satz 1 verändert sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen um 
den von den Tarifvertragsparteien für die jeweilige Entgeltgruppe vereinbarten Vom-
hundertsatz. 7Wird Beschäftigten, die eine Besitzstandszulage nach Satz 1 erhalten, die 
anspruchsbegründende Tätigkeit bis zum 29. Februar 2012 dauerhaft übertragen, er-
halten sie eine persönliche Zulage, wenn sich die Bezüge dadurch verringern. 8Die Zu-
lage nach Satz 7 wird für die Dauer der Wahrnehmung dieser Tätigkeit gezahlt. 9Die 
Höhe der Zulage bemisst sich nach dem Unterschiedsbetrag zwischen dem am 1. März 
2010 nach § 6 oder § 7 zustehenden Tabellenentgelt oder Entgelt nach einer individu-
ellen Zwischen- oder Endstufe einschließlich der Besitzstandszulage nach Satz 1 und 
dem Tabellenentgelt nach der Höhergruppierung. 10Nach der Höhergruppierung er-
folgte Entgelterhöhungen durch allgemeine Entgeltanpassungen, durch Stufenaufstie-
ge und Höhergruppierungen und durch Zulagen gemäß § 14 Absatz 3 TV-G-U sind auf 
die persönliche Zulage in voller Höhe anzurechnen. 

Protokollerklärung zu § 10 Satz 6: 
Wegen der allgemeinen Entgeltanpassung zum 1. März 2010 erhöht sich die 
Besitzstandszulage ab 1. März 2010 einmalig um 1,2 v.H. 

Protokollerklärung zu § 10 Satz 10: 
Die Anrechnung umfasst auch entsprechende Entgeltsteigerungen, die nach dem 28. 
Februar 2010 erfolgt sind.  

 
§ 11 Kinderbezogene Entgeltbestandteile 

(1) 1Für im Februar 2010 zu berücksichtigende Kinder werden die kinderbezogenen 
Entgeltbestandteile des BAT oder MTArb in der für Februar 2010 zustehenden 
Höhe als Besitzstandszulage fortgezahlt, solange für diese Kinder Kindergeld nach 
dem Einkommensteuergesetz (EStG) oder nach dem Bundeskindergeldgesetz 
(BKGG) ununterbrochen gezahlt wird oder ohne Berücksichtigung des § 64 oder 
§ 65 EStG oder des § 3 oder § 4 BKGG gezahlt würde. 2Der Kinderzuschlag in Höhe 
von 53,05 Euro für das dritte und jedes weitere Kind ist Bestandteil der 
Besitzstandszulage. 3Die Besitzstandszulage entfällt ab dem Zeitpunkt, zu dem ei-
ner anderen Person, die im öffentlichen Dienst steht oder auf Grund einer Tätig-
keit im öffentlichen Dienst nach beamtenrechtlichen Grundsätzen oder nach einer 
Ruhelohnordnung versorgungsberechtigt ist, für ein Kind, für welches die  
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 Besitzstandszulage gewährt wird, das Kindergeld gezahlt wird; die Änderung der 
Kindergeldberechtigung hat die/der Beschäftigte dem Arbeitgeber unverzüglich 
schriftlich anzuzeigen. 4Unterbrechungen der Kindergeldzahlung wegen Ableistung 
von Grundwehrdienst, Zivildienst oder Wehrübungen sowie die Ableistung eines 
freiwilligen sozialen oder ökologischen Jahres sind unschädlich; soweit die un-
schädliche Unterbrechung bereits im Monat Februar 2010 vorliegt, wird die 
Besitzstandszulage ab dem Zeitpunkt des Wiederauflebens der Kindergeldzahlung 
gewährt. 

Protokollerklärung zu § 11 Absatz 1 Satz 2: 

Die Tarifvertragsparteien sind sich darüber einig, dass diese Leistung den Kinderzu-
schlag nach § 4 GEVerbTöD ersetzt.  

(2) 1§ 24 Absatz 2 TV-G-U ist anzuwenden. 2Die Besitzstandszulage nach Absatz 1 Satz 
1 verändert sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen um den von den Tarifver-
tragsparteien für die jeweilige Entgeltgruppe vereinbarten Vomhundertsatz. 

2aAusgenommen von Satz 2 ist der nach Absatz 1 Satz 2 fortzuzahlende Kinderzu-
schlag. 3Ansprüche nach Absatz 1 können für Kinder ab dem vollendeten 16. Le-
bensjahr durch Vereinbarung mit der/dem Beschäftigten abgefunden werden.  

Protokollerklärung zu § 11 Absatz 2 Satz 2 und 2a:  

Die Besitzstandzulage – mit Ausnahme des Kinderzuschlags nach Absatz 1 Satz 2 – 
erhöht sich ab 1. März 2010 um 1,2 v.H., ab 1. April 2011 um 1,5 v.H., ab 1. März 
2012 um 2,6 v.H., ab 1. Juli 2013 um 2,8 v.H. und ab 1. April 2014 um 2,8 v.H. 

(5) 1Der Kinderzuschlag nach Absatz 1 Satz 2 ist kein zusatzversorgungspflichtiges Ent-
gelt. 2Er wird bei der Bemessung der Jahressonderzahlung nach § 20 TV-G-U nicht 
berücksichtigt.  

 
§ 12 Strukturausgleich 

(1) 1Aus dem Geltungsbereich des BAT übergeleitete Beschäftigte erhalten einen nicht 
dynamischen Strukturausgleich ausschließlich in den in Anlage 3 aufgeführten Fäl-
len zusätzlich zu ihrem monatlichen Entgelt. 2Maßgeblicher Stichtag für die an-
spruchsbegründenden Voraussetzungen (Vergütungsgruppe, Lebensaltersstufe, 
Ortszuschlag, Aufstiegszeiten) ist der 1. März 2010, sofern in Anlage 3 nicht aus-
drücklich etwas anderes geregelt ist. 

(2) Die Zahlung des Strukturausgleichs beginnt im März 2012, sofern in Anlage 3 nicht 
etwas anderes bestimmt ist. 

(3) (unbesetzt) 
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(4) Bei Teilzeitbeschäftigung steht der Strukturausgleich anteilig zu (§ 24 Absatz 2 TV-
G-U).  

Protokollerklärung zu § 12 Absatz 4: 
Bei späteren Veränderungen der individuellen regelmäßigen wöchentlichen Arbeits-
zeit der/des Beschäftigten ändert sich der Strukturausgleich entsprechend. 

(5) Bei Höhergruppierungen wird der Unterschiedsbetrag zum bisherigen Entgelt auf 
den Strukturausgleich angerechnet. 

(6) Einzelvertraglich kann der Strukturausgleich abgefunden werden. 

 

§ 13 Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall 

(1) 1Bei Beschäftigten, für die bis zum 28. Februar 2010 § 71 BAT gegolten hat und die 
nicht in der privaten Krankenversicherung versichert sind, wird abweichend von § 
22 Absatz 2 TV-G-U für die Dauer des über den 28. Februar 2010 hinaus ununter-
brochen fortbestehenden Arbeitsverhältnisses der Krankengeldzuschuss in Höhe 
des Unterschiedsbetrages zwischen dem festgesetzten Nettokrankengeld oder der 
entsprechenden gesetzlichen Nettoleistung und dem Nettoentgelt (§ 22 Absatz 2 
Satz 2 und 3 TV-G-U) gezahlt. 2Nettokrankengeld ist das um die Arbeitnehmeran-
teile zur Sozialversicherung reduzierte Krankengeld. 3Bei Beschäftigten, die in der 
gesetzlichen Krankenversicherung versicherungsfrei oder die von der Versiche-
rungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung befreit sind, werden bei der 
Berechnung des Krankengeldzuschusses diejenigen Leistungen zu Grunde gelegt, 
die ihnen als Pflichtversicherte in der gesetzlichen Krankenversicherung zustün-
den. 

(2) 1Beschäftigte im Sinne des Absatzes 1 erhalten längstens bis zum Ende der 26. 
Woche seit dem Beginn ihrer über den 28. Februar 2010 hinaus ununterbrochen 
fortbestehenden Arbeitsunfähigkeit infolge derselben Krankheit oder Arbeitsver-
hinderung infolge einer Maßnahme der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitati-
on ihr Entgelt nach § 21 TV-G-U fortgezahlt. 2Tritt nach dem 1. März 2010 Arbeits-
unfähigkeit infolge derselben Krankheit ein, werden die Zeiten der Entgeltfortzah-
lung nach Satz 1 auf die Fristen gemäß § 22 TV-G-U angerechnet. 

(3) 1Bei Beschäftigten, für die bis zum 28. Februar 2010 § 71 BAT gegolten hat und die 
in der privaten Krankenversicherung versichert sind, wird anstelle des Kranken-
geldzuschusses nach § 22 Absatz 2 und 3 TV-G-U für die Dauer des über den 28. 
Februar 2010 hinaus ununterbrochen fortbestehenden Arbeitsverhältnisses das 
Entgelt nach § 21 TV-G-U bis zur Dauer von 26 Wochen gezahlt.  
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 2§ 22 Absatz 4 TV-G-U findet auf die Entgeltfortzahlung nach Satz 1 entsprechende 
Anwendung. 3Die Sätze 1 und 2 gelten auf Antrag entsprechend für bisher unter § 
71 BAT fallende Beschäftigte, die freiwillig in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung versichert sind und am 25. Februar 2009 (Stichtag) einen Anspruch auf Kran-
kengeld erst ab der 27. Woche der Arbeitsunfähigkeit hatten; der Antrag ist bis 
zum 30. April 2010 zu stellen. 

Protokollerklärung zu § 13: 
1Ansprüche nach den §§ 2 Absatz 1 Ziffer 4, 18 Absatz 4 der Hessischen Beihilfen-
verordnung bleiben für übergeleitete Beschäftigte, die am 28. Februar 2010 noch An-
spruch auf Beihilfe haben, unberührt. 2Änderungen der Hessischen Beihilfen-
verordnung sind zu berücksichtigen. 

§ 14 Beschäftigungszeit 

(1) Für die Dauer des über den 28. Februar 2010 hinaus fortbestehenden Arbeitsver-
hältnisses werden die vor dem 1. März 2010 nach Maßgabe der jeweiligen tarif-
rechtlichen Vorschriften anerkannten Beschäftigungszeiten als Beschäftigungszeit 
im Sinne des § 34 Absatz 3 TV-G-U berücksichtigt. 

(2) Für die Anwendung des § 23 Absatz 2 TV-G-U werden die bis zum 28. Februar 2010 
zurückgelegten Zeiten, die nach Maßgabe 

- des § 39 BAT anerkannte Dienstzeit, 

- des § 45 MTArb anerkannte Jubiläumszeit 

sind, als Beschäftigungszeit im Sinne des § 34 Absatz 3 TV-G-U berücksichtigt. 

 
§ 15 Urlaub 

(1) 1Für die Übertragung des Erholungsurlaubs beziehungsweise von Zusatzurlaub für 
das Urlaubsjahr 2009 auf das Urlaubsjahr 2010 gelten die im Februar 2010 jeweils 
maßgebenden Vorschriften bis zum 31. Dezember 2010 fort. 2Die Regelungen des 
TV-G-U gelten für die Bemessung des Urlaubsentgelts. 

(2) 1Aus dem Geltungsbereich des BAT übergeleitete Beschäftigte der Vergütungs-
gruppen I und Ia, die für das Urlaubsjahr 2009 einen Anspruch auf 30 Arbeitstage 
Erholungsurlaub erworben haben, behalten bei einer Fünftagewoche diesen An-
spruch für die Dauer des über den 28. Februar 2010 hinaus ununterbrochen fort-
bestehenden Arbeitsverhältnisses. 2Die Urlaubsregelungen des TV-G-U bei abwei-
chender Verteilung der Arbeitszeit gelten entsprechend. 
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(3) 1§ 49 Absatz 1 und 2 MTArb i.V.m. dem Tarifvertrag über Zusatzurlaub für gesund-
heitsgefährdende Arbeiten für Arbeiter der Länder gelten bis zum Inkrafttreten ei-
nes entsprechenden Tarifvertrags der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frank-
furt am Main fort; im Übrigen gilt Absatz 1 entsprechend. 2Aus dem Geltungsbe-
reich des MTArb übergeleiteten Beschäftigten, die am 28. Februar 2010 Anspruch 
auf einen Zusatzurlaub nach § 49 Absatz 4 MTArb haben, behalten diesen An-
spruch, solange sie die Anspruchsvoraussetzungen in dem über den 28. Februar 
2010 hinaus ununterbrochen fortbestehenden Arbeitsverhältnis weiterhin erfül-
len. 

(4) 1In den Fällen des § 48a BAT oder § 48a MTArb wird der nach der Arbeitsleistung 
im Kalenderjahr 2009 zu bemessende Zusatzurlaub im Kalenderjahr 2010 gewährt. 
2Die nach Satz 1 zustehenden Urlaubstage werden auf den nach den Be-
stimmungen des TV-G-U im Kalenderjahr 2010 zustehenden Zusatzurlaub für 
Wechselschicht- und Schichtarbeit angerechnet. 3Absatz 1 Satz 2 gilt entspre-
chend. 

(5) 1Für Beschäftigte, die im Kalenderjahr 2010 nach Maßgabe des Artikels III des Ta-
rifvertrages zu § 71 BAT betreffend Besitzstandswahrung vom 23. Februar 1961 
oder nach Maßgabe des entsprechenden Kabinettsbeschlusses vom 6. April 1965 
(Beschäftigte aus dem Geltungsbereich des MTArb) oder nach Nr. 5 Absatz 1 Satz 2 
SR 2l Teil I BAT einen Anspruch auf Erholungsurlaub von 33 Arbeitstagen erworben 
haben, sind hinsichtlich der Dauer des Erholungsurlaubs weiterhin die für die Be-
amtinnen und Beamten des Landes Hessen jeweils geltenden Vorschriften maßge-
bend. 2Entsprechendes gilt für Beschäftigte, die bis einschließlich 28. Februar 1970 
geboren sind. 

 

§ 16 Abgeltung 

1Durch Vereinbarung mit der/dem Beschäftigten können Entgeltbestandteile aus Be-
sitzständen, ausgenommen für Vergütungsgruppenzulagen, pauschaliert beziehungs-
weise abgefunden werden. 2§ 11 Absatz 2 Satz 3 und § 12 Absatz 6 bleiben unberührt. 

Protokollerklärung zum 3. Abschnitt: 
1Einvernehmlich werden die Verhandlungen zur Überleitung der Entgeltsicherung bei 
Leistungsminderung zurückgestellt. 2Da damit die fristgerechte Überleitung bei Be-
schäftigten, die eine Zahlung nach §§ 25, 37 MTArb beziehungsweise § 56 BAT erhal-
ten, nicht sichergestellt ist, erfolgt am 1. März 2010 eine Fortzahlung der zum 1. 
März 2010 um 1,2 v.H. erhöhten bisherigen Bezüge als zu verrechnender Abschlag 
auf das Entgelt, das diesen Beschäftigten nach dem noch zu erzielenden künftigen  
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Verhandlungsergebnis zusteht. 3Die in Satz 2 genannten Bestimmungen - einschließ-
lich etwaiger Sonderregelungen - finden in ihrem jeweiligen Geltungsbereich bis zum 
Inkrafttreten einer Neuregelung weiterhin Anwendung, und zwar auch für Beschäf-
tigte im Sinne des § 1 Absatz 2. 4§ 55 Absatz 2 Unterabsatz 2 Satz 2 BAT bleibt in sei-
nem bisherigen Geltungsbereich unberührt. 5Sollte das künftige Verhandlungsergeb-
nis geringer als bis dahin gewährte Leistungen ausfallen, ist eine Rückforderung aus-
geschlossen. 
 

3. Abschnitt 

Sonstige vom TV-G-U abweichende oder ihn ergänzende Bestimmungen 

 
§ 17 Eingruppierung 

(1) 1Die §§ 22, 23 BAT einschließlich der Vergütungsordnung, die §§ 1, 2 Absatz 1 und 
§ 5 des Tarifvertrages über das Lohngruppenverzeichnis der Länder zum MTArb 
(TV Lohngruppen TdL) einschließlich des Lohngruppenverzeichnisses mit Anlagen 1 
und 2 gelten über den 28. Februar 2010 hinaus fort. 2Diese Regelungen finden auf 
übergeleitete und ab dem 1. März 2010 neu eingestellte Beschäftigte im jeweili-
gen bisherigen Geltungsbereich nach Maßgabe dieses Tarifvertrages Anwendung. 

3An die Stelle der Begriffe Vergütung und Lohn tritt der Begriff Entgelt. 

(2) Abweichend von Absatz 1  

 - gelten Vergütungsordnung und Lohngruppenverzeichnis nicht für ab dem 1. 
März 2010 in Entgeltgruppe 1 TV-G-U neu eingestellte Beschäftigte, 

- gilt die Vergütungsgruppe I der Vergütungsordnung zum BAT ab dem 1. März 
2010 nicht fort; die Ausgestaltung entsprechender Arbeitsverhältnisse erfolgt 
außertariflich. 

(3) 1Mit Ausnahme der Eingruppierung in die Entgeltgruppe 1 sind alle zwischen dem 
1. März 2010 und dem Inkrafttreten einer neuen Entgeltordnung stattfindenden 
Eingruppierungsvorgänge (Neueinstellungen und Umgruppierungen) vorläufig und 
begründen keinen Vertrauensschutz und keinen Besitzstand. 2Dies gilt nicht für 
Aufstiege gemäß § 8 Absatz 1 Satz 1 und 2 und Absatz 3. 

(4) 1Anpassungen der Eingruppierung aufgrund des Inkrafttretens einer neuen Ent-
geltordnung erfolgen mit Wirkung für die Zukunft. 2Bei Rückgruppierungen, die in 
diesem Zusammenhang erfolgen, sind finanzielle Nachteile im Wege einer nicht 
dynamischen Besitzstandszulage auszugleichen, solange die Tätigkeit ausgeübt 
wird.  
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 3Die Besitzstandszulage vermindert sich ein Jahr nach dem Inkrafttreten einer 
neuen Entgeltordnung bei jedem Stufenaufstieg um die Hälfte des Unterschieds-
betrages zwischen der bisherigen und der neuen Stufe; bei Neueinstellungen (§ 1 
Absatz 2) vermindert sich die Besitzstandszulage jeweils um den vollen Unter-
schiedsbetrag. 4Die Grundsätze korrigierender Rückgruppierung bleiben unbe-
rührt. 

(5) 1Bewährungs-, Fallgruppen- und Tätigkeitsaufstiege gibt es ab dem 1. März 2010 
nicht mehr; §§ 8 und 9 bleiben unberührt. 2Satz 1 gilt auch für Vergütungsgrup-
penzulagen, es sei denn, dem Tätigkeitsmerkmal einer Vergütungsgruppe der All-
gemeinen Vergütungsordnung (Anlage 1a zum BAT) ist eine Vergütungsgruppenzu-
lage zugeordnet, die unmittelbar mit Übertragung der Tätigkeit zusteht; bei Über-
tragung einer entsprechenden Tätigkeit wird diese bis zum Inkrafttreten einer 
neuen Entgeltordnung unter den Voraussetzungen des bisherigen Tarifrechts als 
Besitzstandszulage in der bisherigen Höhe gezahlt; § 9 Absatz 4 gilt entsprechend. 

(6) Eine persönliche Zulage, die sich betragsmäßig nach der entfallenen Techniker-, 
Meister- und Programmiererzulage bemisst, erhalten diejenigen Beschäftigten, 
denen ab dem 1. März 2010 bis zum Inkrafttreten einer neuen Entgeltordnung ei-
ne anspruchsbegründende Tätigkeit übertragen wird, soweit die Anspruchsvoraus-
setzungen nach bisherigem Tarifrecht erfüllt sind. 

(7) 1Für Eingruppierungen ab dem 1. März 2010 bis zum Inkrafttreten einer neuen 
Entgeltordnung werden die Vergütungsgruppen der Allgemeinen Vergütungsord-
nung (Anlage 1a zum BAT) und die Lohngruppen des Lohngruppenverzeichnisses 
gemäß Anlage 4 den Entgeltgruppen des TV-G-U zugeordnet. 2In den Fällen des 
§ 16 Absatz 2a TV-G-U kann die Eingruppierung unter Anwendung der Anlage 2 in 
die im unmittelbar vorhergehenden Arbeitsverhältnis gemäß § 4 Absatz 1 in Ver-
bindung mit Anlage 2, § 8 Absatz 1 und 3, § 9 Absatz 3 Buchstabe a oder durch 
vergleichbare Regelungen erworbene Entgeltgruppe erfolgen, sofern das unmit-
telbar vorhergehende Arbeitsverhältnis vor dem 1. März 2010 begründet worden 
ist und derselben Ausgangsvergütungsgruppe zugeordnet war; im vorhergehenden 
Arbeitsverhältnis noch nicht vollzogene Bewährungs-, Tätigkeits- oder Zeitaufstie-
ge werden in dem neuen Arbeitsverhältnis nicht weitergeführt. 3Absatz 1 Satz 2 
bleibt unberührt.  

Protokollerklärung zu § 17 Absatz 7: 
Die Protokollerklärung Nr. 1 zu § 4 Absatz 1 gilt entsprechend für übergeleitete und 
ab dem 1 März 2010 neueingestellte Pflegekräfte. 
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(8) 1Beschäftigte, die ab dem 1. März 2010 in die Entgeltgruppe 13 eingruppiert sind 
und die nach der Allgemeinen Vergütungsordnung (Anlage 1a zum BAT) in Vergü-
tungsgruppe IIa BAT mit fünf- beziehungsweise sechsjährigem Aufstieg nach Ver-
gütungsgruppe Ib BAT eingruppiert wären, erhalten bis zum Inkrafttreten einer 
neuen Entgeltordnung eine persönliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages 
zwischen dem Entgelt ihrer Stufe nach Entgeltgruppe 13 und der entsprechenden 
Stufe der Entgeltgruppe 14. 2Von Satz 1 werden auch Fallgruppen der Vergütungs-
gruppe Ib BAT erfasst, deren Tätigkeitsmerkmale eine bestimmte Tätigkeitsdauer 
voraussetzen. 3Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Beschäftigte im Sinne des § 1 Ab-
satz 2.  

(9) 1Die bisherigen Regelungen für Vorarbeiterinnen und Vorarbeiter gelten im bishe-
rigen Geltungsbereich fort; dies gilt auch für Beschäftigte im Sinne des § 1 Absatz 
2. 2Ist anlässlich der vorübergehenden Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit 
im Sinne des § 14 TV-G-U zusätzlich eine Tätigkeit auszuüben, für die nach bisheri-
gem Recht ein Anspruch auf Zahlung einer Zulage für Vorarbeiterinnen und Vorar-
beiter besteht, erhält die/der Beschäftigte bis zum Inkrafttreten einer neuen Ent-
geltordnung abweichend von Satz 1 sowie von § 14 Absatz 3 TV-G-U anstelle der 
Zulage nach § 14 TV-G-U für die Dauer der Ausübung sowohl der höherwertigen 
als auch der zulagenberechtigenden Tätigkeit eine persönliche Zulage in Höhe von 
insgesamt 10 v.H. ihres/seines Tabellenentgelts. 

Protokollerklärung zu § 17 Absatz 9 Satz 1: 
1Die Zulagen für Vorarbeiterinnen und Vorarbeiter erhöhen sich am 1. Januar 2014 
um 3,0 v.H. 2Bei anschließenden allgemeinen Entgeltanpassungen erhöhen sich die 
Zulagen für Vorarbeiterinnen und Vorarbeiter um den von den Tarifvertragsparteien 
für die jeweilige Entgeltgruppe vereinbarten Vomhundertsatz. 

(10) Die Absätze 1 bis 9 gelten für besondere tarifvertragliche Vorschriften über die  
Eingruppierungen entsprechend.  

Protokollerklärung zu § 17: 

Die Tarifvertragsparteien sind sich darin einig, dass im Falle einer neuen Entgeltord-
nung die bisherigen unterschiedlichen materiellen Wertigkeiten aus Fachhochschul-
abschlüssen (einschließlich Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen und Ingenieurin-
nen/Ingenieuren) auf das Niveau der vereinbarten Entgeltwerte der Entgeltgruppe 9 
ohne Mehrkosten (unter Berücksichtigung der Kosten für den Personenkreis, der 
nach der Übergangsphase nicht mehr in eine höhere beziehungsweise niedrigere 
Entgeltgruppe eingruppiert ist) zusammengeführt werden; die Abbildung von 
Heraushebungsmerkmalen oberhalb der Entgeltgruppe 9 bleibt davon unberührt.  
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§ 18  Vorübergehende Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit nach dem  
28. Februar 2010  

(1) 1Wird aus dem Geltungsbereich des BAT übergeleiteten Beschäftigten in der Zeit 
zwischen dem 1. März 2010 und dem 29. Februar 2012 erstmalig außerhalb von 
§ 10 eine höherwertige Tätigkeit vorübergehend übertragen, findet der TV-G-U 
Anwendung. 2Ist die/der Beschäftigte in eine individuelle Zwischenstufe übergelei-
tet worden, gilt für die Bemessung der persönlichen Zulage § 6 Absatz 2 Satz 1 und 
2 entsprechend. 3Bei Überleitung in eine individuelle Endstufe gilt § 6 Absatz 4 Satz 
3 entsprechend. 4In den Fällen des § 6 Absatz 5 bestimmt sich die Höhe der Zulage 
nach den Vorschriften des TV-G-U über die vorübergehende Übertragung einer 
höherwertigen Tätigkeit. 

(2) Wird aus dem Geltungsbereich des MTArb übergeleiteten Beschäftigten nach dem 
28. Februar 2010 erstmalig außerhalb von § 10 eine höherwertige Tätigkeit vorü-
bergehend übertragen, gelten bis zum Inkrafttreten eines Tarifvertrages über eine 
persönliche Zulage die bisherigen Regelungen des MTArb mit der Maßgabe ent-
sprechend, dass sich die Höhe der Zulage nach dem TV-G-U richtet, soweit sich aus 
§ 17 Absatz 9 Satz 2 nichts anderes ergibt. 

(3) Bis zum Inkrafttreten der Eingruppierungsvorschriften des TV-G-U gilt - auch für 
Beschäftigte im Sinne des § 1 Absatz 2 - die Regelung des § 14 TV-G-U zur vorü-
bergehenden Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit mit der Maßgabe, dass 
sich die Voraussetzungen für die übertragene höherwertige Tätigkeit nach § 22 
Absatz 2 BAT beziehungsweise den entsprechenden Regelungen für Arbeiterinnen 
und Arbeiter bestimmen. 

§ 19 Entgeltgruppen 2 Ü, 13 Ü und 15 Ü 

(1) Zwischen dem 1. März 2010 und dem Inkrafttreten einer neuen Entgeltordnung 
gelten für Beschäftigte, die in die Entgeltgruppe 2 Ü übergeleitet worden sind oder 
in die Lohngruppe 1 mit Aufstieg nach 2 und 2a oder in die Lohngruppe 2 mit Auf-
stieg nach 2a eingestellt worden sind oder werden, besondere Tabellenwerte; sie 
betragen 

 

 a) in der Zeit vom 1. März 2012 bis 30. Juni 2013 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

1.682,21 1.862,07 1.930,84 2.015,49 2.073,68 2.121,28 
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 b) in der Zeit vom 1. Juli 2013 bis 31. März 2014 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

1.725,95 1.910,48 1.981,04 2.067,89 2.127,60 2.176,43 

  

 c) ab 1. April 2014 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

1.823,96 2.018,96 2.093,53 2.185,31 2.248,41 2.300,02 

 

(2) 1Für Beschäftigte, die in die Entgeltgruppe 13 Ü übergeleitet worden sind, gelten 
folgende Tabellenwerte: 

 a) in der Zeit vom 1. März 2012 bis 30. Juni 2013  

 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4a Stufe 4b Stufe 5 

  
Nach 2 Jahren 
in Stufe 2 

Nach 4 Jahren 
in Stufe 3 

Nach 3 Jahren 
in Stufe 4a 

Nach 3 Jahren 
in Stufe 4b 

Beträge aus (E 13/2) (E 13/3) (E 14/3) (E 14/4) (E 14/5) 

E 13 Ü 3544,17 3734,14 4065,21 4401,71 4917,33 

 

 b) in der Zeit vom 1. Juli 2013 bis 31. März 2014 

 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4a Stufe 4b Stufe 5 

  
Nach 2 Jahren 
in Stufe 2 

Nach 4 Jahren 
in Stufe 3 

Nach 3 Jahren 
in Stufe 4a 

Nach 3 Jahren 
in Stufe 4b 

Beträge aus (E 13/2) (E 13/3) (E 14/3) (E 14/4) (E 14/5) 

E 13 Ü 3643,41 3838,70 4179,04 4524,96 5055,02 
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c) ab 1. April 2014 

 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4a Stufe 4b Stufe 5 

  Nach 2 
Jahren in 
Stufe 2 

Nach 4 
Jahren in 
Stufe 3 

Nach 3 
Jahren in 
Stufe 4a 

Nach 3 
Jahren in 
Stufe 4b 

Beträge aus (E 13/2) (E 13/3) (E 14/3) (E 14/4) (E 14/5) 

E 13 Ü 3.745,43 3.946,18 4.296,05 4.651,66 5.196,56 

 

 2Bei Beschäftigten im Sinne des § 53 Hochschulrahmengesetz, die in die Entgelt-
gruppe 13 Ü übergeleitet worden sind und bei denen das zum 1. März 2010 um 
1,2 v.H. erhöhte Vergleichsentgelt im Zeitpunkt der Überleitung den Betrag von 
3.585,72 Euro nicht erreicht, erhöht sich der Tabellenwert in der Stufe 5 nach fünf 
Jahren der Zugehörigkeit zur Stufe 5 um 200 Euro. 3Dasselbe gilt bei Neueinstel-
lungen von Beschäftigten im Sinne des § 53 Hochschulrahmengesetz in die Stufen 
1 oder 2 der Entgeltgruppe 13 für die Erhöhung des Tabellenwertes der Stufe 5 der 
Entgeltgruppe 13. 

(3) 1Übergeleitete Beschäftigte der Vergütungsgruppe I BAT unterliegen dem TV-G-U. 

2Sie werden in die Entgeltgruppe 15 Ü übergeleitet. 3Für sie gelten folgende Tabel-
lenwerte: 

 
 a) in der Zeit vom 1. März 2012 bis 30. Juni 2013 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 

4819,64 5351,52 5856,28 6187,36 6268,78 

 

 b) in der Zeit vom 1. Juli 2013 bis 31. März 2014 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 

4954,59 5501,36 6020,26 6360,61 6444,31 
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c) ab 1. April 2014 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 

5.093,32 5.655,40 6.188,83 6.538,71 6.624,75 

 
 4Die Verweildauer in den Stufen 1 bis 4 beträgt jeweils fünf Jahre. 5§ 6 Absatz 5 

findet keine Anwendung. 
 
§ 20 Anwendung der Entgelttabelle auf Lehrkräfte 

(1) 1Für übergeleitete und für ab 1. März 2010 neu eingestellte Lehrkräfte, die gemäß 
Nr. 5 der Vorbemerkungen zu allen Vergütungsgruppen nicht unter die Anlage 1a 
zum BAT fallen, gilt die Entgelttabelle zum TV-G-U mit der Maßgabe, dass die Ta-
bellenwerte 

 - der Entgeltgruppen 5 bis 8 um  44,80 Euro und 

 - der Entgeltgruppen 9 bis 13 um  50,40 Euro 

 vermindert werden; die verminderten Tabellenwerte sind auch maßgebend für die 
Zuordnung der Lehrkräfte in die individuelle Zwischenstufe beziehungsweise indi-
viduelle Endstufe am 1. März 2010. 2Satz 1 gilt nicht für Lehrkräfte, die die fachli-
chen und pädagogischen Voraussetzungen für die Einstellung als Studienrat nach 
der Besoldungsgruppe A 13 Bundesbesoldungsgesetz erfüllen, und für über gelei-
tete Lehrkräfte, die einen arbeitsvertraglichen Anspruch auf Zahlung einer allge-
meinen Zulage wie die unter die Anlage 1a zum BAT fallenden Angestellten haben. 

(2) Die Beträge nach Absatz 1 Satz 1 vermindern sich bei jeder nach dem 1. März 2010 
wirksam werdenden allgemeinen Tabellenanpassung in 

- den Entgeltgruppen 5 bis 8 um  6,40 Euro und 
- den Entgeltgruppen 9 bis 13 um  7,20 Euro. 

Protokollerklärung zu § 20: 

Die Verminderungsbeträge nach Absatz 1 betragen 

vom 1. März 2012 bis 30. Juni 2013 in 

- den Entgeltgruppen 5 bis 8 32,00 Euro 

- den Entgeltgruppen 9 bis 13 36,00 Euro, 

vom 1. Juli 2013 bis 31. März 2014 in 

- den Entgeltgruppen 5 bis 8 25,60 Euro 

- den Entgeltgruppen 9 bis 13 28,80 Euro, 
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ab 1. April 2014 in 

- den Entgeltgruppen 5 bis 8 19,20 Euro 

- den Entgeltgruppen 9 bis 13 21,60 Euro. 

 

§ 21 Jahressonderzahlung im Jahre 2010 

(1) Für Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis bereits am 30. Juni 2003 bestanden hat 
und die bis zum 28. Februar 2010 für die Zuwendung der tariflichen Nachwirkung 
unterliegen, richtet sich die Jahressonderzahlung nach § 20 TV-G-U. 

(2) 1Für die Beschäftigten, mit denen arbeitsvertraglich vor dem 28. Februar 2010 ab-
weichende Vereinbarungen zur Zuwendung und zum Urlaubsgeld getroffen wor-
den sind, gilt: 

 a) (unbesetzt) 

 b) Im Jahr 2010 wird die nach den jeweiligen arbeitsvertraglichen Vereinbarungen 
zustehende Summe aus Zuwendung und Urlaubsgeld um 50 v.H. des Differenz-
betrages zu der Jahressonderzahlung nach § 20 TV-G-U erhöht, sofern die Jah-
ressonderzahlung nach § 20 TV-G-U höher wäre. 

 c) Ab dem Jahr 2011 gilt § 20 TV-G-U.  

 2Der Arbeitgeber kann die Angleichungsschritte hinsichtlich des Umfangs und/oder 
der Zeitfolge schneller vollziehen. 

(3) Nach dem 31. Dezember 2009 neu eingestellte Beschäftigte erhalten die Jahres-
sonderzahlung im Jahr 2010 in Höhe des Betrages, der ihnen nach Absatz 2 zuste-
hen würde, wenn das Arbeitsverhältnis am 31. Dezember 2009 bestanden hätte. 

(4) Soweit nach den Absätzen 2 und 3 Urlaubsgeld gezahlt wird, ist dieser Teil der Jah-
ressonderzahlung nicht zusatzversorgungspflichtig. 

 

§ 22 Abrechnung unständiger Bezügebestandteile 

Bezüge im Sinne des § 36 Absatz 1 Unterabsatz 2 BAT, § 31 Absatz 2 Unterabsatz 2 
MTArb für Arbeitsleistungen bis zum 28. Februar 2010 werden nach den bis dahin je-
weils geltenden Regelungen abgerechnet, als ob das Arbeitsverhältnis mit Ablauf des 
28. Februar 2010 beendet worden wäre. 
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§§ 23, 24, 25, 26, 27 TVÜ-G-U 

 
§ 23 Bereitschaftszeiten 
1Nr. 3 SR 2 r BAT für Hausmeister und entsprechende Tarifregelungen für Beschäftig-
tengruppen mit Bereitschaftszeiten innerhalb ihrer regelmäßigen Arbeitszeit gelten 
fort. 2Dem § 9 TV-G-U widersprechende Regelungen zur Arbeitszeit sind bis zum 28. 
Februar 2011 entsprechend anzupassen. 
 
§ 24 (unbesetzt) 
 
§ 25 Sonderregelungen für Beschäftigte im bisherigen Geltungsbereich der SR 2 a, 

SR 2 b, SR 2 m und SR 2 o BAT und der SR 2 a, SR 2 b und SR 2 l der Anlage 2 
Abschnitt B MTArb  

(1) Nr. 7 SR 2 a BAT gilt im bisherigen Geltungsbereich für Maßnahmen, die vor dem 
1. März 2010 bewilligt worden sind, fort. 

(2) Bestehende Regelungen zur Anrechnung von Wege- und Umkleidezeiten auf die 
Arbeitszeit bleiben durch das Inkrafttreten des TV-G-U unberührt. 

(3) Regelungen gemäß Nr. 2 SR 2 m BAT bleiben durch das Inkrafttreten des TV-G-U 
unberührt. 

(4) Übergeleiteten Beschäftigten, die am 28. Februar 2010 Zulagen nach Nr. 5a und 
Nr. 6 Absatz 3 SR 2 o BAT beziehungsweise nach Nr. 7 SR 2 l der Anlage 2 Abschnitt 
B MTArb erhalten haben, wird diese Zulage unter den bisherigen Voraussetzungen 
als weiterhin widerrufliche Zulage fortgezahlt. 

(5) Für die von § 1 Absatz 1 und 2 erfassten Beschäftigten gelten im bisherigen Gel-
tungsbereich fort: 

- Nr. 8 und Nr. 10 SR 2 a der Anlage 2 Abschnitt B MTArb, 

- Nr. 6 Absatz 2, Nr. 8 und Nr. 9 SR 2 b der Anlage 2 Abschnitt B MTArb. 

 

§ 26 (unbesetzt) 

 

§ 27  Übergangsregelungen für bestehende Dienstwohnungsverhältnisse  

Für bestehende Dienstwohnungsverhältnisse gelten § 65 BAT, § 69 MTArb und § 5 Ab-
schnitt A der Ausbildungsvergütungstarifverträge weiter. 
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§§ 28, 28a TVÜ-G-U 

§ 28  Änderung des Beschäftigungsumfangs im Zuge der Arbeitszeitverlängerung  

(1) 1Bei Teilzeitbeschäftigten, mit denen am 28. Februar 2010 im Arbeitsvertrag eine 
feste Stundenzahl vereinbart ist und bei denen sich am 1. März 2010 das Entgelt 
wegen einer anderen Relation von ermäßigter zur vollen Arbeitszeit vermindert, 
ist auf Antrag der/des Beschäftigten die Stundenzahl so aufzustocken, dass die 
Höhe ihres/seines bisherigen regelmäßigen Brutto-Entgelts erreicht wird. 2Der An-
trag ist bis zum 31. Mai 2010 zu stellen. 3Satz 1 gilt nicht für Beschäftigte in Alters-
teilzeit. 

(2) (unbesetzt) 

 

§ 28a  Übergangsregelungen aufgrund der geänderten Arbeitszeit gemäß § 6 Absatz 
1 TV-G-U 

(1) Für Beschäftigte, deren Beschäftigungsverhältnis über den 28. Februar 2010 hin-
aus besteht und deren durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit am 
28. Februar 2010 38,5 Stunden beträgt, verbleibt es bei einer Wochenarbeitszeit 
von 38,5 Stunden, soweit sie am 28. Februar 2010 das 58. Lebensjahr vollendet 
haben. 

(2) 1Beschäftigte, deren Beschäftigungsverhältnis über den 28. Februar 2010 hinaus 
besteht und deren durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit am 28. 
Februar 2010 38,5 Stunden und am 1. März 2010 40 Stunden beträgt, erhalten als 
Ausgleich für die Arbeitszeitverlängerung in den Kalenderjahren 2010 und 2011 für 
die Dauer der Arbeitszeitverlängerung einen Freizeitausgleich unter Fortzahlung 
des Entgelts (§ 21 TV-G-U). 2Bei Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit auf fünf 
Tage in der Kalenderwoche beträgt der Freizeitausgleich in jedem Kalenderjahr 
drei Arbeitstage. 3§ 26 Absatz 1 Sätze 3, 5 und 6 TV-G-U gelten sinngemäß. 4Der 
Freizeitausgleich muss im laufenden Kalenderjahr gewährt und genommen wer-
den; er kann auch in Teilen - jedoch jeweils mindestens für einen Tag - genommen 
werden. 5Wird die/der Beschäftigte an einem für die Freistellung vorgesehenen 
Tag aus betrieblichen/dienstlichen Gründen vom Arbeitgeber zur Arbeit herange-
zogen, ist die Freistellung innerhalb desselben Kalenderjahres nachzuholen. 6Ist 
dies aus betrieblichen/dienstlichen Gründen nicht möglich, ist die Freistellung in-
nerhalb der ersten zwei Monate des folgenden Kalenderjahres nachzuholen. 7Eine 
Nachholung in anderen Fällen ist nicht zulässig. 8Der Anspruch auf Freistellung 
kann nicht abgegolten werden.  

S e i t e  | 144 



 
 

§§ 28a, 28b, 29 TVÜ-G-U 

9Endet das Arbeitsverhältnis im Laufe eines Jahres, steht als Freizeitausgleich für 
jeden vollen Monat des Arbeitsverhältnisses ein Zwölftel des Anspruchs nach den 
Sätzen 1 bis 3 zu. 10Ruht das Arbeitsverhältnis, so vermindert sich die Dauer des 
Freizeitausgleichs für jeden vollen Kalendermonat um ein Zwölftel. 11Das Entgelt 
nach Satz 1 wird zu dem in § 24 TV-G-U genannten Zeitpunkt gezahlt. 12§ 27 Absatz 
4 TV-G-U findet keine Anwendung. 

(3) 1Für Beschäftigte, die sich in einem Altersteilzeitarbeitsverhältnis befinden oder 
deren Altersteilzeitarbeitsverhältnis spätestens am 31. Dezember 2009 begonnen 
hat, gilt die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit, die am 31. Dezember 2009 indi-
viduell vereinbart war hinsichtlich der Berechnung des Tabellenentgelts und den in 
Monatsbeträgen zustehenden Zulagen. 2War eine regelmäßige wöchentliche Ar-
beitszeit nicht individuell vereinbart, gilt § 15 Absatz 1 BAT, § 15 Absatz 1 MTArb in 
der am 31. Dezember 2009 geltenden Fassung.  

 

§ 28b Übergangsregelung für übergeleitete Beschäftigte im Sinne von § 6 Absatz 5 
TV-G-U 

Für übergeleitete Beschäftigte gilt § 6 Absatz 5 TV-G-U in folgender Fassung: 

Die Beschäftigten sind im Rahmen begründeter betrieblicher/dienstlicher Notwendig-
keiten zur Leistung von Sonntags-, Feiertags-, Nacht-, Wechselschicht-, Schichtarbeit 
sowie zu Bereitschaftsdienst, Rufbereitschaft, Überstunden und Mehrarbeit verpflich-
tet. 

Protokollerklärung zu § 28b: 

Teilzeitbeschäftigte sollen zu Sonderformen der Arbeit nur in dem Verhältnis heran-
gezogen werden wie entsprechende Vollzeitbeschäftigte; Teilzeitbeschäftigte, die ein 
Kind unter 18 Jahren oder einen nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftigen sons-
tigen Angehörigen tatsächlich betreuen oder pflegen sowie Teilzeitbeschäftigte, die 
in einem weiteren Beschäftigungsverhältnis stehen, sollen nur in Ausnahmefällen zur 
Leistung von Mehrarbeit, Überstunden, Bereitschaftsdienst oder Rufbereitschaft 
herangezogen werden. 

 
§ 29 (unbesetzt) 
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§§ 29a, 30 TVÜ-G-U 

4. Abschnitt 

Übergangs- und Schlussvorschriften 

§ 29a Bezugnahme 

(1) Zukünftige Änderungen der Regelungen der Abschnitte 1 bis 5 des TVÜ-H gelten 
zeit- und inhaltsgleich auch für die Beschäftigten der Johann-Wolfgang-Goethe-
Universität Frankfurt am Main, die unter den Geltungsbereich des vorliegenden 
Tarifvertrags fallen (dynamische Verweisung), soweit im vorliegenden Tarifvertrag 
nicht Abweichendes vereinbart ist.  

(2) 1Wird der vorliegende Tarifvertrag (Abschnitte 1 bis 5) gekündigt oder endet er aus 
sonstigen Gründen, wirkt auch der in Bezug genommene TVÜ-H nur noch nach. 
2Spätere Änderungen oder Ergänzungen des TVÜ-H zwischen den Tarifvertragspar-
teien wirken nicht mehr für die Beschäftigten der Johann-Wolfgang-Goethe-
Universität Frankfurt am Main.  

(3) 1Die Laufzeit des TVÜ-G-U und einzelner Regelungen des TVÜ-G-U bleibt von der 
dynamischen Bezugnahmeklausel unberührt. 2Unberührt von der dynamischen 
Bezugnahmeklausel bleiben auch vom TVÜ-H abweichende Fristen des TVÜ-G-U 
sowie materielle und redaktionelle Anpassungen/Abweichungen.  

 
§ 30 Inkrafttreten, Laufzeit 

(1) Die Vorschriften des 1. bis 5. Abschnitts treten, unabhängig vom Zeitpunkt der Un-
terzeichnung, am 1. März 2010 in Kraft. 

(2) Die Vorschriften des 1. bis 5. Abschnitts können ohne Einhaltung einer Frist jeder-
zeit schriftlich gekündigt werden, frühestens zum 28. Februar 2013.    

(3) § 21 Absätze 1 bis 4 können mit einer Frist von drei Kalendermonaten zum 31. De-
zember jeden Kalenderjahres gekündigt werden, frühestens jedoch zum 31. De-
zember desjenigen Jahres, in dem die volle Angleichung nach § 21 Absatz 2 er-
reicht ist. 

(4) Die §§ 17 und 18 einschließlich Anlagen können ohne Einhaltung einer Frist, je-
doch nur insgesamt, schriftlich gekündigt werden, frühestens zum 28. Februar 
2013; die Nachwirkung dieser Vorschriften wird ausgeschlossen. 

(5) 1Die nach § 25 Absatz 5 fortgeltenden Regelungen können - auch einzeln - von je-
der Tarifvertragspartei mit einer Frist von einem Monat zum Ende eines Kalen-
dermonats schriftlich gekündigt werden. 2Die Nachwirkung (§ 4 Absatz 5 Tarifver-
tragsgesetz) wird nicht ausgeschlossen. 
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§§ 31, 32 TVÜ-G-U 

5. Abschnitt 

Überleitung der Ärztinnen und Ärzte an Universitätskliniken in § 41 TV-G-U 
und zur Regelung des Übergangsrechts 

 
§ 31 Geltungsbereich 

(1) Dieser Abschnitt gilt für Ärztinnen und Ärzte, 

auf deren Arbeitsverhältnis zum Arbeitgeber der Bundes-Angestelltentarifvertrag 
(BAT) vom 23. Februar 1961 in der Fassung vom 31. Januar 2003, am 28. Februar 
2010 Anwendung findet, 

deren Arbeitsverhältnis zum Arbeitgeber über den 28. Februar 2010 hinaus fortbe-
steht und 

die am 1. März 2010 unter den Geltungsbereich des § 41 TV-G-U fallen, 

für die Dauer des ununterbrochen fortbestehenden Arbeitsverhältnisses. 

Protokollerklärung zu § 31 Absatz 1: 
In der Zeit bis zum 29. Februar 2012 sind Unterbrechungen von bis zu insgesamt ei-
nem Monat unschädlich. 

(2) Nur soweit nachfolgend ausdrücklich bestimmt, gelten die Vorschriften dieses Ab-
schnitts auch für Ärztinnen und Ärzte, deren Arbeitsverhältnis zum Arbeitgeber 
nach dem 28. Februar 2010 beginnt und die unter den Geltungsbereich des § 41 
TV-G-U fallen. 

(3) Die Bestimmungen des § 41 TV-G-U gelten, soweit dieser Abschnitt keine abwei-
chenden Regelungen trifft. 

 
§ 32 Ersetzung bisheriger Tarifverträge durch § 41 TV-G-U 

(1) 1§ 41 TV-G-U ersetzt in Verbindung mit diesem Abschnitt für die unter den Gel-
tungsbereich des § 41 TV-G-U fallenden Ärztinnen und Ärzte (§ 31 Absatz 1 und 2) 
die in der Anlage zu diesem Abschnitt Teil A und Teil B aufgeführten Tarifverträge 
(einschließlich deren Anlagen) beziehungsweise Tarifvertragsregelungen, soweit 
im § 41 TV-G-U, in diesem Abschnitt oder in der Anlage zu diesem Abschnitt nicht 
ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. 2Die Ersetzung erfolgt mit Wirkung zum 
1. März 2010, soweit kein abweichender Termin bestimmt ist. 
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§ 32 TVÜ-G-U 

Protokollerklärung zu § 32 Absatz 1: 
1Die Anlage zu diesem Abschnitt Teil B (Liste der ersetzten Tarifverträge beziehungs-
weise Tarifvertragsregelungen) enthält - über die Anlage zu diesem Abschnitt Teil A 
hinaus - die Tarifverträge beziehungsweise die Tarifvertragsregelungen, die am 1. 
März 2010 ohne Nachwirkung außer Kraft treten. 2Ist für diese Tarifvorschriften in 
der Liste ein abweichender Zeitpunkt für das Außerkrafttreten beziehungsweise eine 
vorübergehende Fortgeltung vereinbart, beschränkt sich die Fortgeltung dieser Tarif-
verträge auf deren bisherigen Geltungsbereich. 

(2) 1Tarifverträge, die von der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am 
Main abgeschlossen wurden, sind hinsichtlich ihrer Weitergeltung zu prüfen und 
bei Bedarf durch die Tarifvertragsparteien an § 41 TV-G-U anzupassen. 2Das Recht 
zur Kündigung der in Satz 1 genannten Tarifverträge bleibt unberührt. 

Protokollerklärung zu § 32 Absatz 2: 
Entsprechendes gilt für Tarifverträge, die von der Tarifgemeinschaft deutscher Län-
der (TdL) anstelle bezirklicher Regelungen des Landes Hessen vor dem 1. April 2004 
vereinbart worden sind. 

(3) Im Übrigen werden solche Tarifvertragsregelungen mit Wirkung vom 1. März 2010 
ersetzt, die 

 a) materiell in Widerspruch zu Regelungen des § 41 TV-G-U beziehungsweise die-
sem Abschnitt stehen, 

 b) einen Regelungsinhalt haben, der nach dem Willen der Tarifvertragsparteien 
durch § 41 TV-G-U beziehungsweise diesem Abschnitt ersetzt oder aufgehoben 
worden ist, oder 

 c) zusammen mit § 41 TV-G-U beziehungsweise diesem Abschnitt zu Doppelleis-
tungen führen würden. 

Protokollerklärung zu § 32 Absatz 3: 
Der Anerkennungstarifvertrag TV-Ärzte Hessen zwischen der Johann-Wolfgang-
Goethe-Universität Frankfurt am Main und dem Marburger Bund, Landesverband 
Hessen bleibt hiervon unberührt. 

(4) Die in der Anlage zu diesem Abschnitt Teil C (Liste der fortgeltenden Tarifverträge) 
aufgeführten Tarifverträge und Tarifvertragsregelungen gelten beim Arbeitgeber 
für die unter den Geltungsbereich des § 41 TV-G-U fallenden Ärztinnen und Ärzte 
jeweils in ihrer Fassung am 31. März 2004 fort, soweit im § 41 TV-G-U, in diesem 
Abschnitt oder in den Anlagen nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist.  
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§§ 32, 33, 33a TVÜ-G-U 

Protokollerklärung zu § 32 Absatz 4: 

Unbeschadet des Satzes 1 beschränkt sich die Fortgeltung dieser Tarifverträge auf 
den bisherigen Geltungsbereich. 

(6) Soweit in nicht ersetzten Tarifverträgen und Tarifvertragsregelungen auf Vor-
schriften verwiesen wird, die aufgehoben oder ersetzt worden sind, gelten an 
deren Stelle bis zu einer redaktionellen Anpassung die Regelungen des § 41 TV-
G-U beziehungsweise dieses Abschnitts entsprechend. 

 
§ 33 Überleitung in den § 41 TV-G-U  

Ärztinnen und Ärzte werden am 1. März 2010 gemäß den nachfolgenden Regelungen 
in den § 41 TV-G-U übergeleitet. 
 
§ 33a Überleitung vom TV-H in den § 41 TV-G-U 

(1)  Für Ärztinnen und Ärzte, die in der Zeit vom 1. Januar 2010 bis zum 28. Februar 
2010 gemäß § 88 Absatz 5 Hessisches Hochschulgesetz und Gesetz zur Änderung 
des TUD-Gesetzes sowie weiterer Rechtsvorschriften vom 14. Dezember 2009 un-
ter den Geltungsbereich des TV-H unmittelbar (Eintritt ab dem 1. Januar 2010) 
oder durch Überleitung (Eintritt 1. Januar 2008 bis 31. Dezember 2009) fallen, gel-
ten die folgenden Absätze.  

(2)  1Auf diese Arbeitsverhältnisse finden ab dem 1. März 2010 ausschließlich der TV-
G-U und die diesen Vertrag ergänzenden Tarifverträge des Arbeitgebers Anwen-
dung. 2Die Geltung des TV-H sowie der diesen ergänzenden Tarifverträge endet.  

(3)  1Die Ärztinnen und Ärzte werden grundsätzlich den zum 1. März 2010 aus dem 
BAT übergeleiteten Ärztinnen und Ärzte gleichgestellt. 2Insbesondere finden ab 
dem 1. März 2010 die Fristen und Daten des TVÜ-G-U Anwendung.  

(4)  Für die Ärztinnen und Ärzte, die zum 1. Januar 2010 in den TV-H übergeleitet wur-
den, bleiben die vorgenommene Zuordnung zu den Entgeltgruppen, das ermittelte 
Vergleichsentgelt sowie die erfolgte Stufenzuordnung bestehen. 

(5)  Für die Ärztinnen und Ärzte, die ab dem 1. Januar 2010 eingestellt wurden, blei-
ben die vorgenommene Zuordnung zu den Entgeltgruppen sowie die erfolgte Stu-
fenzuordnung bestehen. 
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§§ 34, 35, 36 TVÜ-G-U 

§ 34 Entgeltgruppenzuordnung (Eingruppierung) 

1Für die Überleitung der Ärztinnen und Ärzte gilt die Entgeltordnung gemäß Nr. 10 Ab-
satz 1 des § 41 TV-G-U. 2Ärztinnen und Ärzte werden in die Entgeltgruppe eingrup-
piert, die sie erreicht hätten, wenn diese Entgeltordnung bereits seit Beginn ihres Ar-
beitsverhältnisses zum Arbeitgeber gegolten hätte. 3Für die Berücksichtigung von Vor-
zeiten ärztlicher/fachärztlicher Tätigkeit bei der Entgeltgruppenzuordnung gilt Nr. 10 
Absatz 7 des § 41 TV-G-U.   

 
§ 35 Stufenzuordnung 

1Ärztinnen und Ärzte werden derjenigen Stufe der Entgeltgruppe zugeordnet, die sie 
erreicht hätten, wenn die Entgelttabelle für Ärztinnen und Ärzte (Nr. 13 des § 41 TV-G-
U) bereits seit Beginn ihrer Zugehörigkeit zu der für sie nach § 34 maßgeblichen Ent-
geltgruppe gegolten hätte. 2Für die Berücksichtigung von Vorzeiten ärztli-
cher/fachärztlicher Tätigkeit bei der Stufenzuordnung gilt Nr. 10 Absatz 7 des § 41 TV-
G-U. 
 
§ 36 Vergleichsentgelt 

(1) 1Es wird ein Vergleichsentgelt auf der Grundlage der Bezüge für Februar 2010 nach 
den Absätzen 2 bis 5 gebildet. 2Ist das Vergleichsentgelt höher als das nach den §§ 
34 und 35 maßgebende Tabellenentgelt (Besitzstand), wird das Vergleichsentgelt 
so lange gezahlt, bis das Tabellenentgelt das Vergleichsentgelt erreicht. 

(2) 1Das Vergleichsentgelt setzt sich aus Grundvergütung, allgemeiner Zulage, Ortszu-
schlag der Stufe 1 oder 2 (§§ 26, 29 Abschnitt B Absatz 1 oder 2 BAT) und einem 
Zwölftel des Zuwendungsbetrages nach § 2 des Tarifvertrages über eine Zuwen-
dung für Angestellte vom 12. Oktober 1973 zusammen. 2Ist auch eine andere Per-
son als die überzuleitende Ärztin oder der überzuleitende Arzt im Sinne von § 29 
Abschnitt B Absatz 5 BAT ortszuschlagsberechtigt oder nach beamtenrechtlichen 
Grundsätzen familienzuschlagsberechtigt, wird die Stufe 1 und der jeweilige Anteil 
des Unterschiedsbetrages der Ortszuschlagsstufe 1 und 2 beziehungsweise des 
Familienzuschlags der Stufe 1, den die andere Person aufgrund von Teilzeitbe-
schäftigung nicht mehr erhält, zugrunde gelegt; findet § 41 TV-G-U am 1. März 
2010 auch auf die andere Person Anwendung, geht der jeweils individuell zuste-
hende Teil des Unterschiedsbetrages zwischen den Stufen 1 und 2 des Ortszu-
schlags in das Vergleichsentgelt ein. 
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§§ 36, 37 TVÜ-G-U 

(3) Ärztinnen und Ärzte, die im März 2010 bei Fortgeltung des bisherigen Rechts die 
Grundvergütung der nächsthöheren Lebensaltersstufe erhalten hätten, werden für 
die Bemessung des Vergleichsentgelts so behandelt, als wäre der Stufenaufstieg 
bereits im Februar 2010 erfolgt. 

(4) Bei Teilzeitbeschäftigten wird das Vergleichsentgelt auf der Grundlage der Bezüge 
eines entsprechenden Vollzeitbeschäftigten bestimmt. 

Protokollerklärung zu § 36 Absatz 4: 
1Lediglich das Vergleichsentgelt wird auf der Grundlage der Bezüge eines entspre-
chenden Vollzeitbeschäftigten ermittelt; sodann wird nach der Stufenzuordnung das 
zustehende Entgelt zeitanteilig berechnet. 2Die zeitanteilige Kürzung des auf den 
Ehegattenanteil im Ortszuschlag entfallenden Betrages (Absatz 2 Satz 2, 2. Halbsatz) 
unterbleibt nach Maßgabe des § 29 Abschnitt B Absatz 5 Satz 2 BAT. 3Neue Ansprü-
che entstehen hierdurch nicht. 

(5) Für Ärztinnen und Ärzte, die nicht für den ganzen Kalendermonat Februar 2010 
Bezüge erhalten, wird das Vergleichsentgelt so bestimmt, als hätten sie für den 
ganzen Februar 2010 Bezüge erhalten; in den Fällen des § 27 Abschnitt A Absatz 7 
BAT werden die Ärztinnen und Ärzte für das Vergleichsentgelt so gestellt, als hät-
ten sie am 1. Februar 2010 die Arbeit wieder aufgenommen. 

(6) Das Vergleichsentgelt verändert sich bei Anpassung der Entgelttabelle nach Nr. 13 
Absatz 2 § 41 TV-G-U um die Hälfte des für die jeweilige Entgeltgruppe vereinbar-
ten Vomhundertsatzes der Erhöhung gemäß ihrem ungewichteten Durchschnitt. 

Protokollerklärung zu § 36 Absatz 6: 

Zur Ermittlung des für eine Entgeltgruppe geltenden Erhöhungssatzes werden die für 
die Stufen der Entgeltgruppe jeweils vereinbarten Vomhundertsätze der Erhöhung 
zusammengerechnet, durch die Anzahl der Stufen der Entgeltgruppe geteilt, halbiert 
und auf eine Stelle hinter dem Komma kaufmännisch gerundet. 

 
§ 37 Kinderbezogene Entgeltbestandteile 

(1) 1Für im Februar 2010 zu berücksichtigende Kinder wird der kinderbezogene Anteil 
im Ortszuschlag des BAT in der für Februar 2010 zustehenden Höhe als 
Besitzstandszulage fortgezahlt, solange für diese Kinder Kindergeld nach dem Ein-
kommensteuergesetz oder nach dem Bundeskindergeldgesetz ununterbrochen 
gezahlt wird oder ohne Berücksichtigung des § 64 oder § 65 Einkommensteuerge-
setz oder des § 3 oder § 4 Bundeskindergeldgesetz gezahlt würde.  
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§ 37 TVÜ-G-U 

2Die Besitzstandszulage entfällt ab dem Zeitpunkt, zu dem einer anderen Person, 
die im öffentlichen Dienst steht oder auf Grund einer Tätigkeit im öffentlichen 
Dienst nach beamtenrechtlichen Grundsätzen oder nach einer Ruhelohnordnung 
versorgungsberechtigt ist, für ein Kind, für welches die Besitzstandszulage gewährt 
wird, das Kindergeld gezahlt wird; die Änderung der Kindergeldberechtigung hat 
die Ärztin oder der Arzt dem Arbeitgeber unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 
3Unterbrechungen der Kindergeldzahlung wegen Ableistung von Grundwehr-
dienst, Zivildienst oder Wehrübungen sowie die Ableistung eines freiwilligen sozia-
len oder ökologischen Jahres sind unschädlich; soweit die unschädliche Unterbre-
chung bereits im Monat Februar 2010 vorliegt, wird die Besitzstandszulage ab dem 
Zeitpunkt des Wiederauflebens der Kindergeldzahlung gewährt. 

Protokollerklärung zu § 37 Absatz 1 Satz 1: 
1Die Unterbrechung der Entgeltzahlung im Februar 2010 bei Ruhen des Arbeitsver-
hältnisses wegen Elternzeit, Rente auf Zeit oder Ablauf der Krankenbezugsfristen ist 
für das Entstehen des Anspruchs auf die Besitzstandszulage unschädlich. 2Bei späte-
ren Unterbrechungen der Entgeltzahlung in den Fällen von Satz 1 wird die 
Besitzstandszulage nach Wiederaufnahme der Beschäftigung weiter gezahlt. 3Die 
Höhe der Besitzstandszulage nach Satz 1 richtet sich nach § 36 Absatz 5. 4Diejenigen 
Ärztinnen und Ärzte, die im Februar 2010 nicht kindergeldberechtigt waren und des-
halb keinen kinderbezogenen Anteil im Ortszuschlag erhalten haben und bis zum 31. 
März 2010 einen Berechtigtenwechsel beim Kindergeld vornehmen, haben Anspruch 
auf die Besitzstandszulage nach Satz 1. 5Die Höhe der Besitzstandszulage ist so zu 
bemessen, als hätten die Ärztinnen und Ärzte bereits im Februar 2010 Anspruch auf 
Kindergeld gehabt. 

(2) Nr. 19 Absatz 2 des § 41 TV-G-U ist anzuwenden. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für zwischen dem 1. März 2010 und dem 
31. Dezember 2010 geborene Kinder der übergeleiteten Ärztinnen und Ärzte. 

(4) Die Besitzstandszulage nach Absatz 1 Satz 1 verändert sich bei Anpassung der Ent-
gelttabelle nach Nr. 13 Absatz 2 des § 41 TV-G-U um den für die jeweilige Entgelt-
gruppe vereinbarten Vomhundertsatz der Erhöhung gemäß ihrem ungewichteten 
Durchschnitt. 

Protokollerklärung zu § 37 Absatz 4: 

Zur Ermittlung des für eine Entgeltgruppe geltenden Erhöhungssatzes werden die für 
die Stufen der Entgeltgruppe jeweils vereinbarten Vomhundertsätze der Erhöhung 
zusammengerechnet, durch die Anzahl der Stufen der Entgeltgruppe geteilt und auf 
eine Stelle hinter dem Komma kaufmännisch gerundet. 
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§§ 38, 39 TVÜ-G-U 

§ 38 Strukturausgleich 

(1) 1Übergeleitete Fachärztinnen und Fachärzte, die  

- am 28. Februar 2010 Grundvergütung aus den Lebensaltersstufen 45 oder 47 
der Vergütungsgruppe I a BAT beziehen und 

- ab 1. März 2010 in die Entgeltgruppe Ä 4 eingruppiert sind, 

erhalten ab März 2010 einen nicht dynamischen Strukturausgleich zusätzlich zu ih-
rem monatlichen Entgelt. 2Der Strukturausgleich beträgt monatlich bei Anspruch 
auf Grundvergütung am 28. Februar 2010 aus 

 

Lebensaltersstufe Höhe 

45 90,- € 

47 190,- €. 
 

(2) Teilzeitbeschäftigten steht der Strukturausgleich anteilig zu (Nr. 19 Absatz 2 des 
§ 41 TV-G-U). 

Protokollerklärung zu § 38 Absatz 2: 

Bei späteren Veränderungen der individuellen regelmäßigen wöchentlichen Arbeits-
zeit der Ärztin oder des Arztes ändert sich der Strukturausgleich entsprechend. 

(3) 1Bei Höhergruppierungen und allgemeinen Entgelterhöhungen wird der Unter-
schiedsbetrag zum bisherigen Entgelt auf den Strukturausgleich angerechnet. 
2Dasselbe gilt für die Zahlung von Zulagen nach Nrn. 12 und 14 Absatz 3 des § 41 
TV-G-U. 

 
§ 39 Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall 

(1) 1Bei Ärztinnen und Ärzten, für die bis zum 28. Februar 2010 § 71 BAT gegolten hat 
und die nicht in der privaten Krankenversicherung versichert sind, wird abwei-
chend von Nr. 17 Absatz 2 des § 41 TV-G-U für die Dauer des über den 28. Februar 
2010 hinaus ununterbrochen fortbestehenden Arbeitsverhältnisses der Kranken-
geldzuschuss in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen dem festgesetzten Net-
tokrankengeld oder der entsprechenden gesetzlichen Nettoleistung und dem Net-
toentgelt (Nr. 17 Absatz 2 Satz 3 und 4 des § 41 TV-G-U) gezahlt. 2Netto-
krankengeld ist das um die Arbeitnehmeranteile zur Sozialversicherung reduzierte 
Krankengeld.  
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§§ 39, 40 TVÜ-G-U 

3Bei Ärztinnen und Ärzten, die in der gesetzlichen Krankenversicherung versiche-
rungsfrei oder die von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung befreit sind, werden bei der Berechnung des Krankengeldzuschusses die-
jenigen Leistungen zu Grunde gelegt, die ihnen als Pflichtversicherte in der gesetz-
lichen Krankenversicherung zustünden. 

(2) 1Ärztinnen und Ärzte im Sinne des Absatzes 1 erhalten längstens bis zum Ende der 
26. Woche seit dem Beginn ihrer über den 28. Februar 2010 hinaus ununterbro-
chen fortbestehenden Arbeitsunfähigkeit infolge derselben Krankheit oder Ar-
beitsverhinderung infolge einer Maßnahme der medizinischen Vorsorge oder Re-
habilitation ihr Entgelt nach Nr. 16 des § 41 TV-G-U fortgezahlt. 2Tritt nach dem 1. 
März 2010 Arbeitsunfähigkeit infolge derselben Krankheit ein, werden die Zeiten 
der Entgeltfortzahlung nach Satz 1 auf die Fristen gemäß Nr. 17 des § 41 TV-G-U 
angerechnet. 

(3) 1Bei Ärztinnen und Ärzten, für die bis zum 28. Februar 2010 § 71 BAT gegolten hat 
und die in der privaten Krankenversicherung versichert sind, wird anstelle des 
Krankengeldzuschusses nach Nr. 17 Absatz 2 und 3 des § 41 TV-G-U für die Dauer 
des über den 28. Februar 2010 hinaus ununterbrochen fortbestehenden Arbeits-
verhältnisses das Entgelt nach Nr. 16 des § 41 TV-G-U bis zur Dauer von 26 Wo-
chen gezahlt. 2Nr. 17 Absatz 4 des § 41 TV-G-U findet auf die Entgeltfortzahlung 
nach Satz 1 entsprechende Anwendung. 3Die Sätze 1 und 2 gelten auf Antrag ent-
sprechend für bisher unter § 71 BAT fallende Ärztinnen und Ärzte, die freiwillig in 
der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind und am 19. Mai 2006 (Stich-
tag) einen Anspruch auf Krankengeld erst ab der 27. Woche der Arbeitsunfähigkeit 
hatten; der Antrag ist bis zum 30. April 2010 zu stellen. 

Protokollerklärung zu § 39: 
1Ansprüche nach den §§ 2 Absatz 1 Ziffer 4, 18 Absatz 4 der Hessischen Beihilfen-
verordnung bleiben für übergeleitete Ärztinnen und Ärzte, die am 28. Februar 2010 
noch Anspruch auf Beihilfe haben, unberührt. 2Änderungen der Hessischen 
Beihilfenverordnung sind zu berücksichtigen. 

 
§ 40 Beschäftigungszeit 

Für die Dauer des über den 28. Februar 2010 hinaus fortbestehenden Arbeitsverhält-
nisses werden die vor dem 1. März 2010 nach Maßgabe der jeweiligen tarifrechtlichen 
Vorschriften anerkannten Beschäftigungszeiten als Beschäftigungszeit im Sinne der Nr. 
27 Absatz 2 des § 41 TV-G-U berücksichtigt. 
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§§ 41, 42, 43, 44 TVÜ-G-U 

§ 41 Urlaub 

(1) 1Die Übertragung des Erholungsurlaubs für das Urlaubsjahr 2009 auf das Urlaubs-
jahr 2010 erfolgt nach den bis zum 28. Februar 2010 geltenden Vorschriften. 2Für 
die Bemessung des Urlaubsentgelts sind die Regelungen des § 41 TV-G-U anzu-
wenden. 

(2) 1In den Fällen des § 48a BAT wird der nach der Arbeitsleistung im Kalenderjahr 
2009 zu bemessende Zusatzurlaub im Kalenderjahr 2010 gewährt. 2Absatz 1 Satz 2 
gilt entsprechend. 

(3) 1 Für Ärztinnen und Ärzte, die im Kalenderjahr 2009 nach Maßgabe des Artikels III 
des Tarifvertrages zu § 71 BAT betreffend Besitzstandswahrung vom 23. Februar 
1961 einen Anspruch auf Erholungsurlaub von 33 Arbeitstagen erworben haben, 
sind hinsichtlich der Dauer des Erholungsurlaubs weiterhin die für die Beamtinnen 
und Beamten des Landes Hessen jeweils geltenden Vorschriften maßgebend. 2 
Entsprechendes gilt für Ärztinnen und Ärzte bis einschließlich des Geburtsjahrgan-
ges 1969 mit der Maßgabe, dass sie einen Anspruch auf Erholungsurlaub von 31 
Arbeitstagen haben. 

 
§ 42 Abgeltung 
Durch Vereinbarung mit der Ärztin oder dem Arzt können Entgeltbestandteile aus Be-
sitzständen pauschaliert oder abgefunden werden. 
 
§ 43 Abrechnung unständiger Bezügebestandteile 
1Bezüge im Sinne des § 36 Absatz 1 Unterabsatz 2 BAT für Arbeitsleistungen bis zum 
28. Februar 2010 werden nach den bis dahin jeweils geltenden Regelungen zum 28. 
Februar 2010 abgerechnet. 2Für Entgeltfortzahlungsfälle im Zeitraum 1. März 2010 bis 
31. Mai 2010 ist die am 28. Februar 2010 maßgebliche Berechnungsgrundlage als Ta-
gesdurchschnitt (Nr. 16 Satz 2 des § 41 TV-G-U) heranzuziehen. 3Im Fall der Fortzah-
lung von Entgelt im Krankheitsfall gilt Satz 2 auch für eine über den 31. Mai hinaus un-
unterbrochen andauernde Erkrankung bis zu deren Ende. 
 
§ 44 Nebentätigkeiten 
Für bis zum 28. Februar 2010 genehmigte Nebentätigkeiten der übergeleiteten Ärztin-
nen und Ärzte gelten die bisher anzuwendenden Bestimmungen weiter; eine arbeits-
vertragliche Neuregelung bleibt unberührt. 
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§§ 45, 46, 46a TVÜ-G-U 

§ 45 Änderung des Beschäftigungsumfangs im Zuge der Arbeitszeitverlängerung 
(1) 1Die Ärztin oder der Arzt erhält das Recht, 38,5 Wochenstunden zu arbeiten, wenn 

ihr oder sein Arbeitsvertrag am 28. Februar 2010 keine besondere Vertragsabrede 
zur Arbeitszeit auf Basis des sog. Staffelmodells des Hessischen Ministeriums des 
Innern und für Sport enthält und dringende betriebliche oder dienstliche Gründe 
einer Teilzeitbeschäftigung nicht entgegenstehen; die Ärztin oder der Arzt erhält 
hierfür das entsprechende zeitanteilige Entgelt. 2Die Geltendmachung des Rechts 
muss bis zum 30. April 2010 und mindestens einen Monat vor dem gewünschten 
Beginn der Änderung des Beschäftigungsumfangs schriftlich erfolgen. 

(2) 1Teilzeitbeschäftigte, deren Arbeitsvertrag am 28. Februar 2010 eine feste Wo-
chenstundenzahl enthält, können mit dem Arbeitgeber individuell vereinbaren, die 
Wochenstundenzahl so zu erhöhen, dass das Verhältnis der neu vereinbarten Wo-
chenstundenzahl zur regelmäßigen Wochenarbeitszeit dem Verhältnis zwischen 
ihrer bisherigen Wochenstundenzahl und der früher geltenden regelmäßigen Wo-
chenarbeitszeit entspricht. 2Zur Geltendmachung des Rechts gilt Absatz 1 Satz 2 
entsprechend. 

Protokollerklärung zu § 45: 
§ 45 gilt nicht für Ärztinnen und Ärzte in Altersteilzeit. 
 

§ 46 (unbesetzt) 

§ 46a Bezugnahme 

(1) Zukünftige Änderungen der Regelungen des 6. Abschnitts des TVÜ-H gelten zeit- 
und inhaltsgleich auch für die Beschäftigten der Johann-Wolfgang-Goethe-
Universität Frankfurt am Main, die unter den Geltungsbereich des vorliegenden 
Tarifvertrags fallen (dynamische Verweisung), soweit im vorliegenden Tarifvertrag 
nicht Abweichendes vereinbart ist.  

(2) 1Wird der 6. Abschnitt des vorliegenden Tarifvertrags gekündigt oder endet er aus 
sonstigen Gründen, wirkt auch der in Bezug genommene 6. Abschnitt des TVÜ-H 
nur noch nach. 2Spätere Änderungen oder Ergänzungen des 6. Abschnitts des TVÜ-
H zwischen den Tarifvertragsparteien wirken nicht mehr für die Beschäftigten der 
Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main. 

(3) 1Die Laufzeit des 6. Abschnitts TVÜ-G-U bleibt von der dynamischen Bezugnahme-
klausel unberührt. 2Unberührt von der dynamischen Bezugnahmeklausel bleiben 
auch vom 6. Abschnitt des TVÜ-H abweichende Fristen des TVÜ-G-U sowie materi-
elle und redaktionelle Anpassungen/Abweichungen. 
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§ 47 TVÜ-G-U 

 

§ 47 Inkrafttreten, Laufzeit 

(1) Der 6. Abschnitt tritt, unabhängig vom Zeitpunkt der Unterzeichnung, am 1. März 
2010 in Kraft. 

(2) Der 6. Abschnitt kann ohne Einhaltung einer Frist schriftlich gekündigt werden, 
frühestens zum 31. Dezember 2011. 
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Anlage 1 Teil A, Teil B TVÜ-G-U 

 

Anlage 1 Teil A, Teil B und Teil C 

Teil A 

- Ersetzte Tarifverträge - 

1. Bundes-Angestelltentarifvertrag (BAT) vom 23. Februar 1961, zuletzt geändert 
durch den 78. Tarifvertrag zur Änderung des Bundes-Angestelltentarifvertrages 
vom 31. Januar 2003. 

2. Manteltarifvertrag für Arbeiterinnen und Arbeiter des Bundes und der Länder 
(MTArb) vom 6. Dezember 1995, zuletzt geändert durch den Änderungstarifver-
trag Nr. 4 vom 31. Januar 2003 zum Manteltarifvertrag für Arbeiterinnen und Ar-
beiter des Bundes und der Länder (MTArb). 

3. TV-H, TVÜ-H, PKW-Fahrer TV-H, TV-EntgeltU-H, TVA-H-BBiG, für alle Beschäftigten 
der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main, die gemäß § 88 Ab-
satz 5 Hessisches Hochschulgesetz und Gesetz zur Änderung des TUD-Gesetzes 
sowie weiterer Rechtsvorschriften vom 14. Dezember 2009 diesen Tarifverträgen 
unterfallen.  

 

Teil B 

- Ersetzte Tarifverträge bzw. Tarifvertragsregelungen - 

Vorbemerkungen: 

I. Die nachfolgende Liste ist noch nicht abschließend. Sobald die Verhandlungen der 
Tarifvertragsparteien zu Anlage 1 TVÜ-G-U Teil B abgeschlossen sind, ersetzt die 
Neufassung diese Anlage. 

II. Soweit einzelne Tarifvertragsregelungen vorübergehend fortgelten, erstreckt sich 
die Fortgeltung auch auf Beschäftigte im Sinne des § 1 Absatz 2 TVÜ-G-U 

 

1. Tarifvertrag zu § 71 BAT betreffend Besitzstandswahrung vom 23. Februar 1961 

2. Vergütungstarifvertrag Nr. 35 zum BAT für den Bereich der Länder vom 31. Januar 
2003 

3. Monatslohntarifvertrag Nr. 5 zum MTArb vom 31. Januar 2003 

4. Tarifvertrag über das Lohngruppenverzeichnis der Länder zum MTArb (TV Lohn-
gruppen- TdL) vom 11. Juli 1966 
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Anlage 1 Teil A, Teil B TVÜ-G-U 

5. Tarifvertrag über Zusatzurlaub für gesundheitsgefährdende Arbeiten für Arbeiter 
der Länder vom 17. Dezember 1959 

6. Tarifvertrag über Zulagen an Angestellte (Länder) vom 17. Mai 1982,  

 - mit Ausnahme der §§ 5, 6 ,7 bis 10 in der am 31. März 2004 geltenden Fassung, 
die bis zum Inkrafttreten einer neuen Entgeltordnung fortgelten 

7. Tarifvertrag über die Gewährung von Zulagen gemäß § 33 Absatz 1 Buchst. c BAT 
vom 11. Januar 1962 

 - Fortgeltung in der am 31. März 2004 geltenden Fassung bis zum Inkrafttreten 
einer tariflichen Neuregelung der Erschwerniszuschläge gemäß § 19 TV-G-U  

8. Tarifvertrag über die Lohnzuschläge gemäß § 29 MTL II (TVZ zum MTL) vom 9. Ok-
tober 1963 

 - Fortgeltung in der am 31. März 2004 geltenden Fassung bis zum Inkrafttreten 
einer tariflichen Neuregelung der Erschwerniszuschläge gemäß § 19 TV-G-U 

9. Tarifvertrag über vermögenswirksame Leistungen an Angestellte vom 17. Dezem-
ber 1970 

10. Tarifvertrag über vermögenswirksame Leistungen an Arbeiter (Länder) vom 17. 
Dezember 1970 

11. Tarifvertrag über eine Zuwendung für Angestellte vom 12. Oktober 1973 

12. Tarifvertrag über eine Zuwendung für Arbeiter des Bundes und der Länder vom 12. 
Oktober 1973 

13. Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Angestellte vom 16. März 1977 

14. Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Arbeiter vom 16. März 1977 

15. Tarifvertrag zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Ärzte/Ärztinnen im Praktikum 
vom 10. April 1987 

16. Entgelttarifvertrag Nr. 12 für Ärzte/Ärztinnen im Praktikum vom 31. Januar 2003 

17. Tarifvertrag über vermögenswirksame Leistungen an Ärzte/Ärztinnen im Prakti-
kum vom 10. April 1987 

18. Tarifvertrag über eine Zuwendung für Ärzte/Ärztinnen im Praktikum vom 10. April 
1987 

19. Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Ärzte/Ärztinnen im Praktikum vom 10. April 
1987 
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Anlage 1 Teil B, Teil C TVÜ-G-U 

20. Vereinbarung über die Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze im öffentlichen 
Dienst vom 17. Juli 1996 

21. Tarifvertrag über die Versorgung der Arbeitnehmer des Bundes und der Länder 
sowie von Arbeitnehmern kommunaler Verwaltungen und Betriebe (Versorgungs-
TV) vom 4. November 1966 

22. Tarifvertrag zur Ergänzung des Tarifvertrages über das Lohngruppenverzeichnis 
zum Manteltarifvertrag für Arbeiter der Länder vom 11. Juli 1966 i.d.F. des ÄndTV 
vom 19. Juni 1975 i.V.m. dem Tarifvertrag vom 22. März 1991 zur Aufhebung des 
TV vom 11. Juli 1966 

 

Teil C 

- Fortgeltende Tarifverträge - 

Vorbemerkung: 

I. Die nachfolgende Liste ist noch nicht abschließend. Sobald die Verhandlungen der 
Tarifvertragsparteien zu Anlage 1 TVÜ-G-U Teil C abgeschlossen sind, ersetzt die 
Neufassung diese Anlage. 

II. Die in dieser Anlage aufgeführten Tarifverträge gelten jeweils in ihrer Fassung 
Stand 31. März 2004 fort. 

 

1. Tarifvertrag über den Rationalisierungsschutz für Angestellte (RatSchTV Ang) vom 
9. Januar 1987 

2. Tarifvertrag über den Rationalisierungsschutz für Arbeiter des Bundes und der 
Länder (RatSchTV Arb) vom 9. Januar 1987 

3. Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeitarbeit (TV ATZ) vom 5. Mai 1998 

4. (unbesetzt)  

5. (unbesetzt)  

6. Tarifvertrag über den Geltungsbereich der für den öffentlichen Dienst in der Bun-
desrepublik Deutschland bestehenden Tarifverträge vom 1. August 1990 

7. (unbesetzt) 

8. (unbesetzt) 

9. (unbesetzt) 

10. (unbesetzt) 
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Anlage 1 Teil C TVÜ-G-U 

11. Tarifvertrag über die Bewertung der Personalunterkünfte für Angestellte vom 16. 
März 1974 

12. Tarifvertrag über die Bewertung der Personalunterkünfte für Arbeiter vom 16. 
März 1974 

13. (unbesetzt) 

14. (unbesetzt) 

15. (unbesetzt) 

16. Tarifvertragliche Vereinbarung vom 15. Februar 1965 betr. Sonderdienstleistungen 

17. Tarifvertrag über die Arbeitsbedingungen von Arbeitnehmern auf Arbeitsplätzen 
mit Geräten der Informationstechnik vom 30. November 1987 

 
Die Tarifvertragsparteien sind sich einig, dass der Tarifvertrag zu § 73 MTL II betr. Be-
sitzstandswahrung vom 27. Februar 1964 bereits mit Inkrafttreten des MTArb zum 1. 
März 1996 außer Kraft getreten ist.  

Die Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main erklärt, dass die Besitz-
stände aus dem Tarifvertrag zu § 73 MTL II betr. Besitzstandswahrung vom 27. Februar 
1964 für die seit dem 29. Februar 1996 in einem ununterbrochenen Arbeitsverhältnis 
stehenden Arbeiterinnen und Arbeiter des Arbeitgebers, deren Arbeitsverhältnis beim 
Inkrafttreten des TV-G-U fortbesteht, für die Dauer des ununterbrochen fortbestehen-
den Arbeitsverhältnisses weitergelten, längstens jedoch bis zum 31. Dezember 2019. 
Grundlage für die Ermittlung der Zeitzuschläge sind die nach Anlage 6 zum TV EVerb-
G-U 2009 ab 1. April 2009 gültigen Monatstabellenlöhne. 

Ferner gelten bis zum Inkrafttreten einer neuen Entgeltordnung diejenigen Tarifrege-
lungen in der am 31. März 2004 geltenden Fassung fort, die Eingruppierungsregelun-
gen enthalten. 
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Anlage 2 Teil A TVÜ-G-U 

Anlage 2 Teil A und Teil B 

Zuordnung der Vergütungs- und Lohngruppen zu den Entgeltgruppen 
für am 28. Februar 2010/1. März 2010 vorhandene Beschäftigte 

für die Überleitung 

Teil A 
Beschäftigte mit Ausnahme der Lehrkräfte im Sinne des Teils B 

Entgelt-
gruppe 

Vergütungsgruppe Lohngruppe 

15 Ü I  Keine 

15 Keine Stufe 6  

Ia  
Ia nach Aufstieg aus Ib  
Ib mit ausstehendem Aufstieg nach Ia  

Keine 

14 Keine Stufe 6  

Ib ohne Aufstieg nach Ia 
Ib nach Aufstieg aus IIa  
IIa mit ausstehendem Aufstieg nach Ib 
nach 5 oder 6 Jahren 

Keine 

13 Ü Keine Stufe 6 

IIa mit ausstehendem Aufstieg nach Ib 
nach 11 oder 15 Jahren 

Keine 

13 Keine Stufe 6  

IIa ohne Aufstieg nach Ib 

Keine 

12 Keine Stufe 6  

IIa nach Aufstieg aus III  
III mit ausstehendem Aufstieg nach IIa 

Keine 

11 Keine Stufe 6  

III ohne Aufstieg nach IIa 
III nach Aufstieg aus IVa  
IVa mit ausstehendem Aufstieg nach 
III 

Keine 

10 Keine Stufe 6  Keine 

S e i t e  | 162 



 

Entgelt-
gruppe 

Vergütungsgruppe Lohngruppe 

IVa ohne Aufstieg nach III 
IVa nach Aufstieg aus IVb  
IVb mit ausstehendem Aufstieg nach 
IVa 
Va in den ersten sechs Monaten der 
Berufsausübung, wenn danach IVb mit 
Aufstieg nach IVa (Zuordnung zu Stufe 
1) 

9 IVb ohne Aufstieg nach IVa  
(keine Stufe 6) 

IVb nach Aufstieg aus Va ohne weite-
ren Aufstieg nach IVa (keine Stufe 6) 
IVb nach Aufstieg aus Vb (keine Stufe 
6) 
Va mit ausstehendem Aufstieg nach 
IVb ohne weiteren Aufstieg nach IVa 
(keine Stufe 6) 
Va ohne Aufstieg nach IVb (Stufe 3 
nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 
9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 
6) 
Vb mit ausstehendem Aufstieg nach 
IVb (keine Stufe 6) 
Vb ohne Aufstieg nach IVb (Stufe 3 
nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 
9 Jahren in der Stufe 3, keine Stufen 5 
und 6) 
Vb nach Aufstieg aus Vc (Stufe 3 nach 
5 Jahren in Stufe 2,  
Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine 
Stufen 5 und 6) 

9 

(Stufe 4 nach 7 Jahren in Stufe 3,  
keine Stufen 5 und 6) 

8 Vc mit ausstehendem Aufstieg nach 
Vb 
Vc ohne Aufstieg nach Vb 
Vc nach Aufstieg aus VIb  

8a 
8 mit ausstehendem Aufstieg nach 8a 
7 mit ausstehendem Aufstieg nach 8 und 8a 

7 Keine 7a 
7 mit ausstehendem Aufstieg nach 7a 
7 nach Aufstieg aus 6  
6 mit ausstehendem Aufstieg nach 7 und 7a 
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Entgelt-
gruppe 

Vergütungsgruppe Lohngruppe 

6 VIb mit ausstehendem Aufstieg  
nach Vc  
VIb ohne Aufstieg nach Vc 
VIb nach Aufstieg aus VII 

6a 
6 mit ausstehendem Aufstieg nach 6a 
6 nach Aufstieg aus 5  
5 mit ausstehendem Aufstieg nach 6 und 6a 

5 VII mit ausstehendem Aufstieg ach VIb 
VII ohne Aufstieg nach VIb 
VII nach Aufstieg aus VIII  

5a 
5 mit ausstehendem Aufstieg nach 5a 
5 nach Aufstieg aus 4  
4 mit ausstehendem Aufstieg nach 5 und 5a 

4 Keine 4a 
4 mit ausstehendem Aufstieg nach 4a 
4 nach Aufstieg aus 3  
3 mit ausstehendem Aufstieg nach 4 und 4a 

3 Keine Stufe 6 
VIII mit ausstehendem Aufstieg nach 
VII 
VIII ohne Aufstieg nach VII 
VIII nach Aufstieg aus IXb 

3a  
3 mit ausstehendem Aufstieg nach 3a 
3 nach Aufstieg aus 2 und 2a mit ausstehen-
dem Aufstieg nach 3a 
3 nach Aufstieg aus 2a mit ausstehendem Auf-
stieg nach 3a 
3 nach Aufstieg aus 2 und 2a (keine Stufe 6) 
2a nach Aufstieg aus 2 mit ausstehendem Auf-
stieg nach 3 und 3a 
2a mit ausstehendem Aufstieg nach 3 und 3a  
2a nach Aufstieg aus 2 mit ausstehendem Auf-
stieg nach 3 (keine Stufe 6) 
2 mit ausstehendem Aufstieg nach 2a, 3 und 
3a 
2 mit ausstehendem Aufstieg nach 2a und 3 
(keine Stufe 6) 

2 Ü Keine 2a 
2 mit ausstehendem Aufstieg nach 2a 
2 nach Aufstieg aus 1  
1 mit ausstehendem Aufstieg nach 2 und 2a 

2 IXa 
IXb mit ausstehendem Aufstieg nach 
VIII  
IXb mit ausstehendem Aufstieg nach 
IXa  
IXb nach Aufstieg aus X (keine Stufe 6) 
X (keine Stufe 6) 

1a (keine Stufe 6) 
1 mit ausstehendem Aufstieg nach 1a (keine 
Stufe 6) 

1 Keine Keine 
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Anlage 2 Teil B TVÜ-G-U 

Teil B 

Lehrkräfte, für die nach Nr. 5 der Vorbemerkungen zu allen Vergütungsgruppen 
die Anlage 1 a zum BAT nicht gilt 

Entgelt-
gruppe 

Überleitung Lehrkräfte 
"Mit Lehramtsbefähigung" 

Vergütungsgruppe 

Überleitung Lehrkräfte 
"Ohne Lehramtsbefähigung" 

Vergütungsgruppe 

15 Ü I  - 

15 Ia  - 

14 Ib Ib nach Aufstieg aus IIa 

13 IIa IIa ohne Aufstieg nach Ib 
IIa mit ausstehendem Aufstieg nach Ib 

12 - IIa nach Aufstieg aus III 
IIa nach Aufstieg aus IIb 
III mit ausstehendem Aufstieg nach IIa 
IIb mit ausstehendem Aufstieg nach IIa 

11 III  IIb ohne Aufstieg nach IIa 
III ohne Aufstieg nach IIa 
III nach Aufstieg aus IVa 
IVa mit ausstehendem Aufstieg nach III 

10 IVa IV a ohne Aufstieg nach III 
IV a nach Aufstieg aus IVb 
IV b mit ausstehendem Aufstieg nach IVa 

9 IVb  
Vb (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 
2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, 
keine Stufe 5) 

IVb ohne Aufstieg nach IVa 
IVb nach Aufstieg aus Vb 
Vb mit ausstehendem Aufstieg nach IVb 
Vb ohne Aufstieg nach IVb (Stufe 3 nach 5 
Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in 
Stufe 3, keine Stufe 5) 
Vb nach Aufstieg aus Vc (Stufe 3 nach 5 
Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in 
Stufe 3, keine Stufe 5) 
Vb nach Aufstieg aus VI b (Stufe 3 nach 5 
Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in 
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Entgelt-
gruppe 

Überleitung Lehrkräfte 
"Mit Lehramtsbefähigung" 

Vergütungsgruppe 

Überleitung Lehrkräfte 
"Ohne Lehramtsbefähigung" 

Vergütungsgruppe 
Stufe 3, keine Stufe 5) 

8 Vc  Vc ohne Aufstieg 
Vc nach Aufstieg aus VIb 
Vc mit ausstehendem Aufstieg nach Vb 

7 - - 

6 - VIb ohne Aufstieg 
VIb mit ausstehendem Aufstieg nach Vc 
VIb mit ausstehendem Aufstieg nach Vb 
 
VIb nach Aufstieg aus VII 

5  VII 
VII mit ausstehendem Aufstieg nach VIb 
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Anlage 3 TVÜ-G-U 

Anlage 3 

Strukturausgleiche für Angestellte 

Angestellte, deren Ortszuschlag sich nach § 29 Abschnitt B Absatz 5 BAT bemisst, er-
halten den entsprechenden Anteil, in jedem Fall aber die Hälfte des Strukturausgleichs 
für Verheiratete.  

Soweit nicht anders ausgewiesen, beginnt die Zahlung des Strukturausgleichs am 1. 
März 2012. Die Angabe „nach … Jahren“ bedeutet, dass die Zahlung nach den genann-
ten Jahren ab dem Inkrafttreten des TV-G-U beginnt; so wird z. B. bei dem Merkmal 
"nach 4 Jahren" der Zahlungsbeginn auf den 1. März 2014 festgelegt, wobei die Aus-
zahlung eines Strukturausgleichs mit den jeweiligen Monatsbezügen erfolgt. Die Dauer 
der Zahlung ist ebenfalls angegeben; dabei bedeutet „dauerhaft“ die Zahlung während 
der Zeit des Arbeitsverhältnisses.  

Ist die Zahlung „für“ eine bestimmte Zahl von Jahren angegeben, ist der Bezug auf die-
sen Zeitraum begrenzt (z. B. „für 5 Jahre“ bedeutet Beginn der Zahlung im März 2012 
und Ende der Zahlung mit Ablauf Februar 2017). Eine Ausnahme besteht dann, wenn 
das Ende des Zahlungszeitraumes nicht mit einem Stufenaufstieg in der jeweiligen 
Entgeltgruppe zeitlich zusammenfällt; in diesen Fällen wird der Strukturausgleich bis 
zum nächsten Stufenaufstieg fortgezahlt. Diese Ausnahmeregelung gilt nicht, wenn 
der Stufenaufstieg in die Endstufe erfolgt; in diesen Fällen bleibt es bei der festgeleg-
ten Dauer.  
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Anlage 3 TVÜ-G-U 

 

A. Angestellte (einschließlich Lehrkräfte), mit Ausnahme des Pflegepersonals 
im Sinne der Anlage 1b zum BAT 

Entgelt-
gruppe 

Vergütungs-
gruppe bei 

Inkrafttreten 
TVÜ 

Aufstieg Ortszuschlag 
Stufe 1, 2 

Lebens-
altersstufe 

Höhe  
Ausgleichs-

betrag 

Dauer 

bei Inkrafttreten TVÜ 

2 X 
IXb nach 
2 Jahren OZ 2 23 40 € für 4 Jahre 

2 X 
IXb nach 
2 Jahren  OZ 2 29 30 € dauerhaft 

2 X 
IXb nach 
2 Jahren OZ 2 31 30 € dauerhaft 

2 X 
IXb nach 
2 Jahren OZ 2 33 30 € dauerhaft 

2 X 
IXb nach 
2 Jahren OZ 2 35 20 € dauerhaft 

3 VIII ohne OZ 2 25 35 € 
nach 4 Jahren 
dauerhaft 

3 VIII ohne OZ 2 27 35 € dauerhaft 

3 VIII ohne OZ 2 29 35 € 
nach 4 Jahren 
dauerhaft 

3 VIII ohne OZ 2 31 35 € dauerhaft 

3 VIII ohne OZ 2 33 35 € dauerhaft 

3 VIII ohne OZ 2 35 35 € dauerhaft 

3 VIII ohne OZ 2 37 20 € dauerhaft 

6 VIb ohne OZ 2 29 50 € dauerhaft 

6 VIb ohne OZ 2 31 50 € dauerhaft 

6 VIb ohne OZ 2 33 50 € dauerhaft 

6 VIb ohne OZ 2 35 50 € dauerhaft 

6 VIb ohne OZ 2 37 50 € dauerhaft 

6 VIb ohne OZ 2 39 50 € dauerhaft 

8 Vc ohne OZ 2 37 40 € dauerhaft 
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Entgelt-
gruppe 

Vergütungs-
gruppe bei 

Inkrafttreten 
TVÜ 

Aufstieg Ortszuschlag 
Stufe 1, 2 

Lebens-
altersstufe 

Höhe  
Ausgleichs-

betrag 

Dauer 

bei Inkrafttreten TVÜ 

8 Vc ohne OZ 2 39 40 € dauerhaft 

9 Vb  ohne OZ 1 29 60 € für 12 Jahre 

9 Vb  ohne OZ 1 31 60 € 
nach 4 Jahren 
für 7 Jahre 

9 Vb  ohne OZ 1 33 60 € für 7 Jahre 

9 Vb  ohne OZ 2 27 90 € 
nach 4 Jahren 
für 7 Jahre 

9 Vb  ohne OZ 2 29 90 € für 7 Jahre 

9 Vb  ohne OZ 2 35 20 € 
nach 4 Jahren 
dauerhaft 

9 Vb  ohne OZ 2 37 40 € 
nach 4 Jahren 
dauerhaft 

9 Vb  ohne OZ 2 39 40 € dauerhaft 

9 Vb  ohne OZ 2 41 40 € dauerhaft 

9 Vb 
IVb nach 
6 Jahren OZ 1 29 50 € für 3 Jahre 

9 Vb 

IVb nach 
2, 3, 4, 6 
Jahren OZ 1 35 60 € für 4 Jahre 

9 Vb 

IVb nach 
2, 3, 4, 6 
Jahren OZ 2 31 50 € für 4 Jahre 

9 Vb 

IVb nach 
2, 3, 4, 6 
Jahren OZ 2 37 60 € dauerhaft 

9 Vb 

IVb nach 
2, 3, 4, 6 
Jahren OZ 2 39 60 € dauerhaft 

9 Vb 

IVb nach 
2, 3, 4, 6 
Jahren OZ 2 41 60 € dauerhaft 

9 IVb ohne OZ 1 35 60 € für 4 Jahre 

9 IVb ohne OZ 2 31 50 € für 4 Jahre 
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Entgelt-
gruppe 

Vergütungs-
gruppe bei 

Inkrafttreten 
TVÜ 

Aufstieg Ortszuschlag 
Stufe 1, 2 

Lebens-
altersstufe 

Höhe  
Ausgleichs-

betrag 

Dauer 

bei Inkrafttreten TVÜ 

9 IVb ohne OZ 2 37 60 € dauerhaft 

9 IVb ohne OZ 2 39 60 € dauerhaft 

9 IVb ohne OZ 2 41 60 € dauerhaft 

10 IVb 

IVa nach 
2, 4, 6 
Jahren OZ 1 35 40 € für 4 Jahre 

10 IVb 

IVa nach 
2, 4, 6 
Jahren OZ 1 41 30 € dauerhaft 

10 IVb 

IVa nach 
2, 4, 6 
Jahren OZ 1 43 30 € dauerhaft 

10 IVb 
IVa nach 
6 Jahren OZ 2 29 70 € für 7 Jahre 

10 IVb 

IVa nach 
2, 4, 6 
Jahren OZ 2 37 60 € 

nach 4 Jahren 
dauerhaft 

10 IVb 

IVa nach 
2, 4, 6 
Jahren OZ 2 39 60 € dauerhaft 

10 IVb 

IVa nach 
2, 4, 6 
Jahren  OZ 2 41 85 € dauerhaft 

10 IVb 

IVa nach 
2, 4, 6 
Jahren OZ 2 43 60 € dauerhaft 

10 IVa ohne OZ 1 35 40 € für 4 Jahre 

10 IVa ohne OZ 1 41 30 € dauerhaft 

10 IVa ohne OZ 1 43 30 € dauerhaft 

10 IVa ohne OZ 2 37 60 € 
nach 4 Jahren 
dauerhaft 

10 IVa ohne OZ 2 39 60 € dauerhaft 

10 IVa ohne OZ 2 41 85 € dauerhaft 
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Entgelt-
gruppe 

Vergütungs-
gruppe bei 

Inkrafttreten 
TVÜ 

Aufstieg Ortszuschlag 
Stufe 1, 2 

Lebens-
altersstufe 

Höhe  
Ausgleichs-

betrag 

Dauer 

bei Inkrafttreten TVÜ 

10 IVa ohne OZ 2 43 60 € dauerhaft 

11 IVa 

III nach 
4, 6, 8 
Jahren OZ 1 41 40 € dauerhaft 

11 IVa 

III nach 
4, 6, 8 
Jahren OZ 1 43 40 € dauerhaft 

11 IVa 

III nach 
4, 6, 8 
Jahren OZ 2 37 70 € 

nach 4 Jahren 
dauerhaft 

11 IVa 

III nach 
4, 6, 8 
Jahren OZ 2 39 70 € dauerhaft 

11 IVa 

III nach 
4, 6, 8 
Jahren OZ 2 41 85 € dauerhaft 

11 IVa 

III nach 
4, 6, 8 
Jahren OZ 2 43 70 € dauerhaft 

11 III ohne OZ 1 41 40 € 
nach 4 Jahren 
dauerhaft 

11 III ohne OZ 1 43 40 € dauerhaft 

11 III ohne OZ 2 37 70 € 
nach 4 Jahren 
dauerhaft 

11 III ohne OZ 2 39 70 € dauerhaft 

11 III ohne OZ 2 41 85 € dauerhaft 

11 III ohne OZ 2 43 70 € dauerhaft 

11 IIb ohne OZ 1 31 60 € 
nach 4 Jahren 
für 2 Jahre 

11 IIb ohne OZ 1 39 60 € 
nach 4 Jahren 
dauerhaft 

11 IIb ohne OZ 1 41 80 € dauerhaft 

11 IIb ohne OZ 2 29 60 € 
nach 4 Jahren 
für 2 Jahre 
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Entgelt-
gruppe 

Vergütungs-
gruppe bei 

Inkrafttreten 
TVÜ 

Aufstieg Ortszuschlag 
Stufe 1, 2 

Lebens-
altersstufe 

Höhe  
Ausgleichs-

betrag 

Dauer 

bei Inkrafttreten TVÜ 

11 IIb ohne OZ 2 35 80 € 
nach 4 Jahren 
dauerhaft 

11 IIb ohne OZ 2 37 100 € 
nach 4 Jahren 
dauerhaft 

11 IIb ohne OZ 2 39 110 € dauerhaft 

11 IIb ohne OZ 2 41 80 € dauerhaft 

12 III 

IIa nach 
10  
Jahren OZ 1 33 95 € für 5 Jahre 

12 III 

IIa nach 
10  
Jahren OZ 1 35 95 € für 4 Jahre 

12 III 

IIa nach 
10  
Jahren OZ 1 39 50 € 

nach 4 Jahren 
dauerhaft 

12 III 

IIa nach 
10  
Jahren OZ 1 41 50 € dauerhaft 

12 III 

IIa nach 
10 Jah-
ren OZ 1 43 50 € dauerhaft 

12 III 

IIa nach 
10  
Jahren OZ 2 33 100 € für 4 Jahre 

12 III 

IIa nach 
10  
Jahren OZ 2 37 100 € 

nach 4 Jahren 
dauerhaft 

12 III 

IIa nach 
10  
Jahren OZ 2 39 100 € dauerhaft 

12 III 

IIa nach 
10  
Jahren OZ 2 41 100 € dauerhaft 
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Entgelt-
gruppe 

Vergütungs-
gruppe bei 

Inkrafttreten 
TVÜ 

Aufstieg Ortszuschlag 
Stufe 1, 2 

Lebens-
altersstufe 

Höhe  
Ausgleichs-

betrag 

Dauer 

bei Inkrafttreten TVÜ 

12 III 

IIa nach 
10  
Jahren OZ 2 43 85 € dauerhaft 

12 III 
IIa nach 
8 Jahren OZ 1 35 95 € für 4 Jahre 

12 III 
IIa nach 
8 Jahren OZ 1 39 50 € 

nach 4 Jahren 
dauerhaft 

12 III 
IIa nach 
8 Jahren OZ 1 41 50 € dauerhaft 

12 III 
IIa nach 
8 Jahren OZ 1 43 50 € dauerhaft 

12 III 
IIa nach 
8 Jahren OZ 2 31 100 € für 5 Jahre 

12 III 
IIa nach 
8 Jahren OZ 2 33 100 € für 4 Jahre 

12 III 
IIa nach 
8 Jahren OZ 2 37 100 € 

nach 4 Jahren 
dauerhaft 

12 III 
IIa nach 
8 Jahren OZ 2 39 100 € dauerhaft 

12 III 
IIa nach 
8 Jahren OZ 2 41 100 € dauerhaft 

12 III 
IIa nach 
8 Jahren OZ 2 43 85 € dauerhaft 

12 III 
IIa nach 
5 Jahren OZ 1 29 100 € für 3 Jahre 

12 III 

IIa nach 
5 u. 6 
Jahren OZ 1 35 95 € für 4 Jahre 

12 III 

IIa nach 
5 u. 6 
Jahren OZ 1 39 50 € 

nach 4 Jahren 
dauerhaft 

12 III 

IIa nach 
5 u. 6 
Jahren OZ 1 41 50 € dauerhaft 
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Entgelt-
gruppe 

Vergütungs-
gruppe bei 

Inkrafttreten 
TVÜ 

Aufstieg Ortszuschlag 
Stufe 1, 2 

Lebens-
altersstufe 

Höhe  
Ausgleichs-

betrag 

Dauer 

bei Inkrafttreten TVÜ 

12 III 

IIa nach 
5 u. 6 
Jahren OZ 1 43 50 € dauerhaft 

12 III 

IIa nach 
5 u. 6 
Jahren OZ 2 33 100 € für 4 Jahre 

12 III 

IIa nach 
5 u. 6 
Jahren OZ 2 37 100 € 

nach 4 Jahren 
dauerhaft 

12 III 

IIa nach 
5 u. 6 
Jahren OZ 2 39 100 € dauerhaft 

12 III 

IIa nach 
5 u. 6 
Jahren OZ 2 41 100 € dauerhaft 

12 III 

IIa nach 
5 u. 6 
Jahren OZ 2 43 85 € dauerhaft 

13 IIa ohne OZ 2 39 60 € 
nach 4 Jahren 
dauerhaft 

13 IIa ohne OZ 2 41 60 € dauerhaft 

13 IIa ohne OZ 2 43 60 € dauerhaft 

13 Ü IIa 

Ib nach 
15 Jah-
ren OZ 1 27 20 € 

nach 4 Jahren 
für 2 Jahre 

13 Ü IIa 

Ib nach 
15 Jah-
ren OZ 1 29 20 € 

nach 2 Jahren 

für 2 Jahre 

13 Ü IIa 

Ib nach 
15 Jah-
ren OZ 1 29 130 € 

nach 4 Jahren 
für 2 Jahre 

13 Ü IIa 

Ib nach 
15 Jah-
ren OZ 1 39 80 € dauerhaft 
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Entgelt-
gruppe 

Vergütungs-
gruppe bei 

Inkrafttreten 
TVÜ 

Aufstieg Ortszuschlag 
Stufe 1, 2 

Lebens-
altersstufe 

Höhe  
Ausgleichs-

betrag 

Dauer 

bei Inkrafttreten TVÜ 

13 Ü IIa 

Ib nach 
15 Jah-
ren OZ 1 41 80 € dauerhaft 

13 Ü IIa 

Ib nach 
15 Jah-
ren OZ 1 43 80 € dauerhaft 

13 Ü IIa 

Ib nach 
15 Jah-
ren OZ 1 45 60 € dauerhaft 

13 Ü IIa 

Ib nach 
15 Jah-
ren OZ 2 27 100 € 

nach 4 Jahren 
für 2 Jahre 

13 Ü IIa 

Ib nach 
15 Jah-
ren OZ 2 37 110 € dauerhaft 

13 Ü IIa 

Ib nach 
15 Jah-
ren OZ 2 39 110 € dauerhaft 

13 Ü IIa 

Ib nach 
15 Jah-
ren OZ 2 41 110 € dauerhaft 

13 Ü IIa 

Ib nach 
15 Jah-
ren OZ 2 43 110 € dauerhaft 

13 Ü IIa 

Ib nach 
15 Jah-
ren OZ 2 45 60 € dauerhaft 

13 Ü IIa 

Ib nach 
11 Jah-
ren OZ 1 27 20 € 

nach 4 Jahren 
für 2 Jahre 

13 Ü IIa 

Ib nach 
11 Jah-
ren OZ 1 29 20 € 

nach 2 Jahren 
für 2 Jahre 

13 Ü IIa 

Ib nach 
11 Jah-
ren OZ 1 29 130 € 

nach 4 Jahren 
für 2 Jahre 
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Entgelt-
gruppe 

Vergütungs-
gruppe bei 

Inkrafttreten 
TVÜ 

Aufstieg Ortszuschlag 
Stufe 1, 2 

Lebens-
altersstufe 

Höhe  
Ausgleichs-

betrag 

Dauer 

bei Inkrafttreten TVÜ 

13 Ü IIa 

Ib nach 
11 Jah-
ren OZ 1 33 60 € 

nach 4 Jahren 
für 4 Jahre 

13 Ü IIa 

Ib nach 
11 Jah-
ren OZ 1 35 50 € für 5 Jahre 

13 Ü IIa 

Ib nach 
11 Jah-
ren OZ 1 37 110 € 

nach 2 Jahren 
für 3 Jahre 

13 Ü IIa 

Ib nach 
11 Jah-
ren OZ 1 41 80 € 

nach 4 Jahren 
dauerhaft 

13 Ü IIa 

Ib nach 
11 Jah-
ren OZ 1 43 80 € dauerhaft 

13 Ü IIa 

Ib nach 
11 Jah-
ren OZ 1 45 60 € dauerhaft 

13 Ü IIa 

Ib nach 
11 Jah-
ren OZ 2 27 100 € 

nach 4 Jahren 
für 2 Jahre 

13 Ü IIa 

Ib nach 
11 Jah-
ren OZ 2 35 165 € 

nach 3 Jahren 
für 2 Jahre 

13 Ü IIa 

Ib nach 
11 Jah-
ren OZ 2 37 110 € dauerhaft 

13 Ü IIa 

Ib nach 
11 Jah-
ren OZ 2 39 110 € 

nach 4 Jahren 
dauerhaft 

13 Ü IIa 

Ib nach 
11 Jah-
ren OZ 2 41 110 € dauerhaft 

13 Ü IIa 

Ib nach 
11 Jah-
ren OZ 2 43 110 € dauerhaft 

S e i t e  | 176 



 

Entgelt-
gruppe 

Vergütungs-
gruppe bei 

Inkrafttreten 
TVÜ 

Aufstieg Ortszuschlag 
Stufe 1, 2 

Lebens-
altersstufe 

Höhe  
Ausgleichs-

betrag 

Dauer 

bei Inkrafttreten TVÜ 

13 Ü IIa 

Ib nach 
11 Jah-
ren OZ 2 45 60 € dauerhaft 

14 IIa 

Ib nach 
5 u. 6 
Jahren OZ 1 31 100 € für 3 Jahre 

14 IIa 

Ib nach 
5 u. 6 
Jahren OZ 1 35 100 € für 4 Jahre 

14 IIa 

Ib nach 
5 u. 6 
Jahren OZ 1 41 80 € 

nach 4 Jahren 
dauerhaft 

14 IIa 

Ib nach 
5 u. 6 
Jahren OZ 1 43 80 € dauerhaft 

14 IIa 

Ib nach 
5 u. 6 
Jahren OZ 1 45 60 € dauerhaft 

14 IIa 

Ib nach 
5 u. 6 
Jahren OZ 2 31 110 € für 7 Jahre 

14 IIa 

Ib nach 
5 u. 6 
Jahren OZ 2 33 50 € für 4 Jahre 

14 IIa 

Ib nach 
5 u. 6 
Jahren OZ 2 39 110 € 

nach 4 Jahren 
dauerhaft 

14 IIa 

Ib nach 
5 u. 6 
Jahren OZ 2 41 110 € dauerhaft 

14 IIa 

Ib nach 
5 u. 6 
Jahren OZ 2 43 110 € dauerhaft 

14 IIa 

Ib nach 
5 u. 6 
Jahren OZ 2 45 60 € dauerhaft 
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Entgelt-
gruppe 

Vergütungs-
gruppe bei 

Inkrafttreten 
TVÜ 

Aufstieg Ortszuschlag 
Stufe 1, 2 

Lebens-
altersstufe 

Höhe  
Ausgleichs-

betrag 

Dauer 

bei Inkrafttreten TVÜ 

14 Ib ohne OZ 1 35 100 € für 4 Jahre 

14 Ib ohne OZ 1 41 80 € 
nach 4 Jahren 
dauerhaft 

14 Ib ohne OZ 1 43 80 € dauerhaft 

14 Ib ohne OZ 1 45 60 € dauerhaft 

14 Ib ohne OZ 2 33 50 € für 4 Jahre 

14 Ib ohne OZ 2 39 110 € 
nach 4 Jahren 
dauerhaft 

14 Ib ohne OZ 2 41 110 € dauerhaft 

14 Ib ohne OZ 2 43 110 € dauerhaft 

14 Ib ohne OZ 2 45 60 € dauerhaft 

15 Ia ohne OZ 1 39 110 € für 4 Jahre 

15 Ia ohne OZ 1 43 50 € dauerhaft 

15 Ia ohne OZ 1 45 50 € dauerhaft 

15 Ia ohne OZ 2 37 110 € für 4 Jahre 

15 Ia ohne OZ 2 41 50 € dauerhaft 

15 Ia ohne OZ 2 43 50 € dauerhaft 

15 Ia ohne OZ 2 45 50 € dauerhaft 

15 Ib 
Ia nach 
8 Jahren OZ 1 39 110 € für 4 Jahre 

15 Ib 
Ia nach 
8 Jahren OZ 1 43 50 € dauerhaft 

15 Ib 
Ia nach 
8 Jahren OZ 1 45 50 € dauerhaft 

15 Ib 
Ia nach 
8 Jahren OZ 2 37 110 € für 4 Jahre 

15 Ib 
Ia nach 
8 Jahren OZ 2 41 50 € dauerhaft 

15 Ib 
Ia nach 
8 Jahren OZ 2 43 50 € dauerhaft 
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Entgelt-
gruppe 

Vergütungs-
gruppe bei 

Inkrafttreten 
TVÜ 

Aufstieg Ortszuschlag 
Stufe 1, 2 

Lebens-
altersstufe 

Höhe  
Ausgleichs-

betrag 

Dauer 

bei Inkrafttreten TVÜ 

15 Ib 
Ia nach 
8 Jahren OZ 2 45 50 € dauerhaft 

15 Ib 
Ia nach 
4 Jahren OZ 1 39 110 € für 4 Jahre 

15 Ib 
Ia nach 
4 Jahren OZ 1 43 50 € dauerhaft 

15 Ib 
Ia nach 
4 Jahren OZ 1 45 50 € dauerhaft 

15 Ib 
Ia nach 
4 Jahren OZ 2 37 110 € für 4 Jahre 

15 Ib 
Ia nach 
4 Jahren OZ 2 41 50 € dauerhaft 

15 Ib 
Ia nach 
4 Jahren OZ 2 43 50 € dauerhaft 

15 Ib 
Ia nach 
4 Jahren OZ 2 45 50 € dauerhaft 

15 Ü I ohne OZ 2 43 50 € dauerhaft 

15 Ü I ohne OZ 2 45 50 € dauerhaft 
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Anlage 3 Teil B TVÜ-G-U 

 

B. Pflegepersonal im Sinne der Anlage 1 b zum BAT 

EG 

Vergütungs-
gruppe 

Ortszu-
schlag 
Stufe 
1/2 

Überleitung aus 

nach für Betrag Verg.Gr. Stufe 

12a 

Kr. XII  
5 Jahre  
Kr. XIII OZ 2 Kr. XII 6 1 Jahr 6 Jahre 90 € 

11b 
Kr. XI  
5 Jahre Kr. XII OZ 2 Kr. XI 6 1 Jahr 6 Jahre 150 € 

  OZ 1 Kr. XI 6 1 Jahr 6 Jahre 90 € 

   Kr. XI 7 2 Jahren 5 Jahre 130 € 

11a 
Kr. X  
5 Jahre Kr. XI OZ 2 Kr. X 4 5 Jahren 2 Jahre 220 € 

   Kr. X 5 3 Jahren 4 Jahre 300 € 

  OZ 1 Kr. X 5 3 Jahren 4 Jahre 190 € 

   Kr. X 6 1 Jahr 6 Jahre 260 € 

10a 
Kr. IX  
5 Jahre Kr. X OZ 2 Kr. IX 5 3 Jahren 

2 Jahre,  270 € 

danach dau-
erhaft 20 € 

   Kr. IX 6 4 Jahren dauerhaft 35 € 

   Kr. X 7 2 Jahren dauerhaft 35 € 

   Kr. X 8 2 Jahren dauerhaft 35 € 

  OZ 1 Kr. IX 5 3 Jahren 2 Jahre 170 € 

   Kr. IX 6 1 Jahr 4 Jahre 240 € 

9d 
Kr. VIII  
5 Jahre Kr. IX OZ 2 Kr. VIII 5 6 Jahren dauerhaft 15 € 

   Kr. VIII 6 1 Jahr 

3 Jahre,  140 € 

danach dau-
erhaft 15 € 

   Kr. IX 7 2 Jahren dauerhaft 30 € 
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EG 

Vergütungs-
gruppe 

Ortszu-
schlag 
Stufe 
1/2 

Überleitung aus 

nach für Betrag Verg.Gr. Stufe 

   Kr. IX 8 2 Jahren dauerhaft 20 € 

  OZ 1 Kr. VIII 6 1 Jahr 

1 Jahr,  200 €  

danach für 2 
Jahre 60 € 

9c 

Kr. VII  
5 Jahre  
Kr. VIII OZ 2 Kr. VII 4 4 Jahren 

2 Jahre,  55 €  

danach für 4 
Jahre 110 € 

   Kr. VII 5 4 Jahren 3 Jahre 80 € 

   Kr. VII 6 1 Jahr 6 Jahre 140 € 

  OZ 1 Kr. VII 5 3 Jahren 

2 Jahre, 150 € 

danach für 5 
Jahre 60 € 

   Kr. VIII 6 1 Jahr 9 Jahre 150 € 

   Kr. VIII 7 2 Jahren  5 Jahre 100 € 

9b Kr. VII OZ 2 Kr. VII 5 4 Jahren 3 Jahre 45 € 

   Kr. VII 6 2 Jahren 

2 Jahre, 40 € 

danach für 3 
Jahre 100 € 

   Kr. VII 7 2 Jahren dauerhaft 10 € 

   Kr. VII 8 2 Jahren dauerhaft 10 € 

  OZ 1 Kr. VII 6 6 Jahren 1 Jahr 60 € 

   Kr. VII 7 4 Jahren 3 Jahre 60 € 

9b 
Kr. VI  
5 Jahre Kr. VII OZ 2 Kr. VI 6 1 Jahr 6 Jahre 90 € 

   Kr. VII 6 1 Jahr 4 Jahre 90 € 

   Kr. VII 7 2 Jahren dauerhaft 10 € 

   Kr. VII 8 2 Jahren dauerhaft 10 € 

  OZ 1 Kr. VI 5 3 Jahren 2 Jahre 240 € 

   Kr. VI 6 1 Jahr 1 Jahr 200 € 
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EG 

Vergütungs-
gruppe 

Ortszu-
schlag 
Stufe 
1/2 

Überleitung aus 

nach für Betrag Verg.Gr. Stufe 

   Kr. VII 7 4 Jahren 3 Jahre 65 € 

9b 
Kr. VI  
7 Jahre Kr. VII OZ 2 Kr. VI 6 4 Jahren 3 Jahre  90 € 

   Kr. VI 7 1 Jahr 

1 Jahr 200 €  

danach für 5 
Jahre 120 € 

   Kr. VII 8 2 Jahren dauerhaft 10 € 

  OZ 1 Kr. VI 5 4 Jahren 4 Jahre 50 € 

   Kr. VI 7 1 Jahr 

1 Jahr 190 €  

danach für 5 
Jahre 20 € 

9a Kr VI  OZ 2 Kr. VI 4 4 Jahren 3 Jahre 30 € 

   Kr. VI 5 2 Jahren  5 Jahre 75 € 

  OZ 1 Kr. VI 5 2 Jahren 8 Jahre 50 € 

   Kr. VI 6 4 Jahren 3 Jahre 40 € 

   Kr. VI 7 2 Jahren 5 Jahre 60 € 

8a 
Kr. Va  
3 Jahre Kr. VI OZ 2 Kr. V a 3 4 Jahren 7 Jahre 45 € 

   Kr. VI 5 2 Jahren 5 Jahre 60 € 

  OZ 1 Kr. VI 4 2 Jahren 9 Jahre 55 € 

   Kr. VI 7 2 Jahren 5 Jahre 60 € 

8a 
Kr. Va  
5 Jahre Kr. VI OZ 2 Kr. V a 3 4 Jahren 7 Jahre 45 € 

   Kr. VI  5 2 Jahren 5 Jahre 60 € 

  OZ 1 Kr. V a 3 4 Jahren 3 Jahre 55 € 

   Kr. V a 4 2 Jahren 9 Jahre 55 € 

   Kr. VI 4 2 Jahren 8 Jahre 55 € 

   Kr. VI 7 2 Jahren 5 Jahre 60 € 

8a Kr. V  OZ 2 Kr. V 2 6 Jahren 7 Jahre 30 € 
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EG 

Vergütungs-
gruppe 

Ortszu-
schlag 
Stufe 
1/2 

Überleitung aus 

nach für Betrag Verg.Gr. Stufe 
6 Jahre, Kr. VI 

   Kr. V 3 4 Jahren 7 Jahre 35 € 

   Kr. VI 5 2 Jahren 5 Jahre 60 € 

  OZ 1 Kr. V 3 2 Jahren 7 Jahre 120 € 

   Kr. VI 4 2 Jahren 9 Jahre  55 € 

   Kr. VI 7 2 Jahren 5 Jahre 60 € 

8a 

Kr. V  
4 Jahre, Kr. Va 
2 Jahre, 
Kr. VI OZ 2 Kr. V 2 6 Jahren 7 Jahre 60 € 

   Kr. V a 3 4 Jahren 7 Jahre 60 € 

   Kr. VI 4 3 Jahren 4 Jahre 25 € 

   Kr. VI 5 1 Jahr  

2 Jahre,  25 €  

danach für 4 
Jahre 80 € 

   Kr. VI 7 1 Jahr 1 Jahr 40 € 

   Kr. VI 8 1 Jahr 1 Jahr 40 € 

  OZ 1 Kr. V a 3 2 Jahren 5 Jahre 55 € 

   Kr. VI 4 2 Jahren 

4 Jahre,   70 €  

danach für 5 
Jahre 20 € 

   Kr. VI 7 2 Jahren 5 Jahre 55 €  

7a 
Kr. V  
4 Jahre Kr. Va OZ 2 Kr. V  3 4 Jahren 7 Jahre 55 € 

   Kr. V a 5 4 Jahren 3 Jahre 70 € 

   Kr. V a 7 2 Jahren dauerhaft 25 € 

   Kr. V a 8 2 Jahren dauerhaft 20 € 

  OZ 1 Kr. V a 5 2 Jahren 9 Jahre 45 € 

   Kr. V a 7 2 Jahren 5 Jahre 40 € 

7a Kr. V  OZ 2 Kr. V 3 4 Jahren 7 Jahre 45 € 
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EG 

Vergütungs-
gruppe 

Ortszu-
schlag 
Stufe 
1/2 

Überleitung aus 

nach für Betrag Verg.Gr. Stufe 
5 Jahre Kr. Va 

   Kr. V 4 2 Jahren 9 Jahre 100 € 

   Kr. V a 5 4 Jahren 3 Jahre 90 € 

   Kr. V a 7 2 Jahren dauerhaft 25 € 

   Kr. V a 8 2 Jahren dauerhaft 20 € 

  OZ 1 Kr. V a 5 2 Jahren 9 Jahre 45 € 

   Kr. V a 7 2 Jahren 5 Jahre 40 € 

7a 

Kr. IV 2 Jahre 
(Hebammen 
1 Jahr, Alten-
pflegerinnen/ 
Altenpfleger 
3 Jahre) Kr. V 4 
Jahre Kr. Va OZ 2 Kr. V 3 

2 Jahren 
(Altenpfl
e-
gerin-
nen/ 
Alten-
pfleger 
nach 3 
Jahren) 

9 Jahre  
(Altenpfle-
gerinnen/ 
Altenpfleger 
für 8 Jahre) 50 € 

   Kr. V a 5 2 Jahren 5 Jahre 55 € 

   Kr. V a 7 2 Jahren dauerhaft 25 € 

   Kr. V a 8 2 Jahren dauerhaft 20 € 

  OZ 1 Kr. V 4 4 Jahren 2 Jahre  20 € 

   Kr. V a 5 2 Jahren 9 Jahre 55 € 

   Kr. V a 6 4 Jahren 3 Jahre 10 € 

   Kr. V a 7 2 Jahren 5 Jahre  60 € 

7a 
Kr. IV  
4 Jahre Kr. V OZ 2 Kr. V 4 4 Jahren dauerhaft 25 € 

   Kr. V 5 6 Jahren dauerhaft 25 € 

   Kr. V 6 4 Jahren dauerhaft 35 € 

   Kr. V 7 2 Jahren dauerhaft 65 € 

   Kr. V 8 2 Jahren dauerhaft 40 € 

  OZ 1 Kr. IV 3 2 Jahren 3 Jahre 100 € 

   Kr. V 6 2 Jahren 4 Jahre 40 € 
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EG 

Vergütungs-
gruppe 

Ortszu-
schlag 
Stufe 
1/2 

Überleitung aus 

nach für Betrag Verg.Gr. Stufe 

   Kr. V 7 2 Jahren 4 Jahre 90 € 

4a 
Kr. III  
4 Jahre Kr. IV OZ 2 Kr. IV 3 2 Jahren 

2 Jahre.  20 €  

danach für 7 
Jahre 60 € 

   Kr. IV 4 4 Jahren 3 Jahre 40 € 

   Kr. IV 5 2 Jahren 5 Jahre 60 € 

   Kr. IV 7 2 Jahren dauerhaft 25 € 

   Kr. IV 8 2 Jahren dauerhaft 35 € 

  OZ 1 Kr. IV 5 2 Jahren 9 Jahre 55 € 

   Kr. IV 7 2 Jahren 5 Jahre 40 € 

4a 

Kr. II  
2 Jahre Kr. III 4 
Jahre Kr. IV  OZ 2 Kr. III 3 2 Jahren 9 Jahre 40 € 

   Kr. IV 4 4 Jahren 3 Jahre 40 € 

   Kr. IV 5 2 Jahren 5 Jahre 60 € 

   Kr. IV 7 2 Jahren dauerhaft 25 € 

   Kr. IV 8 2 Jahren dauerhaft 35 € 

  OZ 1 Kr. IV 5 2 Jahren 9 Jahre 55 € 

   Kr. IV 7 2 Jahren 5 Jahre 40 € 

3a 
Kr. I  
3 Jahre Kr. II OZ 2 Kr. I 2 1 Jahr 10 Jahre 55 € 

   Kr. II 2 1 Jahr 1 Jahr 40 € 

   Kr. II 7 4 Jahren dauerhaft 15 € 

   Kr. II 8 2 Jahren dauerhaft 25 € 

  OZ 1 Kr. I 2 1 Jahr 3 Jahre 30 € 

   Kr. II 2 1 Jahr 3 Jahre 30 € 

   Kr. II 4 2 Jahren 9 Jahre 35 € 
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Anlage 4 Teil A TVÜ-G-U 

Anlage 4 

 

Vorläufige Zuordnung der Vergütungs- und Lohngruppen zu den Entgeltgruppen 
für ab dem 1. März 2010 stattfindende Eingruppierungsvorgänge 

 
Teil A 

Beschäftigte mit Ausnahme der Lehrkräfte im Sinne des Teils B 
 

Entgelt-
gruppe 

Vergütungsgruppe Lohngruppe 

15 
keine Stufe 6 
Ia 
Ib mit Aufstieg nach Ia 

- 

14 
keine Stufe 6 
Ib ohne Aufstieg nach Ia 

- 

13 

keine Stufe 6 
Beschäftigte mit Tätigkeiten, die eine abge-
schlossene wissenschaftliche Hochschulaus-
bildung voraussetzen (IIa mit und ohne Auf-
stieg nach Ib) 

[ggf. Zulage nach § 17 Absatz 8 TVÜ] 
und weitere Beschäftigte, die nach der Ver-
gütungsordnung zum BAT unmittelbar in IIa 
eingruppiert sind. 

- 

12 
keine Stufe 6 
III mit Aufstieg nach IIa 

- 

11 
keine Stufe 6 
III ohne Aufstieg nach IIa 
IVa mit Aufstieg nach III 

- 

10 

keine Stufe 6 
IVa ohne Aufstieg nach III 
IVb mit Aufstieg nach IVa 
Va in den ersten sechs Monaten der Berufs-
ausübung, wenn danach IVb mit Aufstieg 
nach IVa 

- 

9 

IVb ohne Aufstieg nach IVa  
(keine Stufe 6) 

Va mit Aufstieg nach IVb ohne weiteren 
Aufstieg nach IVa (keine Stufe 6) 
Va ohne Aufstieg nach IVb (Stufe 3 nach 5 

9 (Stufe 4 nach 7 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 
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Entgelt-
gruppe 

Vergütungsgruppe Lohngruppe 

Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in 
Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 
Vb mit Aufstieg nach IVb (keine Stufe 6) 
Vb ohne Aufstieg nach IVb (Stufe 3 nach 5 
Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in 
Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 

8 
Vc mit Aufstieg nach Vb 

Vc ohne Aufstieg nach Vb 
8 mit Aufstieg nach 8a 
7 mit Aufstieg nach 8 und 8a 

7 Keine 7 mit Aufstieg nach 7a 
6 mit Aufstieg nach 7 und 7a 

6 
VIb mit Aufstieg nach Vc 

VIb ohne Aufstieg nach Vc 
6 mit Aufstieg nach 6a 
5 mit Aufstieg nach 6 und 6a 

5 
VII mit Aufstieg nach VIb 

VII ohne Aufstieg nach VIb 
5 mit Aufstieg nach 5a 
4 mit Aufstieg nach 5 und 5a 

4 Keine 4 mit Aufstieg nach 4a 
3 mit Aufstieg nach 4 und 4a 

3 

Keine Stufe 6 

VIII mit Aufstieg nach VII 

VIII ohne Aufstieg nach VII 

3 mit Aufstieg nach 3a 
2a mit Aufstieg nach 3 und 3a 
2 mit Aufstieg nach 2a, 3 und 3a 
2 mit Aufstieg nach 2a und 3 (keine Stufe 6) 

2 Ü Keine 2 mit Aufstieg nach 2a 
1 mit Aufstieg nach 2 und 2a 

2 

IXb mit Aufstieg nach VIII 

IXb mit Aufstieg nach IXa  

X mit Aufstieg nach IXb (keine Stufe 6) 

1 mit Aufstieg nach 1a (keine Stufe 6) 

1 

Beschäftigte mit einfachsten Tätigkeiten, zum Beispiel 

- Essens- und Getränkeausgeber/innen 
- Garderobenpersonal 
- Spülen und Gemüseputzen und sonstige Tätigkeiten im Haus- und Küchenbereich 
- Reiniger/innen in Außenbereichen wie Höfe, Wege, Grünanlagen, Parks 
- Wärter/innen von Bedürfnisanstalten 
- Servierer/innen 
- Hausarbeiter/innen 
- Hausgehilfe/Hausgehilfin 
- Bote/Botin (ohne Aufsichtsfunktion) 

Hinweis: Diese Zuordnung gilt unabhängig von bisherigen tariflichen Zuordnungen zu Vergü-
tungs-/Lohngruppen. 
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Anlage 4 Teil B TVÜ-G-U 

 

Teil B 
Lehrkräfte, für die nach Nr. 5 der Vorbemerkungen zu allen Vergütungsgruppen 

die Anlage 1 a zum BAT nicht gilt 
 
 

Entgelt- 
gruppe 

Eingruppierung Lehrkräfte 
"Mit Lehramtsbefähigung" 

Vergütungsgruppe 

Eingruppierung Lehrkräfte 
"Ohne Lehramtsbefähigung" 

Vergütungsgruppe 
15 Ia  - 
14 Ib - 
13 IIa IIa mit und ohne Aufstieg nach Ib 

12 
- III mit Aufstieg nach IIa 

IIb mit Aufstieg nach IIa 

11 
III IIb ohne Aufstieg nach IIa 

III ohne Aufstieg nach IIa 
IVa mit Aufstieg nach III 

10 
IVa IVa ohne Aufstieg nach III 

IVb mit Aufstieg nach IVa 

9 

IVb  
Vb (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 
nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufe 5) 

IVb ohne Aufstieg nach IVa 
Vb mit Aufstieg nach IVb 
Vb ohne Aufstieg nach IVb (Stufe 3 nach 5 Jah-
ren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, 
keine Stufe 5) 

8 
Vc Vc ohne Aufstieg 

Vc mit Aufstieg nach Vb 
7 - - 

6 
- VIb ohne Aufstieg 

VIb mit Aufstieg nach Vc 
VIb mit Aufstieg nach Vb 

5 
- VII 

VII mit Aufstieg nach VIb 
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Anlage 5 A TVÜ-G-U 

Anlage 5 A 
KR-Anwendungstabelle 

Gültig vom 1. Juli 2013 bis 31. März 2014 

 
Werte aus 
Entgeltgruppe 
allg. Tabelle 

Entgelt- 
gruppe KR 

Zuordnungen Vergütungs- 
gruppen KR / KR-Verläufe 

Grundentgelt Entwicklungsstufen 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

EG 12 12a XII mit Aufstieg nach XIII - - 3.721,51 
4.123,24 

4.642,13 
- 

nach 2 J. St. 3 
nach 3 J. St. 4 

EG 11 11b XI mit Aufstieg nach XII - - - 3.721,51 
4.223,67 - 

EG 11 11a X mit Aufstieg nach XI - - 3.375,59 
3.721,51 

4.223,67 
- 

nach 2 J. St. 3 
nach 5 J. St. 4 

EG 10 10a IX mit Aufstieg nach X - - 3.263,99 
3.492,76 

3.927,97 
- 

nach 2 J. St. 3 
nach 3 J. St. 4 

EG 9, EG 9b 

9d VIII mit Aufstieg nach IX - - 3.180,31 
3.470,45 

3.699,20 
- 

nach 4 J. St. 3 
nach 2 J. St. 4 

9c VII mit Aufstieg nach VIII - - 3.091,04 
3.308,64 

3.515,07 
- 

nach 5 J. St. 3 
nach 5 J. St. 4 
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Werte aus 
Entgeltgruppe 
allg. Tabelle 

Entgelt- 
gruppe KR 

Zuordnungen Vergütungs- 
gruppen KR / KR-Verläufe 

Grundentgelt Entwicklungsstufen 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

9b 
VI mit Aufstieg nach VII 

- - 2.812,06 
3.180,31 3.308,64 

- 

VII ohne Aufstieg nach 5 J. St. 3 
nach 5 J. St. 4 

9a VI ohne Aufstieg - - 2.812,06 
2.912,50 

3.091,04 
- 

nach 5 J. St. 3 
nach 5 J. St. 4 

EG 7, EG 8, 
EG 9b 

8a 
Va mit Aufstieg nach VI 

- 
2.494,03 2.616,77 2.722,79 2.912,50 3.091,04 V mit Aufstieg nach Va und VI 

V mit Aufstieg nach VI 2.343,39 

EG 7, EG 8 7a 

V mit Aufstieg nach Va  - 

2.343,39 2.494,03 2.722,79 2.839,96 
2.957,12 

IV mit Aufstieg nach V und Va 
2.170,42 

IV mit Aufstieg nach V 
- 

EG 4, EG 6 4a 
II mit Aufstieg nach III und IV 

1.941,67 2.092,32 2.231,80 2.521,93 2.594,47 2.733,95 
III mit Aufstieg nach IV 

EG 3, EG 4 3a I mit Aufstieg nach II 1.857,97 2.058,83 2.114,63 2.203,90 
2.276,43 2.438,23 
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Anlage 5 B TVÜ-G-U 

Anlage 5 B 

KR-Anwendungstabelle 

Gültig ab 1. April 2014 

 

Werte aus 

Entgeltgruppe 

allg. Tabelle 

Entgelt- 

gruppe 
KR 

Zuordnungen Vergütungs- 

gruppen KR / KR-Verläufe 

Grundentgelt Entwicklungsstufen 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

EG 12 12a XII mit Aufstieg nach XIII - - 3.825,71 
4.238,69 4.772,11 

- 
nach 2 J. St. 3 nach 3 J. St. 4 

EG 11 11b XI mit Aufstieg nach XII - - - 3.825,71 4.341,93 - 

EG 11 11a X mit Aufstieg nach XI - - 3.470,11 
3.825,71 4.341,93 

- 
nach 2 J. St. 3 nach 5 J. St. 4 

EG 10 10a IX mit Aufstieg nach X - - 3.355,38 
3.590,56 4.037,95 

- 
nach 2 J. St. 3 nach 3 J. St. 4 

EG 9, EG 9b 9d VIII mit Aufstieg nach IX - - 3.269,36 
3.567,62 3.802,78 

- 
nach 4 J. St. 3 nach 2 J. St. 4 
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Werte aus 

Entgeltgruppe 

allg. Tabelle 

Entgelt- 

gruppe 
KR 

Zuordnungen Vergütungs- 

gruppen KR / KR-Verläufe 

Grundentgelt Entwicklungsstufen 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

9c VII mit Aufstieg nach VIII - - 3.177,59 
3.401,28 3.613,49 

- 
nach 5 J. St. 3 nach 5 J. St. 4 

9b 
VI mit Aufstieg nach VII 

- - 2.890,80 
3.269,36 3.401,28 

- 
VII ohne Aufstieg nach 5 J. St. 3 nach 5 J. St. 4 

9a VI ohne Aufstieg - - 2.890,80 
2.994,05 3.177,59 

- 
nach 5 J. St. 3 nach 5 J. St. 4 

EG 7, EG 8, 

EG 9b 
8a 

Va mit Aufstieg nach VI 
- 

2.563,86 2.690,04 2.799,03 2.994,05 3.117,59 V mit Aufstieg nach Va und VI 

V mit Aufstieg nach VI 2.409,00 

EG 7, EG 8 7a 

V mit Aufstieg nach Va  - 

2.409,00 2.563,86 2.799,03 2.919,48 
3.039,92 

IV mit Aufstieg nach V und Va 
2.231,19 

IV mit Aufstieg nach V - 

EG 4, EG 6 4a 
II mit Aufstieg nach III und IV 

1.996,04 2.150,90 2.294,29 2.592,54 2.667,12 2.810,50 
III mit Aufstieg nach IV 

EG 3, EG 4 3a I mit Aufstieg nach II 1.909,99 2.116,48 2.173,84 2.265,61 2.340,17 2.506,50 
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Anlage zum 6. Abschnitt Teil A, Teil B TVÜ-G-U 

Anlage zum 6. Abschnitt 
 

Teil A 
- Ersetzter Tarifvertrag - 

1. Bundes-Angestelltentarifvertrag (BAT) vom 23. Februar 1961, zuletzt geändert 
durch den 78. Tarifvertrag zur Änderung des Bundes-Angestelltentarifvertrages 
vom 31. Januar 2003. 

2.  TV-H, TVÜ-H, PKW-Fahrer TV-H, TV-EntgeltU-H, TVA-H-BBiG, für alle Beschäftig-
ten der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main, die gemäß § 
88 Absatz 5 Hessisches Hochschulgesetz und Gesetz zur Änderung des TUD-
Gesetzes sowie weiterer Rechtsvorschriften vom 14. Dezember 2009 diesen Ta-
rifverträgen unterfallen.  

 
 

Teil B 
- Ersetzte Tarifverträge beziehungsweise Tarifvertragsregelungen - 

1. Tarifvertrag zu § 71 BAT betreffend Besitzstandswahrung vom 23. Februar 1961 

2. Vergütungstarifvertrag Nr. 35 zum BAT für den Bereich der Länder vom 31. Ja-
nuar 2003 

3. Tarifvertrag über Zulagen an Angestellte (Länder) vom 17. Mai 1982 

4. Tarifvertrag über die Gewährung von Zulagen gemäß § 33 Absatz 1 Buchst. c 
BAT vom 11. Januar 1962 

5. Tarifvertrag über vermögenswirksame Leistungen an Angestellte vom 17. De-
zember 1970 

6. Tarifvertrag über eine Zuwendung für Angestellte vom 12. Oktober 1973 

7. Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Angestellte vom 16. März 1977 

8. Tarifvertrag über den Rationalisierungsschutz für Angestellte (RatSchTV Ang) 
vom 9. Januar 1987 

9. Tarifvertrag über die Arbeitsbedingungen von Arbeitnehmern auf Arbeitsplät-
zen mit Geräten der Informationstechnik vom 30. November 1987 
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Anlage zum 6. Abschnitt Teil C TVÜ-G-U 

 
Teil C 

- Fortgeltende Tarifverträge - 

Vorbemerkung: 

Die in dieser Anlage aufgeführten Tarifverträge sind in der jeweils geltenden Fassung 
zitiert. 

1. Tarifvertrag über die betriebliche Altersversorgung der Beschäftigten des öf-
fentlichen Dienstes (Tarifvertrag Altersversorgung – ATV) vom 1. März 2002 in 
der Fassung des Änderungstarifvertrages Nr. 4 vom 22. Juni 2007. 

2. Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeitarbeit (TV ATZ) vom 5. Mai 1998 

3. Tarifvertrag über die Bewertung der Personalunterkünfte für Angestellte vom 
16. März 1974 

4. Tarifvertrag für die Ärztinnen und Ärzte an den hessischen Universitätskliniken 
(TV-Ärzte Hessen) vom 30. November 2006 in der Fassung des Änderungstarif-
vertrages Nr. 1 vom 3. Juli 2008 

5.  Tarifvertrag zur Überleitung der Ärztinnen und Ärzte an den hessischen Univer-
sitätskliniken (TVÜ-Ärzte Hessen) vom 30. November 2006 in der Fassung des 
Änderungstarifvertrages Nr. 1 vom 3. Juli 2008 

6.  Tarifvertrag zur Entgeltumwandlung für Ärztinnen und Ärzte an den hessischen 
Universitätskliniken (TV-EntgeltU-Ärzte Hessen) vom 30. November 2006 
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Niederschriftserklärungen zum TVÜ-G-U 

 
Niederschriftserklärungen zum TVÜ-G-U 

 

1. Zu § 2 Absatz 1: 

Die Tarifvertragsparteien gehen davon aus, dass der TV-G-U und der TVÜ G-U das 
bisherige Tarifrecht auch dann ersetzen, wenn arbeitsvertragliche Bezugnahmen 
nicht ausdrücklich den Fall der ersetzenden Regelung beinhalten. 

2. Zu § 2 Absatz 4: 

Mit Abschluss der Verhandlungen über die Anlage 1 TVÜ-G-U Teil B heben die Ta-
rifvertragsparteien § 2 Absatz 4 auf. 

3. Zu § 8 Absatz 2: 

Die Neuberechnung des Vergleichsentgelts führt nicht zu einem Wechsel der Ent-
geltgruppe. 

4. Zu § 8 Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 Satz 2 sowie § 9 Absatz 2 bis 4: 

Eine missbräuchliche Entziehung der Tätigkeit mit dem ausschließlichen Ziel, eine 
Höhergruppierung bzw. eine Besitzstandszulage zu verhindern, ist nicht zulässig. 

5. Zu § 10: 

Die Tarifvertragsparteien stellen klar, dass die vertretungsweise Übertragung einer 
höherwertigen Tätigkeit ein Unterfall der vorübergehenden Übertragung einer 
höherwertigen Tätigkeit ist. 

6. Zu § 12: 
1Die Tarifvertragsparteien erkennen an, dass die Strukturausgleiche in einem Zu-
sammenhang mit einer zukünftigen Entgeltordnung stehen. 2Die Tarifvertragspar-
teien werden nach einer Vereinbarung einer neuen Entgeltordnung zum TV-G-U 
prüfen, ob und in welchem Umfang sie neben den bereits verbindlich vereinbarten 
Fällen, in denen Strukturausgleichsbeträge festgelegt sind, für einen Zeitraum bis 
längstens Februar 2016 in weiteren Fällen Regelungen, die auch in der Begrenzung 
der Zuwächse aus Strukturausgleichen bestehen können, vornehmen müssen. 
3Sollten zusätzliche Strukturausgleiche vereinbart werden, sind die sich daraus er-
gebenden Kostenwirkungen in der Entgeltrunde 2011 zu berücksichtigen. 

7. Zu § 17 Absatz 8: 

Mit dieser Regelung ist keine Entscheidung über Zuordnung und Fortbe-
stand/Besitzstand der Zulage im Rahmen einer neuen Entgeltordnung verbunden. 
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Niederschriftserklärungen zum TVÜ-G-U 

8. Zu § 20 Absatz 2: 

Eine Lehrkraft, die in eine individuelle Endstufe übergeleitet wurde, erhält nach 
einem Harmonisierungsschritt mindestens den Tabellenwert der für ihre Entgelt-
gruppe maßgebenden letzten Tabellenstufe, wenn dieser den Betrag der neuen 
individuellen Endstufe übersteigt. 

9. Zu § 30 Absatz 1: 
1Im Hinblick auf die notwendigen personalwirtschaftlichen, organisatorischen und 
technischen Vorarbeiten für die Überleitung der vorhandenen Beschäftigten in 
den TV-G-U sehen die Tarifvertragsparteien die Problematik einer fristgerechten 
Umsetzung der neuen Tarifregelungen zum 1. März 2010. 2Sie bitten die personal-
verwaltenden und bezügezahlenden Stellen, im Interesse der Beschäftigten 
gleichwohl eine terminnahe Überleitung zu ermöglichen und die Zwischenzeit mit 
zu verrechnenden Abschlagszahlungen zu überbrücken. 

10. Zu § 34 Satz 3 und § 35 Satz 2: 

Die Protokollnotiz zu Ä 1 und Ä 2 (Nr. 10 Absatz 1 Satz 1 des § 41 TV-G-U) ist zu 
beachten. 
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Tarifvertrag Einkommensverbesserung 2010 

 

vom 22. Februar 2010 
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TV Einkommensverbesserung 2010 

 

 
 

Tarifvertrag Einkommensverbesserung 2010 
 

vom 22. Februar 2010 
 
 
 

zwischen 
 

der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main 
vertreten durch den Präsidenten 

- nachfolgend „Universität“ - 
 

- einerseits - 
 

und 
 

den Gewerkschaften 
 

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, 
vertreten durch die Landesbezirksleitung Hessen, Frankfurt am Main 

 
GEW, Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Landesverband Hessen 

 
- andererseits - 
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TV Einkommensverbesserung 2010 

§ 1 Geltungsbereich 
 
Dieser Tarifvertrag gilt für die Beschäftigten der Universität, auf deren Beschäftigungs-
verhältnis mit der Universität 
 

1. der Tarifvertrag für die Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am 
Main (TV-G-U) vom 22. Februar 2010, 

2. der Tarifvertrag für Auszubildende der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität 
Frankfurt am Main in Ausbildungsberufen nach dem Berufsbildungsgesetz 
(TVA-G-U BBiG) vom 22. Februar 2010  

 
angewendet wird. 

§ 2 Lineare Erhöhung 
 
Die Entgelttabelle, Anlage A 2 des zum 1. März 2010 in Kraft tretenden TV-G-U, ist in 
der Anlage 15 2 festgelegt.  
 

§ 3 Erhöhung der Ausbildungsvergütung 
 
1Zum 1. März 2010 wird die Ausbildungsvergütung um 1,2 v. H. erhöht. 2Die erhöhte 
Ausbildungsvergütung ist in der Anlage 11 3 festgelegt. 
 

§ 4 Dynamische Bezugnahme 
 
1Zukünftige Entgelttarifverträge zwischen dem Land Hessen einerseits und den Ge-
werkschaften ver.di, GEW andererseits gelten künftig zeit- und inhaltsgleich für die 
Beschäftigten der Universität, die unter den Geltungsbereich des vorliegenden Tarif-
vertrages fallen. 2Voraussetzung hierfür ist, dass die Regelungsgegenstände der künfti-
gen Entgelttarifverträge des Landes Hessen dem Tarifvertrag der Universität zur Ein-
kommensverbesserung 2008 vom 26.6.2008 entsprechen. 3Ist dies nicht der Fall, wer-
den also weitere und/oder andere Regelungsgegenstände in dem Entgelttarifvertrag 
zwischen dem Land Hessen und den genannten Gewerkschaften aufgenommen, wird 
der neue Entgelttarifvertrag nur dann von dem vorliegenden Anerkennungstarifver-
trag erfasst, wenn keine der beiden Vertragsparteien innerhalb zweier Monate nach 
offizieller schriftlicher Information der Universität durch ver.di über den Abschluss des  

2 Wegen Zeitablaufs hier nicht mehr mit abgedruckt. 
3 Wegen Zeitablaufs hier nicht mehr mit abgedruckt. 
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TV Einkommensverbesserung 2010 

neuen Entgelttarifvertrags der Übernahme schriftlich widerspricht. 4Erfolgt kein frist-
gerechter Widerspruch, treten die Änderungen zeit- und inhaltsgleich in Kraft. 5Wird 
der vorliegende Tarifvertrag gekündigt oder endet er aus sonstigen Gründen, wirkt 
auch der in Bezug genommene und anerkannte Entgelttarifvertrag des Landes Hessen 
für die Beschäftigten, die dem Geltungsbereich dieses Tarifvertrages unterfallen, nur 
noch nach. 6Spätere Änderungen oder Ergänzungen des Entgelttarifvertrags zwischen 
dem Land Hessen und den genannten Gewerkschaften wirken nicht mehr für die Be-
schäftigten der Universität.7Wird der über den vorliegenden Tarifvertrag einbezogene 
Entgelttarifvertrag des Landes Hessen gekündigt, so gilt er auch zwischen den Ver-
tragsparteien dieses Tarifvertrages als gekündigt. 8Endet die Geltung des einbezoge-
nen Entgelttarifvertrags, tritt die gleiche Rechtsfolge auch zwischen den Parteien die-
ses Tarifvertrages ein. 9Die tariflichen Rechte wirken ab diesem Zeitpunkt auch gegen-
über den Beschäftigten der Universität, die unter den Geltungsbereich dieser Tarifver-
träge fallen, gem. § 4 Abs. 5 TVG nur noch nach. 

 

§ 5 Schlussbestimmungen 
 
1Dieser Tarifvertrag tritt, unabhängig vom Zeitpunkt der Unterzeichnung, zum 1. März 
2010 in Kraft. 
 
2Dieser Tarifvertrag kann mit einer Frist von einem Monat zum Schluss eines Kalen-
dermonats, frühestens jedoch jeweils zu dem Zeitpunkt, zu dem der in Bezug genom-
mene Entgelttarifvertrag gekündigt werden kann, erstmalig damit zum  31. Dezember 
2010, schriftlich gekündigt werden. 
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Tarifvertrag Einmalzahlung im Jahr 2011 

 
 

Tarifvertrag über eine Einmalzahlung im Jahr 2011 
 

vom 01. Juni 2011 
 
 
 

zwischen 
 

der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main 
vertreten durch den Präsidenten, Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main 

- nachfolgend „Arbeitgeber“ genannt - 
 

- einerseits - 
 

und 
 

den Gewerkschaften 
 

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, 
vertreten durch die Landesbezirksleitung Hessen, Frankfurt am Main 

 
GEW, Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Landesverband Hessen 

 
- andererseits – 

wird Folgendes vereinbart: 
 

§ 1 Geltungsbereich 
Dieser Tarifvertrag gilt für Personen, die unter den Geltungsbereich eines der nachste-
henden Tarifverträge fallen: 
a) Tarifvertrag für die Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main (TV-G-

U) mit Ausnahme der Ärztinnen und Ärzte, die unter § 41 TV-G-U fallen, 
b) Tarifvertrag für Auszubildende der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt 

am Main in Ausbildungsberufen nach dem Berufsbildungsgesetz (TVA-G-U BBiG). 
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Tarifvertrag Einmalzahlung im Jahr 2011 

§ 2 Einmalzahlung für Beschäftigte 
 

(1) Die unter § 1 Buchstabe a) fallenden Beschäftigten erhalten spätestens bis zum 
31. Juli 2011 eine Einmalzahlung in Höhe von 360,00 Euro, wenn sie an mindes-
tens einem Tag des Kalendermonats April 2011 Anspruch auf Entgelt aus dem 
Arbeitsverhältnis haben. 
 
Protokollerklärung zu Absatz 1: 
1 Anspruch auf Entgelt im Sinne des Absatzes 1 sind auch der Anspruch auf Entgeltfortzahlung 
aus Anlass der in § 21 Satz 1 TV-G-U genannten Ereignisse und der Anspruch auf Krankengeld-
zuschuss (§ 22 Absatz 2 TV-G-U), auch wenn dieser wegen der Höhe der Barleistungen des So-
zialversicherungsträgers nicht gezahlt wird. 2 Einem Anspruch auf Entgelt gleichgestellt ist der 
Bezug von Krankengeld nach § 45 SGB V oder entsprechender gesetzlicher Leistung und der 
Bezug von Mutterschaftsgeld nach § 13 MuSchG oder § 200 RVO. 

 
(2)  1 Teilzeitbeschäftigte erhalten den Teilbetrag der Einmalzahlung, der dem Ver-

hältnis der mit ihnen am 1. April 2011 vereinbarten durchschnittlichen Arbeits-
zeit zu der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit eines entsprechenden Voll-
zeitbeschäftigten entspricht. 2 § 24 Absatz 2 TV-G-U gilt entsprechend. 3 Beginnt 
das Arbeitsverhältnis erst nach dem 1. April 2011, sind die Verhältnisse des ers-
ten Tages des Arbeitsverhältnisses maßgeblich. 
 

(3)  Endet ein Arbeitsverhältnis im Laufe des Monats April 2011 und wird ein neues 
Arbeitsverhältnis begonnen, wird ein weiterer Anspruch auf eine Einmalzahlung 
nicht begründet. 
 

(4) Die Einmalzahlung ist bei der Bemessung sonstiger Leistungen nicht zu berück-
sichtigen. 

 
§ 3 Einmalzahlung für Auszubildende 
 
1 Für die unter § 1 Buchstabe b) fallenden Auszubildenden gilt § 2 mit der Maßgabe, 
dass sie eine Einmalzahlung in Höhe von 120,00 Euro erhalten. 2 Bei einem Wechsel in 
ein Arbeitsverhältnis im Laufe des Monats April 2011 wird insgesamt höchstens der 
sich gemäß § 2 Absatz 1 und 2 ergebende Betrag gezahlt. 
 
§ 4 Inkrafttreten 
 
Dieser Tarifvertrag tritt mit Wirkung von 1. April 2011 in Kraft.  
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Tarifvertrag Einmalzahlung im Jahr 2013 und 2014 

 
Tarifvertrag 

über eine Einmalzahlung in den Jahren 2013 und 2014 
 

vom 24. April 2013  

 

 

Zwischen 

der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main, 
vertreten durch den Präsidenten,  
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main  

- einerseits - 

und 

 

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, 
vertreten durch die Landesbezirksleitung Hessen, Frankfurt a.M., 

GEW, Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, 
vertreten durch den Landesverband Hessen, 

- andererseits - 

 

 

wird Folgendes vereinbart: 

 

 

§ 1 
Geltungsbereich 

1Dieser Tarifvertrag gilt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte), die 
unter den Geltungsbereich des Tarifvertrags für die Johann-Wolfgang-Goethe-
Universität Frankfurt am Main (TV-G-U) fallen. 2Hiervon ausgenommen sind Ärztinnen 
und Ärzte an Universitätskliniken (§ 1 Abs. 5 TV-G-U), für die ausschließlich die Sonder-
regelungen des § 41 TV-G-U gelten. 
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Tarifvertrag Einmalzahlung im Jahr 2013 und 2014 

 

§ 2 
Einmalzahlung 2013 

(1) 1Die Beschäftigten nach § 1 erhalten im Juli 2013 eine Einmalzahlung in Höhe von 
450 Euro für die Kalendermonate Januar bis Juni 2013. 2Die Einmalzahlung ver-
mindert sich um ein Sechstel für jeden Kalendermonat im Zeitraum Januar bis Juni 
2013, für den Beschäftigte keinen Anspruch auf Entgelt haben. 

(2) 1Teilzeitbeschäftigte erhalten den Teilbetrag der Einmalzahlung, der dem Verhält-
nis der mit ihnen am 1. April 2013 vereinbarten durchschnittlichen Arbeitszeit zu 
der regel-mäßigen wöchentlichen Arbeitszeit einer/eines entsprechenden Voll-
zeitbeschäftigten entspricht. 2§ 24 Absatz 2 TV-G-U gilt entsprechend. 3Beginnt das 
Arbeitsverhältnis erst nach dem 1. April 2013, sind die Verhältnisse am ersten Tag 
des Arbeitsverhältnisses maßgeblich. 4Endet das Arbeitsverhältnis vor dem 1. April 
2013, sind die Verhältnisse am letzten Tag des Arbeitsverhältnisses maßgeblich. 

 

§ 3 
Einmalzahlung 2014 

(1) 1Die Beschäftigten nach § 1 erhalten im April 2014 eine Einmalzahlung in Höhe von 
225 Euro für die Kalendermonate Januar bis März 2014. 2Die Einmalzahlung ver-
mindert sich um ein Drittel für jeden Kalendermonat im Zeitraum Januar bis März 
2014, für den Beschäftigte keinen Anspruch auf Entgelt haben. 

(2) 1Teilzeitbeschäftigte erhalten den Teilbetrag der Einmalzahlung, der dem Verhält-
nis der mit ihnen am 1. Februar 2014 vereinbarten durchschnittlichen Arbeitszeit 
zu der regel-mäßigen wöchentlichen Arbeitszeit einer/eines entsprechenden Voll-
zeitbeschäftigten entspricht. 2§ 24 Absatz 2 TV-G-U gilt entsprechend. 3Beginnt das 
Arbeitsverhältnis erst nach dem 1. Februar 2014, sind die Verhältnisse am ersten 
Tag des Arbeitsver-hältnisses maßgeblich. 4Endet das Arbeitsverhältnis vor dem 1. 
Februar 2014, sind die Verhältnisse am letzten Tag des Arbeitsverhältnisses maß-
geblich. 

Protokollerklärungen zu § 2 Absatz 1 und § 3 Absatz 1: 

1. 1Anspruch auf Entgelt im Sinne des jeweiligen Absatzes 1 sind auch der An-
spruch auf Entgeltfortzahlung aus Anlass der in § 21 Satz 1 TV-G-U genann-
ten Ereignisse und der Anspruch auf Krankengeldzuschuss (§ 22 Absatz 2 
TV-G-U), auch wenn dieser wegen der Höhe der Barleistungen des Sozial-
versicherungsträgers nicht gezahlt wird. 2Einem Anspruch auf Entgelt 
gleichgestellt ist der Bezug von Krankengeld nach § 45 SGB V oder entspre-
chender gesetzlicher Leistungen und der Bezug von Mutterschaftsgeld 
nach § 13 MuSchG oder § 200 RVO. 
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Tarifvertrag Einmalzahlung im Jahr 2013 und 2014 

 

2. Endet das Arbeitsverhältnis im Anspruchszeitraum Januar bis Juni 2013 
oder im Anspruchszeitraum Januar bis März 2014 und wird in dem Kalen-
dermonat der Beendigung des Arbeitsverhältnisses ein neues Arbeitsver-
hältnis begonnen, ist dieser Kalendermonat für die Einmalzahlung nur ein-
mal zu berücksichtigen. 

§ 4 

Die Einmalzahlungen nach § 2 und § 3 sind bei der Bemessung sonstiger Leistungen 
nicht zu berücksichtigen. 

§ 5  
Inkrafttreten 

Dieser Tarifvertrag tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2013 in Kraft.  
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Tarifvertrag 
für Auszubildende der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität  

Frankfurt am Main   
in Ausbildungsberufen nach dem Berufsbildungsgesetz 

(TVA-G-U BBiG) 
 
 

vom 22. Februar 2010 
in der Fassung des Änderungstarifvertrages Nr. 3 v. 24.04.2013 
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Änderungsübersicht 

zum Tarifvertrag für Auszubildende der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main in Ausbildungsberufen  

nach dem Berufsbildungsgesetz (TVA-G-U BBiG) 

 

Lfd. Nr. Ändernde Regelung Datum Geänderte §§ Art der Änderung In Kraft ab 

./. Erstmalige Vereinbarung des TVA-G-U 
BBiG 

22.02.2010 ./. ./. 01.03.2010 

01. ÄnderungsTV Nr. 1 01.06.2011 §§ 8 Abs. 1; 19 Erhöhung der Ausbil-
dungsentgelte, Neurege-
lung der Übernahme sowie 
Abschlussprämie 

01.03., 01.04. und 
01.08.2011  

02. ÄnderungsTV Nr. 2 02.05.2012 § 17 Anpassung an Bezugsnorm 01.01.2012 

03. ÄnderungsTV Nr. 3 24.04.2013 § 8 Abs. 1; § 9 
Abs. 1; § 19 

Ausbildungsentgelte; 
Übernahmeregelung 

01.01.2013 und 
01.08.2013  

(Übernahme) 
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TVA-G-U BBiG 

 

 

 

Tarifvertrag 
für Auszubildende der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main 

in Ausbildungsberufen nach dem Berufsbildungsgesetz 
(TVA-G-U BBiG) 

 
vom 22. Februar 2010 

in der Fassung des Änderungstarifvertrages Nr. 2 v. 02.05.2012 
in der Fassung des Änderungstarifvertrages Nr. 3 v. 24.04.2013 

 
 

Zwischen 
 

der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main, 
vertreten durch den Präsidenten, 

Grüneburgplatz 1,  60323 Frankfurt am Main 
- nachfolgend „Ausbildender“ genannt 

- einerseits - 
 

und 
 

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, 
vertreten durch die Landesbezirksleitung Hessen, Frankfurt a. M. 

GEW, Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Landesverband Hessen 
 

- andererseits - 
 
 

wird Folgendes vereinbart: 
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§§ 1, 2 TVA-G-U BBiG 

 
§ 1 Geltungsbereich 

(1) 1Dieser Tarifvertrag gilt für Personen, die in einem staatlich anerkannten oder als 
staatlich anerkannt geltenden Ausbildungsberuf nach dem Berufsbildungsgesetz 
(BBiG) ausgebildet werden (Auszubildende). 2Voraussetzung ist, dass sie beim 
Ausbildenden ausgebildet werden, der unter den Geltungsbereich des Tarifver-
trags für die Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main (TV-G-U) 
fällt. 

(2) Dieser Tarifvertrag gilt nicht für  

 a) Schülerinnen/Schüler in der Gesundheits- und Krankenpflege, Gesundheits- 
und Kinderkrankenpflege, Entbindungspflege und Altenpflege sowie Schüle-
rinnen/Schüler in der Krankenpflegehilfe und Altenpflegehilfe,  

 b) Praktikantinnen/Praktikanten und Volontärinnen/Volontäre,  

 c) Auszubildende, die in Ausbildungsberufen der Landwirtschaft, des Weinbaues 
oder der Forstwirtschaft ausgebildet werden, es sei denn, dass die Beschäftig-
ten des Ausbildenden unter den TV-G-U fallen,  

 d) körperlich, geistig oder seelisch behinderte Personen, die aufgrund ihrer Be-
hinderung in besonderen Ausbildungswerkstätten, Berufsförderungswerkstät-
ten oder in Lebenshilfeeinrichtungen ausgebildet werden, sowie für Personen, 
die in Ausbildungs- oder Berufsförderungswerkstätten von Justizvollzugsein-
richtungen ausgebildet werden.  

(3) Soweit in diesem Tarifvertrag nichts anderes geregelt ist, gelten die jeweils ein-
schlägigen gesetzlichen Vorschriften. 

§ 2 Ausbildungsvertrag, Nebenabreden  

(1) 1Vor Beginn des Ausbildungsverhältnisses ist ein schriftlicher Ausbildungsvertrag 
zu schließen. 2Dieser enthält neben der Bezeichnung des Ausbildungsberufs min-
destens Angaben über 

 a) die maßgebliche Ausbildungs- und Prüfungsordnung in der jeweils geltenden 
Fassung sowie Art, sachliche und zeitliche Gliederung der Ausbildung, 

 b) Beginn und Dauer der Ausbildung, 

 c) Dauer der regelmäßigen täglichen oder wöchentlichen Ausbildungszeit, 

 d) Dauer der Probezeit, 

 e) Zahlung und Höhe des Ausbildungsentgelts, 
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§§ 2, 3, 4 TVA-G-U BBiG 

 f) Dauer des Urlaubs, 

 g) Voraussetzungen, unter denen der Ausbildungsvertrag gekündigt werden 
kann, 

 h) die Geltung des Tarifvertrages für Auszubildende der Johann-Wolfgang-
Goethe-Universität Frankfurt am Main (TVA-G-U BBiG) sowie einen in allge-
meiner Form gehaltenen Hinweis auf die Betriebs-/Dienstvereinbarungen, die 
auf das Ausbildungsverhältnis anzuwenden sind. 

(2) 1Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden. 2Sie 
können gesondert gekündigt werden, soweit dies einzelvertraglich vereinbart ist. 

(3) 1Falls im Rahmen eines Ausbildungsvertrages eine Vereinbarung über die Gewäh-
rung einer Personalunterkunft getroffen wird, ist dies in einer gesondert kündba-
ren Nebenabrede festzulegen. 2Der Wert der Personalunterkunft wird nach dem 
Tarifvertrag über die Gewährung von Personalunterkünften für Angestellte vom 
16. März 1974 in der am 31. März 2004 geltenden Fassung auf das Ausbildungs-
entgelt angerechnet. 3Der nach § 3 Absatz 1 Unterabsatz 1 des Tarifvertrages über 
die Gewährung von Personalunterkünften für Angestellte vom 16. März 1974 
maßgebende Quadratmetersatz ist hierbei um 15 v.H. zu kürzen. 

 

§ 3 Probezeit 

(1) Die Probezeit beträgt drei Monate. 

(2) Während der Probezeit kann das Ausbildungsverhältnis von beiden Seiten jeder-
zeit ohne Einhalten einer Kündigungsfrist gekündigt werden. 

 

§ 4 Ärztliche Untersuchungen 

(1) 1Auszubildende haben auf Verlangen des Ausbildenden vor ihrer Einstellung ihre 
gesundheitliche Eignung durch das Zeugnis eines Amtsarztes nachzuweisen. 2Für 
Auszubildende, die unter das Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) fallen, ist er-
gänzend § 32 Absatz 1 Jugendarbeitsschutzgesetz zu beachten. 

(2) 1Die Auszubildenden können bei begründeter Veranlassung verpflichtet werden, 
durch eine ärztliche Bescheinigung nachzuweisen, dass sie in der Lage sind, die 
nach dem Ausbildungsvertrag übernommenen Verpflichtungen zu erfüllen. 2Bei 
dem beauftragten Arzt kann es sich um einen Amtsarzt handeln, soweit sich die 
Betriebsparteien nicht auf einen anderen Arzt geeinigt haben. 3Die Kosten dieser 
Untersuchung trägt der Ausbildende. 

S e i t e  | 210 



 

§§ 4, 5, 6, 7 TVA-G-U BBiG 

(3) 1Auszubildende, die besonderen Ansteckungsgefahren ausgesetzt sind, oder die 
mit gesundheitsgefährdenden Tätigkeiten oder mit der Zubereitung von Speisen 
beauftragt werden, sind in regelmäßigen Zeitabständen ärztlich zu untersuchen. 
2Die Untersuchung ist auf Antrag der Auszubildenden auch bei Beendigung des 
Ausbildungsverhältnisses durchzuführen. 

 

§ 5 Schweigepflicht, Nebentätigkeiten, Herausgabepflicht 

(1) Auszubildende haben in demselben Umfang Verschwiegenheit zu wahren wie die 
Beschäftigten des Ausbildenden. 

(2) Für die Nebentätigkeiten der Auszubildenden finden die für die Beschäftigten des 
Ausbildenden jeweils geltenden Regelungen Anwendung. 

(3) Die Auszubildenden haben auf Verlangen des Ausbildenden ihm alle Schriftstücke, 
Zeichnungen, bildlichen Darstellungen, Dateien usw. über Vorgänge der Verwal-
tung oder des Betriebes, auch Abschriften, Durchschläge und sonstige Kopien ein-
schließlich ihrer Aufzeichnungen, herauszugeben. 

 

§ 6 Personalakten 

(1) 1Die Auszubildenden haben ein Recht auf Einsicht in ihre vollständigen Personalak-
ten. 2Sie können das Recht auf Einsicht durch einen hierzu schriftlich Bevollmäch-
tigten ausüben lassen. 3Sie können Auszüge oder Kopien aus ihren Personalakten 
erhalten. 4Die Auszubildenden müssen über Beschwerden und Behauptungen tat-
sächlicher Art, die für sie ungünstig sind oder ihnen nachteilig werden können und 
in die Personalakte aufgenommen werden sollen, gehört werden. 5Ihre Äußerung 
ist zu den Personalakten zu nehmen. 

(2) 1Beurteilungen sind den Auszubildenden unverzüglich bekannt zu geben. 2Die Be-
kanntgabe ist aktenkundig zu machen. 

 

§ 7 Wöchentliche und tägliche Ausbildungszeit 

(1) Die regelmäßige durchschnittliche wöchentliche Ausbildungszeit und die tägliche 
Ausbildungszeit der Auszubildenden, die nicht unter das Jugendarbeitsschutzge-
setz fallen, richten sich nach den Regelungen für die Beschäftigten des Ausbilden-
den. 

(2) Wird das Führen von Berichtsheften (Ausbildungsnachweisen) verlangt, ist den 
Auszubildenden dazu Gelegenheit während der Ausbildungszeit zu geben.  
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(3) An Tagen, an denen Auszubildende an einem theoretischen betrieblichen Unter-
richt von mindestens 270 tatsächlichen Unterrichtsminuten teilnehmen, dürfen sie 
nicht zur praktischen Ausbildung herangezogen werden. 

(4) 1Unterrichtszeiten einschließlich der Pausen gelten als Ausbildungszeit. 2Dies gilt 
auch für die notwendige Wegezeit zwischen Unterrichtsort und Ausbildungsstätte, 
sofern die Ausbildung nach dem Unterricht fortgesetzt wird. 

(5) Auszubildende dürfen an Sonn- und Wochenfeiertagen und in der Nacht zur Aus-
bildung nur herangezogen werden, wenn dies nach dem Ausbildungszweck erfor-
derlich ist. 

(6) 1Auszubildende dürfen nicht über die nach Absatz 1 geregelte Ausbildungszeit hin-
aus zu Mehrarbeit herangezogen und nicht mit Akkordarbeit beschäftigt werden. 
2§§ 21, 23 Jugendarbeitsschutzgesetz und § 17 Absatz 3 Berufsbildungsgesetz blei-
ben unberührt. 

 

§ 8 Ausbildungsentgelt 

(1) Das monatliche Ausbildungsentgelt beträgt für Auszubildende  

 a) in der Zeit vom 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013 
im ersten Ausbildungsjahr                  783,35 Euro, 
im zweiten Ausbildungsjahr                836,34 Euro, 
im dritten Ausbildungsjahr                  884,96 Euro, 
im vierten Ausbildungsjahr                 952,40 Euro, 
 

 b) ab 1. Januar 2014 
im ersten Ausbildungsjahr             806,85 Euro, 
im zweiten Ausbildungsjahr   861,43 Euro, 
im dritten Ausbildungsjahr   911,51 Euro, 
im vierten Ausbildungsjahr   980,97 Euro. 

(2) Das Ausbildungsentgelt wird zu dem Termin gezahlt, zu dem auch die Beschäftig-
ten des Ausbildenden ihr Entgelt erhalten. 

(3) Ist wegen des Besuchs einer weiterführenden oder einer berufsbildenden Schule 
oder wegen einer Berufsausbildung in einer sonstigen Einrichtung die Ausbil-
dungszeit verkürzt, gilt für die Höhe des Ausbildungsentgelts der Zeitraum, um den 
die Ausbildungszeit verkürzt wird, als abgeleistete Ausbildungszeit. 
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(4) Wird die Ausbildungszeit 

 a) gemäß § 18 Absatz 1 Satz 2 verlängert oder 

 b) auf Antrag der Auszubildenden nach § 8 Absatz 2 Berufsbildungsgesetz von 
der zuständigen Stelle oder nach § 27b Absatz 3 der Handwerksordnung von 
der Handwerkskammer verlängert,  

 wird während des Zeitraums der Verlängerung das Ausbildungsentgelt des letzten 
regelmäßigen Ausbildungsabschnitts gezahlt. 

(5) In den Fällen des § 18 Absatz 2 erhalten Auszubildende bis zur Ablegung der Ab-
schlussprüfung das Ausbildungsentgelt des letzten regelmäßigen Ausbildungsab-
schnitts, bei Bestehen der Prüfung darüber hinaus rückwirkend von dem Zeitpunkt 
an, an dem das Ausbildungsverhältnis geendet hat, den Unterschiedsbetrag zwi-
schen dem ihnen gezahlten Ausbildungsentgelt und dem für das vierte Ausbil-
dungsjahr maßgebenden Ausbildungsentgelt. 

(6) Für die Ausbildung an Samstagen, Sonntagen, Feiertagen und Vorfesttagen, für 
den Bereitschaftsdienst und die Rufbereitschaft, für die Überstunden und für die 
Zeitzuschläge gelten die für die Beschäftigten des Ausbildenden geltenden Rege-
lungen sinngemäß. 

(7) Zulagen nach dem Tarifvertrag zu § 33 Absatz 1 Buchstabe c BAT in der am 31. 
März 2004 geltenden Fassung können bei Vorliegen der geforderten Vorausset-
zungen zur Hälfte gezahlt werden. 

(8) An Auszubildende, die im Rahmen ihrer Ausbildung in erheblichem Umfang mit 
Arbeiten gemäß § 29 MTArb in der am 31. März 2004 geltenden Fassung beschäf-
tigt werden, kann im zweiten bis vierten Ausbildungsjahr ein monatlicher Pau-
schalzuschlag von 10,23 Euro gezahlt werden. 

 
§ 9 Urlaub 

(1) 1Auszubildende erhalten Erholungsurlaub in entsprechender Anwendung der für 
die Beschäftigten des Ausbildenden geltenden Regelungen mit der Maßgabe, dass 
der Urlaubsanspruch bei Verteilung der wöchentlichen Ausbildungszeit auf fünf 
Tage in der Kalenderwoche in jedem Kalenderjahr 27 Ausbildungstage beträgt. 
2Während des Erholungsurlaubs wird das Ausbildungsentgelt (§ 8 Absatz 1) fortge-
zahlt. 

(2) Der Erholungsurlaub ist nach Möglichkeit zusammenhängend während der unter-
richtsfreien Zeit zu erteilen und in Anspruch zu nehmen. 
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§ 10 Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte 

(1) Bei Dienstreisen und Reisen zur Ablegung der in den Ausbildungsordnungen vor-
geschriebenen Prüfungen erhalten Auszubildende eine Entschädigung in entspre-
chender Anwendung der Reisekostenbestimmungen, die für die Beschäftigten des 
Ausbildenden jeweils gelten. 

(2) 1Bei Reisen zur Teilnahme an überbetrieblichen Ausbildungsmaßnahmen im Sinne 
des § 5 Absatz 2 Satz 1 Nr. 6 Berufsbildungsgesetz außerhalb der politischen Ge-
meindegrenze der Ausbildungsstätte werden die entstandenen notwendigen 
Fahrtkosten bis zur Höhe der Kosten der Fahrkarte der jeweils niedrigsten Klasse 
des billigsten regelmäßig verkehrenden Beförderungsmittels (im Bahnverkehr oh-
ne Zuschläge) erstattet; Möglichkeiten zur Erlangung von Fahrpreisermäßigun-
gen(zum Beispiel Schülerfahrkarten, Monatsfahrkarten, BahnCard) sind auszunut-
zen. 2Beträgt die Entfernung zwischen den Ausbildungsstätten hierbei mehr als 
300 km, können im Bahnverkehr Zuschläge beziehungsweise besondere Fahrpreise 
(zum Beispiel für ICE) erstattet werden. 3Die nachgewiesenen notwendigen Kosten 
einer Unterkunft am auswärtigen Ort sind, soweit nicht eine unentgeltliche Unter-
kunft zur Verfügung steht, bis zu 20 Euro pro Übernachtung erstattungsfähig. 4Zu 
den Auslagen des bei notwendiger auswärtiger Unterbringung entstehenden Ver-
pflegungsmehraufwands wird für volle Kalendertage der Anwesenheit am auswär-
tigen Ausbildungsort ein Verpflegungszuschuss in Höhe der nach der Sozialversi-
cherungsentgeltverordnung maßgebenden Sachbezugswerte für Frühstück, Mit-
tagessen und Abendessen gewährt. 5Bei unentgeltlicher Verpflegung wird der je-
weilige Sachbezugswert einbehalten. 6Bei einer über ein Wochenende oder einen 
Feiertag hinaus andauernden Ausbildungsmaßnahme werden die dadurch ent-
standenen Mehrkosten für Unterkunft und Verpflegungsmehraufwand nach Maß-
gabe der Sätze 3 bis 5 erstattet. 

(3) 1Für den Besuch einer auswärtigen Berufsschule werden die notwendigen Fahrt-
kosten sowie die Auslagen für Unterkunft und Verpflegungsmehraufwand nach 
Maßgabe des Absatzes 2 erstattet; Erstattungen durch Dritte sind anzurechnen. 
2Sofern der Auszubildende auf seinen Antrag eine andere als die regulär zu besu-
chende Berufsschule besucht, wird der Ausbildende von der Kostenübernahme be-
freit. 

(4) Bei Abordnungen und Zuweisungen werden die Kosten nach Maßgabe des Absat-
zes 2 erstattet. 
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§ 11 Familienheimfahrten 
1Für Familienheimfahrten von der Ausbildungsstätte oder vom Ort der auswärtigen 
Berufsschule, deren Besuch vom Ausbildenden veranlasst wurde, zum Wohnort der 
Eltern und zurück werden den Auszubildenden monatlich einmal Fahrtkosten erstat-
tet. 2Erstattungsfähig sind die notwendigen Fahrtkosten bis zur Höhe der Kosten der 
Fahrkarte der jeweils niedrigsten Klasse des billigsten regelmäßig verkehrenden Beför-
derungsmittels (im Bahnverkehr ohne Zuschläge). 3Dem Wohnort der Eltern steht der 
Wohnort der Erziehungsberechtigten oder der Ehegattin/des Ehegatten oder der Le-
benspartnerin/des Lebenspartners gleich. 4Möglichkeiten zur Erlangung von Fahr-
preisermäßigungen (zum Beispiel Schülerfahrkarten, Monatsfahrkarten, BahnCard) 
sind auszunutzen. 5Beträgt die Entfernung mehr als 300 km, können im Bahnverkehr 
Zuschläge beziehungsweise besondere Fahrpreise (zum Beispiel für ICE) erstattet wer-
den. 6Die Sätze 1 bis 5 gelten nicht, wenn aufgrund geringer Entfernung eine tägliche 
Rückkehr möglich und zumutbar ist oder der Aufenthalt am jeweiligen Ort der Ausbil-
dungsstätte oder der auswärtigen Berufsschule weniger als vier Wochen beträgt. 
 
§ 12 Schutzkleidung, Ausbildungsmittel 

(1) Soweit das Tragen von Schutzkleidung gesetzlich vorgeschrieben oder angeordnet 
ist, wird sie unentgeltlich zur Verfügung gestellt und bleibt Eigentum des Ausbil-
denden. 

(2) Der Ausbildende hat den Auszubildenden kostenlos die Ausbildungsmittel zur Ver-
fügung zu stellen, die zur Berufsausbildung und zum Ablegen von Zwischen- und 
Abschlussprüfungen erforderlich sind. 

 
§ 13 Entgelt im Krankheitsfall 

(1) 1Sind Auszubildende durch Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit ohne ihr Verschul-
den verhindert, ihre Verpflichtungen aus dem Ausbildungsvertrag zu erfüllen, er-
halten sie für die Zeit der Arbeitsunfähigkeit bis zu einer Dauer von sechs Wochen 
das Ausbildungsentgelt (§ 8 Absatz 1) fortgezahlt. 2Bei Wiederholungserkrankun-
gen sowie bei Beendigung des Ausbildungsverhältnisses richtet sich die Dauer der 
Entgeltfortzahlung nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

(2) Im Übrigen gilt das Entgeltfortzahlungsgesetz. 

(3) 1Hat die/der Auszubildende bei dem Ausbildenden einen Arbeitsunfall erlitten 
oder sich eine Berufskrankheit zugezogen, wird bei der jeweils ersten darauf beru-
henden Arbeitsunfähigkeit nach Ablauf des Entgeltfortzahlungszeitraums von 
sechs Wochen ein Krankengeldzuschuss bis zum Ende der 26. Woche seit dem Be-
ginn der Arbeitsunfähigkeit gezahlt.  
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2Der Krankengeldzuschuss wird in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen den 
tatsächlichen Barleistungen des Sozialleistungsträgers und dem sich nach Absatz 1 
ergebenden Nettoausbildungsentgelt gezahlt; hierzu zählen auch die vermögens-
wirksamen Leistungen nach § 15. 3Voraussetzung für die Zahlung des Krankengeld-
zuschusses ist, dass der zuständige Unfallversicherungsträger den Arbeitsunfall 
oder die Berufskrankheit anerkennt. 

§ 14 Entgeltfortzahlung in anderen Fällen 

(1) Auszubildenden ist das Ausbildungsentgelt (§ 8 Absatz 1) für insgesamt fünf Aus-
bildungstage fortzuzahlen, um sich vor den in den Ausbildungsordnungen vorge-
schriebenen Abschlussprüfungen ohne Bindung an die planmäßige Ausbildung auf 
die Prüfung vorbereiten zu können; bei der Sechstagewoche besteht dieser An-
spruch für sechs Ausbildungstage. 

(2) Der Freistellungsanspruch nach Absatz 1 verkürzt sich um die Zeit, für die Auszu-
bildende zur Vorbereitung auf die Abschlussprüfung besonders zusammengefasst 
werden; es besteht jedoch mindestens ein Anspruch auf zwei Ausbildungstage. 

(3) Im Übrigen gelten für die Arbeitsbefreiung diejenigen Regelungen entsprechend, 
die für die Beschäftigten des Ausbildenden maßgebend sind. 

 
§ 15 Vermögenswirksame Leistungen 

(1) 1Auszubildende erhalten eine vermögenswirksame Leistung in Höhe von 13,29 
Euro monatlich, wenn sie diesen Betrag nach Maßgabe des Vermögensbildungsge-
setzes in seiner jeweiligen Fassung anlegen. 2Der Anspruch auf vermögenswirksa-
me Leistungen entsteht frühestens für den Kalendermonat, in dem dem Ausbil-
denden die erforderlichen Angaben mitgeteilt werden, und für die beiden voran-
gegangenen Monate desselben Kalenderjahres. 3Die vermögenswirksamen Leis-
tungen werden nur für Kalendermonate gewährt, für die den Auszubildenden 
Ausbildungsentgelt, Entgeltfortzahlung oder Krankengeldzuschuss zusteht. 4Für 
Zeiten, für die Krankengeldzuschuss zusteht, sind die vermögenswirksamen Leis-
tungen Teil des Krankengeldzuschusses. 

(2) Die vermögenswirksamen Leistungen sind kein zusatzversorgungspflichtiges Ent-
gelt. 

 
§ 16 Jahressonderzahlung 

(1) 1Auszubildende, die am 1. Dezember in einem Ausbildungsverhältnis stehen, ha-
ben Anspruch auf eine Jahressonderzahlung.  
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2Diese beträgt bei Auszubildenden 90 v.H. des Ausbildungsentgelts (§ 8 Absatz 1), 
das den Auszubildenden für November zusteht. 

(2) 1Der Anspruch ermäßigt sich um ein Zwölftel für jeden Kalendermonat, in dem 
Auszubildende keinen Anspruch auf Ausbildungsentgelt (§ 8 Absatz 1), Fortzahlung 
des Entgelts während des Erholungsurlaubs (§ 9) oder im Krankheitsfall (§ 13) ha-
ben.  
2Die Verminderung unterbleibt für Kalendermonate, für die Auszubildende wegen 
Beschäftigungsverboten nach § 3 Absatz 2 und § 6 Absatz 1 Mutterschutzgesetz 
kein Ausbildungsentgelt erhalten haben. 3Die Verminderung unterbleibt ferner für 
Kalendermonate der Inanspruchnahme der Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- 
und Elternzeitgesetz bis zum Ende des Kalenderjahres, in dem das Kind geboren 
ist.  
4Voraussetzung ist, dass am Tag vor Antritt der Elternzeit Anspruch auf Entgelt 
oder auf Zuschuss zum Mutterschaftsgeld bestanden hat. 

(3) 1Die Jahressonderzahlung wird mit dem Ausbildungsentgelt für November ausge-
zahlt. 2Ein Teilbetrag der Jahressonderzahlung kann zu einem früheren Zeitpunkt 
ausgezahlt werden. 

(4) 1Auszubildende, die im unmittelbaren Anschluss an die Ausbildung von ihrem Aus-
bildenden in ein Arbeitsverhältnis übernommen werden und am 1. Dezember 
noch in diesem Arbeitsverhältnis stehen, erhalten zusammen mit der anteiligen 
Jahressonderzahlung aus dem Arbeitsverhältnis eine anteilige Jahressonderzah-
lung aus dem Ausbildungsverhältnis. 2Ist die Übernahme im Laufe eines Kalender-
monats erfolgt, wird dieser Kalendermonat bei der anteiligen Jahressonderzahlung 
aus dem Arbeitsverhältnis berücksichtigt. 

(5) Für die Höhe der Jahressonderzahlung im Jahr 2010 gilt § 21 des Tarifvertrags zur 
Überleitung der Beschäftigten der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt 
am Main in den TV-G-U und zur Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-G-U) ent-
sprechend. 

§ 17 Betriebliche Altersversorgung 

Die Auszubildenden haben Anspruch auf eine zusätzliche Alters- und Hinterbliebenen-
versorgung unter Eigenbeteiligung nach Maßgabe des Tarifvertrages über die betrieb-
liche Altersversorgung der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes (ATV) vom 1. März 
2002 in der nach § 25 Satz 1 TV-G-U geltenden Fassung.  
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§ 18 Beendigung des Ausbildungsverhältnisses 

(1) 1Das Ausbildungsverhältnis endet mit Ablauf der Ausbildungszeit; abweichende 
gesetzliche Regelungen bleiben unberührt. 2Im Falle des Nichtbestehens der Ab-
schlussprüfung verlängert sich das Ausbildungsverhältnis auf Verlangen der Aus-
zubildenden bis zur nächstmöglichen Wiederholungsprüfung, höchstens um ein 
Jahr. 

(2) Können Auszubildende ohne eigenes Verschulden die Abschlussprüfung erst nach 
beendeter Ausbildungszeit ablegen, gilt Absatz 1 Satz 2 entsprechend. 

(3) Beabsichtigt der Ausbildende keine Übernahme in ein Arbeitsverhältnis, hat er 
dies den Auszubildenden drei Monate vor dem voraussichtlichen Ende der Ausbil-
dungszeit schriftlich mitzuteilen. 

(4) Nach der Probezeit (§ 3) kann das Ausbildungsverhältnis unbeschadet der gesetzli-
chen Kündigungsgründe nur gekündigt werden 

 a) aus einem sonstigen wichtigen Grund ohne Einhalten einer Kündigungsfrist, 

 b) von Auszubildenden mit einer Kündigungsfrist von vier Wochen. 

(5) Werden Auszubildende im Anschluss an das Ausbildungsverhältnis beschäftigt, 
ohne dass hierüber ausdrücklich etwas vereinbart worden ist, so gilt ein Arbeits-
verhältnis auf unbestimmte Zeit als begründet. 

§ 19 Übernahme von Auszubildenden 

(1) 1Auszubildende werden nach erfolgreich bestandener Abschlussprüfung bei 
dienstlichem bzw. betrieblichem Bedarf im unmittelbaren Anschluss an das 
Ausbildungsverhältnis für die Dauer von zwölf Monaten in ein Arbeitsver-
hältnis übernommen, sofern nicht im Einzelfall personenbedingte, verhal-
tensbedingte, betriebsbedingte oder gesetzliche Gründe entgegenstehen. 
2Im Anschluss daran werden diese Beschäftigten bei entsprechender Bewäh-
rung in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen. 3Der dienstliche 
bzw. betriebliche Bedarf muss zum Zeitpunkt der Beendigung der Ausbildung 
nach Satz 1 vorliegen und setzt zudem eine freie und besetzbare Stelle bzw. 
einen freien und zu besetzenden Arbeitsplatz voraus, die/der eine ausbil-
dungsadäquate Beschäftigung auf Dauer ermöglicht. 4Bei einer Auswahlent-
scheidung sind die Ergebnisse der Abschlussprüfung und die persönliche Eig-
nung zu berücksichtigen. 5Bestehende Mitbestimmungsrechte bleiben unbe-
rührt. 
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Protokollerklärungen zu § 19 Absatz 1:  
1. unbesetzt 
2. Besteht kein dienstlicher bzw. betrieblicher Bedarf für eine unbefristete Be-

schäftigung, ist eine befristete Beschäftigung außerhalb von § 19 möglich. 

(2) Die Regelungen nach Absatz 1 treten mit Ablauf des 31. Dezember 2014 au-
ßer Kraft. 

 

§ 20 Abschlussprämie 

(1) 1Bei Beendigung des Ausbildungsverhältnisses aufgrund erfolgreich abgeschlosse-
ner Abschlussprüfung beziehungsweise staatlicher Prüfung erhalten Auszubilden-
de, die im Jahr 2010 eine Ausbildung begonnen haben, eine Abschlussprämie als 
Einmalzahlung in Höhe von 400,00 Euro. 2 Bei Beendigung des Ausbildungsverhält-
nisses aufgrund erfolgreich abgeschlossener Abschlussprüfung beziehungsweise 
staatlicher Prüfung erhalten Auszubildende, die im Jahr 2011 oder später eine 
Ausbildung begonnen haben, eine Abschlussprämie als Einmalzahlung in Höhe von 

 
- 500,00 Euro für die Abschlussnote „sehr gut“ oder „gut“ 
- 400,00 Euro für die Abschlussnote „befriedigend“ 
- 300,00 Euro für die Abschlussnote „ausreichend“. 

3 Die Abschlussprämie ist kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt. 4Sie ist nach 
Bestehen der Abschlussprüfung beziehungsweise der staatlichen Prüfung fällig. 

(2) 1Die Abschlussprämie wird nicht gezahlt, wenn die Ausbildung nach erfolgloser 
Prüfung aufgrund einer Wiederholungsprüfung abgeschlossen wird. 2Im Einzelfall 
kann der Ausbildende dennoch eine Abschlussprämie zahlen.  

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten erstmals für Ausbildungsverhältnisse, die im Jahr 2010 
beginnen. 

S e i t e  | 219 



 

§§ 21, 22, 23 TVA-G-U BBiG 

§ 21 Zeugnis 
1Der Ausbildende hat den Auszubildenden bei Beendigung des Berufsausbildungsver-
hältnisses ein Zeugnis auszustellen. 2Das Zeugnis muss Angaben über Art, Dauer und 
Ziel der Berufsausbildung sowie über die erworbenen Fertigkeiten und Kenntnisse der 
Auszubildenden enthalten. 3Auf deren Verlangen sind auch Angaben über Führung, 
Leistung und besondere fachliche Fähigkeiten aufzunehmen. 

§ 22 Ausschlussfrist 
1Ansprüche aus dem Ausbildungsverhältnis verfallen, wenn sie nicht innerhalb einer 
Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Fälligkeit von den Auszubildenden oder vom 
Ausbildenden schriftlich geltend gemacht werden. 2Für denselben Sachverhalt reicht 
die einmalige Geltendmachung des Anspruchs auch für später fällige Leistungen aus. 

§ 23 Inkrafttreten, Laufzeit 

(1) Dieser Tarifvertrag tritt, unabhängig vom Zeitpunkt der Unterzeichnung, am 1. 
März 2010 in Kraft.  

(2) Dieser Tarifvertrag kann mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalen-
derhalbjahres, frühestens zum 30. Juni 2013, schriftlich gekündigt werden. 

(3) Abweichend von Absatz 2 kann § 16 von jeder Tarifvertragspartei mit einer Frist 
von drei Monaten zum 31. Dezember eines Kalenderjahres schriftlich gekündigt 
werden. 

(4) Abweichend von Absatz 2 können ferner schriftlich gekündigt werden: 

 a) § 8 Absatz 1 mit einer Frist von einem Monat zum Ende eines Kalendermonats, 
frühestens jedoch zum 31. Dezember 2014; eine Kündigung nach Absatz 2 um-
fasst nicht den § 8 Absatz 1, 

 b) § 20 mit einer Frist von einem Monat zum Ende eines Kalenderjahres, frühes-
tens jedoch zum 31. Dezember 2014. 

(5) Dieser Tarifvertrag ersetzt mit Wirkung vom 1. März 2010 die in der Anlage aufge-
führten Tarifverträge. 
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Anlage zu § 23 Absatz 5 TVA-G-U BBiG 

 

Anlage zu § 23 Absatz 5 

 

1. Manteltarifvertrag für Auszubildende vom 6. Dezember 1974, 

2. Ausbildungsvergütungstarifvertrag Nr. 22 für Auszubildende vom 31. Januar 2003, 

3. Tarifvertrag über vermögenswirksame Leistungen an Auszubildende vom 17.  
Dezember 1970, 

4. Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Auszubildende vom 16. März 1977, 

5. Tarifvertrag über eine Zuwendung für Auszubildende vom 12. Oktober 1973. 
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Tarifvertrag 
über die Arbeitsbedingungen 

der Personenkraftwagenfahrerinnen/Personenkraftwagenfahrer  
der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main 

(PKW-Fahrer-TV-G-U) 
 

vom 22. Februar 2010 
in der Fassung des Änderungstarifvertrages Nr. 2 v. 24.04.2013 
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Änderungsübersicht 

zum Tarifvertrag über die Arbeitsbedingungen der Personenkraftwagenfahrerinnen/Personenkraftwagenfahrer  

der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main  

(PKW-Fahrer-TV-G-U) 

 

Lfd. Nr. Ändernde Regelung Datum Geänderte §§ Art der Änderung In Kraft ab 

./. Tarifvertrag erstmalig vereinbart 22.02.2012 ./. ./. 01.03.2010 

01. ÄnderungsTV Nr. 1 01.06.2011 Anlage 1 Anpassung auf Grund der 
Entgeltrunde 2011 

01.04.2011 

02. ÄnderungsTV Nr. 2 24.04.2013 Anlagen 1 und 
2 

Entgelterhöhung  
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PKW-Fahrer-TV-G-U 

 
 
 

 

Tarifvertrag 
über die Arbeitsbedingungen 

der Personenkraftwagenfahrerinnen/Personenkraftwagenfahrer 
der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main 

(PKW-Fahrer-TV-G-U) 
 

vom 22. Februar 2010 
in der Fassung des Änderungstarifvertrags Nr. 1 v. 01.06.2011 
in der Fassung des Änderungstarifvertrags Nr. 1 v. 24.04.2013 

 
 
 

Zwischen 
 

der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main, 
vertreten durch den Präsidenten, 

Grüneburgweg 1, 60323 Frankfurt am Main 
- nachfolgend „Arbeitgeber“ genannt – 

 
- einerseits - 

 
und 

 
ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, 

vertreten durch die Landesbezirksleitung Hessen, Frankfurt a.M., 
GEW, Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Landesverband Hessen, 

 
- andererseits - 

 
wird Folgendes vereinbart: 
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§§ 1, 2 PKW-Fahrer-TV-G-U 

§ 1 Geltungsbereich 

(1) Dieser Tarifvertrag gilt für die unter den Tarifvertrag der Johann-Wolfgang-
Goethe-Universität Frankfurt am Main (TV-G-U) fallenden Personenkraftwagen-
fahrerinnen und Personenkraftwagenfahrer (Fahrerinnen/Fahrer). 

(2) Er gilt nicht für Fahrerinnen und Fahrer, die nicht oder nur gelegentlich über die 
regelmäßige Arbeitszeit (§ 6 Absatz 1 TV-G-U) hinaus beschäftigt werden. 

Protokollerklärungen zu § 1: 

1. 1Personenkraftwagenfahrerinnen und Personenkraftwagenfahrer sind die ständig 
eingeteilten Fahrerinnen und Fahrer von Kraftfahrzeugen, die nach ihrer Bauart und 
Ausstattung zur Beförderung von nicht mehr als neun Personen einschließlich Fahre-
rin/Fahrer geeignet und bestimmt sind. 2Zu den Personenkraftwagenfahrerin-
nen/Personenkraftwagenfahrern gehören ferner die ständig eingeteilten Fahrerin-
nen/Fahrer von Kombinationskraftwagen mit höchstens acht fest eingebauten Fahr-
gastsitzen sowie die Fahrerinnen/Fahrer von Krankentransportwagen. 

2. 1Eine Fahrerin/ein Fahrer ist dann nicht nur gelegentlich über die regelmäßige Ar-
beitszeit hinaus beschäftigt, wenn sie/er im vorangegangenen Kalenderhalbjahr in 
einem Monat mindestens 15 Überstunden geleistet hat. 2Sie/er bleibt in der Pau-
schalgruppe, wenn im Durchschnitt des laufenden Kalenderhalbjahres die für die je-
weilige Pauschalgruppe erforderliche Arbeitszeit erfüllt wird. 3Ist die Fahrerin/der 
Fahrer im vorangegangenen Kalenderhalbjahr infolge Erkrankung oder Unfalls min-
destens drei Monate arbeitsunfähig gewesen, sind auch die Überstunden zu berück-
sichtigen, die sie/er ohne die Arbeitsunfähigkeit geleistet hätte. 
 

§ 2 Arbeitszeit, höchstzulässige Arbeitszeit 

(1) 1Die Arbeitszeit umfasst Lenkzeiten, Vor- und Abschlussarbeiten, Reparaturarbei-
ten, Wagenpflege, Wartezeiten, Wartungsarbeiten und sonstige Arbeit. 2Die 
höchstzulässige Arbeitszeit richtet sich grundsätzlich nach den Vorschriften des 
Arbeitszeitgesetzes. 

(2) 1Die höchstzulässige Arbeitszeit kann im Hinblick auf die in ihr enthaltenen Warte-
zeiten auf bis zu 15 Stunden täglich ohne Ausgleich verlängert werden, wenn die 
Fahrerin/der Fahrer schriftlich einwilligt und geeignete Maßnahmen zur Gewähr-
leistung des Gesundheitsschutzes getroffen sind (§ 7 Absatz 2a Arbeitszeitgesetz); 
sie darf 272,5 Stunden im Kalendermonat ohne Freizeitausgleich nicht überstei-
gen.  
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2Geeignete Maßnahmen zur Gewährleistung des Gesundheitsschutzes sind insbe-
sondere das Recht der Fahrerin/des Fahrers zu einer jährlichen, für die Beschäftig-
te/den Beschäftigten kostenfreien arbeitsmedizinischen Untersuchung bei einem 
vom Arbeitgeber bestimmten Arzt (unbeschadet der Pflichten aus anderen 
Rechtsvorschriften) und/oder die Gewährung eines Freizeitausgleichs möglichst 
durch ganze Tage oder durch zusammenhängende arbeitsfreie Tage zur Regenera-
tionsförderung. 3Gemäß § 7 Absatz 1 Nr. 3 in Verbindung mit Absatz 2a Arbeits-
zeitgesetz wird zugleich die Ruhezeit auf bis zu 9 Stunden verkürzt, wenn die ord-
nungsgemäße Durchführung des betreffenden Fahrdienstes dies erfordert. 4Die 
Kürzung der Ruhezeit ist bis zum Ende der folgenden Woche auszugleichen. 

(3) 1Muss die höchstzulässige monatliche Arbeitszeit nach Absatz 2 Satz 1 aus zwin-
genden dienstlichen oder betrieblichen Gründen ausnahmsweise überschritten 
werden, so sind die Stunden, die über 272,5 Stunden hinausgehen, im Laufe des 
kommenden oder des darauf folgenden Monats durch Erteilung entsprechender 
Freizeit auszugleichen; ferner ist der Zeitzuschlag für Überstunden nach § 8 Absatz 
1 Satz 2 Buchstabe a TV-G-U zu zahlen. 2Die Zahlung einer geldlichen Entschädi-
gung anstelle der Erteilung entsprechender Freizeit ist aus Gründen des Gesund-
heitsschutzes (Absatz 2 Satz 1) unzulässig. 

(4) Bei der Ermittlung der höchstzulässigen monatlichen Arbeitszeit nach Absatz 2 
Satz 1 sind Ausfallzeiten (§ 3 Absatz 3) einzurechnen; für einen Ausfalltag sind 
höchstens 10,5 Stunden anzusetzen. 

 
§ 3 Monatsarbeitszeit 

(1) Die Arbeitszeit, die in einem Kalendermonat im Rahmen von § 2 geleistet wird, ist 
die Monatsarbeitszeit. 

(2) 1Für die Ermittlung der Monatsarbeitszeit gilt als tägliche Arbeitszeit die Zeit vom 
Arbeitsbeginn bis zur Beendigung der Arbeit, gekürzt um die dienstplanmäßigen 
Pausen. 2Bei ununterbrochener dienstlicher Abwesenheit der Fahrerin/des Fahrers 
von der Dienststelle zwischen 12 und 14 Uhr oder bei einer Dienstreise zwischen 6 
und 12 Stunden findet keine Kürzung statt, bei einer eintägigen Dienstreise über 
12 Stunden wird einheitlich eine Kürzung von 30 Minuten vorgenommen. 
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(3) Im Falle 

-  eines Erholungsurlaubs, Zusatzurlaubs (§§ 26, 27 TV-G-U), 

-  einer Arbeitsunfähigkeit infolge Erkrankung oder Unfalls, 

-  einer Arbeitsbefreiung unter Entgeltfortzahlung (§ 29 TV-G-U), 

-  einer Qualifizierung in überwiegend dienstlichem oder betrieblichem Interesse 
unter Zahlung des Entgelts, 

-  eines ganztägigen Freizeitausgleichs nach § 2 Absatz 3 Satz 1, 

-  eines ganzen oder teilweisen Ausfalls wegen der Tätigkeit als Mitglied einer 
Personalvertretung, 

-  eines ganzen oder teilweisen Ausfalls infolge eines Wochenfeiertages 

sind für jeden Arbeitstag folgende Stunden pauschal anzusetzen: 

a) bei ständiger Verteilung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit auf 
5 Werktage bei Fahrerinnen/Fahrern der 

Pauschalgruppe I 9 Stunden 

Pauschalgruppe II 10 Stunden 

Pauschalgruppe III 11 Stunden 

Pauschalgruppe IV 12 Stunden 

Ständige persönliche 
Fahrerinnen/Fahrer 12 Stunden 

 
b) bei ständiger Verteilung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit auf 

6 Werktage oder ständig wechselnd auf 6 beziehungsweise 5 Werktage bei Fah-
rerinnen/Fahrer der 

Pauschalgruppe I 8 Stunden 

Pauschalgruppe II 9 Stunden 

Pauschalgruppe III 10 Stunden 

Pauschalgruppe IV 11 Stunden 

Ständige persönliche 
Fahrerinnen/Fahrer 12 Stunden 
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(4) 1Jeder Tag einer mehrtägigen Dienstreise ist mit 12 Stunden anzusetzen. 2Für die 
Berechnung der Zeitzuschläge nach § 4 Absatz 4 ist bei mehrtägigen Dienstreisen 
wie folgt zu verfahren: 3Beginnt die mehrtägige Dienstreise nach 12 Uhr, ist für 
diesen Tag die Zeit von 12 bis 24 Uhr, endet die mehrtägige Dienstreise vor 12 Uhr, 
ist für diesen Tag die Zeit von 0 bis 12 Uhr, für alle übrigen Tage die Zeit von 8 bis 
20 Uhr anzusetzen. 

(5) Bei Arbeitsbefreiung (§ 29 TV-G-U) oder Beurlaubung (§ 28 TV-G-U) ohne Entgelt-
fortzahlung werden die Stunden angesetzt, die die Fahrerin/der Fahrer ohne diese 
Ausfallgründe innerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit (§ 6 Absatz 1 TV-G-U) geleis-
tet hätte. 

Protokollerklärungen zu den Absätzen 3 und 4: 

1. Zur Tätigkeit als Mitglied einer Personalvertretung gemäß Absatz 3 gehören auch 
mehrtägige Reisen, die zur Erfüllung der Personalratsaufgaben notwendig sind und 
für die nach § 42 Absatz 3 Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG) Reisekos-
tenvergütungen zu zahlen sind. 

2. 1Eine mehrtägige Dienstreise gemäß Absatz 4 liegt vor, wenn sie nach Ablauf des 
Kalendertages endet, an dem sie begonnen hat. 2Der Pauschalansatz von 12 Stunden 
gilt auch für den Kalendertag, an dem eine mehrtägige Dienstreise beginnt oder en-
det und an dem weitere Arbeit geleistet wird beziehungsweise eine weitere Dienst-
reise geendet hat oder beginnt. 

§ 4 Pauschalentgelt 

(1) Für die Fahrerinnen/Fahrer wird ein Pauschalentgelt festgesetzt, mit dem das Ta-
bellenentgelt (§ 15 Absatz 1 TV-G-U) sowie das Entgelt für Überstunden und Zeit-
zuschläge für Überstunden (§ 8 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe a TV-G-U) abgegolten 
sind. 

(2) 1Die Höhe des Pauschalentgelts bemisst sich nach der durchschnittlichen Monats-
arbeitszeit (§ 3) im vorangegangenen Kalenderhalbjahr in der jeweiligen Pauschal-
gruppe (§ 5) der Entgeltgruppe. 2Bei Fahrerinnen/Fahrern, die im vorangegange-
nen Kalenderhalbjahr nicht als Fahrerinnen/Fahrer im Sinne dieses Tarifvertrages 
beschäftigt waren, bemisst sich die Höhe des Pauschalentgelts bis zum Schluss des 
laufenden Kalenderhalbjahres nach der Arbeitszeit (§ 2) im jeweiligen Kalender-
monat. 3Bei Fahrerinnen/Fahrern, die zu einer anderen Dienststelle versetzt wer-
den, richtet sich die Höhe des Pauschalentgelts bis zum Schluss des laufenden Ka-
lenderhalbjahres nach der Monatsarbeitszeit (§ 3) im jeweiligen Kalendermonat 
bei der neuen Dienststelle. 
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(3) Die Beträge des Pauschalentgelts ergeben sich aus den Anlagen 1 und 2 zu diesem 
Tarifvertrag. 

(4) Neben dem Pauschalentgelt werden für die Arbeit an Sonntagen, gesetzlichen 
Wochenfeiertagen, Vorfesttagen, in der Nacht und an Samstagen Zeitzuschläge 
nach Maßgabe des § 8 Absatz 1 TV-G-U gezahlt. 

(5) 1Die Pauschalentgelte in Anlage 2 zu diesem Tarifvertrag werden um denselben 
Vomhundertsatz verändert, um den sich die Tabellenentgelte bei einer allgemei-
nen Entgelterhöhung verändern. 2Die Tarifvertragsparteien werden diese Anpas-
sung zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens einer allgemeinen Entgelterhöhung oh-
ne Kündigung vereinbaren. 

§ 5 Pauschalgruppen 

(1) Entsprechend ihrer Monatsarbeitszeit (§ 3) sind die Fahrerinnen/Fahrer folgenden 
Pauschalgruppen zugeordnet: 

Pauschalgruppe I ab 189 bis 199 Stunden 

Pauschalgruppe II über 199 bis 224 Stunden 

Pauschalgruppe III über 224 bis 248 Stunden 

Pauschalgruppe IV über 248 bis 272,5 Stun-
den 

Ständige persönliche 
Fahrerinnen/Fahrer bis 292 Stunden 

(2) Ständige persönliche Fahrerinnen/Fahrer im Sinne der Anlage sind die ständigen 
persönlichen Fahrerinnen/Fahrer der Mitglieder des Präsidiums.  

(3) 1Die höchstzulässige Arbeitszeit der ständigen persönlichen Fahrerinnen/Fahrer 
soll 292 Stunden im Monat nicht überschreiten. 2§ 2 Absatz 2 und 3 gilt entspre-
chend. 3§ 2 Absatz 4 gilt mit der Maßgabe, dass die Stundensätze der Pauschal-
gruppe IV zugrunde zu legen sind. 4Das Pauschalentgelt der ständigen persönli-
chen Fahrerinnen/Fahrer wird nur für die Zeit der tatsächlichen Dienstleistung in 
dieser Funktion gewährt. 

(4) 1Für die Fahrerin/den Fahrer erhöht sich bei Vertretung einer/eines ständigen per-
sönlichen Fahrerin/Fahrers im Sinne des Absatzes  2 das Pauschalentgelt nach § 4 
Absatz 2 für die Dauer der Vertretung um den jeweiligen Unterschiedsbetrag zwi-
schen dem Pauschalentgelt der Pauschalgruppe IV und dem Pauschalentgelt,  
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den sie/er als ständige/r persönliche/r Fahrerin/Fahrer im Sinne des Absatzes 2 
erhalten würde. 2§ 6 gilt entsprechend. 3Bei Vertretung für die Zeit eines vollen Ka-
lendermonats gilt Absatz 3 Satz 1 und 2 entsprechend. 4Bei Vertretung für einzelne 
Arbeitstage erhöht sich die höchstzulässige Arbeitszeit des Kalendermonats (§ 2 
Absatz 2) für jeden Arbeitstag um eine Stunde, höchstens jedoch auf 292 Stunden 
im Kalendermonat; § 2 Absatz 2 und 3 gilt entsprechend. 

§ 6 Anteiliges Pauschalentgelt 

Endet das Arbeitsverhältnis im Laufe eines Kalendermonats oder steht das Pauschal-
entgelt aus einem sonstigen Grunde nicht für den ganzen Kalendermonat zu, wird nur 
der Teil des Pauschalentgelts gezahlt, der auf den Anspruchszeitraum entfällt. 

§ 7 Sicherung des Pauschalentgelts 

(1) 1Fahrerinnen/Fahrer mit mindestens fünfjähriger ununterbrochener Beschäftigung 
beim Arbeitgeber nach diesem Tarifvertrag oder dem Pkw-Fahrer-TV He vom 10. 
Februar 1965, die infolge eines Unfalles, welcher nach Inkrafttreten dieses Tarif-
vertrages in Ausübung oder infolge der Arbeit ohne Vorsatz oder grobe Fahrlässig-
keit erlitten wurde, nicht mehr als Fahrerin/Fahrer weiterbeschäftigt werden, er-
halten eine persönliche Zulage. 2Dies gilt nicht für Fahrerinnen/Fahrer der Pau-
schalgruppe I. 

(2) 1Die Zulage wird in Höhe der Differenz zwischen dem Pauschalentgelt aus der 
nächst niedrigeren Pauschalgruppe (einschließlich der Zeitzuschläge nach § 4 Ab-
satz 4) als derjenigen Pauschalgruppe, der die Fahrerin/der Fahrer zuletzt in der 
bisherigen Tätigkeit angehört hat, und dem ersten vollen Tabellenentgelt in der 
neuen Tätigkeit einschließlich bezahlte Überstunden gewährt, sofern dieses gerin-
ger ist. 

(3) 1Gehörte die Fahrerin/der Fahrer in den letzten zwei Jahren in der bisherigen Tä-
tigkeit mehr als ein halbes Jahr einer niedrigeren Pauschalgruppe an, tritt an die 
Stelle der nächst niedrigeren die unmittelbar unter der nächst niedrigeren liegen-
de Pauschalgruppe. 2Fahrerinnen/Fahrer der Pauschalgruppe II erhalten in diesem 
Fall keine persönliche Zulage. 

(4) Bei ständigen persönlichen Fahrerinnen/Fahrern, die weniger als zwei Jahre als 
solche beschäftigt waren, tritt in Absatz 2 an die Stelle der Pauschalgruppe IV die 
Pauschalgruppe III. 

(5) Die Zulage vermindert sich nach Ablauf von jeweils einem Jahr um ein Viertel der 
ursprünglichen Höhe. 

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten entsprechend 
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 a) für Fahrerinnen/Fahrer nach zehnjähriger ununterbrochener Beschäftigung als 
Fahrerin/Fahrer beim Arbeitgeber, davon die letzten fünf Jahre als Fahre-
rin/Fahrer im Sinne dieses Tarifvertrages und/oder des Pkw-Fahrer-TV He, wenn 
die Leistungsminderung durch eine Gesundheitsschädigung hervorgerufen wur-
de, die durch fortwirkende schädliche Einflüsse der Arbeit eingetreten ist, 

 b) für mindestens 55 Jahre alte Fahrerinnen/Fahrer nach fünfzehnjähriger unun-
terbrochener Beschäftigung als Fahrerin/Fahrer beim Arbeitgeber, davon die 
letzten fünf Jahre als Fahrerin/Fahrer im Sinne dieses Tarifvertrages und/oder 
des Pkw-Fahrer-TV He, wenn die Leistungsminderung durch Abnahme der kör-
perlichen Kräfte und Fähigkeiten infolge langjähriger Arbeit verursacht wurde, 

 c) für Fahrerinnen/Fahrer nach fünfundzwanzigjähriger ununterbrochener Be-
schäftigung als Fahrerin/Fahrer beim Arbeitgeber, davon die letzten fünf Jahre 
als Fahrerin/Fahrer im Sinne dieses Tarifvertrages und/oder des Pkw-Fahrer-TV 
He, wenn die Leistungsminderung durch Abnahme der körperlichen Kräfte und 
Fähigkeiten infolge langjähriger Arbeit verursacht wurde. 

§ 8 Übergangsvorschriften für am 28. Februar 2010/1. März 2010 vorhandene  
Fahrerinnen/Fahrer 

(1) Für die am 28. Februar 2010 vorhandenen Fahrerinnen/Fahrer, deren Arbeits-
verhältnisse zum Arbeitgeber über den 28. Februar 2010 hinaus fortbestehen 
und die am 1. März 2010 unter den Geltungsbereich des TV-G-U fallen, gelten 
die nachfolgenden besonderen Regelungen. 

(2) 1Eine Fahrerin/ein Fahrer ist dann nicht nur - im Sinne des § 1 - gelegentlich 
über die regelmäßige Arbeitszeit hinaus beschäftigt, wenn sie/er im vorange-
gangenen Kalenderhalbjahr in mehr als 6 Wochen Überstunden geleistet hat. 
2Ist die Fahrerin/der Fahrer im vorangegangenen Kalenderhalbjahr infolge Er-
krankung oder Unfalls mindestens 3 Monate arbeitsunfähig gewesen, sind 
auch die Überstunden zu berücksichtigen, die sie/er ohne Arbeitsunfähigkeit 
geleistet hätte. 

(3) Die Beträge des Pauschalentgelts ergeben sich aus der Anlage 2 zu diesem Ta-
rifvertrag.  

(4) Abweichend von § 5 Absatz 1 beläuft sich die Monatsarbeitszeit bei Pauschal-
gruppe I ab 170 bis 199 Stunden.  
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(4a) 1Fahrerinnen/Fahrer, die am 28. Februar 2010 das 58. Lebensjahr vollendet 
haben und deren durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit am 
28. Februar 2010 38,5 Stunden beträgt, sind entsprechend ihrer Monatsar-
beitszeit (§ 3) folgenden Pauschalgruppen zugeordnet: 

Pauschalgruppe I ab 170 bis 193 Stunden 

Pauschalgruppe II über 193 bis 218 Stunden 

Pauschalgruppe III über 218 bis 241 Stunden 

Pauschalgruppe IV über 241 bis 265 Stunden 

Ständige persönliche 
Fahrerinnen/Fahrer bis 285 Stunden 

 2Die höchstzulässige Arbeitszeit der ständigen persönlichen Fahrerinnen/ Fah-
rer (§ 5 Absatz 2) nach Satz 1 soll 285 Stunden im Kalendermonat ohne Frei-
zeitausgleich nicht überschreiten; bei den übrigen Fahrerinnen/Fahrern nach 
Satz 1 darf die höchstzulässige Arbeitszeit 265 Stunden im Kalendermonat oh-
ne Freizeitausgleich nicht überschreiten. 3Bei der Ermittlung der höchstzulässi-
gen monatlichen Arbeitszeit sind als Ausfallzeiten (§ 3 Absatz 3) folgende 
Stunden anzusetzen: 

a) bei ständiger Verteilung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit auf 
5 Werktage bei Fahrerinnen/Fahrern der 

Pauschalgruppe I 8,5 Stunden 

Pauschalgruppe II 9,5 Stunden 

Pauschalgruppe III 10,5 Stunden 

Pauschalgruppe IV 11,5 Stunden 

Ständige persönliche 
Fahrerinnen/Fahrer 11,5 Stunden 

b)  bei ständiger Verteilung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit auf 
6 Werktage oder ständig wechselnd auf 6 beziehungsweise 5 Werktage 
bei Fahrerinnen/Fahrern der 
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Pauschalgruppe I 7,5 Stunden 

Pauschalgruppe II 8,5 Stunden 

Pauschalgruppe III 9,5 Stunden 

Pauschalgruppe IV 10,5 Stunden 

Ständige persönliche 
Fahrerinnen/Fahrer 10,5 Stunden 

(5) Für die seit dem 10. Februar 1965 von dem Pkw-Fahrer-TV He erfassten Fahre-
rinnen/Fahrer gilt als Besitzstand die Regelung in Anlage A. 

Protokollerklärung zu § 8: 
Vorhandene Fahrerinnen/Fahrer im Sinne dieser Vorschrift sind alle über den 28. 
Februar 2010 hinaus beim  Arbeitgeber beschäftigten Fahrerinnen/Fahrer, unabhän-
gig davon, ob sie in den Geltungsbereich des Pkw-Fahrer-TV He gefallen sind. 

§ 9 Überleitungs- und Besitzstandsregelungen 

(1) 1Die Überleitung der Fahrerinnen/Fahrer, die am 1. März 2010 unter den Gel-
tungsbereich des Tarifvertrages zur Überleitung der Beschäftigten des Landes 
Hessen in den TV-G-U und zur Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-G-U) fallen, 
bestimmt sich nach dem vorgenannten Tarifvertrag. 2Die dem Pauschalentgelt 
zu Grunde liegende Lohngruppe bildet die Grundlage für die Zuordnung nach 
den §§ 4 ff. TVÜ-G-U. 

(2) In die Pauschalentgelttabelle (§ 8 Absatz 3) werden sie am 1. März 2010 auf 
der Grundlage der am 28. Februar 2010 zustehenden Lohngruppe und der er-
reichten Jahre in den Lohnstufen der Anlage 3 zum Pkw-Fahrer-TV He vom 10. 
Februar 1965, zuletzt erhöht durch TV EVerb-G-U 2009, übergeleitet. 

(3) Im Falle eines Freizeitausgleichs nach § 28a Absatz 2 TVÜ-G-U ist § 3 Absatz 3 
entsprechend anzuwenden. 

§ 10 Inkrafttreten, Laufzeit 

(1) Dieser Tarifvertrag tritt, unabhängig vom Zeitpunkt der Unterzeichnung, am 1. 
März 2010 in Kraft und ersetzt den Pkw-Fahrer-TV He vom 10. Februar 1965. 

(2) Dieser Tarifvertrag kann mit einer Frist von 3 Monaten zum Schluss eines Kalen-
dervierteljahres schriftlich gekündigt werden. 
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Anlage A PKW-Fahrer-TV-G-U 

Anlage A 

(1) 1Die am 31. Januar 1977 von § 7 des Tarifvertrages für die Personenkraftfahrer des 
Landes Hessen vom 10. Februar 1965 erfassten Fahrerinnen/Fahrer erhalten mit 
Wirkung vom 1. Februar 1977 für die Dauer ihres bestehenden Arbeitsverhältnis-
ses, solange sie ununterbrochen unter den Tarifvertrag vom 10. Februar 1965 und 
unter diesen Tarifvertrag fallen, eine monatlich zu berechnende nicht zusatzver-
sorgungspflichtige Besitzstandszulage nach folgenden Maßgaben: 

 2Erreicht die monatliche Summe der Zeitzuschläge nach § 4 Absatz 4 

bei einer Fahrerin/einem Fahrer  
 in Pauschalgruppe I nicht den Betrag von 58,80 € 
 in Pauschalgruppe II nicht den Betrag von 102,26 € 
 in den Pauschalgruppen III und IV nicht den Betrag von 115,04 € 
 bei einer ständigen Fahrerin/einem ständigen Fahrer 

nicht den Betrag von   
155,94 €, 

wird als Besitzstandszulage der jeweilige Unterschiedsbetrag gezahlt. 
3Für die Berechnung des Unterschiedsbetrages sind gegenüberzustellen der Betrag 
der Pauschalgruppe, in der sich die Fahrerin/der Fahrer in dem betreffenden Mo-
nat befindet, und die Summe der Zeitzuschläge nach § 4 Absatz 4, die sich nach § 8 
Absatz 1 TV-G-U für diesen Monat ergibt. 

(2) Auf die für die Berechnung der Besitzstandszulage nach Absatz 1 maßgebenden 
festen Beträge ist § 6 entsprechend anzuwenden. 

(3) Die Besitzstandszulage nach Absatz 1 ist bei der Fortzahlung des Entgelts nach § 26 
Absatz 1 Satz 1 TV-G-U zu berücksichtigen. 

(4) 1Die Besitzstandszulage nach Absatz 1 ist in die Berechnung der persönlichen Zula-
ge nach § 7 einzubeziehen. 2Der entsprechende Teilbetrag der persönlichen Zulage 
ist kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt. 
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Anlage 1 PKW-Fahrer-TV-G-U 

Anlage 1 

Zum Änderungstarifvertrag Nr. 2 zum PKW-Fahrer-TV-G- 

vom 24. April 2013 
 

Pauschalentgelt 
für Beschäftigte nach dem PKW-Fahrer-TV-G-U 

gültig vom 1. Juli 2013 bis 31. März 2014 
 

Pauschalgruppe 
Übergeleitete Beschäftigte Neueingestellte Beschäftigte 
Stufen Entgeltgruppe Stufen Entgeltgruppe 

(§ 7 TVÜ-G-U) 
E 4 

(in €) (§ 16 TV-G-U) 
E 4 

(in €) 
Pauschalgruppe I   

 
    

bei einer Arbeitszeit ab 
170 (Übergeleitete) bzw. 
ab 189 (Neueingestellte) 
bis 199 Std. 

1. - 4. Jahr 2.459,82 
1. - 10. Jahr 2.438,23 5. - 8. Jahr 2.509,19 

9. - 12. Jahr 2.581,59 11. - 15. Jahr 2.581,59 
ab 13. Jahr 2.656,31 ab 16. Jahr 2.656,31 

  Pauschalgruppe II   
 

  
 

bei einer Arbeitszeit von 
mehr als 199 bis 224 Std. 

1. - 4. Jahr 2.710,32 
1. - 10. Jahr 2.678,15 5. - 8. Jahr 2.759,71 

9. - 12. Jahr 2.832,09 11. - 15. Jahr 2.832,09 
ab 13. Jahr 2.906,86 ab 16. Jahr 2.906,86 

Pauschalgruppe III   
 

  
 

bei einer Arbeitszeit von 
mehr als 224 bis 248 Std. 

1. - 4. Jahr 2.990,30 
1. - 10. Jahr 2.940,39 5. - 8. Jahr 3.039,69 

9. - 12. Jahr 3.112,11 11. - 15. Jahr 3.112,11 
ab 13. Jahr 3.186,81 ab 16. Jahr 3.186,81 

Pauschalgruppe IV   
 

  
 

bei einer Arbeitszeit von 
mehr als 248 bis 272,5 Std. 

1. - 4. Jahr 3.285,06 
1. - 10. Jahr 3.224,95 5. - 8. Jahr 3.334,42 

9. - 12. Jahr 3.406,79 11. - 15. Jahr 3.406,79 
ab 13. Jahr 3.481,54 ab 16. Jahr 3.481,54 

Ständige persönl.   
 

  
 Fahrerinnen/Fahrer 1. - 4. Jahr 3.491,35 

1. - 10. Jahr 3.449,45 
nach § 5 Absatz 2 

5. - 8. Jahr 3.540,74 
9. - 12. Jahr 3.613,14 11. - 15. Jahr 3.613,14 
ab 13. Jahr 3.687,87 ab 16. Jahr 3.687,87 
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Anlage 2 PKW-Fahrer-TV-G-U 

Anlage 2 

zum Änderungstarifvertrag Nr. 2 zum PKW-Fahrer-TV-G- 

vom 24. April 2013 

Anlage 2 

Pauschalentgelt 
für Beschäftigte nach dem PKW-Fahrer-TV-G-U 

gültig ab 1. April 2014 
 

Pauschalgruppe 
Übergeleitete Beschäftigte Neueingestellte Beschäftigte 
Stufen Entgeltgruppe Stufen Entgeltgruppe 

(§ 7 TVÜ-G-U) 
E 4 

(in €) (§ 16 TV-G-U) 
E 4 

(in €) 
Pauschalgruppe I   

 
    

bei einer Arbeitszeit ab 
170 (Übergeleitete) bzw. 
ab 189 (Neueingestellte) 
bis 199 Std. 

1. - 4. Jahr 2.528,69 
1. - 10. Jahr 2.506,50 5. - 8. Jahr 2.579,45 

9. - 12. Jahr 2.653,87 11. - 15. Jahr 2.653,87 
ab 13. Jahr 2.730,69 ab 16. Jahr 2.730,69 

  Pauschalgruppe II   
 

  
 

bei einer Arbeitszeit von 
mehr als 199 bis 224 Std. 

1. - 4. Jahr 2.786,21 
1. - 10. Jahr 2.753,14 5. - 8. Jahr 2.836,98 

9. - 12. Jahr 2.911,39 11. - 15. Jahr 2.911,39 
ab 13. Jahr 2.988,25 ab 16. Jahr 2.988,25 

Pauschalgruppe III   
 

  
 

bei einer Arbeitszeit von 
mehr als 224 bis 248 Std. 

1. - 4. Jahr 3.074,03 
1. - 10. Jahr 3.022,72 5. - 8. Jahr 3.124,80 

9. - 12. Jahr 3.199,25 11. - 15. Jahr 3.199,25 
ab 13. Jahr 3.276,04 ab 16. Jahr 3.276,04 

Pauschalgruppe IV   
 

  
 

bei einer Arbeitszeit von 
mehr als 248 bis 272,5 Std. 

1. - 4. Jahr 3.377,04 
1. - 10. Jahr 3.315,25 5. - 8. Jahr 3.427,78 

9. - 12. Jahr 3.502,18 11. - 15. Jahr 3.502,18 
ab 13. Jahr 3.579,02 ab 16. Jahr 3.579,02 

Ständige persönl.   
 

  
 Fahrerinnen/Fahrer 1. - 4. Jahr 3.589,11 

1. - 10. Jahr 3.546,03 
nach § 5 Absatz 2 

5. - 8. Jahr 3.639,88 
9. - 12. Jahr 3.714,31 11. - 15. Jahr 3.714,31 
ab 13. Jahr 3.791,13 ab 16. Jahr 3.791,13 
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Tarifvertrag 
zur Entgeltumwandlung für die Beschäftigten der Johann-Wolfgang-

Goethe-Universität Frankfurt am Main   
(TV-EntgeltU-G-U) 

 
vom 22. Februar 2010 

in der Fassung des Änderungstarifvertrags Nr. 1 v. 02.05.2012 
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Änderungsübersicht 

zum Tarifvertrag zur Entgeltumwandlung für die Beschäftigten der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main 

(TV-EntgeltU-G-U) 

 

Lfd. Nr. Ändernde Regelung Datum Geänderte §§ Art der Änderung In Kraft ab 

./. Erstmalige Vereinbarung des TV-G-U 22.02.2010 ./. ./. 01.03.2010 

01. ÄnderungsTV Nr. 1 02.05.2012 §§ 6, 7 Änderungen beim Durch-
führungsweg 

01.04.2012 
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TV-EntgeltU-G-U 

 
 

 
 
 

Tarifvertrag 
zur Entgeltumwandlung für die Beschäftigten der Johann-Wolfgang-

Goethe-Universität Frankfurt am Main   
(TV-EntgeltU-G-U) 

 
vom 22. Februar 2010 

in der Fassung des Änderungstarifvertrags Nr. 1 v. 02.05.2012 
 

 
Zwischen 

 
der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main, 

vertreten durch den Präsidenten, 
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main 

- nachfolgend „Arbeitgeber“ genannt - 
 

- einerseits - 
 

und 
 

ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, 
vertreten durch die Landesbezirksleitung Hessen, Frankfurt a. M. 

GEW, Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Landesverband Hessen 
 

- andererseits - 
 

wird Folgendes vereinbart: 
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§§ 1, 2, 3, 4 TV-EntgeltU-G-U 

§ 1 Geltungsbereich 

Dieser Tarifvertrag gilt für Beschäftigte, die unter den Geltungsbereich des Tarifvertra-
ges für die Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main (TV-G-U), des Ta-
rifvertrages für Auszubildende der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am 
Main in Ausbildungsberufen nach dem Berufsbildungsgesetz (TVA-G-U BBiG) fallen. 

§ 2 Grundsatz der Entgeltumwandlung 

Dieser Tarifvertrag regelt die Grundsätze zur Umwandlung tarifvertraglicher Entgelt-
bestandteile zum Zwecke der betrieblichen Altersversorgung. 

Protokollerklärung zu § 2: 
Der Klammerzusatz „(einschließlich des Ausschlusses der Entgeltumwandlung und 
der Verhandlungszusage nach 1.3)" in § 40 Absatz 4 des Tarifvertrages Altersversor-
gung findet ab 1. März 2010 keine Anwendung mehr. 

§ 3 Anspruchsvoraussetzungen 

(1) Die/Der Beschäftigte hat Anspruch darauf, dass künftige Entgeltansprüche durch 
Entgeltumwandlung für ihre/seine betriebliche Altersversorgung verwendet wer-
den. 

(2) 1Der Höchstbetrag für die Entgeltumwandlung wird begrenzt auf jährlich bis zu 4 
v.H. der jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze (West) in der allgemeinen Renten-
versicherung zuzüglich 1.800 Euro. 2In beiderseitigem Einvernehmen können 
die/der Beschäftigte und der Arbeitgeber vereinbaren, dass die/der Beschäftigte 
einen über den Höchstbetrag nach Satz 1 hinausgehenden Betrag ihres/seines 
Entgelts umwandelt. 

(3) Der umzuwandelnde Entgeltbetrag für ein Jahr muss mindestens 1/160 der Be-
zugsgröße nach § 18 Absatz 1 SGB IV erreichen. 

§ 4 Umwandelbare Entgeltbestandteile 

(1) Die/Der Beschäftigte kann nur künftige Entgeltansprüche umwandeln. 

(2) Umwandelbar sind künftige Ansprüche auf die Jahressonderzahlung sowie auf 
monatliche Entgeltbestandteile. 

(3) Vermögenswirksame Leistungen können nicht umgewandelt werden. 
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§§ 5, 6, 7 TV-EntgeltU-G-U 

 
§ 5 Geltendmachung des Entgeltumwandlungsanspruchs 

(1) Die/Der Beschäftigte muss ihren/seinen Anspruch auf Entgeltumwandlung recht-
zeitig gegenüber dem Arbeitgeber schriftlich geltend machen. 

(2) Für die Entgeltumwandlung schließen die/der Beschäftigte und der Arbeitgeber 
eine schriftliche Vereinbarung (Entgeltumwandlungsvereinbarung). 

(3) 1Die Umwandlung monatlicher Entgeltbestandteile hat mindestens für den Zeit-
raum eines Jahres zu erfolgen. 2In begründeten Einzelfällen ist ein kürzerer Zeit-
raum zulässig. 3Der Arbeitgeber kann bei Umwandlung monatlicher Entgeltbe-
standteile verlangen, dass für den Zeitraum eines Jahres gleich bleibende monatli-
che Beträge umgewandelt werden. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für die Änderung bestehender Vereinbarungen zur Ent-
geltumwandlung entsprechend. 

§ 6 Durchführungsweg 
1Für den Durchführungsweg gelten die Vorschriften des Betriebsrentengesetzes. 2Die 
Entgeltumwandlung ist bei der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) 
durchzuführen. 

Protokollerklärung zu § 6: 

Die Tarifvertragsparteien stimmen darin überein, dass die Durchführung der Entgeltum-
wandlung ausschließlich bei der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder erfolgt, 
die seit jeher für die betriebliche Altersversorgung der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer von Bund und Ländern zuständig ist.  

§ 7 Inkrafttreten 

(1) Dieser Tarifvertrag tritt, unabhängig vom Zeitpunkt der Unterzeichnung, am  
1. März 2010 in Kraft. 

(2) Dieser Tarifvertrag kann mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalen-
derjahres, frühestens zum 31. Dezember 2011, schriftlich gekündigt werden. 

(3) Die Rechtswirksamkeit von bereits vor Inkrafttreten dieses Tarifvertrages abge-
schlossenen Entgeltumwandlungsvereinbarungen bleibt unberührt, ebenso die 
Möglichkeit nachträglicher Änderungen entsprechend § 5. 
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Niederschriftserklärung zum TV-EntgeltU-G-U 

 

Niederschriftserklärung zum TV-EntgeltU-G-U 

Zu § 5 Absatz 1: 

1Die Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main weist darauf hin, dass 
für die Durchführung der Entgeltumwandlung technische Vorarbeiten notwendig sind, 
die gewisse Vorlaufzeiten erfordern. 2Die Entgeltumwandlung wird deshalb in der Re-
gel nur für Entgeltbestandteile möglich sein, deren Umwandlung mindestens zwei 
Monate vor ihrer Fälligkeit beantragt wurde. 3Die Gewerkschaften nehmen dies zur 
Kenntnis. 
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